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Editorial 

Selbstständiger Erwerb bedeutet zunehmend (und inzwischen überwiegend) Solo-

Selbstständigkeit, also eine unternehmerische Existenz ohne eigene Beschäftigte. 

Selbstständige Betätigung im Betrieb wiederum geht häufig einher mit Zielvereinba-

rungen und Projektaufgaben, welche das operative Vorgehen weitgehend in die Ei-

genverantwortung der Beschäftigten stellen. In beiden Fällen bedeutet selbststän-

diges Arbeiten nicht per se Autonomie und Selbstbestimmung, da es unter ein-

schränkenden Rahmenbedingungen stattfindet. So stellt zwar die Unabhängigkeit 

von hierarchischen Strukturen ein oft geäußertes Motiv zur Existenzgründung dar, 

aber gerade in Deutschland sind viele Gründungen auf einen Mangel an geeigneten 

Stellenangeboten zurückzuführen. Innerhalb der Betriebe bleibt selbstorganisiertes 

Arbeiten ohnehin stets eingebunden in die strategischen Zielsetzungen des Mana-

gements und ist von den zugestandenen Ressourcenausstattungen abhängig. 

Selbstständiges Arbeiten erweist sich damit als typisches Feld der in der Arbeits- und 

Industriesoziologie vielfach diagnostizierten Ambivalenzen entgrenzten Arbeitens. 

Die Frühjahrstagung der Sektion widmete sich beiden Formen selbstständigen 

Arbeitens als besonders relevante Tendenzen im Wandel der Arbeit – und betrachte-

te sie in ihren vielfältigen Ausprägungen, aber auch in ihren Wechselwirkungen. Die 

Tagung fand am 28. und 29. April 2016 als gemeinsame Veranstaltung zusammen 

mit dem Arbeitskreis „Die Arbeit der Selbstständigen“ am Internationalen Begeg-

nungszentrum der Wissenschaft in München (IBZ München) statt. Insgesamt be-

trachtet wurden im Rahmen dieser Veranstaltung vielfältige Parallelen zwischen for-

mal abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit im Hinblick auf Chancen und 

Risiken marktnaher Tätigkeiten erkennbar. Denn es finden sich nicht nur zahlreiche 

Hinweise auf Annäherungen zwischen den unterschiedlichen Erwerbsfeldern (z. B. 

im Hinblick auf Motivation, Belastung, Arbeitszeit), sondern auch die Übergänge zwi-

schen ihnen geraten zunehmend in den Fokus. Wenngleich die Ursachen dieser 

Wandlungen in Zukunft noch genauer zu untersuchen sein werden, hat sich die Re-

levanz eines umfassenden Blicks auf die Vielfalt der Arbeitsformen nachdrücklich 

bestätigt. 

In dieser Ausgabe der AIS-Studien sind sieben Beiträge der Frühjahrstagung als 

full papers versammelt und spiegeln damit ein breites Spektrum der dort verhandel-

ten Themenschwerpunkte wider. Darüber hinaus haben wir einen Tagungsbericht zu 

dem Workshop „Ethnographie der Arbeit“, der im Mai 2016 an der Universität Olden-

burg durchgeführt wurde, aufgenommen. Die dort besprochenen Beiträge behandeln 

oftmals solche Bereiche von Arbeit, die in der klassischen Arbeits- und Industrie-

soziologie nicht untersucht werden. Ähnlich verhält sich dies bei den Forschungsar-

beiten der Sektionstagung, über die wir hier einen kurzen Überblick geben wollen. 

Alexandra Manske (Hamburg) hat die Arbeits- und Beschäftigungssituation von 

Selbstständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft über einen längeren Zeitraum in 
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mehreren Studien untersucht. In ihrem Beitrag zu den AIS-Studien „Zwischen ver-

zauberter und entzauberter Arbeit – Selbständige in der Designbranche“ greift sie 

aus dem Feld der Kultur- und Kreativwirtschaft die Bereiche des Kommunikations- 

und des Modedesigns heraus. Anhand von Fallbeispielen erörtert sie subjektorien-

tiert, wie in diesen Branchen „Künstlersubjekt“ und „Marktsubjekt“ miteinander vermit-

telt werden müssen, um sich als Selbständige dort etablieren zu können.1 

Laura Hanemann (München) schließt mit ihrem Artikel „Solo-Selbstständige im 

Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz“ an die Thematik des vorangegan-

genen Beitrags an. Sie untersucht aus einer akteurszentrierten Perspektive, welche 

Auswirkungen direkt marktvermittelte Tätigkeit auf die Arbeits- und Lebenswirklichkeit 

von Selbstständigen und auf das Verhältnis von Kollegialität und Konkurrenz zwi-

schen den Selbstständigen hat. Dabei greift sie auf Ergebnisse einer qualitativen 

Studie im Bereich der Kulturberufe zurück. 

Mit dem folgenden Beitrag wird ein Perspektivwechsel vorgenommen, der sich 

auf der Tagung als äußerst anregend erwiesen hatte: Andreas Bücker (Wismar) be-

leuchtete als Arbeitsrechtler Befunde aus der Arbeits- und Industriesoziologie und 

sorgte damit für eine spannende interdisziplinäre Diskussion. Im Mittelpunkt seines 

Artikels „Autonomiegewährleistung in der marktgesteuerten Arbeitswelt” steht die 

Frage, ob und inwieweit das (Arbeits-)Recht Arbeitskräfte vor einer intensivierten 

Steuerung und Kontrolle in marktorientierten Arbeitskontexten schützt und Autono-

mieinteressen der Arbeitskräfte anerkennt und rechtlich absichert. Er kommt zu dem 

Schluss, dass das Arbeitsrecht erheblich weiter entwickelt werden muss, um auch 

Selbstständigen hinreichend Schutz zu gewähren. 

Die beiden folgenden Beiträge befassen sich mit der Arbeit im Gesundheitssek-

tor. Dabei richtet Friedericke Hardering (Frankfurt a. M.) mit ihrem Artikel „Subjektive 

Arbeitsgestaltung im Gesundheitssektor: Individuelle Umgangsweisen mit wider-

sprüchlichen Arbeitsanforderungen” den Blick auf eine wenig untersuchte Berufs-

gruppe, nämlich auf KlinikärztInnen in Führungspositionen. In ihrer qualitativen Un-

tersuchung arbeitet sie heraus, welche Praktiken von dieser Berufsgruppe genutzt 

werden, um die eigene Handlungsautonomie aufrechtzuerhalten und subjektive An-

sprüche an die Arbeit, insbesondere an die Qualität der Arbeit, zu verteidigen. Es 

wird deutlich, dass die ÄrztInnen durchaus in der Lage sind, auch gegen das Unter-

nehmensinteresse ihre Ansprüche durchzusetzen. 

Lena Schürmann (Berlin) widmet sich in ihrem Beitrag einer anderen wichtigen 

Berufsgruppe im Gesundheitswesen, dem Pflegepersonal. Mit ihrem Thema „Unter-

nehmerische Akteure auf Wohlfahrtsmärkten: Private ambulante Pflegedienste im 

Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Wettbewerb“ stellt sie die Marktsituation pri-

vater Pflegedienste in den Mittelpunkt. Selbstständigkeit muss sich hier in einem be-

sonderen, hoch regulierten Markt behaupten und kann, wie die Beispiele aus der 

vorgestellten qualitativen Studie zeigen, durchaus auch scheitern. 

                                                
1 Alexandra Manske konnte ihren Vortrag auf der Tagung leider nicht halten. Umso mehr freuen wir uns, dass sie 
einen Beitrag für die AIS-Studien verfasst hat. 
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Carolin Freier, Peter Kupka und Monika Senghaas (Nürnberg) arbeiten in ihrem 

Beitrag „‚Was manchmal Kleinigkeiten ausmachen, die schon eine Erleichterung sein 

können.‘ Mitgestaltende Aktivfachkräfte in der Arbeitsverwaltung“ heraus, in welcher 

Weise sich neue Autonomiespielräume in der Vermittlungs- und Beratungsarbeit in 

Arbeitsagenturen entwickeln. Ihr Untersuchungsgegenstand ist ein Modellprojekt, in 

dem ein partizipativer Ansatz verfolgt wird: Mitarbeiter werden an der Arbeitsgestal-

tung beteiligt. 

Den Abschluss bildet der Artikel von Petra Schütt (München): „Migration und 

Selbstständigkeit. Herausforderung Systemwissen und die Bedeutung von kulturellen 

und institutionellen Prägungen”. Sie hat untersucht, auf welche Probleme Unterneh-

mensgründerInnen stoßen, die aus der Migration kommen. Eine erste Hürde zeigt 

sich darin, das Funktionieren deutscher Systeme zu verstehen. Eine zweite Hürde 

kann darin bestehen, dass kulturelle und institutionelle Prägungen durch die Her-

kunftsländer auch in der Unternehmensgründung handlungsleitend bleiben. Damit 

adressiert Petra Schütt Themen, die mit der Flüchtlingsproblematik der jüngeren 

Vergangenheit an Relevanz noch weiter zugenommen haben.  

Für die HerausgeberInnen 

Wolfgang Dunkel, Hans Pongratz 



 
Arbeits- und Industriesoziologische Studien 

Jahrgang 9, Heft 2, September 2016, S. 6-21 

Alexandra Manske1 

Zwischen verzauberter und entzauberter Arbeit – Selbständige in der Design-

branche 

Abstract: Der vorliegende Text befasst sich mit marktgetriebenen, selbständigen Arbeitsverhältnissen 

der Kulturberufe am Beispiel der Designbranche. Im Zentrum steht die Frage nach Erwerbsstrategien 

von selbständigen Designer_innen. Die These lautet, dass deren Erwerbsstrategien auf einem ambi-

valenten Arbeitsethos beruhen, in dem sich auch die umfassenden, gesellschaftlichen Wandlungspro-

zesse seit den 1960er Jahren im Sinne eines relativen Umbaus von Mentalitäten und Milieus wider-

spiegeln. Um diese Ambivalenzen zu charakterisieren, werden sie in einem idealtypischen Span-

nungsfeld diskutiert: als „künstlerisch verzauberte Arbeit“ versus einer „wirtschaftlich entzauberten 

Arbeit“. Deutlich wird aus diesem Blickwinkel, dass die in der Literatur verbreitete Annahme, dass 

Kreative einem romantisch gefärbten Subjektideal des Künstlers folgen, zu differenzieren ist. Vielmehr 

wird Arbeit in marktgetriebenen Kulturberufen nicht nur als Selbstverwirklichung in und durch Arbeit 

subjektiviert, sondern als Erwerbsquelle, die auch dem gesellschaftlichen Statuserhalt dient. 

1 Einleitung 

Im Jahr 2012 arbeiteten ca. 1,4 Millionen Menschen im Kultur- und Kreativbereich. 

Das sind mehr Erwerbstätige als in der Automobilindustrie oder im Finanzdienstleis-

tungsbereich beschäftigt sind (Bertschek et al. 2014: 18). Die Beschäftigtenstruktur 

dieser Erwerbsbereiche ist jedoch nur bedingt miteinander vergleichbar. Denn im 

Kultur- und Kreativbereich liegt der Selbständigen-Anteil bei ca. 40 Prozent, in der 

Gesamtwirtschaft beträgt er aktuell 10,5 Prozent (Datenreport 2016: 133). Es ist die 

überdurchschnittlich hohe Selbständigen-Quote, die diesen Teil der Arbeitswelt für 

die vorliegende Ausgabe der AIS-Studien interessant macht. Ein weiterer Grund liegt 

darin, dass seine Erwerbstätigenzahlen nachhaltig wachsen und in den letzten Jah-

ren zum überproportionalen Anstieg von solo-selbständigen Erwerbsformen mit am 

stärksten beigetragen haben (vgl. Brenke 2015). So hat sich der Kultur- und Kreativ-

bereich von einer Nische der Arbeitsgesellschaft zu einem gewichtigen Erwerbsbe-

reich entwickelt. Allein seit der ersten gesamtdeutschen Berufsstatistik im Jahr 1992 

haben sich seine Erwerbszahlen verdoppelt (Söndermann 2012). Zu diesem Wachs-

tumsschub hat die im Folgenden näher betrachtete Designbranche besonders stark 

beigetragen.  

Die Designbranche ist ein empirischer Bestandteil meiner Studien zum Wandel 

von künstlerisch-kreativer Arbeit im gesellschaftlichen Strukturwandel (Manske 

2016). Untersuchungsort war Berlin, weil sich die Designbranche in den letzten Jah-

ren von ihren ursprünglichen Knotenpunkten im Rhein-Main-Gebiet sowie Hamburg 

zunehmend nach Berlin verlagert hat (Kulturwirtschaftsbericht Berlin 2008; Thiel 

2005). Methodisch wurde eine Feldstudie in Anlehnung an die Grundlagen einer so-

ziologischen Feldanalyse nach Bourdieu erstellt (Bourdieu 1997). Verschiedene qua-

                                                           
1 Dr. Alexandra Manske, Vertretungsprofessorin für Soziologie, insbesondere Arbeit, Organisation, Innovation an 
der Universität Hamburg, FB Sozialökonomie. E-Mail: alexandra.manske@wiso.uni-hamburg.de. 
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litative Verfahrensweisen wurden miteinander kombiniert: Interviews mit Ak-

teur_innen, Expertengespräche, Dokumentenanalysen, teilnehmende Feldbeobach-

tungen. Insgesamt fließen 55 Interviews mit überwiegend freiberuflich Erwerbstätigen 

in Kulturberufen – mehrheitlich aus der Designbranche – sowie 15 Expertengesprä-

che mit Verbandsvertretern, Journalist_innen u. a. in die Untersuchung ein (Manske 

2016: 267 ff.).2 

Im Folgenden geht es aus einer im Kern subjektorientierten Perspektive 

(Voß/Pongratz 1997) um Erwerbsstrategien von selbständigen Designer_innen. Im 

Zentrum steht die Frage, welche Ideen von selbständiger Arbeit sich im Sinne Max 

Webers als Weichensteller für deren Erwerbsstrategien erweisen und welche Inte-

ressen (materielle und ideelle) sich hierbei identifizieren lassen (vgl. Weber 1988: 

252). Die These lautet, dass sich die Erwerbsstrategien in der Designbranche in ei-

nem ambivalenten Arbeitsethos konkretisieren, in dem sich die umfassenden gesell-

schaftlichen Wandlungsprozesse seit den 1960er Jahren im Sinne eines relativen 

Umbaus von Mentalitäten und Milieus widerspiegeln. Denn während oftmals konsta-

tiert wird, dass Kreative einem romantisch unterlegten Subjektideal des Künstlers 

nacheifern (Koppetsch 2006; Lorey 2007; Reckwitz 2012), zeigen unsere Befunde, 

dass deren Ideen von selbständiger Arbeit damit nicht hinreichend erklärt sind. Viel-

mehr haben viele Kreative eine vergleichsweise nüchterne, teils geradezu instrumen-

telle Arbeitshaltung. Darin geht es weniger um Selbstverwirklichung in und durch Ar-

beit als um einen gesellschaftlichen Statuserhalt sowie darum, den Lebensunterhalt 

zu verdienen. Um diese Ambivalenzen zu charakterisieren, werden die Erwerbsstra-

tegien von Designer_innen in einem empirisch generierten und theoretisch unterfüt-

terten, idealtypischen Spannungsfeld diskutiert: als „künstlerisch verzauberte Arbeit“, 

in deren Zuge die Arbeit in der Designbranche symbolisch stark als künstlerische 

Arbeit aufgeladen ist versus einer „wirtschaftlich entzauberten Arbeit“, die stärker bü-

rokratisch-rationalisiert angegangen wird und primär auf wirtschaftliche Selbstbe-

stimmung ausgelegt ist (vgl. Bourdieu 2001; Vester et al. 2001). Deutlich wird aus 

diesem Blickwinkel einer „überpointierten Gestalt des empirisch Vorfindlichen“ (Przy-

borski/Wohlrab-Sahr 2010: 330), inwieweit die Akteur_innen einer eher künstleri-

schen oder einer eher wirtschaftlichen Rationalisierung von Arbeit folgen – und wel-

che Implikationen dieses Spannungsverhältnis für selbständige Arbeit im weiten Feld 

der Kulturberufe hat.  

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert. Zunächst wird ein Einblick in die Designbran-

che unter besonderer Berücksichtigung von selbständiger Arbeit gegeben (2). So-

dann werden Erwerbsstrategien von selbständigen Designer_innen zwischen künst-

lerischer und wirtschaftlicher Rationalisierung diskutiert (3), die empirischen Befunde 

zusammenfassend erläutert (4), um am Schluss ein kurzes Fazit im Hinblick auf die 

                                                           
2 Gefördert wurden die Studien im Zeitraum 2007 bis 2013 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) sowie von der Hans-Böckler-Stiftung. Angesiedelt waren die Projekte am Institut für Soziologie der Hum-
boldt-Universität zu Berlin am Lehrbereich „Arbeit und Geschlechterverhältnisse“. Flankiert wurden die Projekte 
von einem Lehr-Forschungsprojekt über „Arbeitsverhältnisse in der Designbranche“ an der Humboldt-Universität 
im Studienjahr 2011. Studentische Mitarbeiter_innen in den von mir geleiteten Forschungsprojekten waren Ange-
la Berger, Hendrik Brunsen, Julian Wenz, Norman Ludwig und Theresa Silberstein. 



 
8  AIS-Studien 9 (2) 2016: 6-21 

Verwobenheit von Arbeitsethos und gesellschaftlichen Wandlungsdynamiken zu zie-

hen (5).  

2 Selbständige Arbeit in der Designbranche  

In der statistischen Berufsklassifikation gilt die Designbranche als ein Beruf der an-

gewandten Bildenden Kunst (Söndermann 2012). Insofern stellt sie die profane und 

marktwirtschaftliche sowie statusniedere Variante des Bildenden Künstlers dar, der 

gemeinhin das prototypische Beispiel des romantischen Künstlers abgibt (Ruppert 

1998). Diese Variante ist nun aus unterschiedlichen Gründen das zweitstärkste Be-

schäftigungsfeld im Kulturbereich geworden (Bertschek et al. 2014). Allerdings zeigte 

die empirische Untersuchung, dass die Designbranche aus unterschiedlich ausdiffe-

renzierten Subfeldern besteht. Dies erforderte eine methodische Differenzierung, die 

sich in Fortführung sowie Erweiterung des Forschungsstandes vornehmlich auf frei-

beruflich Erwerbstätige in der Kommunikationsdesign- und Modebranche konzen-

trierte (vgl. Koppetsch 2006; Krämer 2014; Henniger/Mayer-Ahuja 2005). Die Doku-

mentenanalyse zeigte auch, dass die verfügbaren Kulturwirtschaftsberichte sowie 

Berufsstatistiken nicht kongruent und die Berufs- und Tätigkeitsbegriffe nicht einheit-

lich definiert sind, sodass die Angaben stark interpretationsbedürftig sind.3 Die Feld-

logiken und -dynamiken lassen sich daher am aussagekräftigsten qualitativ erschlie-

ßen.  

Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse 

Rund 99 Prozent der Unternehmen in der Designbranche gelten als Kleinstunter-

nehmen, die als Freiberufler_innen oder als kleinteilig organisierte Agenturen mit we-

niger als zehn festen Mitarbeitern auf dem Markt agieren (Söndermann 2009, 2012). 

Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Designbranche lag im Jahr 2010 bundesweit 

bei 187.000, darunter 43 Prozent Selbständige und 57 Prozent abhängig Beschäftig-

te (Söndermann 2012: 33; vgl auch Schaffrina 2014: 8 f.).  

Kommunikationsdesign ist im Kern ein Residuum der Werbebranche, mittlerweile 

aber als ein eigenständiges Berufsfeld zu betrachten (vgl. Koppetsch 2006; Krämer 

2014; Manske/Brunsen 2016), das in Bezug auf die Erwerbstätigenzahlen als das 

zweitgrößte Feld in den Kulturberufen gilt und die Beschäftigungszahlen im Feld Mo-

dedesign bei weitem übertrifft (Söndermann 2009: 100). Es handelt sich um Tätigkei-

ten, die unter Anwendung von künstlerischen und technischen Mitteln Inhalte ver-

schiedenster Art visuell gestalten, etwa die grafische Gestaltung – auch Corporate 

Design genannt – eines Unternehmens (vgl. Krämer 2014: 227 ff.). Die Arbeitspro-

                                                           
3 Der Monitoring-Bericht des Bundesministeriums für Energie und Wirtschaft (BMWi) subsummiert unter „Design-
wirtschaft“ sieben Subbranchen, darunter die Werbebranche, Grafik- und Kommunikationsdesign, Schmuck- und 
Industrie-, Produkt- und Modedesigndesign, Interior Design und Innenarchitektur sowie  Fotografie (Bertschek et 
al. 2014: 71). Die Auswertungen von Söndermann (2012) folgen dem International Standard Classification of 
Occupations (ISCO) in der Version des Jahres 2008. Der Arbeitsmarkt Kultur folgt der Berufsklassifikation des 
Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 1992 (KldB 1992) (Schulz/Zimmermann/Hufnagel 2013). In einer Son-
derauswertung des Mikrozensus, die der Klassifikation der Berufe des Statistischen Bundesamtes (KldB 2010) 
folgt, wird dagegen von „technischen Mediengestaltern“ gesprochen (Liersch/Asef 2015: 16). Modearbeit verbirgt 
sich in diesem Bericht als Residualkategorie hinter der Berufsklassifikation 933 (Kunsthandwerk und Bildende 
Kunst). 
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dukte von Kommunikationsdesigner_innen4 münden sowohl in materielle als auch in 

immaterielle Produkte und zeichnen sich durch ihre technische Reproduzierbarkeit 

aus, sodass ihnen nicht die eigentümliche Aura eines künstlerisch einmaligen 

Kunstwerks zukommt (vgl. Benjamin 1936). Auch aufgrund von häufig arbeitsteilig 

organisierten und routinisierten Produktionsabläufen hat dieser Kulturberuf nur be-

dingt Parallelen mit künstlerischer Arbeit im ursprünglichen Sinne (vgl. Müller-

Jentsch 2012). Er stellt vielmehr eine zunehmend immaterielle Wissensarbeit zwi-

schen Technik, Kunst und Wirtschaft dar (vgl. Negri/Hardt 1997: 14 f). 

Modearbeit ist künstlerisch und handwerklich geprägt. Es handelt sich dabei um 

Arbeitsprozesse, die sich stofflich materialisieren und daher ausschließlich in eine 

materiale Wertschöpfungskette eingebunden sind. Genealogisch (und auch in der 

statistischen Berichterstattung) ist sie den traditionellen Künsten deshalb näher als 

Kommunikationsdesign (Liersch/Asef 2015; Reckwitz 2012; Söndermann 2012), vor 

allem wenn es sich nicht um Modeprodukte ‚von der Stange’, sondern um in geringer 

Stückzahl produzierte Kleidung handelt. Modearbeit siedelt insofern auf einer Schnitt-

fläche von Handwerk, Kunst und Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für den Beginn 

der modespezifischen Wertschöpfungskette, der hier betrachtet wird: das Modede-

sign. Modedesign wird im Folgenden als Arbeitstätigkeit verstanden, die sowohl den 

Entwurf als auch die Herstellung von Bekleidung und Modeaccessoires beinhaltet. 

Sie bezeichnet ein handwerklich oder maschinell gefertigtes Kleidungsstück, also 

Schuhe oder Accessoires wie beispielsweise Gürtel, Taschen und Handschuhe – 

und unterscheidet sich insofern von der industriellen Fertigung von Bekleidung.  

Freiberuflich arbeitende Kommunikationsdesigner_innen sind oftmals auch Zulie-

ferer und/oder arbeiten auf Projektbasis für Werbe- und Design-Agenturen. So wer-

den Agenturen einerseits als wirtschaftliches Standbein genutzt. Andererseits zeigen 

unsere Interviews wie auch Erhebungen von Berufsverbänden (Schaffrina 2014), 

dass sich freiberuflich tätige Designer_innen mit zunehmender Berufserfahrung selb-

ständig machen. Das institutionell strukturierte Gegenbild zur Agenturlandschaft im 

Kommunikationsdesign stellen im Modefeld große Modelabels, aber auch etwa Be-

kleidungsboutiquen, Bekleidungsketten wie z. B. H & M oder Zara, in Berlin auch 

freiberufliche Mitarbeit auf der zweimal jährlich stattfindenden Fashion Week dar. 

Verbreitet sind episodische oder längere atypische Beschäftigungsverhältnisse; bun-

desweit sind mehr als 75 Prozent aller Erwerbstätigen in „Ateliers für Textil-, 

Schmuck-, Grafik- u. ä. Design“ freiberuflich tätig. 30 Prozent aller abhängig Beschäf-

tigten in diesem Feld arbeiten in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis 

(Söndermann 2012: 41 ff.). 

Marktzugänge 

Für beide Subfelder trifft zu, dass sie nicht berufsständisch reguliert und die Barrie-

ren für den Marktzugang niedrig sind. Die Berufsausübung ist somit auch für Quer-

einsteiger_innen möglich (Henninger/Mayer-Ahuja 2005: 42). Dennoch wird der 

Marktzugang durch unterschiedliche Ausbildungsstrukturen kanalisiert. Im Feld Kom-

                                                           
4 Im Mikrozensus werden sie nach KldB 2010 unter der Berufsbezeichnung technische Mediengestalter geführt 
(Liersch/Asef 2015). 



 
10  AIS-Studien 9 (2) 2016: 6-21 

munikationsdesign wesentlich durch Fachhochschulen, deren Studierendenstruktur 

gemischtgeschlechtlich ist. Im Modefeld durch Modehochschulen, an denen der 

Frauenanteil 92 Prozent beträgt, also stark geschlechtsspezifisch segregiert ist 

(Schulz/Zimmermann/Hufnagel 2013: 73 ff.).  

Kommunikationsdesigner_innen brauchen für den Brancheneinstieg lediglich „ei-

nen Laptop, einen Internetanschluss und eine Idee“, wie es ein von uns befragter 

Experte formulierte. Dennoch weist die Mehrheit (55 Prozent) ein mittleres Bildungs-

niveau (Abitur, berufsqualifizierender Abschluss oder Fachhochschulreife) auf, 

41 Prozent verfügen über einen Fachhochschul- oder höheren akademischen Ab-

schluss, der Anteil von Quereinsteiger_innen liegt demnach bei 4 Prozent (Liersch/ 

Asef 2015: 22).  

Im Modefeld sind die Ausbildungsstrukturen Ausdruck des vergeschlechtlichten 

Berufsbildungssystems (Krüger 1995). Denn viele junge, aber längst nicht alle Mode-

designer_innen gehen auf Modeschulen, die trägerspezifischen Regelungen unter-

liegen, keinen Qualifikationsschutz bieten und häufig kostenpflichtig sind (vgl. Gott-

schall 2010: 681). Hinzu kommen hohe Investitionskosten. Nach Experteneinschät-

zung benötigen Modedesigner_innen etwa 100.000 Euro Investitionskapital für eine 

professionelle Ausstattung mit Produktionsmitteln. Vor diesem Hintergrund starten 

viele Modedesigner_innen ihr Geschäft vom sprichwörtlichen Küchentisch aus. So 

gilt einmal mehr, dass es sich um ein Feld mit vielen Quereinsteiger_innen handelt.5 

3 Erwerbsstrategien zwischen künstlerischer und wirtschaftlicher Rationalisie-

rung 

Im Kontext weitreichender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse seit den 1960er 

Jahren wurden zentrale gesellschaftliche Voraussetzungen für die zunehmende At-

traktivität von Kreativarbeit geschaffen. Im Verein mit sozialstrukturellen Öffnungs- 

und Individualisierungsprozessen ereignete sich auch ein relativer Umbau von Mili-

eus und Mentalitäten, der von vielen Menschen als sozialer Aufstieg erlebt wurde 

(Mau 2012; Vester et al. 2001). In dieser Zeit entwickelten sich zudem grenzüber-

schreitende Felder affektiver Arbeit (Hardt 1999), die sich wie im Falle der Design-

branche nicht nur einem, sondern zwei oder mehr Tätigkeitsfeldern zuordnen lassen 

(Reckwitz 2012: 123; vgl. Söndermann 2012). In ihnen gehen Ökonomie und Kultur, 

Kunst und Kommerz respektive rationales und affektives Arbeitshandeln ein spezifi-

sches Verhältnis ein (vgl. Böhle 2010). Diese Verschränkung von künstlerischer und 

kommerzieller Arbeitsethik wird nun in den Blick genommen.  

3.1 Erwerbsorientierungen und habituelle Metamorphosen 

Für die Frage nach dem Arbeitsethos von selbständigen Designer_innen ist das 

Konzept der Künstlerkritik von Boltanski/Chiapello (2003) relevant. Neben Michel 

Foucaults Gouvernementalitätsstudien (Foucault 2004) dient es vielfach als zentraler 

Referenzpunkt, um das Arbeitsethos von Beschäftigten im Kultur- und Kreativbereich 

zu erfassen. Im Zentrum von deren Analyse einer Kulturalisierung der Ökonomie 

                                                           
5 Ausführungen aus geschlechtssensibler Perspektive, insbesondere zum Modefeld, siehe Manske (2014). 
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(Lash/Urry 1994) steht die Erkenntnis, dass die einstmalige Gegenkultur der „Künst-

lerkritik“ kapitalistisch vereinnahmt worden sei. Deren Streit für sogenannte „authen-

tische“ Arbeit und für eine Emanzipation von der bürgerlichen Berufsmoral habe die 

moralischen Grundlagen für den flexiblen Kapitalismus gelegt und sei heute zu einer 

allgemeinen Anforderungsstruktur der Arbeitswelt geworden (Boltanski/Chiapello 

2003: 261 ff.).  

Auf breite Zustimmung stößt dabei die Diagnose, dass im weiten Feld der Kultur-

berufe Kreativität und Selbstverwirklichung handlungsleitende Orientierungen sind 

(Betzelt 2006; Eichmann/Schiffbänker 2008; Koppetsch 2006; Manske 2007; Marrs 

2007). Problematisch ist jedoch der theoretische Überschuss, den man sich mit einer 

zu engen Anlehnung an das Konzept der Künstlerkritik einhandelt. Denn „Kulturpro-

duzentInnen“ (Lorey 2007: 122) wird dabei bisweilen eine paradigmatische „Kulturbe-

deutung“ (Weber 1988: 30) im Sinne von Boltanski/Chiapello (2003) zugeschrieben: 

als lebendige Verkörperung der Ideologie eines Zwangs zur Selbstverwirklichung in 

und durch Arbeit (ebd.: 43).  

So wird etwa davon gesprochen, dass Kreative sich zum Knecht des Marktes 

machen, obwohl sie sich als Herr fühlen und insofern einer ideologischen Verblen-

dung (Birenheide 2008: 290) oder einer „Selbstprogrammierung“ unterliegen (Kop-

petsch 2006: 165; vgl. Foucault 2004: 371), die deren marktkonformes Verhalten 

verschleiere. Die Beschäftigten würden folglich eine „Selbst-Prekarisierung” (Lorey 

2007) betreiben, die sie mittels eines künstlerisch-kreativen Arbeitsethos im Sinne 

der Künstlerkritik legitimieren und daher prekäre Arbeits- sowie Sozialverhältnisse 

bahnen und festigen.  

Wenngleich diese Deutung hier nicht rundheraus bestritten werden soll und auch 

mit unseren empirischen Befunden korrespondiert, greift sie als umfassende Erklä-

rung in zweifacher Weise zu kurz. Erstens reifiziert sie das romantisch unterlegte 

Subjektideal des Bildenden Künstlers, demzufolge sich ein wahrer Künstler gegen 

marktliche Selbstoptimierungsstrategien zu sträuben habe, wenn er/sie die eigene 

Glaubwürdigkeit nicht verspielen möchte (vgl. Bourdieu 2001; Chiapello 2010). Doch 

folgt diese Sichtweise einem Kulturverständnis, das sich auf Formen reiner, schön-

geistiger Kunst kapriziert. Zudem wird dabei jegliche (subjektive) Wirtschaftsorientie-

rung als Gegenkraft der Kunstproduktion aufgefasst. Sofern jedoch subjektive Ideen 

und Interessen auch im marktwirtschaftlich organisierten Kultur- und Kreativbereich 

mit dieser Schablone gemessen werden, wird ausgeblendet, dass es sich nicht um 

klassische Kunstfelder handelt – sodass die Bedingungen der Möglichkeit vernach-

lässigt werden, die die Subjekte alltäglich ausführen müssen, etwa um ihren Lebens-

unterhalt zu verdienen. Deren Ideen und Interessen werden vielmehr zu einem ver-

meintlichen Beleg für ein Arbeitsethos des unternehmerischen Selbst, das sich selbst 

als Künstler missversteht, während es sich um seine marktliche Selbstoptimierung 

dreht (Bröckling 2007; vgl. auch Reckwitz 2012).  

Zweitens lässt sich der steigende Wert von affektiv aufgeladener, selbständiger 

Arbeit nicht nur ideologisch erklären. Er wurzelt vielmehr in der Verkopplung von so-

zialstrukturellen, wohlfahrtsstaatlichen und kulturellen Dynamiken und ist insofern ein 
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Effekt einer komplexen Transformation des Sozialraums der alten Bundesrepublik 

(vgl. Baethge 1994; Honneth 2010; Vester et al. 2001).  

So sind die Kreativen von heute vielfach die Kinder aus den Aufsteigermilieus 

der 1960er und 1970er Jahre. Deren soziale Flugbahnen sind traditionell auf einen 

sozialen Aufstieg gerichtet, den sie durch den Besuch von Fachhochschulen, also 

durch ein mittleres akademisches Ausbildungsniveau anvisieren, das häufig den Bil-

dungsgrad der Eltern übertrifft (Middendorff et al. 2013: 83 ff.). Vor diesem Hinter-

grund eigne(t)en sie sich Werte wie Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in 

milieuspezifischer Weise an (Vester et al. 2001: 79). Die erlernten und aus dem Her-

kunftsmilieu mitgegebenen Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster – wie z. B. ein 

vorsichtiges Investitionskalkül unter dem kulturellen Verdikt des bürgerlichen, leis-

tungsorientierten Arbeitsethos (Groh-Samberg/Mau/Schimank 2014: 223 ff.) – sind 

dabei nicht einfach ad Acta gelegt, sondern ins neue Feld mit hinüber genommen 

und auf eine Bewährungsprobe gestellt worden (vgl. Bourdieu 1987: 220). Die Betref-

fenden mussten sich insofern mit ihren Einstellungsmustern und kulturellen Gepflo-

genheiten um- und auf die neuen Milieugegebenheiten einstellen, mit anderen Wor-

ten eine „Habitus-Metamorphose“ vollziehen (Vester et. al 2001: 365; vgl. Bourdieu 

1993: 101).  

Zu konstatieren ist daher ein mentaler Wandel im gesellschaftlichen Wertehaus-

halt, in dessen Horizont selbständige Arbeit vielen Menschen mit traditionell eher 

kleinbürgerlichem Hintergrund (nicht nur) im Kreativbereich als ein lebenswerter 

Entwurf erscheint (vgl. Gather et al. 2014), mit dem sich Arbeit nicht nur intensiver 

sinn- und identitätsstiftend erweist als es eine angestellte Arbeit vermag, sondern 

auch als sozialer Aufstieg erlebt wird. Zugleich ist davon auszugehen, dass dieser 

mentale Wandel nicht friktionslos erfolgt, sondern sich durch ein Nebeneinander von 

alten und neuen Prägungen darstellt, da sich die „Traditionslinien der Mentalität“ 

(Vester et al. 2001: 16) nicht einfach abstreifen lassen. Diese Aspekte sollte man aus 

subjektorientierter Perspektive nicht vernachlässigen, will man Selbständige des Kul-

tur- und Kreativbereichs nicht vorschnell zu Komplizen des flexiblen Kapitalismus 

erklären (Manske 2016: 113 ff.; vgl. auch Voß/Pongratz 1997: 15).  

Weiterführend erscheint daher eine theoretische Perspektive, die weniger von ei-

ner ideologischen Imprägnierung als von habituellen Metamorphosen ausgeht, in 

deren Zuge sich habituelle Mischformen zwischen Herkunfts- und Ankunftsmilieu 

ausbilden; wie etwa ein Arbeitsethos, das nicht nur auf künstlerische Selbstverwirkli-

chung, sondern ebenso auf eine wirtschaftliche Existenzsicherung abstellt.  

3.2 Künstlerisch verzauberte versus wirtschaftlich entzauberte Arbeit 

Eingedenk der hier aus Platzgründen freilich nur angedeuteten Ausführungen zu so-

zialstrukturellen Umstellungsprozessen changieren die aus dem Interview-Material 

destillierten Erwerbsstrategien idealtypisch zugespitzt zwischen den Polen einer 

künstlerisch verzauberten Arbeit und einer wirtschaftlich entzauberten Arbeit. Im 

Kern lassen sich die Arbeitslogiken so bündeln, dass einerseits die Produkte zu ei-

nem „Kunstwerk“ (Bourdieu 2001: 292) verschleiert werden, während andererseits 

die Produkte als wirtschaftliche Ware betrachtet werden. Auf Ebene der subjektiven 
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Interessen lässt sich weitergehend das Interesse nach künstlerischer von dem nach 

wirtschaftlicher Selbstbestimmung voneinander unterscheiden.  

Bei der künstlerisch verzauberten Arbeit handelt es sich um eine Strategie, die in 

der Modebranche aufgrund ihrer stärker künstlerischen Konnotation etwas verbreite-

ter zu sein scheint als im Feld Kommunikationsdesign. Diese Fraktion verficht eine 

Arbeitslogik, die als primär kulturorientiert einzustufen ist und erst in zweiter Linie 

einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt. Die daran geknüpfte, berufliche Identität ent-

spricht im Kern dem romantisch unterlegten Subjektideal „Künstler“. Wichtige Leit-

planken sind zudem ein subjektivierender Rekurs auf die Künstlerkritik. Tatsächlich 

wird hierfür ein ökonomisch abhängiger Status in Form von sporadischen, sozial-

staatlichen Unterstützungsleistungen und/oder privaten, ökonomischen Abhängig-

keitsverhältnissen in Kauf genommen und eine Selbst-Prekarisierung praktiziert, zu-

mindest zeitweilig. Doch statt sich dauerhaft damit zu trösten ein moderner Künstler 

zu sein, werden strategische Kompromisse eingegangen und „Brot-Jobs“ aufgesucht; 

sei es, dass man etwa als Freelancer in einer Agentur anheuert oder abends nach 

Ladenschluss Nähkurse gibt.  

Als ein Beispiel für den Typus künstlerisch verzauberte Arbeit soll eine 47-jährige 

Modedesignerin namens Katharina Kasten dienen. Mode ist für sie „etwas, was man 

sich kauft und sich anzieht – auf der Straße oder auf ner Party“. Sie ist keine grund-

ständig ausgebildete Modedesignerin, sondern eine der vielen Quereinsteigerinnen. 

Frau Kasten ist eine Autodidaktin, stammt aus einer kleinen Angestelltenfamilie und 

studierte nach dem Besuch einer Fachoberschule für Gestaltung Visuelle Kommuni-

kation. Im Anschluss an ihr Studium geht sie jedoch nicht in die Werbung, da sie sich 

in dieser Szene bereits während des Studiums fremd fühlte. Mitte der 1990er Jahre, 

sie ist inzwischen 32 Jahre alt, lebt sie für einige Zeit in der (Mode-)Metropole Lon-

don (vgl. McRobbie 2007). Dort absolviert sie auf privater Basis zahlreiche Kurse in 

Schnitttechnik und Stoffverarbeitung. Sie stellt selbstgefertigte Produkte auf Märkten 

aus und verdient ihr erstes Geld mit der Fabrikation von Mode. Sie beschreibt sich 

selbst als autonome Randexistenz der Berliner Modeszene und führt ihre Situation 

auf den kommerziellen Zwang zurück, der im Feld vorherrsche. Ihre Modeprodukte 

verkauft sie vor allem auf Wochenmärkten: „Das mach’ ich und [...] wenn es jemand 

kauft, dann ist gut.“ Wirtschaftlichen Erfolg betrachtet sie demnach als „gut”. Doch im 

Mittelpunkt steht für sie das Schaffen und Herstellen dessen, „wozu sie Lust hat“. 

Ihr finanzielles Einkommen bezieht die Modedesignerin aus mehreren Quellen: 

aus eigenen Kollektionen, aus ihrer Aushilfsarbeit in Kostümabteilungen an Theatern 

der freien Kulturszene in Berlin und aus dem Unterricht von Kreativ-Kursen an der 

Volkshochschule. Diese Patchwork-Existenz beruht auf unberechenbaren Einkom-

mensquellen. Die laufende Absicherung wird zu einem Gutteil durch ihre Lebens-

partnerin geleistet. Katharinas Beitrag zum Haushaltseinkommen wird eher für Extras 

verwendet. Die partnerschaftliche Arbeitsteilung stellt eine Variante des für die Bun-

desrepublik typischen Zuverdienermodells dar (vgl. Pfau-Effinger 2000). Dieses Mo-

dell, dem eine starke Personenabhängigkeit eingeschrieben ist, ermöglicht es der 

Modedesignerin jenseits von Existenzverpflichtungen ihr berufliches Selbstverständ-
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nis zu verwirklichen. Voraussetzung für ihre künstlerisch-kreative Freiheit ist damit 

ein privates Abhängigkeitsverhältnis, das ihr den Status einer Zuverdienerin zuweist.  

In der subjektiven Selbstwahrnehmung wird diese Form der Selbst-Prekarisie-

rung zu einer Praxis der künstlerischen Freiheit aufgewertet. So ist sie eine „Luxus-

arbeiterin“, die „keinen anderen Herr und Meister [anerkennt, A. M.] als ihre Kunst“ 

und darüber „den Markt zum Verschwinden“ bringt (Bourdieu 2001: 134). Der Markt 

wird in diesem Fall jedoch nicht nur durch eine konsequente künstlerische Hand-

lungsstrategie zum Verschwinden gebracht. Er wird zu einem Gutteil durch eine auch 

wirtschaftliche Paargemeinschaft symbolisch verschleiert.  

Auf der anderen Seite steht eine Strategie, die ich in Anlehnung an Max Webers 

Diktum von einer Entzauberung der Welt durch rational-bürokratische Herrschaft als 

Typus entzauberte Arbeit klassifiziere. Ihr hervorstechendes Charakteristikum ist, 

dass sie auf einer kulturellen Distanzierung von einem künstlerischen Subjektideal 

beruht und Anleihen bei Schumpeters Unternehmerbild nimmt (Schumpeter 2005). 

Wenngleich sich dieser Typus auch im Modefeld findet, scheint er im Feld Kommuni-

kationsdesign stärker vertreten zu sein, wobei sich auch hier verschiedene Schattie-

rungen zeigen. Doch der in der anderen Fraktion eminent wichtige, künstlerische 

Produktstolz ist hier ebenso wie das Selbstbild eines romantisch unterlegten Talent-

berufs vergleichsweise schwächer ausgeprägt. Denn mehr als um künstlerische geht 

es hier um wirtschaftliche Selbstbestimmung.  

Ein Beispiel für diese Erwerbsstrategie ist der Kommunikationsdesigner Michael 

Meier. Er stammt aus einer Familie, in welcher der Vater ein im Handel tätiger, selb-

ständiger Familienernährer war. Seine schulische Laufbahn beendet Michael 1998 

mit einem Fachhochschulabschluss. Zunächst beginnt er ein Ausbildungsverhältnis 

zum Bürokaufmann in einem Autohaus. „Um etwas in der Hand zu haben“, wie er 

sagt. Nach einiger Zeit wird ihm klar, dass der Beruf des Bürokaufmanns nicht das 

ist, was er will. Er absolviert schließlich ein Fachhochschulstudium zum technischen 

Mediengestalter. Damit hat er den typischen Bildungsabschluss für dieses Feld. Er 

sagt über sich: „Ich mach keine Kunst […] ich mach Werbung.“ Er arbeitet als selb-

ständiger „Allrounder“, der sämtliche Arbeitsschritte sowie -prozesse ausführt und 

beherrscht. 

„Ich muss mit den Kunden sprechen, muss es ihnen verkaufen, ich muss es komplett pla-

nen [...], ich muss es umsetzen [...], ich bin ein Allrounder.“ 

Im Interview grenzt er sich explizit gegen ein nach seiner Aussage „branchentypi-

schen” Berufseinstieg über ein Agenturpraktikum ab. In diesen „Teufelskreis“, oft ge-

folgt von prekären Jobangeboten möchte er keinesfalls hineingeraten. Stattdessen 

hatte er gegen Ende seines FH-Studiums einen Gründungszuschuss beim Jobcenter 

beantragt, der ihm den Berufseinstieg finanziell erleichterte. Dennoch jobbte er in 

den ersten vier Jahren seiner Berufskarriere nebenher in einer Bar. Seit etwa einem 

Jahr kann er allein von seiner freiberuflichen Arbeit als Designer leben. Mit ca. 

20.000 Euro offiziellem Jahresbruttoeinkommen verdiene er „gutes Geld“. Insgesamt 

„sehr optimistisch“, ist es sein mittelfristiges Ziel, größere Projekte zu akquirieren und 

Arbeitsplätze zu schaffen. Die Entscheidung zur Selbständigkeit ist wohl auch soziali-
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satorisch bedingt. Denn sie vollzog sich im Rahmen eines milieuspezifischen Soziali-

sationshintergrunds, der durch selbständige Freunde verstärkt wird. Er folgt in seiner 

Berufsentscheidung somit Pfaden, die ihm durch seine Familie und Freunde vertraut 

sind, und die sich zu einem Gutteil an den Erwartungen sowie Hoffnungen wirtschaft-

licher und finanzieller Unabhängigkeit orientieren.  

Dennoch hat dieses Ziel einer wirtschaftlich erfolgreichen Existenz für Herrn Mei-

er eher den Charakter einer wünschenswerten Möglichkeit, zu der ihm eine Alternati-

ve einfällt.  

„Ich denke es wird rocken demnächst oder dann bleibt es halt so wie es ist und ich kann le-

ben, ich kann feiern, hab meine Wohnung oder meine WG. Hab mir heute ein Auto gekauft. 

So. Das sind ja Zeichen für den Aufschwung.“ (lacht) 

Korrespondierend mit den institutionellen Gegebenheiten besteht das strategische 

Interesse von Herrn Meier darin, sich eine wirtschaftlich rentable Nische zu erarbei-

ten, sich unabhängig von Auftraggebern zu machen und einen in diesem Sinne semi-

abhängigen Status zu verlassen. Dass er als Chiffre für eine selbstbestimmte Exis-

tenz Feiern, Wohnung und Auto erwähnt, mag man zunächst als tendenziell jugend-

lichen Lebensstil deuten. Das sollte aber nicht darüber hinweg täuschen, dass hier 

Parameter aufgerufen werden, die zusammen genommen auf eine soziale Auf-

stiegsorientierung hinweisen bzw. den strategischen Willen zu einem sozialen Sta-

tuserhalt reflektieren. Auch in diesen Feldern wird Arbeit offenbar als sozialstrukturel-

le Platzierungsstrategie, in diesem Fall als klassische Aufstiegsleiter, wahrgenom-

men. 

4 Diskussion der empirischen Befunde 

Insgesamt fußt die Erwerbsstrategie einer wirtschaftlich entzauberten Arbeit nicht in 

erster Linie darauf, einen „authentischen“ Selbstausdruck im Sinne der Künstlerkritik 

zu erreichen. Arbeit wird hier kaum als Selbstverwirklichung hypostasiert, ein unter-

nehmerischer Status hingegen als eine Metapher für eine sozial planbare (Erwerbs-) 

Zukunft betrachtet. Hinter einer Status-Orientierung, wie an Herrn Meier exemplifi-

ziert, kommt insofern eine Arbeitshaltung zum Vorschein, bei der es primär und im 

Sinne einer (geschlechterübergreifenden) doppelten Vergesellschaftung um die Ver-

einbarung von wirtschaftlichen Ambitionen und lebensweltlichen Ansprüchen geht. 

Beruhend auf einem starken Berufsethos entwickelt diese Fraktion vornehmlich ei-

gene Projekte und sucht nach einem marktlichen Alleinstellungsmerkmal („USP“) 

sowie nach einer einträglichen Marktnische. Zugleich wird ein Begriff von Selbstbe-

stimmung verteidigt. Der arbeitsweltliche Konflikt besteht vornehmlich aber nicht da-

rin herauszufinden, inwieweit sie ein selbstbestimmtes, künstlerisches Selbst sein 

könnten. Hier geht es vielmehr um eine Distanz zu der Haltung, ein künstlerisch am-

bitionierter, aber brotloser „Künstler“ zu sein. Das hervorstechende Charakteristikum 

der Strategie „wirtschaftlich entzauberte Arbeit“ ist insofern, dass sie gewissermaßen 

die Anrufungen an das künstlerische Selbst ab- bzw. unterbricht und es mit subjekti-

ven Vorstellungen eines weniger aufreibenden Lebens bzw. einer ökonomisch abge-

sicherten Existenz konfrontiert. Insofern praktiziert dieser Typus keine totale Hingabe 
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ans „Werk“, sondern entwickelt eine stärker kommerziell geprägte Haltung, die sich 

als marktrationale Anpassung ausdrückt. 

Demgegenüber ist Arbeit beim Typus verzauberte Arbeit künstlerisch-symbolisch 

stark aufgeladen und in diesem Sinne normativ subjektiviert (Baethge 1994). Der 

Glaube an das Feld als künstlerische Arena lässt sich als ein Kampf gegen Entfrem-

dung auf der Ebene des Arbeitsprodukts sowie auf der Ebene des subjektiven Ver-

hältnisses zur eigenen Arbeitskraft pointieren. Sie geht mit einer Art inneren Haltung 

einher, die während der Arbeit ökonomische Sachverhalte (vermeintlich) außer Kraft 

setzt und sich dadurch dem Flexibilitäts- und Auswertungsdiktat wenigstens partiell 

zu entziehen versucht sowie last but not least mit einer gewissen Sturheit verknüpft 

ist, den Warencharakter der eigenen Arbeitsprodukte anzunehmen. Die Produkte 

werden vornehmlich als Ausdruck einer künstlerisch-kreativen, expressiven Selbst-

Verausgabung deklariert, insofern bisweilen zu einem Kunstwerk verschleiert – oder 

eben tatsächlich manchmal Kunst abseits von wirtschaftlichen Verwertungsinteres-

sen produziert. Diese Arbeitshaltung steht der Anforderung entgegen, ein durch-

rationalisiertes Selbstverhältnis eines Arbeitskraftunternehmers (Voß/Pongratz 1998) 

bzw. eines unternehmerischen Selbst (Bröckling 2007) zu entwickeln. Sie ist wirt-

schaftlich riskant. Typisch sind Grenzgänge zwischen zwei Feldern, die deren spezi-

fische Logiken miteinander auszusöhnen trachtet: dem Feld der Bildenden Kunst (als 

das mit höheren, künstlerischen Weihen versehene Ursprungsfeld) und der Design-

branche (als marktvermitteltes und vergleichsweise profanes Erwerbsfeld).  

Den Fraktionen ist indes gemeinsam, dass sie einen selbständigen Erwerbssta-

tus bevorzugen, den sie mit freiberuflichen Aufträgen, Grenzgängen zwischen ver-

schiedenen Feldern und zur Not auch mit berufsfachfremden Jobs quer finanzieren. 

Hier wie dort zeigen sich mitunter Grenzen individueller Belastbarkeit, die in den Er-

zählungen bisweilen zwar herunter gespielt werden. Nicht zuletzt mündet eine damit 

verknüpfte auch mentale Überbeanspruchung aber teilweise in eine kritische Distan-

zierung von ihren Arbeitsverhältnissen. Spiegelbildlich dazu finden sich in unserem 

Interviewmaterial gleichfalls Anhaltspunkte für soziale Abstiegsängste, die sich aus 

der unsicheren erwerbswirtschaftlichen Situation einstellen und als „schrecklichster 

Sommer meines Lebens“ (so eine befragte Kommunikationsdesignerin) beschrieben 

werden oder von einer Modedesignerin in die Hoffnung gepackt werden, noch ziem-

lich lange nähen zu können. Oft haben sie daher einen „Plan B“ in der Tasche. Die-

ser Plan besteht mitunter darin, sich notfalls auf einem geringeren Niveau – z. B. als 

(prekär) Beschäftigte in der Gastronomie – einzurichten. Stellt man dieses Zukunfts-

szenario neben die erwähnte soziale Aufstiegsorientierung wird deutlich, mit welcher 

sozialen Fallhöhe Beschäftigte im Kulturbereich rechnen bzw. rechnen müssen.  

Eine materielle Entlastung sowie eine mentale Strukturierungshilfe bieten hierbei 

private Arrangements von Stabilität und Flexibilität, etwa in einer Erwerbs- und Le-

benskonstellation, in der ein_e Partner_in aufgrund von berechenbaren Arbeitsver-

hältnissen sowie -zeiten einen stabilen Anker im jeweiligen Arbeits- und Lebensar-

rangement darstellt (Jurczyk et al. 2009). Zugleich ist diesen Konstellationen oftmals 

eine hohe personenbezogene Abhängigkeit eingeschrieben, die insofern ent-indivi-

dualisierend wirkt (vgl. Ostner 1995). 
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5 Kreative sind Kinder aus Aufsteigermilieus 

In der Designbranche, einem der beliebtesten „Kreativberufe“, ist selbständige Arbeit 

ein herausragendes Merkmal der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse. Allerdings 

zeigt unsere Analyse, dass im Feld Kommunikationsdesign angestellte sowie fest-

freie Tätigkeiten verbreiteter sind als im Feld Modedesign. Bedingt durch ihre histori-

sche Verbindung zur Werbebranche, ist das Feld Kommunikationsdesign stärker in 

ein institutionalisiertes Gefüge eingewoben als Arbeitsverhältnisse in der Modebran-

che. Dort existieren kaum existenzsichernde, abhängige Beschäftigungsverhältnisse. 

Abhängige Arbeit ist oftmals gleichbedeutend mit einem geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnis. Neben diesen institutionellen Dynamiken interessierte hier vor allem 

aus einer subjektorientierten Perspektive, wie sich in den Erwerbsstrategien subjekti-

ve Motive und sozialstrukturelle Dynamiken ineinander verschränken.  

Insgesamt erscheint der Typus künstlerisch verzauberte Arbeit als eine orthodo-

xe Erwerbsstrategie, deren Ziel es ist, sich als künstlerisches Selbst zu entwerfen. 

Angetrieben von der Idee, symbolisch hochwertige und einzigartige Waren zu produ-

zieren, wird im Rahmen des Machbaren ein Desinteresse gegenüber kommerziellem 

Erfolg demonstriert und nach Möglichkeiten gesucht, sich wirtschaftlichen Zwängen 

zu entziehen. Dagegen beruht der Typus entzauberte Arbeit auf der Idee, sich weder 

als totales Marktsubjekt noch als totales Künstlersubjekt, sondern als Geschäfts-

mensch zu entwerfen. Hier wird kein Selbstverwirklichungsdrang/-zwang als (ver-

meintliche) Freiheit zelebriert und als Wunsch nach künstlerisch-kreativer Arbeit und 

ihrer Konventionen ausgegeben.  

Insofern hierbei unterschiedliche strategische Interessen im Hinblick auf die sub-

jektive Sinnhaftigkeit von Arbeit verfolgt werden, stehen diese auch für einen diffe-

renzierten Arbeitsbegriff. Er unterstreicht zuvorderst, dass die in der Literatur verbrei-

tete Annahme, dass Kreative einem romantisch gefärbten Subjektideal des Künstlers 

folgen, zu differenzieren ist. Insbesondere in der Kommunikationsdesignbranche 

scheint sich auch eine eher investive Statusarbeit (Groh-Samberg/Mau/Schimank 

2014) zu artikulieren, die Arbeit nicht nur unter dem Verdikt von Selbstverwirklichung 

betrachtet, sondern als Erwerbsquelle, die auch dem gesellschaftlichen Statuserhalt 

dient.  

Untersuchungen zum Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft 

legen zudem die Schlussfolgerung nahe, dass sich insbesondere in jenen „neuen“ 

kreativen Berufen, die wie die Designbranche stärker von einer FH-Ausbildung z. B. 

im Studienbereich „Gestaltung“ als von einer universitären Ausbildung an einer 

Kunsthochschule geprägt sind, eher die Kinder der sogenannten Bildungsaufsteiger 

finden als Abkömmlinge der Bildungs- und Wirtschaftselite (vgl. Schulz/Zimmermann/ 

Hufnagel 2013: 76). Die langen Wellen dieser Konstellationen äußern sich nicht zu-

letzt in einem mittleren, akademisch geprägten Qualifikationsniveau vieler Desig-

ner_innen und zudem in einem hohen Anteil von Quereinsteiger_innen – ein typi-

sches Kennzeichen der damaligen Aufsteigermilieus, die in neu entstandene und 

professionell kaum regulierte Felder strömten.  
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So lässt sich weiter schlussfolgern, dass sich gerade in den ab den 1970er Jah-

ren neu entstandenen, kreativen Berufen die Glaubensvorstellung an einen merito-

kratischen, herkunftsunabhängigen Zugang zu begehrten Ressourcen und attrakti-

ven sozialen Positionen widerspiegelt, die heute und angesichts deren Herkunft aus 

einer recht komfortablen Position der sozialen Mitte offenbar eher auf eine „interge-

nerationale Statusreproduktion“ (Kraemer 2010: 223) ausgerichtet sind. Eine Folge-

erscheinung dieses relativen Umbaus von Mentalitäten und Milieus war insofern nicht 

nur die ideelle Aufwertung eines künstlerischen Subjektideals, sondern gleichfalls 

eine gewisse Entzauberung von künstlerisch-kreativer Arbeit.  Denn insbesondere in 

den neuen Kulturberufen dient sie nicht nur einer quasi-religiös überhöhten Selbst-

verwirklichung, sondern schlichtweg auch der Bestreitung des Lebensunterhalts, ist 

also mit traditionell kleinbürgerlichen Werten angereichert worden.  

Wenn daher in der Arbeitssoziologie inzwischen unisono von einem um subjekti-

ve Potenziale erweiterten, um einen auch emotional entgrenzten sowie intuitiv unter-

legten Arbeitsbegriff ausgegangen wird, dann muss dieser unstrittigen Diagnose aus 

hiesiger Perspektive eine zentrale Erkenntnis angefügt werden. Denn wie deutlich 

wurde, kompensieren die Akteur_innen Status-Unsicherheiten nicht allein mit einem 

Selbstverwirklichungsdrang, sondern gehen Erwerbsarbeit auch als eine im Kern ra-

tionale und zweckgebundene Tätigkeit an, die der Bestreitung des Lebensunterhalts 

dient. Darüber hinaus unterstreichen die trotz aller sozialen und ökonomischen Un-

gewissheiten steigenden Erwerbstätigenzahlen in künstlerisch-kreativen Erwerbsfel-

dern, dass der ab den späten 1960er Jahren einsetzende Transformationsprozess 

der Arbeitsgesellschaft nicht nur sozialstrukturelle Umstellungen zeitigt. Er ist inzwi-

schen selbst zu einer mentalen Traditionslinie geworden. Diese wird nun ihrerseits 

als habituelle Prägung in die neuen, sozial unsicheren und vielfach ökonomisch pre-

kären Bedingungen mitgenommen. 
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Solo-Selbstständige im Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz2  

Abstract: An selbstständiger Tätigkeit lassen sich aktuelle Entwicklungen des strukturellen Wandels 

der Erwerbsarbeit in zugespitzter Form beobachten. Besonders anhand der Gruppe der Solo-Selbst-

ständigen zeigen sich eine starke Selbstökonomisierung und die Schwierigkeit, den Marktbezug der 

eigenen Tätigkeit zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag aus einer akteurszen-

trierten Perspektive eben diesen Marktbezug: Am Beispiel der Kulturberufe wird der Frage nachge-

gangen, wie Kollegialität unter Solo-Selbstständigen erlebt wird und welche Funktion und Bedeutung 

sie einnimmt. Es zeigt sich, dass Kollegialität und Konkurrenz in einer permanenten und ambivalenten 

Spannung stehen. Das ‚soziale Kapital‘ in Form von emotionalen und informativen Unterstützungs-

ressourcen innerhalb sozialer Beziehungen bildet damit eine zentrale Ressource selbstständiger Tä-

tigkeit, die jedoch durch Unterbietungs- und Konkurrenzmechanismen ständig bedroht und unterlaufen 

wird. 

1 Einleitung 

Das Phänomen der Solo-Selbstständigkeit ist in den letzten Jahren verstärkt in den 

Fokus der Sozialwissenschaften geraten. Solo-Selbstständigkeit, lange Zeit als aty-

pische und defizitäre Erwerbsform betrachtet, stellt mittlerweile ein in quantitativer 

und qualitativer Hinsicht relevantes Phänomen dar: Mehr als die Hälfte aller Selbst-

ständigen arbeitet ohne Beschäftigte und auf eigene Rechnung. Selbstständige Tä-

tigkeit, insbesondere Solo-Selbstständigkeit, weist selbst bedeutsame strukturelle 

Veränderungen auf und gewinnt als Seismograph und Folge der Erosion des soge-

nannten Normalarbeitsverhältnisses, einer veränderten Wohlfahrtsstaatlichkeit, einer 

fortschreitenden Individualisierung der Lebensführung sowie einer Ausweitung von 

Ökonomisierungsprozessen und Marktstrukturen an Relevanz.  

Der folgende Beitrag widmet sich aus einer akteurszentrierten Perspektive dem 

Markthandeln von Solo-Selbstständigen und den Auswirkungen, die diese direkt 

marktvermittelte Tätigkeit für die Ausgestaltung von Kooperation und Konkurrenz hat. 

Um sich dem Markthandeln in seiner empirischen Heterogenität zu nähern, wird fol-

genden Fragen nachgegangen: Welche marktbezogenen Handlungen und Orientie-

rungen lassen sich bei Solo-Selbstständigen entdecken? Auf welche Ressourcen 

können sie zurückgreifen und wie wird Kooperation unter den Bedingungen des di-

rekten Wettbewerbs gestaltet?  

Die gestellten Fragen werden auf Grundlage einer qualitativ angelegten Untersu-

chung von sechs Solo-Selbstständigen diskutiert. Das Sample umfasst solo-selbst-

ständige Kulturberufe; die hier vorgestellte Empirie und ihre Ergebnisse sind Teil 
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passung, Marktambivalenz und Solidarität“ zurück, den die Autorin im Rahmen der Frühjahrestagung der AIS und 
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meiner Dissertationsschrift.3 Um die Handlungspraxen und Orientierungsmuster der 

untersuchten Solo-Selbstständigen in ihren strukturellen Gegebenheiten verorten zu 

können, werden zunächst zentrale Spezifika solo-selbstständiger Kulturberufe vorge-

stellt (Abschnitt 2). Hierbei wird zum einen die Auswahl der Untersuchungsgruppe 

inhaltlich begründet, zum anderen werden der Begriff des Marktbezugs selbstständi-

ger Tätigkeit erläutert und die hier eingeschlagene Analyseperspektive auf das 

Markthandeln der Akteure innerhalb sozialer Felder umrissen. Nach dieser theoreti-

schen Rahmung folgen die empirischen Ergebnisse: Zuerst wird die Heterogenität 

des Markthandelns der untersuchten Solo-Selbstständigen anhand von drei Hand-

lungstypen skizziert (Abschnitt 3). Danach schließt sich eine genauere Betrachtung 

des Wechselspiels von Kooperation und Konkurrenz an einem Fallbeispiel (Abschnitt 

4) an. Es wird diskutiert, wie Kollegialität unter Solo-Selbstständigen erlebt wird und 

welche Bedeutung sie im Kontext des starken Marktbezugs solo-selbstständiger Tä-

tigkeit einnimmt.  

2 Der Marktbezug von Solo-Selbstständigen in Kulturberufen  

Das grundlegende Merkmal selbstständiger Tätigkeit besteht darin, dass die Entloh-

nung der Tätigkeit und die Preisfindung über den Markt reguliert werden, Märkte je-

doch dadurch gekennzeichnet sind, dass Akteure miteinander um ein (knappes) Gut 

konkurrieren. Das Spezifikum beruflicher Selbstständigkeit ist der marktkonforme 

Einsatz der eigenen Arbeitskraft. Im Gegensatz zu abhängig Beschäftigten wird auf 

eigene Rechnung gewirtschaftet und auch die Marktrisiken müssen individuell bewäl-

tigt werden: 

„Selbstständiger Erwerb unterscheidet sich von abhängiger Beschäftigung wesentlich in der 

Frage, ob das unternehmerische Kalkül den Erwerbstätigen selbst obliegt oder ob es von 

einer Organisation – dem Unternehmen bzw. dessen Management – als korporativem Ak-

teur übernommen wird. Im ersten Fall schlägt das Marktrisiko unmittelbar und kurzfristig auf 

die Erwerbsbedingungen (z. B. Arbeitszeit und Einkommen) durch, im zweiten Fall länger-

fristig, vermittelt über die Auftragslage des Unternehmens“ (Pongratz/Simon 2010: 31). 

Für Solo-Selbstständige ist die eigene Arbeitskraft der „ermöglichende und zugleich 

limitierende Faktor“ (Pongratz/Abbenhardt 2015: 212), d. h. in einem von Wettbewerb 

geprägten Marktbezug kann nur die eigene Leistung bereitgestellt, eingesetzt und 

genutzt werden. Eine Unterstützung durch MitarbeiterInnen ist im Rahmen von Solo-

Selbstständigkeit nicht möglich. In der Situation, gleichzeitig VerkäuferInnen und Ver-

werterInnen ihrer eigenen Arbeitskraft zu sein, unterliegen Solo-Selbstständige einer 

zugespitzten „Selbstökonomisierung“ (vgl. Kleemann et al. 2003: 101 ff.) und das 

Marktrisiko hat unmittelbare Auswirkung auf die Erwerbsbedingungen. 

                                                            
3 Hierbei habe ich in einer qualitativen Untersuchung sechs Solo-Selbstständige aus den Kulturberufen mit der 
Grounded-Theory-Methodologie unter einer Lebenslaufperspektive untersucht. Das zentrale Auswahlkriterium 
meines Samples war neben verschiedenen Tätigkeiten innerhalb der Kulturberufe das Alter der Selbstständigen. 
Zur näheren Beschreibung siehe Hanemann (2016). Solo-Selbstständigkeit wird im Rahmen meiner Studie als 
ein erwerbsbiographischer Prozess gefasst, der keine feste Statusform impliziert, sondern auf Veränderungen der 
Erwerbsgesellschaft reagiert, eine permanente Handlungsbereitschaft der Akteure verlangt und einen spezifi-
schen Lebensrhythmus zwischen Aktivierung und Lähmung erzeugt. Im Folgenden wird der Fokus auf einen 
Aspekt der Untersuchung, das Agieren der Solo-Selbstständigen am Markt, gelegt. 
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Das Marktrisiko wird dadurch verstärkt, dass Selbstständige meist weder über 

wohlfahrtsstaatliche Absicherung noch über klare Berufsprofile und Privilegien verfü-

gen. Dies gilt besonders für solo-selbstständige Kulturberufe, die den Untersu-

chungsfokus des vorliegenden Beitrags bilden. Mit der Bezeichnung einer „Sonder-

stellung“ wird darauf verwiesen, dass Solo-Selbstständige mit ihren (formal) selbst-

bestimmten Arbeitszeiten und der fehlenden Einbindung in die korporatistischen 

Strukturen nicht mit ArbeitnehmerInnen vergleichbar sind und sich durch die Abwe-

senheit von einem institutionalisierten Marktmonopol und standardisierten akademi-

schen Ausbildungsgängen auch von den klassischen Professionen4 unterscheiden 

(vgl. Gottschall/Betzelt 2001). Dies führt häufig zu einer strukturell schwachen Ein-

kommens- und Marktposition bei einer gleichzeitig hohen Konkurrenz aufgrund feh-

lender Monopolstrukturen (Bührmann/Pongratz 2010: 11). Alexandra Manske be-

zeichnet dies als „radikal marktabhängige Lage“ der Solo-Selbstständigen: Es lassen 

sich keine eindeutigen Grenzen des Marktes ausmachen, so dass die Arbeits- und 

Lebensbedingungen durch Instabilität und Risiko gekennzeichnet sind (Manske 

2007: 121, 126; vgl. auch Pongratz/Simon 2010: 29). 

Die hier fokussierte Gruppe der Kulturberufe5 wurde als Untersuchungsgegen-

stand ausgewählt, da sie als Pioniere des Arbeitsmarktes gelten und gleich mehrere 

Entwicklungen vereinen. Sie weisen große Wachstumsschübe der Beschäftigungs-

zahlen und eine hohe Bruttowertschöpfung auf. Sie machen auch unter den Solo-

Selbstständigen die größte Gruppe aus und werden meist solo-selbstständig ausge-

übt. Die hohe Ökonomisierung der eigenen Arbeitskraft und Nutzung des ‚Humanka-

pitals‘ treffen bei dieser Gruppe auf ein Berufsverständnis, welches „eine auf Selbst-

verwirklichung zielende hohe selbst-ausbeuterische Bereitschaft zur Verschmelzung 

von Arbeits- und Lebenssphäre“ aufweist (Matuschek 2010: 48). Als charakteristisch 

gelten darüber hinaus die vergleichsweise niedrigen Einkommen der Hochqualifizier-

ten (Manske 2007) sowie trotz beobachtbarer geschlechtsspezifischer Differenzen 

eine „relativ geringe Geschlechtersegregation der Erwerbsmuster“ (Betzelt 2006: 22). 

Gleichermaßen macht gerade der Blick auf die Empirie deutlich, dass der breite Be-

griff der Kulturberufe theoretisch unscharf ist, wenn man den Marktbezug solo-selbst-

ständiger Kulturschaffender differenziert analysieren will. Wie die nachfolgende Dis-

kussion zeigen wird, umfasst das Feld der Kulturberufe sowohl DolmetscherInnen/ 

ÜbersetzerInnen, die auf eine lange Tradition selbstständiger Tätigkeit sowie einen 

funktionierenden Berufsverband bauen können, als auch selbstständige Geistes- und 

SozialwissenschaftlerInnen, die weder über Privilegien noch über klare Berufsprofile 

verfügen. Das breite Spektrum von institutionalisierten bis zu kaum vorhandenen Be-

                                                            
4 Es ist zu erwähnen, dass sich ebenfalls bei den klassischen Professionen, wie beispielsweise bei ÄrztInnen, 
eine zunehmende Ökonomisierung und Vermarktlichung zeigen und sich klassische Berufszuschnitte und damit 
auch Professionsstandards verändern. Deutlich wird dies am Beispiel solo-selbstständiger HonorarärztInnen (vgl. 
Wilkesmann et al. 2015). 
5 Der breite Begriff der Kulturberufe wird nicht immer einheitlich verwendet oder verhandelt. Schließt man sich 
einem „arbeitsmarkttheoretisch orientierten Branchenansatz“ (Manske 2016: 180) an, dann umfasst der Begriff 
der Kulturberufe „Musiker, Sänger, Schauspieler, Bildende Künstler, Film-/TV-/Rundfunkkünstler, Designer, Archi-
tekten einschließlich sonstiger Kulturberufe“ (Söndermann 2004: 5). Zu den Kulturberufen zählen somit auch die 
Kreativwirtschaft und die Wissensberufe, zu denen JournalistInnen, LektorInnen, DolmetscherInnen/Übersetzer-
Innen sowie Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen gehören (Gottschall/Betzelt 2001; Betzelt 2006). 
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rufsstrukturen erweist sich jedoch als höchst bedeutsam für den jeweiligen Marktbe-

zug von Solo-Selbstständigen. 

Diese ersten Anmerkungen verweisen bereits darauf, dass selbstständige Tätig-

keit nicht per se das Versprechen von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einzu-

lösen vermag, welches mit selbstständigem Arbeiten verbunden und auch gesell-

schaftspolitisch zu einem hegemonialen semantischen Bezugsrahmen geworden ist. 

Festgehalten werden kann, dass die Chancen und Risiken selbstständiger Tätigkeit 

in besonderem Maße von dem Marktbezug abhängen, innerhalb dem sich die Akteu-

re bewegen. Hierbei bildet der Modus des Wettbewerbs zwischen den Selbstständi-

gen das maßgebliche Beziehungs- und Begegnungsmuster (solo-)selbstständiger 

Tätigkeit (vgl. Pongratz/Abbenhardt 2015: 211). Die AutorInnen plädieren dafür, über 

das Konzept des Marktbezugs die Motiv- und Interessensstrukturen der Akteure zu 

analysieren:  

„Marktbezug bezeichnet die Art und Weise, wie Marktakteure ihr Handeln auf die anderen 

Beteiligten am Marktgeschehen sowie auf die institutionellen Regelungen eines Marktes 

ausrichten – und erfasst damit die Relevanz des Marktkontextes für das unternehmerische 

Handeln“ (ebd.). 

Mit dieser Betrachtungsweise wird unternehmerisches Handeln kontextualisiert, in-

dem die einzelnen Motive und Interessen in ihrem Zusammenspiel mit den anderen 

Akteuren und den institutionellen Regelungen betrachtet werden. Mit dieser soziolo-

gischen Rahmung marktlichen Handelns geraten nicht nur unterschiedliche Interes-

sen der Selbstständigen in den Blick, sondern es wird auch von der reduzierenden 

Vorstellung abgesehen, die häufig in ökonomischen Modellen auftaucht und sich in 

der Annahme eines rational agierenden Homo oeconomicus und damit verbundenem 

Effizienzstreben (vgl. Beckert 2012: 250) sowie einem einseitigen Blick auf die auto-

matisierte Abfolge von Angebot und Nachfrage niederschlägt.  

Das Konzept des Marktbezugs legt bereits mit den genannten Begrifflichkeiten 

den Verweis auf Pierre Bourdieus Konzept sozialer Felder nahe (Bourdieu 1987). Mit 

Bourdieus Ansatz, ‚den Markt‘ durch den Begriff des sozialen Feldes zu ersetzten 

und als ein Ort sozialer Praxis zu operationalisieren (Bourdieu 1997; 2001), lassen 

sich in einer soziologischen Betrachtungsweise die Implikationen, Handlungsstrate-

gien und Aushandlungspraxen analysieren, die mit der Erwerbs- und Lebensform 

selbstständiger Tätigkeit verbunden sind. Hierbei können soziale Prägungen der Ak-

teure im Wechselspiel von generativen Strukturen und biographischen Erfahrungen 

beobachtet werden. Sichtbar werden nicht nur institutionelle Regeln, informelle Ge-

setzmäßigkeiten sowie Zugangsbarrieren sozialer Felder, sondern mit Bourdieu las-

sen sich die Spannungs- sowie Konfliktlinien und damit die im sozialen Feld einge-

lassenen Machtbeziehungen betonen (vgl. auch Manske 2016). Denn die Akteurin-

nen und Akteure verfügen über unterschiedliche Machtressourcen, so dass soziale 

Positionen und Sozialbeziehungen hervorgebracht, definiert und verworfen werden 

können. Für die Strukturierung der sozialen Stellung der Einzelnen sind dabei die 

verschiedenen Kapitalsorten zentral (vgl. Bourdieu 1983). Mit diesem Ansatz lassen 

sich Märkte als soziale Strukturen begreifen, in denen die wirtschaftliche Verteilung 

das Resultat von Kämpfen darstellt. Wie zu zeigen sein wird, vollzieht sich diese 
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Aushandlung im Fall der Solo-Selbstständigen besonders durch Konkurrenz und 

Preiskampf (Manske 2007: 67 f.; Müller 2002). Die Möglichkeiten, die die Akteure 

aufgrund ihres ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals haben (vgl. Bourdieu 

1983), erweisen sich in Kombination mit den jeweiligen Berufsstrukturen im Folgen-

den als ausschlaggebend für die Handlungsspielräume und damit auch für das Etab-

lieren von Kollegialität. 

3 Zur Heterogenität marktlichen Handelns 

Das hier vorgestellte Sample besteht aus zwei solo-selbstständigen Geisteswissen-

schaftlerinnen, einer Grafikdesignerin, einem Fotografen sowie zwei Dolmetschern/ 

Übersetzern. All diese Berufsgruppen gehören zu den Kulturberufen; als Auswahlkri-

terium des Theoretical Sampling (vgl. Strauss 1998: 49; Strübing 2008) diente neben 

dem chronologischem Alter und der Berufsdauer auch ein Kontrast der Tätigkeiten. 

Die empirische Auswertung des Marktbezugs der Solo-Selbstständigen zeigt Ähn-

lichkeiten, aber auch Unterschiede. Um die durchaus heterogenen Umgangsweisen, 

Handlungsstrategien und „Orientierungsrahmen“ (vgl. Nohl 2012: 156 f.) abzubilden, 

die im Datenmaterial aufgetaucht sind6, werden diese im Folgenden in drei fallüber-

greifenden Handlungstypen verdichtet. Als Grundelement der Typenbildung wurden 

hierfür all die Handlungen und Orientierungen des Samples analysiert, die sich auf 

‚den Markt‘ als ausgewähltes Handlungsfeld beziehen (vgl. zum Vorgehen Kelle/Klu-

ge 2010: 86 f.).  

3.1 Handlungstypus I: Kollektiv und marktfern 

Mit dem ersten Handlungstypus zeigt sich eine praktische und normative Ausrichtung 

an Solidarität und Kollektivität, die mit einem bewussten Verzicht auf hohe Löhne 

verbunden ist. Der Dolmetscher Hans Coswig7 gestaltet seine Selbstständigkeit mög-

lichst analog zu einem Normalarbeitsverhältnis; es ist ihm wichtig, dass alles ‚normal‘ 

und „fast wie angestellt“ (I6, S. 42, Z. 1534) ist. Er bezieht seine Aufträge über Agen-

turen und bekannte Kolleginnen, er schätzt vertraute Arbeitsstrukturen und bekannte 

Arbeitgeber, eine regelmäßige Auftragslage hat höchste Priorität. Somit begegnet 

der Übersetzer dem Risiko des Marktes, indem er sich an vertrauten Strukturen ori-

entiert und den Faktor der Unsicherheit (von Auftragslage und Auftragsgewinnung) 

soweit wie möglich reduziert. Für diese Regelmäßigkeit nimmt er eine geringere Be-

zahlung in Kauf. Er ist sich der starken Konkurrenz bewusst und schätzt seine eigene 

Handlungs- und Verhandlungsmacht gegenüber ‚dem Markt‘ als gering ein. In dieser 

betont schwachen Handlungsposition sieht er sich von Agenturen, die Aufträge an 

DolmetscherInnen/ÜbersetzerInnen vermitteln, dem Kunden gegenüber nicht nur 

besser vertreten, sondern auch gestärkt; sie agieren regerecht als ‚Bollwerk‘ gegen 

                                                            
6 Im Rahmen der Dissertation werden die sechs Fälle in ausführlichen Fallbeschreibungen dargestellt und im 
Anschluss drei Dimensionen der Solo-Selbstständigkeit entfaltet. Es geht dabei um die Bedeutung der alleinigen 
Arbeitsrealität, den Prozess der Ver-Selbstständigung und die berufsstrukturelle Marktabhängigkeit. Die letztge-
nannte Dimension bildet die Grundlage dieses Artikels; es wurde nach dem Umgang mit den marktlichen Risiken 
der eigenen Tätigkeit und der Bewältigung der unternehmerischen Anforderungen gefragt. Der hier verhandelte 
Marktbezug stellt somit eine der entwickelten Subkategorien von Solo-Selbstständigkeit dar, die Hauptkategorie 
fokussiert den Lebensmodus eines Lebens im Konjunktiv (vgl. Hanemann 2016). 
7 Alle Namen, teilweise konkrete Berufsbezeichnungen sowie Orts- und Zeitangaben wurden anonymisiert. 
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den Markt. Er erlebt seine KollegInnen in diesem Setting nicht ausschließlich als 

KonkurrentInnen, sondern betont die Bedeutung von Arbeitsteilung und Kooperation.  

Die Geisteswissenschaftlerin Sarah Steffan kann, anders als der Dolmetscher, 

nicht auf die Vermittlungsleistung durch Agenturen bauen. In ihrem Fall gelingt es 

nicht, das eigene Wissen finanziell erfolgreich und damit ‚marktförmig‘ einzusetzen. 

So stellt das Interview mit ihr das einzige Gespräch dar, in dem die Interviewte das 

Wort Markt zu keinem Zeitpunkt benutzt. Was sie mit Hans Coswig verbindet, ist ihr 

starker Glaube an Solidarität und kollektive Stärke. Sie ist in mehreren Politgruppen 

und Initiativen aktiv und gewinnt über ihr politisches Engagement nicht nur For-

schungsaufträge, sondern auch eigene Handlungsmacht. Sarah Steffan stammt, 

ebenso wie der Übersetzer, aus Ostdeutschland und war zum Zeitpunkt ihres Berufs-

eintritts mit der Wiedervereinigung konfrontiert. Ihr Studienabschluss wird nicht aner-

kannt und sie kann ihre Promotion nicht beenden. Sie macht sich, ebenso wie Hans 

Coswig, aufgrund drohender Arbeitslosigkeit selbstständig und wechselt mehrfach 

zwischen lohnabhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit. Was die beiden Fälle 

eint, ist neben dem Glaube an die Schutzfunktion kollektiver Strukturen und der nor-

mativen Ausrichtung an Solidarität ihr gemeinsamer Weg in die Selbstständigkeit 

sowie das Fehlen eines unternehmerischen Habitus – gemeint sind hier unternehme-

rische Handlungsstrategien und der eigene Identitätsentwurf als Selbstständige/r.  

3.2 Handlungstypus II: Individuell und marktaffin 

Der zweite Handlungstypus umfasst die beiden Fälle des Kreativmilieus, also die 

Grafikdesignerin sowie den Fotografen, und lässt sich mit einem individuellen und 

marktaffinen Handeln beschreiben. Gerade bei der Grafikdesignerin zeigt sich ein 

Marktbezug; sie richtet ihr Berufs- und Alltagshandeln völlig marktaffin und in Abhän-

gigkeit von der Taktung des Marktes aus. Die Anforderungen von grenzenloser Mobi-

lität, Flexibilität und Unsicherheit werden von beiden lange Zeit als branchenspezi-

fisch und damit selbstverständlich hingenommen. Der Fotograf möchte von seinen 

beruflichen Tätigkeiten und Mühen direkt und voll profitieren können: Ihm ist es wich-

tig, für sein Geld eine unmittelbare und genuin eigene Leistung zu erbringen; er 

grenzt sich dezidiert von einer Angestellten-Logik ab. Das berufliche Netzwerk stellt 

für beide Solo-Selbstständige eine Plattform für Kontakte und Aufträge dar. Es finden 

sich in den Erzählungen dabei weder freundschaftlich-kollegiale Beziehungen noch 

Unterstützung oder Stärkung: Statt Solidarität herrschen in den Erzählungen und 

Wahrnehmungen klare Konkurrenz sowie Pragmatismus. Als Orientierungsrahmen 

zeigt sich eine bewusste Entscheidung für die Selbstständigkeit gleich nach dem 

Studium und dieser nahtlose Eintritt ohne Unterbrechungen deckt sich mit den 

Selbstständigkeitstraditionen der Berufe. Neben dem Weg in die Selbstständigkeit 

weisen die Grafikdesignerin und der Fotograf zwei weitere Gemeinsamkeiten auf: 

Ihre Haltung gegenüber dem Markt verändert sich im Laufe ihrer Selbstständigkeit 

und beide berichten von einer Verschärfung des Marktdrucks. In der Kontrastierung 

der beiden Fälle zeigt sich ein zentraler Unterschied in den vorhandenen Kapitalsor-

ten: Die Folge ist eine Marktaffinität mit unterschiedlichen Konsequenzen. So befin-

det sich die Grafikdesignerin Inga Vonholz zum Zeitpunkt des Interviews in einer be-

ruflichen, psychischen und finanziellen Krisensituation. Der Fotograf Holger Werde-
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rund hingegen wird im Rahmen seiner Selbstständigkeit von seinen Eltern finanziell 

unterstützt und erlebt über seinen familiären Hintergrund Markt- und Selbstständigen-

Kenntnisse, so dass er seine Tätigkeit trotz Krisen mit einer relativen Marktunabhän-

gigkeit fortführen kann. 

3.3 Handlungstypus III: Marktadäquat und marktambivalent 

Der dritte Handlungstypus lässt sich als marktadäquates und gleichzeitig marktambi-

valentes Agieren beschreiben. Erkennbar wird eine Professionalisierung des Han-

delns, die als eine erhöhte „Marktadäquanz“, also als „Befähigung zu unternehmeri-

schem Handeln“ definiert werden kann (Pongratz/Simon 2010: 49). Beide Akteure 

dieses Typus haben sich nach lang-jähriger Berufserfahrung bewusst aus einer 

Festanstellung heraus selbstständig gemacht und weisen ein kritisches und durch-

aus politisches Verständnis der Markt- und Verhandlungsmechanismen auf. Deutlich 

wird, dass eine zunehmende Professionalisierung und das Verständnis für die eigene 

marktvermittelte Tätigkeit das Marktrisiko reduzieren können, jedoch gleichermaßen 

mit einer problematischen Bewusstwerdung der Kooperations- und Marktambivalen-

zen einhergehen. Der Dolmetscher Berthold Froster und die Geisteswissenschaftle-

rin Kirsten Weichkant stehen für diesen zweiten Handlungstypus, der im Folgenden 

anhand des Fallbeispiels des Dolmetschers vertiefend dargestellt und in Bezug auf 

das Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz diskutiert wird. 

4 Fallbeispiel: „Insofern ähm sind wir doch ja, vielleicht eher Konkurrenten als 

Kollegen“ 

Der Dolmetscher und Übersetzer Berthold Froster ist zum Zeitpunkt des Interviews 

53 Jahre alt und seit knapp zwanzig Jahren selbstständig tätig. Er hat seine Berufs-

karriere im öffentlichen Dienst begonnen und in der freien Wirtschaft weitergeführt, 

seine Festanstellung jedoch aufgrund fehlender Anerkennung und negativen, enttäu-

schenden Erfahrungen für die Selbstständigkeit aufgegeben. Er kann bei seinem 

Markthandeln, ebenso wie der bereits vorgestellte Hans Coswig, auf einen gut funk-

tionierenden Berufsverband und ein etabliertes Agenturwesen zurückgreifen. Bert-

hold Froster verzichtet – im Gegensatz zu Hans Coswig und zu vielen seiner Kolleg-

Innen – dezidiert auf die Kooperation mit Agenturen. Diese können eine relativ regel-

mäßige Auftragslage ermöglichen, zahlen jedoch auch ein geringeres Honorar, als 

es Berthold Froster mit dem Kunden direkt verhandeln kann. 

„Aber meine Haut hängt drin. Es is mein Stress! Und letzten Endes mein Verdienst oder 

mein Ruf, der dann, für die Zukunft dann [I: Hm] relevant is. Deswegen so frei wie möglich! 

Und dementsprechend auch weniger Aufträge, sach ich mal, wie manche Kolleginnen, Kol-

legen, die eben, ich sach mal, günstiger sich tarifieren“ (I5, S. 15, Z. 510-513). 

Seine Strategie, höhere Preise direkt und ohne eine zwischengeschaltete Agentur 

mit dem Kunden zu verhandeln, birgt durchaus die Gefahr, Kunden durch zu hohe 

Forderungen zu verprellen:  

„Je nachdem, wie man den Bogen spannt, ich hab halt den Job nur einmal gemacht“ (I5, 

S. 10, Z. 945-948).  
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Das Bewusstsein und der Mut, ein bestimmtes Honorar zu verlangen und sich damit 

freier, sprich ohne Agentur auf dem Markt zu bewegen, sind als eine wichtige Form 

der Professionalisierung Berthold Frosters zu werten.8 Erkennbar wird ein Lernpro-

zess, der im Verlauf seiner Selbstständigkeit einsetzt. So erklärt der Dolmetscher: 

„Ich weiß ungefähr wo der Markt ist. [I: Hm] Ich freu mich auch, wenn ich Kollegen kritischer 

machen kann. Ich mein, was jeder in seiner Zeit macht, kann jeder selber entscheiden. 

Aber man kann sich überlegen, wenn jeder das kann, könntest du das vielleicht auch. Ich 

mein, so hab ichʼs ja auch gemacht damals. [I: Hm] Ich hab ja auch dummerweise versucht, 

über den Preis in den Markt zu gehen.“ (ebd. S. 34, Z. 1218-1222) 

Das eigene Verhalten wird retrospektiv als dumm und damit als falsche Handlungs-

strategie gewertet. Über den Austausch und Vergleich mit Kollegen scheint Berthold 

Froster den Mut und das Selbstvertrauen entwickelt zu haben, höhere Preise zu ver-

langen. Mit der Erfahrung von fast zwanzigjähriger Selbstständigen-Praxis weiß er 

nun ungefähr, wo der Markt ist: Der Dolmetscher kann Preise einordnen und kennt 

nun die Mechanismen. 

[Beim Berufsverband der Übersetzer und Dolmetscher (BDÜ), L. H.] „ergeben sich auch gu-

te Austauschmöglichkeiten. Sowohl in fachlicher Hinsicht als auch in kaufmännischer Hin-

sicht, und das kriegt man halt dann irgendwie dummerweise im Studium nich beigebracht. 

(...) Ich kann vielleicht gut übersetzen, ähm aber ich muss mich auch verkaufen, als Über-

setzer am Markt. [I: Hm] Oder als Dolmetscher. Und da kommt es auch auf meine Leidens-

fähigkeit an, ob ich mich an ne Agentur für 85 Cent die Zeile verkaufe [I: Ja] oder ob ich 

sach, ich guck jetzt nach dem Kunden, der mir zwei Euro die Zeile zahlt“ (I5, S. 9 f., Z. 312-

321).  

In diesen Zitaten werden mehrere Inhalte angesprochen. Angedeutet wird, dass das 

Studium eine fachliche Ausbildung der Sprachen garantiert, jedoch nicht auf eine 

selbstständige Berufskarriere vorbereitet, welche auch kaufmännische Expertise ver-

langt. Gerade die Anfangsphase der Selbstständigkeit, der Eintritt in den und das 

Etablieren am Markt, stellt für die meisten Akteure eine große Schwierigkeit dar. 

Häufig müssen hierbei neue Marktstrategien entwickelt werden, ohne dass Fach- 

oder Expertenwissen besteht. Und dieser Lernprozess vollzieht sich, während sich 

die Selbstständigen bereits am Markt bewegen. 

Des Weiteren kommt es als Übersetzer am Markt nicht nur auf fachliche Kompe-

tenzen an, sondern entscheidend ist, dass man sich verkaufen kann, so Berthold 

Froster. In seinen Schilderungen beziehen sich die Außenwirkung und das Eigen-

Marketing vor allem darauf, ‚gute‘ und faire Honorare zu verhandeln. Da in den meis-

tens Fällen keine Vereinbarungen über Mindesthonorare existieren, stellt Honorar-

transparenz eine wichtige Forderung für ihn dar. Die Strategie, dass DolmetscherIn-

nen/ÜbersetzerInnen ihre Arbeitskraft günstig an eine Agentur verkaufen und somit 

auf die Sicherheit regelmäßiger Aufträge setzen, verknüpft er mit individueller Lei-

densfähigkeit: Hierbei wird Leiden bewusst in Kauf genommen und individuell ausge-

tragen. Durch den Begriff des Leidens wird die Zusammenarbeit mit Agenturen in ein 

semantisches Feld von Krankheit und Elend, aber auch von (selbstverschuldeter) 

Störung gesetzt. Berthold Froster wählt nicht den Ausdruck der angebotenen Ar-

                                                            
8 Die bereits zitierte, wörtliche Rede der Interviewten wird bei weiterem Gebrauch durch die kursive Schreibweise 
kenntlich gemacht. 
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beitskraft, sondern spricht davon, man würde sich selbst (mich) an eine Agentur ver-

kaufen. 

Der Dolmetscher entscheidet sich für den Weg der eigenständigen Auftragssu-

che, organisiert sich jedoch über den eigenen Berufsverband kollegialen Austausch. 

Der BDÜ stellt für ihn eine zentrale Infrastruktur dar. Hier wird Erfahrungswissen 

ausgetauscht und es werden Aufträge weitergegeben, hier können sich die Selbst-

ständigen austauschen, Unterstützung erfahren und Solidarität erleben. Dies ist ihm 

so wichtig, dass er selbst regionale Stammtische innerhalb des BDÜ organsiert, um 

sein Erfahrungswissen gerade an Jüngere weiterzugeben. Warum kollegialer Aus-

tausch sehr bedeutsam und gleichermaßen ambivalent für ihn ist, erklärt er folgen-

dermaßen:  

„Aber letzten Endes muss ich sagen ähm, das, was ich ähm vom Markt und so mitgekriegt 

hab, hab ich eben über die Kollegen gelernt [I: Hm] und erfahren. Hab mich daran geschult. 

Wobei die eben auch nicht immer die Wahrheit sagen. Das bekannte Beispiel is, äh, wir ha-

ben drei Tage da und da zu dolmetschen. Einen Tag Anreise, Abreise, wären fünf Tage, 

fünfmal Tagessatz, ja. Na unter uns Betschwestern, drei reichen dann auch.“ (I5, S. 29, 

Z. 1053-1058) 

„Also nee, insofern ähm sind wir doch ja, vielleicht eher Konkurrenten als Kollegen dann. 

Aber andererseits is der Markt riesig groß und es kommt drauf an, was man draus macht.“ 

(I5, S. 10, Z. 348-350) 

Berthold Froster hebt die große Bedeutung kollegialer und solidarischer KollegInnen-

Netzwerke und die Notwendigkeit kollegialen Austauschs hervor. Im selben Atemzug 

verweist er jedoch darauf, dass KollegInnen doch eher KonkurrentInnen sind, da sie 

Preise unterbieten, schlecht bezahlte Aufträge annehmen und somit die Preispolitik 

der Branche negativ beeinflussen. Seine Relativierung, dass der Markt riesig groß 

sei, zeigt, dass die Einschätzung und erlebte Bedrohungslage der Solo-Selbst-

ständigen auch davon abhängt, in welcher Auftragslage sie sich selbst befinden und 

ob sie den Eindruck haben, dass es genug Aufträge für alle gibt. Konkurrenz kann 

sich seiner Meinung nach vor allem zwischen den DolmetscherInnen und Übersetzer-

Innen entwickeln, die nicht im BDÜ organisiert sind und somit zum Spielball des 

Marktes werden:  

„Das heißt die [KollegInnen ohne Kontakt zum BDÜ, L. H.] wirtschaften irgendwie nebenei-

nander her. Ham kein Kontakt zu anderen Kollegen und das ist auch schön so, diese Singu-

larisierung, weil, da kann der Kunde oder der Markt kann mit dem machen, was er will. Der, 

wie er gestrickt ist, lässt der Übersetzer, äh das Dolmetscherlein, sich das gefallen, was da 

gerad mit ihm gemacht wird.“ (I5, S. 28, Z. 994-998) 

Der Kunde und somit der personifizierte Markt nehmen in den Schilderungen von 

Berthold Froster eine zentrale Rolle ein. Der Dolmetscher beschreibt dies im Inter-

view mit einer sehr körperlichen Sprache. So spricht er beispielsweise davon, dass 

seine Haut an oder in einem Auftrag hängt und sich die Agenturen „Ranken herunter 

schneiden von mir!“ (I5, S. 14, Z. 500-501), sich also an ihm bereichern. Der Markt 

wird somit personifiziert und als brutaler Akteur dargestellt. In diesem Beziehungsge-

füge verkauft man als Solo-Selbstständiger nicht nur seine Arbeitskraft, sondern sich 

selbst und seinen Körper an den Markt bzw. an Agenturen. Mit einem ironischen das 

ist auch schön so beschreibt er Singularisierung als einen Prozess, der das Dolmet-
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scherlein klein macht und einen verlorenen Posten impliziert: So kann der Markt auf-

grund von fehlenden kollektiven Professionalisierungstendenzen unberechenbar und 

nach eigenem Belieben mit den Solo-Selbstständigen machen, was er will: 

„Weil, wenn der Markt kommt [I: Ja], der will bedient werden. Und wenn ich das nich mache 

und, dann machtʼs der Nächste! [I: Hm] Ähm, ja, das ist halt extremer Markt, hm [I: Ja]. Und 

dann schiebt man alles andere“ (ebd., S. 47, Z. 1695-1697). 

Der extreme Markt stellt sich als körperlich einverleibende Macht dar, die auch be-

dient werden will. Angesprochen werden hier das Gefühl der Ersetzbarkeit und der 

daraus resultierende Zwang, jeden Auftrag annehmen zu müssen, um im Wettbe-

werb mit der Konkurrenz bestehen zu können. So berichtete eine andere Interview-

partnerin, die Geisteswissenschaftlerin Kirsten Weichkant: 

„Also es is nich so, dass ich so viel arbeite, weil ich so viel Geld verdienen will, sondern ich 

arbeite eher so viel, also da is eher Angst der Motivator und nich [I: Ja] Gier. Sondern, son-

dern wirklich diese, dieses äh Furcht oder Sorge, wenn ich den Auftrag ablehne, bleibt der 

Kunde mir erhalten?! [I: Ja]. Ich habʼs ebendt bei meinen beiden Kolleginnen erlebt. Die ihre 

Kunden verloren haben. Und wenn man einmal draußen is, kommt man schlecht wieder 

rein. [I: Hm] Und dafür bin ich dann nich so speziell genug, dass ichʼs mir leisten kann. Also 

ich [I: Ja] bin dann auch, ich versuch auch immer meine Aufträge in time abzuarbeiten. Das 

alles so richtig auch auf Spur zu haben. [I: Ja] Und keinen Kunden zu verärgern.“ (I2, S. 39, 

Z. 1567-1576) 

Aufgrund großer Konkurrenz sind der und die Einzelne ersetzbar und somit angehal-

ten, stets flexibel auf die Marktforderungen zu reagieren und andere Dinge dafür auf-

zuschieben. Erkennbar wird im Fall von Berthold Froster und Kirsten Weichkant ein 

ambivalentes und auch negativ konnotiertes Verhältnis in Bezug auf Markt und Kol-

legInnen sowie ein durchaus politisches Verständnis für Markt- und Verhandlungs-

mechanismen. Sie sprechen von ambivalenter Kollegialität, die sich sowohl durch 

Hilfestellung und Solidarität als auch durch „Schmutz- und Preiskonkurrenz“9 aus-

zeichnet (ebd., S. 39, Z. 1556). Als Folgen werden steigende Unsicherheit und Kon-

kurrenz genannt sowie die Furcht und Sorge vor Kundenverlust, welche letztendlich 

dazu führen, dass jeder Auftrag angenommen werden muss. Die eben zitierte Geis-

teswissenschaftlerin spricht lakonisch von Solo-Selbstständigen als „Prostituierte“ 

und ergänzt: „Aber wir sind immerhin schon weg vom Straßenstrich!“ (I2, S. 24, 

Z. 968). Diese harte Sprachwahl bringt zum Ausdruck, dass nicht nur die eigene Ar-

beitskraft an ‚den Markt‘ verkauft wird, sondern man sich – auch – selbst verkauft. 

5 Fazit: Zur Ambivalenz von Kollegialität und Sozialkapital 

Am Fallbeispiel von Berthold Froster treten die Ambivalenz von Kollegialität und 

Konkurrenz sowie die Schwierigkeit, unter Solo-Selbstständigen Kollegialität zu orga-

nisieren, deutlich hervor. Auf der einen Seite wird sichtbar, dass KollegInnen unter 

den Bedingungen von Wettbewerb und Preiskampf doch eher Konkurrenten werden. 

Das „soziale Kapital in Form von materiellen, emotionalen und informativen Unter-

stützungsressourcen, die in sozialen Beziehungen und Netzwerken generiert, ange-
                                                            
9 Die Geisteswissenschaftlerin führt die beklagte Preiskonkurrenz ihres Berufsfeldes auf unlautere Mittel im Wett-
bewerb zurück. Mit dem Begriff der Schmutzkonkurrenz bezeichnet sie Universitäten, die aufgrund von billigen 
Hilfskräften niedrige Preise anbieten können, sowie andere GeisteswissenschaftlerInnen, die durch andere Finan-
zierungen wie Promotionsstipendien die „Preise drücken“ (ebd.). 
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boten und abgerufen werden“ können (Böhnke/Gefken 2015: 389), bildet eine zentra-

le Ressource selbstständiger Tätigkeit, die jedoch durch Unterbietungs- und Konkur-

renzmechanismen des sozialen Feldes ständig bedroht und unterlaufen wird. Der 

Marktbezug der eigenen Tätigkeit, verstanden als die Art und Weise, „wie Marktak-

teure ihr Handeln auf die anderen Beteiligten am Marktgeschehen sowie auf die insti-

tutionellen Regelungen eines Marktes ausrichten“ (Pongratz/Abbenhardt 2015: 211), 

hängt für Solo-Selbstständige somit stark vom Verhalten der Konkurrenz ab. Dies 

bedeutet, dass die einzelnen Motive, Orientierungsrahmen und Handlungen – wie sie 

hier im Umgang mit Kollegialität untersucht wurden – stets in ihrem Zusammenspiel 

mit den anderen Akteuren und den institutionellen Regelungen zu betrachten sind. 

Für fast alle Solo-Selbstständigen gilt, dass sie mit Regulationsmodi individueller 

Aushandlungen in flexiblen Netzwerkstrukturen konfrontiert sind. Innerhalb des Netz-

werkes ist die jeweilige Marktposition nicht stabil, sondern muss stets neu ausge-

handelt und hergestellt werden. Dabei obliegt der ‚Erfolg‘ häufig subjektiv nicht beein-

flussbaren Nachfragestrukturen und dem Verhalten der Konkurrenz. Kollegen und 

Kolleginnen sind somit gleichermaßen KonkurrentInnen, die sich nicht zur ‚Rechen-

schaft‘ ziehen lassen, ebenso wenig wie Kunden, wenn ihr Markthandeln die Exis-

tenzgrundlage anderer Selbstständiger bedroht (vgl. Pongratz/Simon 2010: 58).  

Auf der anderen Seite trägt die erlebte Kollegialität im Fall von Berthold Froster 

maßgeblich zur Professionalisierung seines Marktbezugs bei. Der Dolmetscher nutzt 

den Austausch mit KollegInnen, um seine Erlebnisse mitzuteilen sowie zu verarbei-

ten und um sich über Preisvorstellungen, Auftragslagen, Abgrenzungsstrategien und 

vieles mehr auszutauschen. Berthold Froster reproduziert mit seinem Engagement 

im BDÜ nicht nur die bestehende Feldlogik, sondern er versucht auch, die Rahmen-

bedingungen seines Marktbezugs nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. 

Gerade der Mut, hohe Honorare auszuhandeln, erweist sich als wichtiger Schritt der 

Professionalisierung und als ein Lernprozess, der durch den kollektiven Austausch 

ermöglicht wurde.  

Dieser Lernprozess verweist auf einen weiteren Aspekt. Berthold Froster kommt 

mehrfach auf die Bedeutung seines (sozialen und chronologischen) Alters für seinen 

Marktbezug zu sprechen. Sein Erfahrungswissen und seine Selbstsicherheit hat er 

im Laufe der Zeit gewonnen und sie nehmen mit fortschreitendem Alter zu. Der Dol-

metscher hebt die Bedeutung des Alters für ein professionelles Markthandeln hervor, 

indem er von seinem eigenen Verhalten als junger Selbstständiger erzählt: Ich hab ja 

auch dummerweise versucht, über den Preis in den Markt zu gehen. Er stellt die Ka-

tegorie des Alters somit im Zusammenhang mit Erfahrung und hinzugewonnenen 

Wissen her. Davon ausgehend macht er es sich zur Aufgabe, sein erworbenes Wis-

sen gerade an jünger KollegInnen weiterzugeben, um sie in ihrem Selbstvertrauen 

und ihrer Handlungsmacht zu stärken und zu ermächtigen.  

Die Kategorie des Alters hat im Habituskonzept Bourdieus und der daran an-

knüpfenden Forschung (siehe dazu Amrhein 2008), ebenso aber auch in den Unter-

suchungen zu Selbstständigen bisher keine große Beachtung gefunden. Anhand des 

Marktbezugs Solo-Selbstständiger wird jedoch erkennbar, dass sich die Zusammen-

setzung der Kapitalsorten im Lebensverlauf verändert und „altersspezifische Sozial-
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räume“10 (Amrhein 2008: 59) existieren. Die Rahmenbedingungen, unter denen die 

verschiedenen Kapitalsorten eingesetzt werden können, hängen somit nicht nur von 

der jeweiligen Feldlogik und dem Verhalten der anderen Akteure ab, sondern weisen 

auch eine altersspezifische Strukturierung auf. Um soziales Kapital aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten, bedarf es einer lebenslangen Pflege und Investition in Netzwer-

ke. Was sich bei Berthold Froster als Erfahrungswissen zeigt, ist bedeutsames Sozi-

alkapital im Sinne von unterstützenden Sozialbeziehungen, welches im Laufe der 

Zeit angesammelt werden und sich mit ökonomischem und kulturellem Kapital wech-

selseitig steigern konnte.  

Welche allgemeingültigen Schlüsse lassen sich nun sowohl aus den drei Hand-

lungstypen als auch aus dem Fallbeispiel ziehen? Die Empirie hat gezeigt, dass alle 

sechs Solo-Selbstständigen mit einem starken Marktbezug konfrontiert sind, diese 

Problematik aber durchaus unterschiedlich verhandeln. Mit der Gegenüberstellung 

der verschiedenen Handlungstypen und der detaillierten Schilderung eines Falles 

(der zu einem Handlungstypus gehört) sollte somit nicht nur die Heterogenität markt-

licher Handlungsstrategien herausgestellt werden. Die verschiedenen Handlungsty-

pen erlauben durch ihre Kontrastierung auch, die rekonstruierten Orientierungsrah-

men vom Einzelfall abzulösen und zu abstrahieren. Dabei erweisen sich die Motive 

für den Eintritt in die Selbstständigkeit sowie die zeitliche Abfolge der Phasen von 

Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung (ständiger Wechsel, einmaliger 

Wechsel, kein Wechsel) als zentrale Erfahrungshintergründe der Handlungstypolo-

gie.  

So lässt sich beim ersten Handlungstypus ‚kollektiv und marktfern‘ der geringste 

Bezug auf Marktmechanismen erkennen; hier haben sich die Interviewten aufgrund 

von drohender Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht. Berthold Froster, der dem drit-

ten Handlungstypus zugeordnet wird, handelt marktadäquat und weist ein hohes 

Bewusstsein für Kooperations- und Marktambivalenzen auf. Er hat sich, ebenso wie 

die zu diesem Handlungstypus gehörende Kirsten Weichkant, aus einer Festanstel-

lung heraus selbstständig gemacht. Zum anderen kommen in ihren Fällen zu der 

erworbenen ‚Marktadäquanz‘ auch feste Partnerschaften und vollerwerbstätige Part-

nerInnen mit Festanstellung hinzu. Die Komponenten Partnerschaft und Haushalts-

kontext müssen, ebenso wie die Existenz eines Berufsverbandes, als bedeutsame 

Kontextbedingungen (vgl. Welter 2011) in die Analyse einbezogen werden. Sie sind 

zentral für die Bewältigung marktlicher Risiken.11 

                                                            
10 Im Anschluss an Jutta Ecarius (1996) erweitert Ludwig Amrhein Bourdieus Lebensstiltheorie um eine Lebens-
laufperspektive, die auf eine altersspezifische Sozialstruktur verweist (vgl. Amrhein 2008: 58 f.). Mit Ecarius fasst 
er den „Sozialraum (als Ort des Zusammentreffens von Kapital und Habitus) nicht nur als ‚Raum der sozialen 
Positionen‘ von Erwachsenen (…), sondern als Abfolge verschiedener altersspezifischer Sozialräume“ (ebd.: 59). 
Der Lebensstil ergibt sich somit aus den altersspezifischen Sozialräumen und ist gleichzeitig Produkt eben dieser 
(vgl. Ecarius 1996, zit. nach ebd.). 
11 Gendersensibel drängt sich hier die Frage auf, über wie viel Kapital bzw. Finanzierungsquellen Frauen gegen-
über Männern bei ihrer Gründung und während ihrer Selbstständigkeit verfügen und inwiefern sich die sozialen 
Ausgangsbedingungen einer Selbstständigkeit nach Geschlecht unterscheiden. Im Rahmen dieses Beitrages 
kann diese Frage leider nicht weiter verfolgt werden. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass im vorge-
stellten Sample zwei von drei Frauen durch die Verbindung von fehlendem institutionellem Schutz (kollektiven 
Strukturen) und fehlender familiärer Unterstützung die geringste Risikominimierung und stärkste Marktabhängig-
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Gleichermaßen wird durch den Kontrast von Berthold Froster und Kirsten Weich-

kant sichtbar, welche Rolle institutionelle Regeln des Feldes spielen. Im Fall des Dol-

metschers stellt der Berufsverband eine zentrale Instanz dar, die Kontakt und kollek-

tive Interessensvertretung ermöglicht und somit Kollegialität institutionell verankert. 

Somit kann der Marktbezug abgeschwächt werden. Die Geisteswissenschaftlerin 

kann weder auf einen Berufsverband noch auf Ausbildungsstandards zurückgreifen. 

Kirsten Weichkant führt den Druck, keinen Auftrag ablehnen zu können, darauf zu-

rück, dass ihr Berufsfeld kein „geschützter Bereich“ (I2, S. 40, Z. 1615) sei. Im Ge-

gensatz zu JuristInnen oder ÄrztInnen wird GeisteswissenschaftlerInnen, so ihre 

Analyse, nicht per se eine spezifische Kompetenz zugeschrieben, sondern sie müs-

sen sich permanent beweisen (vgl. I2, S. 16, Z. 630-634). 

Im vorliegenden Sample konnten drei fallübergreifende Orientierungen heraus-

gearbeitet werden, die auf unterschiedliche Arbeitsbedingungen, aber auch auf ver-

schiedene biographische Erfahrungsräume und Kapitalsorten zurückzuführen sind. 

Anhand einer weiteren kurzen Kontrastierung der beiden Dolmetscher/Übersetzer 

lässt sich das Zusammenspiel von Orientierungsrahmen und biographischen Erfah-

rungsräumen verdeutlichen. Berthold Frosters Erzählungen sind geprägt durch ein 

Verständnis von Kollegialität und eine eigene berufliche Identität, die sich stark an 

der Interessensvertretung durch den Berufsverband sowie an fachlichen Ausbil-

dungsstandards orientiert. Anders als Hans Coswig, der sich in einer moralischen 

oder gerechtigkeitsorientierten Argumentation auf Solidarität bezieht, rekurriert Bert-

hold Froster in seiner praktischen und normativen Handlungsausrichtung auf den 

Professionalisierungsdiskurs der Freien Berufe und die damit verbundenen Ord-

nungs- und Diskursstrukturen. Er betont fachliche Normen und Standards sowie die 

Notwendigkeit von Zugangsregeln. Gleichermaßen macht er deutlich, dass die be-

reits bestehenden Ordnungsstrukturen – ein funktionierender Berufsverband und ei-

ne relative Zugangsbeschränkung durch die Akademisierung der Ausbildung – das 

Markthandeln für DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen in der Praxis nicht ausrei-

chend vor einem extremen Markt schützen. In seinen Augen schmälert diese Tatsa-

che die Forderung nach kollektiver Interessensvertretung jedoch nicht, sondern stärkt 

diese. Je kollektiver die KollegInnen agieren, desto stärker ist ihre Verhandlungs-

macht und desto deutlicher können Singularisierung und damit ein radikaler Marktzu-

griff verhindert werden. Für Berthold Froster ist eine kollektive Interessensvertretung 

nicht nur die Grundbedingung von Kollegialität, sondern er verbindet damit auch die 

Hoffnung, dass eine starke Kollegialität und eine organisierte Interessensvertretung 

ebenfalls nach innen regulieren und den internen Preiskampf zwischen den KollegIn-

nen beenden.  

So zeigt sich bei Berthold Froster eine Orientierung an Solidarität und Kollektivi-

tät, die in der Kontrastierung zu Hans Coswig auf einem differenten Selbstverständ-

nis basiert. Während Berthold Froster die Agenturen als Teil des Marktes begreift, 

sind sie für Hans Coswig Schutzmechanismus und Bollwerk gegen den Markt. Er 

argumentiert hierbei über die Notwendigkeit von gesellschaftlicher Arbeitsteilung und 

                                                                                                                                                                                          
keit zeigen. Beide Fälle weisen eine starke gesundheitliche Belastung auf, so dass in diesem Sample ein Zu-
sammenhang zwischen Geschlecht und sozialer Ungleichheit konstatiert werden kann. 
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Solidarität; für ihn ist eine berechenbare und kontinuierliche Auftragslage wichtig, die 

es ihm ermöglicht, seine Lebens- und Arbeitspraxis analog zu einem ‚Normallebens-

lauf‘ zu gestalten. Bei ihm zeigen sich dabei weder ein eigener Identitätsentwurf als 

Selbstständiger noch ein Bewusstsein für die Ambivalenz von Kollegialität. Berthold 

Froster hingegen ist diese Ambivalenz sehr bewusst, so dass er kollektiven Aus-

tausch im Berufsverband begrüßt, diesen jedoch dezidiert von seinem konkreten 

Markthandeln abtrennt: Er fühlt sich in seinem Markthandeln als Einzelkämpfer und 

handelt als unternehmerischer und eigensinniger Akteur.  

Die Forderung nach einer starken kollektiven Interessensvertretung liegt in der 

Einzelkämpferposition der Solo-Selbstständigen begründet, bei der diese ihren Auf-

traggebern alleine gegenüberstehen – und findet durch eben diese strukturelle Posi-

tionierung und ein häufig damit verbundenes Selbstverständnis ihre Grenzen. So ver-

mischt sich eine spezifische gesellschaftliche Adressierung der Solo-Selbstständigen 

– die nicht als ArbeitnehmerInnen mit entsprechenden gesetzlichen Rechten angeru-

fen werden, sondern als UnternehmerInnen ihrer eigenen Erwerbsbiographie – nicht 

selten mit einem Selbstverständnis als eigensinnige UnternehmerIn und Einzelkämp-

ferIn. Die Erzählung von Kirsten Weichkant zur Schmutzkonkurrenz wirft die generel-

le Frage auf, in welchem Maß die permanente Gefahr herrscht, dass berufliche 

Beziehungen und Freundschaften instrumentalisiert werden. So zeigt sich in der Be-

rufspraxis der Solo-Selbstständigen eine große Schwierigkeit in dem Wechsel von 

geteilter, abgegebener oder übernommener (kollegialer) Verantwortung und der Res-

source des Vertrauens. 

Die Analyse des Marktbezugs mit dem Fokus auf Märkte als soziale Felder lässt 

somit die Erfahrungshintergründe und Kontextfaktoren sowie die Bedeutung der ver-

schiedenen Kapitalsorten für die Positionierung, die Möglichkeiten von Kooperation 

und damit die Erfolgsbedingungen und Risiken selbstständiger Tätigkeit sichtbar wer-

den. Deutlich wird, dass biographische Erfahrungen relevant für das Markthandeln 

und damit für den jeweiligen Marktbezug sind. Das impliziert ebenfalls, dass das 

Agieren am Markt immer auch biographisch verarbeitet und integriert werden muss 

(vgl. Bernhard 2016). 

Gleichermaßen werfen diese Aspekte Fragen an die Verallgemeinerung der Er-

gebnisse auf. Kann von ‚den‘ Solo-Selbstständigen im Sinne einer einheitlichen Kate-

gorie überhaupt gesprochen werden, wenn ihre Kontextbedingungen, Einkommens-

lagen und individuellen Bewältigungsstrategien so heterogen sind? Hier gilt es, die 

erwerbsstrukturellen Veränderungen sowie die skizzierten Analyseebenen weiter zu 

verfolgen, um sie für eine Ausdifferenzierung der breiten Kategorie der Kulturberufe 

nutzbar zu machen. Was sich jedoch für alle Solo-Selbstständigen festhalten lässt, 

ist der Modus individueller Aushandlungen in Netzwerkstrukturen, eine starke Kon-

kurrenz, fehlende Monopolstrukturen sowie – in Konsequenz dessen – eine hohe Be-

deutung des individuellen sozialen und kulturellen Kapitals (vgl. Gottschall/Betzelt 

2001: 9). 

Die Diskussion um das Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz zeigt, 

dass Solo-Selbstständige soziales Kapital als emotionale und informative Unterstüt-
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zungsressource benötigen und dadurch sowohl die ‚Begrenzung von Selbstausbeu-

tung‘ als auch eine ‚Ich-Stabilisierung‘ herstellen (vgl. Voß 2001: 18). Deutlich wird 

aber gleichfalls, dass eben dieses Kapital durch Unterbietungs- und Konkurrenzme-

chanismen des sozialen Feldes ständig bedroht und unterlaufen wird.12 Die Tatsa-

che, dass das Sozialkapital aufgrund einer strukturell unsicheren Marktposition von 

Solo-Selbstständigen in Krisenzeiten und kritischen Lebens- und Übergangsphasen 

eine wesentliche Voraussetzung für deren Bewältigung bildet, wirft jedoch Fragen an 

die Stabilität und Dynamik sozialen Kapitals für Selbstständige, aber auch an die 

wohlfahrtsstaatliche Absicherung selbstständiger Tätigkeit auf. In der Gleichzeitigkeit 

von einer direkt marktvermittelten Tätigkeit, einer fehlenden wohlfahrtsstaatlichen 

Absicherung und einer geringen Kapitalausstattung vieler Solo-Selbstständiger offen-

bart sich eine prekäre und ambivalente Markt-Vergesellschaftungslogik. Diese gilt es 

dahingehend weiter zu untersuchen, wie und in welcher Form Selbstständige Sozial-

kapital und biographische Erfahrungen beanspruchen, welche ungleiche Verteilung 

sich hierbei zeigt und welche Veränderungen das Sozialkapital im Laufe der Selbst-

ständigkeit erfährt. 
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Autonomiegewährleistung in der marktgesteuerten Arbeitswelt:  

Zu veränderten Grundlagen der Arbeit und zur staatlichen Pflicht,  

Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit zu schützen  

Abstract: Greift die (arbeits-)rechtliche Autonomiegewährleistung noch, wenn marktförmige Kontroll-

instrumente wie z. B. Zielvereinbarungen, Ertragsziele, Cost- und Profitcenter oder innerbetriebliche 

Marktbeziehungen traditionelle Steuerungsinstrumente wie die hierarchische Weisung ersetzen? Wel-

che Konsequenzen hat es für den rechtlichen Schutz der Autonomie von Arbeitskräften, wenn nicht 

mehr das hierarchisch strukturierte und bürokratisch organisierte Unternehmen, sondern Netzwerk-

strukturen den Rahmen bilden, in dem Arbeit organisiert wird? Dieser Beitrag verknüpft sozial- und 

wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse zur Vermarktlichung und Vernetzung von Unternehmen mit 

einer (arbeits-)rechtswissenschaftlichen Analyse der Gewährleistung von Autonomie. Es wird die The-

se entwickelt und an Beispielen erläutert, dass die Absicherung der Autonomie von Arbeitskräften 

gegenüber indirekter Steuerung und Überwachung in marktorientierten Arbeitskontexten eine zentrale 

Herausforderung des (Arbeits-)Rechts ist, die zum einen eine Schärfung der arbeitsrechtlichen Instru-

mente zur Absicherung der Autonomie von Arbeitnehmern erfordert und zum anderen neue Instru-

mente zur Absicherung der Autonomie von Solo-Selbständigen im Hinblick auf die Verhandlung von 

Rahmen- und Kontextbedingungen verlangt. 

1 Einleitung 

Im vorliegenden Beitrag geht es darum, ob und inwieweit das (Arbeits-)Recht Ar-

beitskräfte vor einer intensivierten Steuerung und Überwachung in marktorientierten 

Arbeitskontexten schützt und Autonomieinteressen der Arbeitskräfte anerkennt und 

rechtlich absichert.  

Hintergrund dieser Frage sind wirtschaftliche, technologische und soziale Ent-

wicklungen, die Kontrolle verstärken und Autonomiespielräume verringern können. In 

der jüngeren Vergangenheit haben gesundheitliche Risiken der Arbeitswelt, verur-

sacht durch Stress, Zeit- und Leistungsdruck, starke öffentliche Beachtung gefunden 

und der Frage nach Autonomie erhöhte Bedeutung gegeben. Geschwindigkeit und 

Ausmaß der aktuellen technischen und wirtschaftlichen Veränderungen sind so be-

achtlich, dass derzeit über die vierte, als Industrie 4.0 bezeichnete, industrielle Revo-

lution diskutiert wird (BMAS 2015, Anderson 2013). Internet und Digitalisierung ver-

ändern die Produktion. Steuerung und Überwachung der Arbeit folgen neuen unter-

nehmerischen Strategien. In einer zunehmend internetbasierten Produktion sollen 

Fertigung und Arbeit weniger zentral und hierarchisch, sondern dezentraler und 

marktorientiert mit dem Ziel einer hochflexiblen Produktion gesteuert werden (Brühl 

2015, S. 63). Auch im Rahmen traditioneller Arbeitsverhältnisse ist seit geraumer Zeit 

zu beobachten, dass durch veränderte Steuerungsformen die Eigenkontrolle der Ar-

beitnehmer gestärkt werden soll. Beispiele hierfür sind Steuerung durch Ertragsziele, 
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Umsatzvorgaben, Zielvereinbarungen, Cost- und Profitcenter, Projektorganisation 

und innerbetriebliche Marktbeziehungen (Sauer 2013, S. 28; Sauer 2010). 

Nicht nur die Steuerung der Arbeit, auch der Zusammenhang von Arbeit und Or-

ganisation ändert sich. Lange Zeit war das hierarchisch strukturierte und bürokratisch 

organisierte Unternehmen der Rahmen, in dem Arbeit als zweiseitiges Arbeitsver-

hältnis zwischen einem Unternehmen als Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmern 

organisiert wurde. Auf moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ge-

stützte, betriebs- und unternehmensübergreifende Integration und Vernetzung von 

Geschäfts- und Produktionsprozessen führen heute immer mehr dazu, dass Firmen 

– ohne ein Arbeitsverhältnis zu begründen – auf Arbeitskraft jenseits der eigenen 

Unternehmensgrenzen zugreifen (Helfen 2014, S. 175 ff.; Wirth 2010, S. 12; Sydow/ 

Möllering 2009, S. 273 ff.; Laubacher/Malone 2003, 354 ff.; Windeler/Wirth 2015, 

S. 577 ff.; Sauer 2010). Arbeitskräfte sind in solchen Kontexten nicht mehr allein in 

die herkömmliche zweipolige Struktur zwischen einem Arbeitgeber und einem Ar-

beitnehmer, sondern in eine mehrpolige Struktur kooperierender Akteure (Netzwerk-

strukturen) eingebunden. Steuerung und Überwachung der Arbeit erfolgen in solchen 

Netzwerkstrukturen typischerweise durch eine Kombination hierarchischer und hori-

zontaler, d. h. marktförmiger, Instrumente. Beispiele für den Zugriff auf Arbeitskraft 

jenseits der eigenen Unternehmensgrenzen sind neben Leiharbeit und Werkverträ-

gen, internetbasierte Arbeitsplattformen (Crowdworking), die Zusammenarbeit Solo-

Selbständiger (Coworking) oder der als Employee Sharing bezeichnete Zusammen-

schluss von Arbeitgebern (Eurofound 2015). 

In dem vorliegenden Beitrag wird die These entwickelt, dass die Absicherung der 

Autonomie von Arbeitskräften gegenüber einer intensivierten Steuerung und Über-

wachung in marktorientierten Arbeitskontexten eine zentrale Herausforderung des 

(Arbeits-)Rechts ist (zum rechtlichen Autonomiebegriff: s. Kap. 3.1). Bestehende ar-

beitsrechtliche Instrumente zur Absicherung der Autonomie von Arbeitnehmern sind 

hinsichtlich dieser Herausforderung zu schärfen. Sehr viel weniger abgesichert ist 

das Autonomieinteresse der Solo-Selbständigen. Deren Autonomie wird aufgrund 

ihrer Selbständigkeit vorausgesetzt. Instrumente zur Absicherung der Autonomie der 

Solo-Selbständigen im Hinblick auf die Verhandlung von Rahmen- und Kontextbe-

dingungen sowie die konkrete Gestaltung der Arbeit hinsichtlich Zeit, Inhalt, Ort, Aus-

führung der Arbeit etc. bedürfen rechtlicher Entwicklung.  

Konkret widmet sich der vorliegende Beitrag dem Stand und den Perspektiven 

der rechtlichen Gewährleistung von Autonomie in neuartigen Arbeitskontexten, die im 

Grenzbereich zwischen traditionell abhängiger Beschäftigung und selbständiger un-

ternehmerischer Tätigkeit angesiedelt und dadurch gekennzeichnet sind, dass (1.) 

die Steuerung der Arbeit durch eine Kombination hierarchischer und horizontaler/ 

marktförmiger Instrumente erfolgt und (2.) die Arbeit nicht in die herkömmliche zwei-

polige Struktur zwischen einem Auftraggeber und einem Dienstnehmer, sondern in 

eine mehrpolige Struktur kooperierender Akteure (Netzwerkstrukturen) eingebunden 

ist.  
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Methodisch verknüpft die Untersuchung sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Erkenntnisse über die Veränderung von Arbeitskontexten infolge technologischer, 

organisatorischer und wirtschaftlicher Entwicklungsschübe mit der rechtlichen Analy-

se. Nachfolgend werden zunächst die aktuellen sozial- und wirtschaftswissenschaftli-

chen Diskussionen und Erkenntnisse bezüglich der zuvor angesprochenen Phäno-

mene mithilfe von Schlüsselbegriffen für die arbeitsrechtliche Diskussion erschlossen 

und mit der arbeitsrechtlichen Dogmatik in Verbindung gebracht. Anschließend wer-

den die arbeitsrechtlichen Konzepte zur Gewährleistung von Verhandlungs- und 

Handlungsautonomie dargestellt und daraufhin analysiert, ob und in welchem Maße 

sie Autonomiespielräume anerkennen und sichern. Es wird des Weiteren untersucht, 

ob und inwieweit die rechtlichen Autonomiegewährleistungen auch für Solo-Selbstän-

dige bestehen. Besonderes Augenmerk wird insofern auf die arbeitnehmerähnlichen 

Personen gerichtet. Schließlich werden Schlussfolgerungen für die Fortentwicklung 

eines abgestuften Arbeitsrechts gezogen und Forschungsperspektiven aufgezeigt.  

2 Kontext- und Selbststeuerung als Herausforderung für die (arbeits-)rechtliche 

Autonomiegewährleistung  

Gegenstand des vorliegenden Beitrags sind mögliche Gefährdungen der Handlungs-

freiheit und der Selbstbestimmung abhängiger und selbständiger Arbeitskräfte durch 

neue Steuerungsformen in Arbeitskontexten, die sich an Marktmechanismen orientie-

ren, zu einer intensivierten Steuerung sowie Überwachung und damit auch zu einer 

Überforderung der Arbeitskräfte führen können. Eine Schwierigkeit der rechtlichen 

Analyse besteht darin, dass neue Steuerungsformen und veränderte Arbeitskontexte 

zwar als Phänomene zu beobachten sind, aber keinen feststehenden, klar umrisse-

nen Sachverhalt darstellen, der einer rechtlichen Untersuchung ohne Weiteres zu-

gänglich ist. Methodisch wird dieses Problem nachfolgend durch die Bildung von 

Schlüsselbegriffen gehandhabt (zum Instrument der Schlüsselbegriffe: Baer 2004, 

S. 225 m. w. N.). Schlüsselbegriffe haben sich im transnationalen Wirtschaftsrecht 

und in der neueren Verwaltungsrechtswissenschaft bereits als nützliche und funkti-

onsfähige Instrumente zur interdisziplinären Verknüpfung erwiesen (Nowrot 2007, 

S. 9; Schmidt-Aßmann 2006; Hoffmann-Riem 1997, S. 438). Aufgabe und Nutzen 

sollen hier darin liegen, in Ergänzung zu den bestehenden arbeitsrechtlichen Termini 

neue Phänomene einer marktgesteuerten Arbeitswelt zu erfassen (Erschließungs-

funktion) und Anstoß zur Hinterfragung der bestehenden arbeitsrechtlichen Begriff-

lichkeiten und Strukturen zu geben (Innovations- und Anstoßfunktion). Die Schlüssel-

begriffe sollen also nicht arbeitsrechtliche Fachausdrücke wie z. B. den Arbeitneh-

merbegriff und dessen Funktion im Hinblick auf die Ableitung von Rechtsfolgen aus 

tatbestandlichen Merkmalen ersetzen. Sie sollen lediglich eine Verknüpfung zwi-

schen verschiedenen Disziplinen herstellen. Zu diesem Zweck werden nachfolgend 

die Begriffe der Netzwerkorganisation, der externen Arbeitskräfte sowie der Kontext- 

und Selbststeuerung eingeführt (Bücker 2015a, S. 489 ff.; Bücker 2015b, S. 223). 
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2.1 Zugriff auf Arbeitskraft in Netzwerkorganisationen 

Lange Zeit war das Unternehmen der zentrale Bezugspunkt für die sozial- und wirt-

schaftswissenschaftliche sowie rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

Arbeit. Zum einen erwies sich die organisatorische Struktur von Betrieben und Un-

ternehmen als stabil. Zum anderen war der Fokus der Betrachtungen auf andere 

Themenstellungen gerichtet. Vornehmlich seit den 1990er Jahren hat sich dies ge-

ändert. Seitdem finden Veränderungen der Unternehmensorganisation größere aka-

demische Aufmerksamkeit (Sauer 2010). Zu den verzeichneten Veränderungen ge-

hört die Ersetzung standardisierter, zentralisierter und hierarchisch organisierter Ar-

beitsprozesse durch flexible und projektorientierte Strukturen, die einen hohen Grad 

inner- und überbetrieblicher Vernetzung aufweisen. Vermarktlichung und Vernetzung 

sind zwei zentrale Begriffe, die wesentliche Merkmale dieser Entwicklung benennen 

(Sauer 2013, S. 11 ff.; Sauer 2010; Hirsch-Kreinsen 2014; Müller-Jentsch 2013, 

S. 267).  

Insbesondere die überbetriebliche Vernetzung verändert den bisherigen Zusam-

menhang von Arbeit und Organisation erheblich: Zu beobachten ist seit geraumer 

Zeit, dass Wertschöpfungsprozesse, die zuvor innerhalb eines Betriebes oder einer 

einzelnen Unternehmensorganisation integriert waren, aus der bisherigen Organisa-

tion herausgelöst und unternehmensübergreifend in Form von Netzwerken reorgani-

siert werden (Sauer 2013, S. 17 f., 19 f.; Sydow 2010a; Sydow 2010b). Aus der Sicht 

eines fokalen, d. h. im Zentrum des Netzwerkes stehenden Unternehmens werden 

die in einem Wertschöpfungsprozess anfallenden Arbeiten deswegen nur noch zum 

Teil eigenen Arbeitnehmern übertragen. Daneben werden Aufgaben an Arbeitskräfte 

gegeben, die als Leiharbeitnehmer überlassen oder im Rahmen von Dienst- oder 

Werkverträgen tätig werden. Der Zugriff auf die Arbeitskräfte und deren Einsatz un-

terliegt dabei einer koordinierten Steuerung innerhalb des Netzwerkes (Helfen 2014, 

S. 175 ff.; Wirth 2010, S. 12). Die Bedeutung derartiger Netzwerkorganisationen ist 

inzwischen in einer Vielzahl von Untersuchungen für unterschiedliche Branchen auf-

gezeigt worden (Helfen 2014, S. 178 m. w. N.; Sydow/Möllering 2009, S. 273 ff.; 

Laubacher/Malone 2003). Die unter dem Stichwort Industrie 4.0 diskutierte Digitali-

sierung der Arbeit dürfte die Entwicklung weiter vorantreiben.  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen werden hier mit dem Schlüsselbegriff 

der Netzwerkorganisation Organisationsformen bezeichnet, die dadurch gekenn-

zeichnet sind, dass (1.) Geschäfts- oder Produktionsprozesse nicht allein innerhalb 

eines Unternehmens organisiert sind, sondern (2.) über die Grenzen eines Unter-

nehmens hinaus interorganisational durch eine Mehrzahl von Firmen gestaltet und 

gesteuert werden, und die (3.) rechtlich zwar selbständig, wirtschaftlich aber vonei-

nander abhängig sind oder dauerhafte Kooperationsbeziehungen unterhalten (diese 

Begriffsbildung orientiert sich an Sydow/Möllering 2009, S. 187, Sydow 2010a, 

S. 375). Der Schlüsselbegriff der Netzwerkorganisation soll den Blick darauf richten, 

dass sich Begrifflichkeiten und Grundstrukturen des Arbeitsrechts zwar an der zwei-

poligen Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer orientieren. In der 

Rechtswirklichkeit gewinnen aber mehrpolige Arbeitskontexte dadurch an Bedeu-

tung, dass Arbeitsprozesse zunehmend organisationsübergreifend in Netzwerkorga-
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nisationen strukturiert werden und auch die Steuerung der Prozesse über die Gren-

zen des Unternehmens hinausgreift.  

Mit der Entwicklung hin zu unternehmensübergreifenden Netzwerkorganisationen 

unmittelbar verbunden ist der zunehmende Zugriff auf externe Arbeitskräfte. Neben 

einer Kern- und Randbelegschaft haben viele Unternehmen in den vergangenen Jah-

ren auch eine Fremdbelegschaft etabliert (Deinert 2014). Während in der Kernbeleg-

schaft das traditionelle Normalarbeitsverhältnis (Mückenberger 1985; Deinert 2014) 

vorherrscht, sind für die so genannte Randbelegschaft Teilzeitbeschäftigung und be-

fristete Arbeitsverhältnisse typisch. Arbeitskräfte, die zur Fremdbelegschaft zählen, 

stehen in keinem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zu dem Unternehmen, in dessen 

Betrieb sie eingesetzt werden (Deinert 2014, S. 67 ff.). Es bestehen verschiedene 

rechtliche Konstellationen, innerhalb derer der Zugriff auf die Arbeitskraft der Fremd-

belegschaft erfolgen kann. Zu nennen sind u. a. Leiharbeit, Dienst- und Werkverträge 

zum Zwecke des drittbezogenen Personaleinsatzes sowie Dienst- und Werkverträge 

mit Solo-Selbständigen. Derzeit wird intensiv diskutiert, ob in Folge der arbeitsorga-

nisatorischen und technischen Entwicklung (z. B. Crowdworking) die Nutzung exter-

ner Arbeitskräfte noch weiter an Bedeutung gewinnt (Wirth 2010, S. 15 ff.; Krause/ 

Oertel/Walgenbach 2012, S. 369; Sydow/Möllering 2009, S. 273 ff.; Koch 2012, 

S. 3 f.; Bögenhold/Fachinger 2012, S. 33 ff.; Leimeister/Zogaj/Blohm 2015; Kittur/ 

Nickerson/Bernstein et al. 2015; BITCOM 2014; Computerwoche 2014; Kawalec/ 

Menz 2013). 

Als Schlüsselbegriff wird deswegen hier der Terminus der „externen Arbeitskräf-

te“ eingeführt, durch den alle Arbeitskräfte erfasst werden sollen, die (1.) als Leihar-

beitnehmer, Erfüllungsgehilfen eines Werk- oder Dienstunternehmers, in vergleichba-

ren Konstellationen oder als freie Mitarbeiter tätig sind, (2.) in einem zweiseitigen 

Vertragsverhältnis mit einem Unternehmer stehen und (3.) die Arbeit in einer Netz-

werkorganisation erbringen, (4.) ohne in einem Arbeitsverhältnis mit demjenigen zu 

stehen, für den die Leistung erbracht wird.  

Die Aufgabe dieses Schlüsselbegriffs besteht ebenfalls nicht darin, arbeitsrechtli-

che Fachausdrücke wie die Begriffe des Arbeitnehmers oder der arbeitnehmerähnli-

chen Person zu ersetzen, sondern eine systematische Perspektive auf die rechtliche 

Regulierung der Arbeit externer Arbeitskräfte zu eröffnen. Im vorliegenden Zusam-

menhang sollen die Begriffe der Netzwerkorganisation und der externen Arbeitskräfte 

das Augenmerk zum einen darauf richten, dass sich die Frage der Autonomie der 

Arbeitskräfte vor dem Hintergrund veränderter Arbeitskontexte stellt. Zum anderen 

soll insbesondere durch den Terminus der externen Arbeitskräfte Aufmerksamkeit 

darauf gelenkt werden, dass neue Steuerungsformen nicht allein Arbeitnehmer, son-

dern auch selbständige Arbeitskräfte betreffen.  

2.2 Kontext- und Selbststeuerung als Herausforderung für die Autonomie der 

Arbeitskräfte  

1. Die Schlüsselbegriffe Kontext- und Selbststeuerung adressieren das zentrale 

Thema dieses Beitrages. Sie benennen eine sich zunehmend etablierende Form der 
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Steuerung von Arbeit, die in unmittelbarem Verhältnis zur Autonomie der Arbeitskräf-

te steht. Hintergrund von Kontext und Selbststeuerung sind seit den 1990er Jahren 

fortlaufende, intensive Veränderungen der Unternehmens- und Arbeitsorganisation, 

die mit den Begriffen der Vermarktlichung und Vernetzung beschrieben werden kön-

nen (Sauer 2010, S. 547). Als Vermarktlichung wird eine veränderte Form der Koor-

dination und Steuerung des Unternehmens bezeichnet, die (1.) auf eine Öffnung des 

Unternehmens gegenüber dem Markt durch eine Anbindung der Organisationsein-

heiten an Marktentwicklungen zielt und (2.) Marktmechanismen zum Vorbild der un-

ternehmensinternen bzw. betrieblichen Organisation wählt (Sauer 2013, S. 17; Sauer 

2010, S. 553; Moldaschl/Sauer 2000).  

Mit einer Vermarktlichung der Unternehmens- und Arbeitsorganisation wandelt 

sich die bisherige Art der Steuerung von Arbeit nicht graduell, sondern grundlegend. 

In marktwirtschaftlichen Produktionsprozessen ist die Steuerung der Arbeitskraft ein 

zentrales Problem, das darin besteht, ein grundsätzlich freies und unbestimmtes Ar-

beitspotential in eine bestimmte, unternehmerisch gewünschte Arbeitsleistung umzu-

wandeln (Marrs 2010, S. 331; Frey 2009, S. 35). Lange Zeit war der Taylorismus das 

vorherrschende Modell zur Bewältigung des Transformationsproblems. Zu seinen 

Merkmalen gehört, dass den Arbeitskräften konkrete Vorgaben mit der Folge ge-

macht werden, dass deren Autonomie hinsichtlich des Einsatzes des eigenen Ar-

beitspotenzials sehr eingeschränkt ist (Marrs 2010, S. 336; Frey 2009, S. 37).  

Im Gegensatz hierzu zielt eine marktförmige Steuerung nicht auf die Unterord-

nung des eigenen Willens der Arbeitskräfte, sondern die Nutzung des eigenen Wil-

lens für den Unternehmenszweck (Sauer 2013, S. 24). Die Arbeitskräfte sollen die 

Transformation ihres Arbeitsvermögens in eine konkrete Arbeitsleistung selbst orga-

nisieren. Die dadurch eingeräumte Autonomie ist insofern dialektisch, als sie eine 

spezifische Form der Herrschaft darstellt, die zwar auf konkrete Weisungen verzich-

tet, die Arbeitskräfte aber bewusst in einen bestimmten Kontext stellt, auf dessen 

Bedingungen sie selbständig reagieren müssen (Sauer 2013, S. 25). Dieses Steue-

rungskonzept wird hier unter dem Begriff der Kontextsteuerung gefasst. 

Kontextsteuerung weist typischerweise zwei unterschiedliche Dimensionen auf: 

Zum einen werden die Marktbedingungen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, 

nicht von dem Unternehmen abgefangen, sondern von der Geschäftsleitung an die 

Arbeitskräfte als Rahmenbedingungen weitergegeben. Zum anderen setzt die Ge-

schäftsleitung selbst bestimmte Kontextbedingungen wie z. B. personelle Ressour-

cen, technische Ausstattung oder strategische Prioritäten und spezifische Ziele, etwa 

Umsatzziele, Erträge, Kennziffern etc. Die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung 

dieser Vorgaben bleibt dabei den jeweiligen Organisationseinheiten und deren Ar-

beitskräften selbst überlassen (Sauer 2013, S. 23; Sauer 2010, S. 555).  

Im Hinblick auf Kontrolle als Oberbegriff für Steuerung und Überwachung der Ar-

beit (zum Kontrollbegriff: Marrs 2010, S. 333 ff.) ist aus einer abstrakten Perspektive 

ein Wandel von der personellen hin zur strukturellen und von der externen hin zur 

internalen Kontrolle der Arbeitskraft zu verzeichnen (Frey 2009, S. 35). Unter strate-

gischer Perspektive können die Veränderungen als ein Wandel von der Fremd- zur 
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Selbstkontrolle gesehen werden, der auf effizientere und effektivere Kontrollstrate-

gien zielt, frühere Kontrolllücken schließt und den Kontrollaufwand minimiert. Kontrol-

le wird nach dieser Sichtweise als Aufgabe vom Management auf die Beschäftigten 

verlagert. Indem Arbeitskräfte sich selbst im Interesse des Unternehmens steuern 

und Ergebnisse überwachen, wird die Kontrolle zugespitzt und die Autonomie in dia-

lektischer Form verringert (Sauer 2013, S. 24 f.; Pongratz/Voß 1998, S. 137).  

Ein Indiz dafür, dass es Arbeitskräften nicht ohne Weiteres gelingt, mit veränder-

ten Steuerungsformen einhergehende mögliche Autonomiespielräume in ihrem eige-

nen Interesse zu nutzen, ist die in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnende Zu-

nahme psychischer Belastungen und Erkrankungen. Als deren Hintergrund werden 

allgemein der Wandel der Arbeit und konkret u. a. folgende Aspekte genannt (Loh-

mann-Haislah 2012, S. 11):  

• Zeitliche und räumliche Entgrenzung der Arbeit, die dazu führt, dass Arbeit 

zeitlich ausgedehnt und auch während der eigentlichen Freizeit zuhause erle-

digt wird. 

• Erhöhte Leistungsanforderungen, die Folge einer fortlaufenden Beschleuni-

gung von Produktions-, Dienstleistungs- und Kommunikationsprozessen sind. 

• Zunehmender Druck, der aus der Übertragung von Verantwortung für Zieler-

reichung und Erfolg von Arbeitsprozessen resultiert.  

Empirische Erhebungen deuten darauf hin, dass die neuen Steuerungsformen inzwi-

schen stark verbreitet sind. Zwar waren sie – soweit ersichtlich – bislang nicht explizit 

Gegenstand quantitativer Studien. Auf eine starke Verbreitung neuer Steuerungsfor-

men weisen aber Befragungen hin, die das Ausmaß leistungsorientierter Arbeitsbe-

dingungen untersuchen. Ebenso liegen Umfrageergebnisse vor, die zeigen, dass 

rund zwei Drittel der Beschäftigten ihre Arbeit selbst planen und einteilen können 

(Kratzer/Dunkel 2013, S. 49 m. w. N.; Sauer 2013, S. 29; Lehnhardt/Ertel/Morsch-

häuser 2010, S. 338).  

Im Hinblick auf die zuvor skizzierten psychischen Belastungen und Überforde-

rungen weisen Untersuchungen darauf hin, dass sich der indirekten Steuerung die-

nende Vorgaben und Zielsetzungen in der Praxis oftmals weniger an dem „praktisch 

Machbaren“, sondern mehr an dem „theoretisch Notwendigen“ orientieren (Kratzer/ 

Dunkel 2013, S. 45), dass „herausfordernde“ und „unerreichbare“ Vorgaben mit dem 

Ziel genutzt werden, Motivationspotentiale zu erschließen (Sauer 2013, S. 32) und 

Arbeitskräfte die Rahmenbedingungen und Zielvorgaben nicht in gleicher Weise wie 

die Unternehmensseite beeinflussen können (Frey 2009, S. 38).  

2. Ausgehend von den zuvor dargelegten Phänomenen werden die Schlüsselbe-

griffe der Kontext- und Selbststeuerung hier als die an vorab festgelegten Zielen 

ausgerichtete Ausgestaltung von Rahmenbedingungen definiert, die darauf zielt, 

selbstorganisatorische Prozesse zu konditionieren (Bücker 2015a, S. 495 ff.; Bücker 

2015b, S. 223). Die Schlüsselbegriffe stellen mehrfache Bezüge zum Arbeitsrecht 

her. So bildet z. B. die Weisungsgebundenheit, also eine Form der hierarchischen 

Steuerung, ein zentrales Element des Arbeitnehmerbegriffs, der für die Anwendung 
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des Arbeitsrechts grundlegend ist. Auch für den abgestuften arbeitsrechtlichen 

Schutz der arbeitnehmerähnlichen Personen ist die Steuerung wesentlich, da für die-

se Personengruppe an die Stelle der persönlichen Abhängigkeit im Sinne einer hie-

rarchischen Steuerung der Arbeit deren wirtschaftliche Abhängigkeit tritt (dazu aus-

führlich: Bücker 2016b). Hier soll nachfolgend der Bezug der Kontext- und Selbst-

steuerung zur rechtlichen Autonomiegewährleistung im Zentrum stehen und unter-

sucht werden, ob ein (arbeits-)rechtlicher Schutz der Autonomie auch dann noch 

greift, wenn Arbeit nicht mehr durch Weisungen hierarchisch gesteuert wird, sondern 

Arbeitnehmer sich – jedenfalls teilweise – selbst steuern, also sich selbst „freiwillig“ 

Anforderungen unterwerfen.  

Konkret soll untersucht werden, ob und wie das (Arbeits-)Recht die Autonomie 

von Arbeitnehmern gegenüber einer intensivierten Steuerung und Überwachung in 

marktorientierten Arbeitskontexten gewährleistet. Gefragt wird zunächst nach der 

rechtlichen Konzeption der Autonomie im Arbeitsrecht, bevor auf arbeitsrechtliche 

Instrumente zum Schutz der Autonomie am Beispiel der Entgrenzung von Arbeit und 

verschärften Leistungsanforderungen eingegangen wird. 

Da das Unternehmen nicht mehr den zentralen Rahmen für den Zugriff auf Ar-

beitskraft darstellt, sondern über die Unternehmensgrenzen hinaus dieser Zugriff 

auch im Rahmen von Netzwerkorganisationen erfolgt, soll ebenfalls nach der Auto-

nomiegewährleistung für externe Arbeitskräfte gefragt werden. Zu diesen zählen so-

wohl Arbeitnehmer als auch selbständige Arbeitskräfte: Externe Arbeitskräfte sind 

insbesondere Leiharbeitnehmer, Erfüllungsgehilfen von Werk- oder Dienstunterneh-

mern, in vergleichbaren Konstellationen Tätige und freie Mitarbeiter. In den Genuss 

arbeitsrechtlicher Regelungen kommen diejenigen, die Leiharbeitnehmer sind oder 

im Rahmen des drittbezogenen Personaleinsatzes als Arbeitnehmer eines Werkun-

ternehmers oder Dienstleisters eingesetzt werden. Das Arbeitsrecht gilt hingegen 

nicht für selbständige externe Arbeitskräfte. Dies sind insbesondere freie Mitarbeiter, 

die entweder ein direktes Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen haben, in dessen 

Betrieb sie eingesetzt werden, oder freie Mitarbeiter eines Werkunternehmers oder 

Dienstleisters sind, der den Einsatz in einem Drittbetrieb organisiert. Für diese exter-

nen Arbeitskräfte gilt das allgemeinen Zivil- und Wirtschaftsrecht. In den Genuss ei-

nes abgestuften arbeitsrechtlichen Schutzes kommen die freien Mitarbeiter dann, 

wenn sie als arbeitnehmerähnliche Personen einzustufen sind (Hromadka 1997, 

S. 577 ff.). Der Beitrag wird deswegen zugleich danach fragen, ob und in welcher 

Weise rechtlich Autonomie für selbständige externe Arbeitskräfte gewährleistet wird.  

3 Gewährleistung von Autonomie 

Vor diesem Hintergrund soll hier also thematisiert werden, ob und in welcher Weise 

das (Arbeits-)Recht Autonomie von Arbeitnehmern und externen Arbeitskräften in 

Netzwerkorganisationen gegenüber einer intensivierten Steuerung durch marktförmi-

ge Instrumente der Kontext- und Selbststeuerung gewährleistet. 
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3.1 Rechtliche Autonomiebegriffe 

Rechtlich verankert und geschützt wird die Autonomie auf verfassungsrechtlicher 

Ebene in Gestalt der Privat- und der Tarifautonomie. Die Privatautonomie wurzelt in 

der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG und gewährleistet die 

Selbstbestimmung des Einzelnen im Rechtsleben. Das zentrale Instrument zur Ver-

wirklichung freien und eigenverantwortlichen Handelns ist der Vertrag, mit dem die 

Parteien ihre unterschiedlichen Interessen zum Ausgleich bringen (BVerfG, Nichtan-

nahmebeschluss, 1 BvR 240/98, 29.5.2006, juris, Rn. 21 f.). 

Aus unterschiedlichen Gründen, z. B. weil privatautonom getroffene Vereinba-

rungen auf staatliche Durchsetzung angewiesen sind, bedarf die Privatautonomie 

stets der Ausgestaltung durch das Recht (Dieterich 1995, S. 130). Entsprechend fin-

den sich Autonomiegewährleistungen nicht nur im Verfassungsrecht, sondern auch 

in einfachgesetzlichen arbeitsrechtlichen Regelungen. So dienen beispielsweise ge-

setzliche Regelungen der Arbeitszeit oder des Urlaubs zum einen dem Gesundheits-

schutz, zugleich aber auch der Absicherung angemessener Freiräume für die Gestal-

tung der eigenen Lebensverhältnisse (Heinrich 2000, S. 518). Sie setzen der Ver-

tragsfreiheit Grenzen und können sowohl verfassungsrechtlicher als auch einfach-

rechtlicher Natur sein: Im vorliegenden Beispiel werden die Rechte auf Begrenzung 

der Arbeitszeit und auf Urlaub sowohl grundrechtlich gewährt (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, 

BVerfG, 28.1.1992, 1 BvR 1025/82, 1 BvL 16/83, 1 BvL 10/91, BVerfGE 85, 191-214, 

Rn. 69; Art. 31 EuGRC, EuGH, 19.9.2013, C-579/12 RX-II, juris, Rn. 39) als auch 

einfachrechtlich (ArbZG, BUrlG) geregelt.  

3.2 Grundrechtlicher Schutz der Privat- und Tarifautonomie 

1. In regelmäßiger und gefestigter Rechtsprechung betont das Bundesverfassungs-

gericht die grundrechtliche Gewährleistung der Privatautonomie wie folgt:  

„Die eigenbestimmte Gestaltung der Rechtsverhältnisse ist ein Teil der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit, setzt allerdings voraus, dass die Bedingungen der Selbstbestimmung des Ein-

zelnen auch tatsächlich gegeben sind.“ (BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 29. Mai 2006, 

1 BvR 240/98, juris, Rn. 1a)  

Privatautonomie bedarf daher insbesondere dann der staatlichen Ausgestaltung, 

wenn deren Voraussetzungen nicht gegeben sind. Hierzu führt das Bundesverfas-

sungsgericht aus:  

„Hat einer der Vertragsteile ein so starkes Übergewicht, dass er vertragliche Regelungen 

faktisch einseitig setzen kann, bewirkt dies für den anderen Vertragsteil Fremdbestimmung. 

Wo es an einem annähernden Kräftegleichgewicht der Beteiligten fehlt, ist mit den Mitteln 

des Vertragsrechts allein kein sachgerechter Ausgleich der Interessen zu gewährleisten. 

Wenn bei einer solchen Sachlage über grundrechtlich verbürgte Positionen verfügt wird, 

müssen staatliche Regelungen ausgleichend eingreifen, um den Grundrechtsschutz zu si-

chern (...). Gesetzliche Vorschriften, die sozialem und wirtschaftlichem Ungleichgewicht 

entgegenwirken, verwirklichen hier die objektive Grundentscheidung des Grundrechtsab-

schnitts und damit zugleich das grundgesetzliche Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 

Abs. 1 GG).“ (BVerfG, 7.2.1990, 1 BvR 26/84, BVerfGE 81, 242-263, Rn. 47)  
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Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht und Präsident des Bundesar-

beitsgerichts Dieterich hat es so formuliert, dass das Ungleichgewicht zwischen den 

Partnern des Arbeitsverhältnisses der Grund und seine Kompensation das Ziel des 

Arbeitsrechts ist (Dieterich 1995, S. 134). Dabei genüge es aber nicht, ganz pauschal 

auf die umfassende Schutzbedürftigkeit von Beginn der Vertragsverhandlungen über 

die Abhängigkeit innerhalb der Betriebsorganisation bis zu deren Beendigung und 

Nachwirkung der Rechtsbeziehungen abzustellen. Art und Ausmaß von Störungen 

und erforderliche Korrekturmaßnahmen müssten vielmehr ganz konkret und genau 

bestimmt werden (Dieterich 1995, S. 135).  

Hinsichtlich des Schutzes, den der Staat mindestens gewährleisten muss, führt 

das Bundesverfassungsgericht in anderem Zusammenhang aus:  

„Die Vorkehrungen des Gesetzgebers müssen für einen – unter Berücksichtigung entge-

genstehender Rechtsgüter – angemessenen und wirksamen Schutz ausreichend sein und 

zudem auf sorgfältigen Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen beruhen.“ 

(BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 4. Mai 2011, 1 BvR 1502/08, juris, Rn. 38)  

Wenn sich – wie oben dargelegt – die Unternehmens-, Betriebs- und Arbeitsorgani-

sation grundlegend ändert und wenn empirische Studien belegen, dass neue Steue-

rungsformen die Kontrolle der Arbeitnehmer intensivieren, und wenn dadurch psychi-

sche Belastungen und Erkrankungen zunehmen, dann sind staatliche Institutionen 

verpflichtet, zu überprüfen, ob die derzeitige arbeitsrechtliche Regulierung noch auf 

aktuellen und realistischen Tatsachenermittlungen beruht und einen angemessenen 

sowie wirksamen Schutz bietet.  

Die grundrechtliche Gewährleistung der Privatautonomie erkennt die Vertrags-

freiheit somit auch für das Arbeitsrecht an, setzt der Freiheit aber zugleich Grenzen. 

Dies geschieht in der Regel durch arbeitsvertragliche Gesetze, die die Gestaltungs-

freiheit der Arbeitsvertragsparteien begrenzen. Diese gesetzlichen Regelungen sind 

für beide Seiten zwingend, wenn es nicht nur um den Schutz der Arbeitnehmer, son-

dern auch um den Schutz von Allgemein- oder Drittinteressen geht, wie es z. B. beim 

Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Fall ist. Zumeist sind arbeitsrechtliche 

Regelungen jedoch nur einseitig zu Gunsten des Arbeitnehmers zwingend, so dass 

ein Mindestschutz für Arbeitnehmer gewährt wird, über den Mindestschutz hinausge-

hende, für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen aber zulässig sind. Schließlich 

sind manche Regelungen tarifdispositiv, so dass auf der Grundlage eines Tarifver-

trages auch für den Arbeitnehmer ungünstigere Regelungen getroffen werden kön-

nen (Heinrich 2000, S. 497). Die Natur dieser Art der Autonomiegewährleistung kann 

als paternalistisch eingestuft werden, da sie nicht primär auf eigenverantwortliche 

Gestaltung von Autonomie zielt, sondern die strukturelle Unterlegenheit einer Ver-

tragspartei die Rechtfertigung dafür ist, dass die Gestaltungsfreiheit zu Gunsten der 

schwächeren Vertragspartei eingeschränkt wird. 

Die in den Grundrechten wurzelnde Schutzpflicht des Staates verpflichtet zum 

einen den Gesetzgeber hinsichtlich der rechtlichen Gestaltung der Privatrechtsver-

hältnisse und zum anderen die Gerichte insbesondere bei der Auslegung unbe-

stimmter Rechtsbegriffe (Hauck-Scholz 2015, S. 117). 
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Im vorliegenden Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die staatliche Pflicht, 

im Falle einer Störung des Kräftegleichgewichts der Vertragsparteien ausgleichend 

einzugreifen, nicht auf das Arbeitsrecht beschränkt ist. Die zuvor zitierte Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 81, 242-263) hatte den Fall eines 

selbständigen Handelsvertreters zum Gegenstand, der nicht Arbeitnehmer und auch 

nicht aufgrund der gesetzlichen Fiktion des § 5 Abs. 3, S. 1 ArbGG, § 92a HGB ar-

beitnehmerähnliche Person war. Die Schutzpflicht greift also sowohl zu Gunsten von 

Arbeitnehmern und arbeitnehmerähnlichen Personen als auch zu Gunsten solcher 

Selbständigen, die nicht arbeitnehmerähnlich sind. Die dargelegten Phänomene, die 

Einbindung externer Arbeitskräfte in Netzwerkorganisationen und die veränderten 

Steuerungsformen, gebieten somit auch für selbständige externe Arbeitskräfte eine 

Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Regulierung sowie der Ak-

tualität und Richtigkeit der tatsächlichen Annahmen.  

Im Hinblick auf die gestörte Vertragsparität kommt auch der Tarifautonomie eine 

besondere Bedeutung zu. Grundrechtlich anerkannt wird dies durch Art. 9 Abs. 3 

GG, der die Vereinigungsfreiheit und die Tarifautonomie schützt. Das Bundesverfas-

sungsgericht unterstreicht den Bezug dieser Regelung zur individuellen Privatauto-

nomie, indem es in seiner jüngeren Rechtsprechung betont, dass die Tarifautonomie 

darauf angelegt ist,  

„die strukturelle Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss von Arbeitsver-

trägen durch kollektives Handeln auszugleichen und damit ein annähernd gleichgewichtiges 

Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.“ (BVerfG, 26.6.1991, 

1 BvR 779/85, BVerfGE 84, 212-232; Linsenmaier 2016, Rn. 56; kritisch zur kollektiv aus-

geübten Privatautonomie: Waltermann 2014, S. 88)  

Auf der unternehmerischen und betrieblichen Ebene wird der kollektive Interessen-

ausgleich durch das Recht der unternehmerischen Mitbestimmung und durch kollek-

tive Regelungen im Rahmen der Betriebsverfassung organisiert. Beides, die unter-

nehmerische Mitbestimmung und die betriebliche Interessenvertretung im Rahmen 

des Betriebsverfassungs- bzw. Personalvertretungsrechts, sind nicht Gegenstand 

der durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Tarifautonomie, sondern Ausdruck des 

Sozialstaatsprinzips (Richardi 2016, Rn. 42 f.). Das Bundesverfassungsgericht hat in 

dem so genannten Mitbestimmungsurteil betont, dass eine Aufgabe der unternehme-

rischen Mitbestimmung darin besteht,  

„die mit der Unterordnung der Arbeitnehmer unter fremde Leitungs- und Organisationsge-

walt in größeren Unternehmen verbundene Fremdbestimmung durch die institutionelle Be-

teiligung an den unternehmerischen Entscheidungen zu mildern.“ (BVerfG, 1.3.1979, 1 BvR 

532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78, 1 BvL 21/78, BVerfGE 50, 290-381, Rn. 146)  

Entsprechend soll auch die betriebliche Mitbestimmung den Arbeitnehmern Einfluss 

auf die Gestaltung der betrieblichen Organisation ermöglichen (Richardi 2016, § 87 

Rn. 8).  

Wie bei der individuellen Privatautonomie besteht auch hinsichtlich der Tarifauto-

nomie eine staatliche Gestaltungspflicht, die darauf gerichtet ist, ein funktionsfähiges 

und praxistaugliches Tarifsystem zu schaffen (Linsenmaier 2016, Rn. 82 f.). Im Hin-
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blick auf den Anwendungsbereich der Tarifautonomie und die Einbeziehung Selb-

ständiger in das Tarifsystem hat das Bundesarbeitsgericht erkannt, dass die Koaliti-

onsfreiheit und die Tarifautonomie aufgrund von Art. 9 Abs. 3 GG „für jedermann und 

alle Berufe gewährleistet“ wird und deswegen unabhängig von der Regelung des 

§ 12a TVG schon aufgrund des Verfassungsrechts für arbeitnehmerähnliche Perso-

nen gilt (BVerfG, 15.2.2005, 9 AZR 51/04, BAGE 111, 343-360, Rn. 57).  

Daraus kann bezüglich selbständiger externer Arbeitskräfte, die aufgrund einer 

Einbindung in Netzwerkorganisationen und einer intensivierten Steuerung schutzbe-

dürftig sind, geschlussfolgert werden, dass die Gewährleistung der Tarifautonomie 

durch Art. 9 Abs. 3 GG auch zu Gunsten dieser Gruppe greift. Angesichts der tat-

sächlichen Entwicklungen und Veränderungen bedarf indes die Ausgestaltung dieses 

Grundrechts durch § 12a TVG einer Überprüfung, ob durch den Begriff der arbeit-

nehmerähnlichen Person im Sinne des § 12a Abs. 1 und 3 TVG der Anwendungsbe-

reich des Tarifrechts noch sachgerecht bestimmt wird.  

2. Hinsichtlich der (arbeits-)rechtlichen Konzeption der Autonomiegewährleistung 

kann somit als Zwischenfazit Folgendes festgehalten werden:  

Das Grundgesetz gewährleistet die eigenbestimmte Gestaltung der Rechtsver-

hältnisse in Form der Privatautonomie. Es setzt dieser Freiheit aber Grenzen, wenn 

die Voraussetzungen funktionierender Privatautonomie, insbesondere die Parität der 

Vertragsparteien, nicht gegeben sind. 

Hinsichtlich des Mindestschutzes, den der Staat durch rechtliche Regulierung 

gewährleisten muss, besteht eine Verpflichtung, dass die Vorkehrungen des Gesetz-

gebers für einen angemessenen und wirksamen Schutz ausreichend sind und zudem 

auf sorgfältigen Tatsachenermittlungen und vertretbaren Einschätzungen beruhen 

müssen. Der oben skizzierte grundlegende Wandel der Unternehmens-, Betriebs- 

und Arbeitsorganisation stellt infrage, ob die derzeitige Regulierung diesen Anforde-

rungen noch genügt. 

Die individualarbeitsrechtliche Regulierung kann insoweit als paternalistisch ein-

gestuft werden, als sie in der Regel nicht die eigenverantwortliche rechtliche Gestal-

tung als Ziel verfolgt, sondern Gestaltungsspielräume begrenzt, um Arbeitnehmer vor 

den Konsequenzen struktureller Unterlegenheit zu schützen. 

Die staatliche Pflicht, die schwächere Vertragspartei vor Fremdbestimmung zu 

schützen, gilt auch zu Gunsten von Selbständigen und hat deswegen besondere Be-

deutung für selbständige externe Arbeitskräfte, die in marktnahen Arbeitskontexten 

einer intensivierten Steuerung unterworfen werden. Ein abgestufter arbeitsrechtlicher 

Schutz der Autonomie gilt zu Gunsten solcher selbständiger Arbeitskräfte, die als 

arbeitnehmerähnliche Personen einzustufen sind.  

Die Tarifautonomie ist ebenfalls darauf angelegt, strukturelle Ungleichheit zu 

kompensieren. Sie ermöglicht eine kollektive Form der Gestaltung von Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen. Auch sie ist – wie die Privatautonomie – auf staatliche Ge-

staltung angewiesen.  
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Tarifautonomie wird nicht nur für Arbeitsverhältnisse, also für Dienstverhältnisse 

mit Arbeitnehmern, gewährleistet, sondern kann auch Vertragsverhältnisse mit selb-

ständigen externen Arbeitskräften erfassen. Insoweit ist das Tarifrecht bislang aber 

wenig ausgestaltet. 

Auf unternehmerischer und betrieblicher Ebene dienen die Regelungen der un-

ternehmerischen Mitbestimmung und der Betriebsverfassung dem Ziel, Autonomie 

durch eine Einflussnahme auf die Gestaltung unternehmerischer und betrieblicher 

Bedingungen der Arbeit sicherzustellen.  

Hinsichtlich der veränderten Steuerungsformen kann somit festgestellt werden, 

dass eine staatliche Pflicht zum Schutze der Autonomie nicht allein gegenüber hie-

rarchischen, sondern auch gegenüber marktförmigen Instrumenten besteht. 

3.3 Arbeitsrechtlicher Schutz gegen zeitliche Entgrenzung und verschärfte 

Leistungsanforderungen  

Nachfolgend wird am Beispiel zeitlicher Entgrenzung der Arbeit und verschärfter 

Leistungsanforderungen analysiert, ob und gegebenenfalls in welcher Form das (Ar-

beits-)Recht Autonomiespielräume gewährt. 

3.3.1 Entgrenzung der Arbeit 

Als Entgrenzung der Arbeit wird hier die Möglichkeit verstanden, nahezu jederzeit 

und von jedem Ort zu arbeiten, was bei entsprechenden Anreizen dazu führen kann, 

dass Arbeit zeitlich übermäßig ausgedehnt und auch während der eigentlichen Frei-

zeit zuhause erledigt wird, ohne erforderliche Erholungszeiten einzuhalten. Es wird 

deswegen nachfolgend analysiert, ob arbeitszeitliche Autonomiegewährleistung auch 

dann greift, wenn längere Arbeitszeiten nicht angeordnet werden, sondern Arbeits-

kräfte „freiwillig“ länger und von zu Hause aus arbeiten (zur „Freiwilligkeit“: Sauer 

2013, S. 62 f.).  

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) schreibt insoweit vor, dass die wöchentliche Ar-

beitszeit 48 Stunden nicht übersteigen (§ 3 S. 1 ArbZG) und nur vorübergehend auf 

60 Stunden ausgedehnt werden darf, wenn ein Ausgleich innerhalb von sechs Mona-

ten erfolgt (§ 3 S. 2 ArbZG). Diese Obergrenze ist zwingend und darf nicht über-

schritten werden (zu möglichen Ausnahmen siehe: § 7 Abs. 2, 4, 5 und §§ 14 f. Ar-

bZG). Bereits im Jahr 2003 hat das Bundesarbeitsgericht in einer Entscheidung, die 

Vertrauensarbeitszeit betraf, klargestellt, dass der Arbeitgeber seinen Betrieb so zu 

organisieren hat, dass er die Durchführung dieser Vorschriften gewährleisten kann, 

und dass der Betriebsrat nach § 80 BetrVG das Recht hat, Kenntnis von Beginn und 

Ende der täglichen Arbeitszeit und vom Umfang der tatsächlich geleisteten wöchent-

lichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu verlangen (BAG, 6.5.2003 - 1 ABR 13/02, 

BAGE 106, 111-123, Bücker 2015c, S. 20 f.). Des Weiteren regelt § 5 ArbZG, dass 

Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ru-

hezeit von mindestens elf Stunden haben müssen (§ 5 Abs. 1 ArbZG). Die Entgegen-

nahme beruflicher Anrufe oder die Beantwortung beruflicher E-Mails unterbricht die-

se Ruhezeit mit der Folge, dass sie nach Erledigung der Arbeit neu beginnt (Bücker 

2015c, S. 20 f.). Dies gilt auch, wenn Arbeitnehmer freiwillig arbeiten. Etwas anderes 
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gilt nur, sofern der Arbeitgeber die freiwillig geleistete Arbeit ausdrücklich zurück-

weist. Dann ist die Arbeit nicht als Arbeitszeit im Sinne des ArbZG zu werten (Bücker 

2015c, S. 20 f.).  

Das geltende Arbeitszeitrecht gewährleistet somit auch gegenüber neuen Steue-

rungsformen, die auf eine Vorgabe der Arbeitszeit verzichten, den Arbeitnehmern 

zeitliche Freiräume. Das Arbeitszeitrecht zielt insbesondere auf den Schutz der Ge-

sundheit (Baeck/Deutsch 2014, § 1 Rn. 2 f.), sichert aber gleichfalls Spielräume für 

die Handlungsautonomie der Arbeitnehmer, da es Zeiträume schützt, in denen Ar-

beitnehmer frei und selbstbestimmt entscheiden und handeln können.  

Die tatsächliche Umsetzung der rechtlichen Regulierung wird allerdings oftmals 

nicht ohne kollektive Maßnahmen zu realisieren sein, denn einzelne Arbeitnehmer, 

die einer marktförmigen Steuerung unterliegen, sehen vielfach davon ab, die Rechte 

des ArbZG in Anspruch zu nehmen (Sauer 2013, S. 63, 78). Erforderlich sind daher 

betriebliche Gestaltungsmaßnahmen, die Anfang und Ende der Arbeitszeit sowie die 

Einhaltung des Arbeitszeitrechts regeln. Ein zentrales Instrument, um die allgemei-

nen Organisationspflichten bezüglich der Arbeitszeit im Hinblick auf die vorliegenden 

betrieblichen Umstände in konkrete Handlungserfordernisse umzugestalten, ist die 

Gefährdungsanalyse nach § 5 ArbSchG. Auf deren Gestaltung können in der Regel 

aber nicht einzelne Arbeitnehmer, sondern vorwiegend nur kollektive Interessenver-

tretungen, also insbesondere Betriebs- und Personalräte, Einfluss nehmen. Insofern 

können Autonomieinteressen weniger individuell und eher kollektiv vertreten werden.  

Für selbständige externe Arbeitskräfte gilt das Arbeitszeitgesetz hingegen nicht, 

da der Anwendungsbereich des Gesetzes gemäß §§ 1 f. ArbZG auf Arbeitnehmer 

beschränkt ist. Selbständige, auch wenn sie arbeitnehmerähnliche Personen sind, 

werden nicht in den Anwendungsbereich einbezogen. Zu beachten ist insoweit je-

doch, dass der Arbeitnehmerbegriff unionsrechtlich mit der Konsequenz auszulegen 

ist, dass eine Einstufung als Selbständiger nach nationalem Recht nicht ausschließt, 

dass eine Person als Arbeitnehmer im Sinne des EU-Rechts zu betrachten ist 

(EuGH, Urteil v. 11.11.2010, C-232/09, Slg 2010, I-11405-11464, Rn. 40 f.; Baeck/ 

Deutsch 2014, § 2 Rn. 86).  

Denkbar ist zudem, dass Selbständige, insbesondere arbeitnehmerähnliche Per-

sonen, die in eine Netzwerkorganisation eingebunden sind und durch die Netzwerk-

steuerung zu außergewöhnlich langen Arbeitszeiten veranlasst werden, unter be-

stimmten Voraussetzungen Schadensersatzansprüche gegen ihren Auftraggeber 

geltend machen können. Dies kommt z. B. in Betracht, wenn zeitliche Überforderun-

gen in gesundheitliche Schäden wie Burnout münden. Soweit ersichtlich wurden in 

Deutschland solche Klagen noch nicht erhoben. Aus anderen Ländern werden aber 

entsprechende Beispiele berichtet (Ginal/Raif 2012, S. 475; Kollmer/Klindt 2011; § 17 

ArbSchG Rn. 125; Podehl 2007, S. 2090). Insbesondere die oben dargelegte staatli-

che Pflicht, zum Schutze einer strukturell unterlegenen Vertragspartei gegen Fremd-

bestimmung die Auslegungsspielräume des Gesetzes zu nutzen, spricht dafür, dass 

auch in Deutschland diesbezügliche Klagen Erfolg haben könnten.  



 
Bücker, Autonomiegewährleistung in der marktgesteuerten Arbeitswelt: Zu veränderten Grund- 
lagen der Arbeit und zur staatlichen Pflicht, Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit zu schützen 53 
 

 

Hinsichtlich der Selbständigen ist festzuhalten, dass deren zeitliche Autonomie 

durch individualrechtliche Regelungen kaum gewährleistet wird. Kollektivrechtlich 

könnten Tarifverträge nach § 12a TVG für arbeitnehmerähnliche Personen geschlos-

sen werden. Soweit ersichtlich existieren aber keine entsprechenden Tarifverträge 

nach § 12a TVG, die zeitliche Entgrenzung und lange Arbeitszeiten regulieren. Eine 

betriebliche Interessenvertretung für selbständige externe Arbeitskräfte, die für Auto-

nomieinteressen eintreten könnte, existiert derzeit nicht. 

3.3.2 Verschärfte Leistungsanforderungen 

Als zweites Beispiel wird hier eine Beschränkung der Autonomie durch verschärfte 

Leistungsanforderungen betrachtet. Marktförmige Steuerungsinstrumente, die auf 

eine Steigerung der Leistung zielen, sind z. B. die Errichtung von Profitcentern sowie 

Vorgaben bezüglich Umsatzzielen, Erträgen und Kennziffern oder auch Prämien- 

und Akkordlohn. Diese Instrumente setzen Anreize, die – wenn sie zu weit gehen – 

Mitarbeiter überfordern und dadurch die Autonomie hinsichtlich der Ausführung der 

Arbeit erheblich einschränken können. Für besonders schutzbedürftige Arbeitneh-

mergruppen werden in § 4 Abs. 3 MuSchG und § 23 JArbSchG Akkordlohn und 

sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein erhöhtes Ent-

gelt erzielt werden kann, verboten. Abgesehen von diesen speziellen gesetzlichen 

Regelungen ergibt sich eine weitere Grenze für überfordernde Vereinbarungen aus 

§ 275 Abs. 1 BGB: Vereinbarungen, die für den Arbeitnehmer subjektiv nicht erreich-

bare Ziele setzen, sind unwirksam (Krause 2009, Rn. 39; Preis 2016, § 611 BGB Rn. 

674; Bücker 2015c, S. 21 f.). Neben der Unwirksamkeit der Zielvereinbarung kom-

men als Rechtsfolge zu Gunsten des Arbeitnehmers Schadensersatzansprüche so-

wie die Pflicht zur Anpassung gemäß § 313 BGB in Betracht (Boegl 2016, Rn. 55). 

Wenn es Arbeitnehmern also nicht gelingt, ihre Interessen in Verhandlungen über zu 

erreichende Ziele durchzusetzen, schützt die dargelegte rechtliche Regelung die 

Handlungsautonomie insofern, als überfordernde Vereinbarungen unwirksam sind. 

Allerdings hat diese individualrechtliche Regelung kaum praktische Relevanz: Jeden-

falls sind in der Rechtsprechung – soweit ersichtlich – keine Fälle entschieden wor-

den, in denen Arbeitnehmer die Unwirksamkeit überfordernder Zielvereinbarungen 

geltend gemacht haben.  

Realistischer erscheint eine kollektive Handhabung der Problematik. Denn Kon-

text- und Selbststeuerung erfolgt durch eine Gestaltung von Rahmenbedingungen 

wie z. B. die Einrichtung von Profitcentern, die Zuweisung personeller Ressourcen, 

Ertragsziele und Kennziffern. Einzelne Arbeitskräfte werden typischerweise nicht die 

erforderliche Verhandlungsmacht haben, um auf diese Rahmenbedingungen effektiv 

Einfluss zu nehmen (Sauer 2013, S. 80, 86 f.). Eine effektive Einflussnahme auf Kon-

textbedingungen wird deswegen nur kollektiv erfolgen können. Entsprechende Mög-

lichkeiten bestehen rechtlich: So hat beispielsweise in einem Verfahren vor dem 

Landesarbeitsgericht Hamm ein Betriebsrat einen Informationsanspruch und ein Mit-

bestimmungsrecht bezüglich Zielvereinbarungen erfolgreich geltend gemacht (LAG 

Hamm, 9.3.2012 - 13 TaBV 100/10, AiB 2012, 683-684).  
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Wie für die Arbeitnehmer folgt auch für die selbständigen externen Arbeitskräfte 

aus § 275 Abs. 1 BGB die Unwirksamkeit subjektiv nicht erreichbarer Vereinbarun-

gen. Allerdings sind hier ebenfalls – soweit ersichtlich – keine Fälle gerichtsförmig 

geworden. Für selbständige externe Arbeitskräfte bestehen aber – anders als für Ar-

beitnehmer – auch kaum kollektivrechtliche Möglichkeiten: Da eine betriebliche Inte-

ressenvertretung für sie rechtlich nicht vorgesehen ist, kommen lediglich tarifvertrag-

liche Regelungen nach § 12a TVG in Betracht. Danach können Tarifverträge jedoch 

nicht für alle externen Arbeitskräfte, sondern nur für arbeitnehmerähnliche Personen 

im Sinne des § 12a TVG geschlossen werden. Zum anderen sind Tarifverträge auch 

nicht auf die konkreten Situationen in Einzelfällen ausgerichtet.  

Hinsichtlich des zweiten Beispiels ist somit festzustellen, dass das (Arbeits-)Recht 

durchaus in gewissem Umfang Autonomie gegenüber verschärften Leistungsanfor-

derungen schützt. Zu Gunsten selbständiger externer Arbeitskräfte bestehen indes 

kaum Regelungen. 

4 Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Analyse zeigt, dass der bestehenden (arbeits-)rechtlichen Regulie-

rung ein Konzept zum Schutze der Autonomie der Arbeitskräfte zugrunde liegt, an 

dessen Spitze die Pflicht der staatlichen Organe steht, im Falle eines wesentlichen 

Kräfteungleichgewichts den schwächeren Vertragsteil vor Fremdbestimmung durch 

den anderen Vertragsteil zu schützen. Die Vorschriften des Individualarbeitsrechts 

dienen entsprechend dem Ziel, sozialem und wirtschaftlichem Ungleichgewicht ent-

gegenzuwirken und so Autonomie zu sichern. Neben dem Individualarbeitsrecht 

kommt traditionell auch dem kollektiven Arbeitsrecht die Funktion zu, strukturelle Un-

terlegenheit auszugleichen. Teil der arbeitsrechtlichen Konzeption ist schließlich, 

dass selbständigen externen Arbeitskräften, sofern sie arbeitnehmerähnliche Perso-

nen sind, ein abgestufter arbeitsrechtlicher Schutz zukommt. 

Angesichts der grundlegenden Veränderungen, die mit dem zunehmenden Zu-

griff auf externe Arbeitskräfte in Netzwerkorganisationen und den veränderten Steue-

rungsformen einhergehen, gebietet die staatliche Schutzpflicht eine Überprüfung, ob 

die tatsächlichen Annahmen der derzeitigen rechtlichen Regulierung noch zutreffen. 

Die vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass sowohl die Annahme, dass 

Arbeit regelmäßig im Rahmen eines Unternehmens als zweiseitiges Verhältnis zwi-

schen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer organisiert wird, als auch die An-

nahme, dass die persönliche Abhängigkeit der Arbeitnehmer im Sinne einer Wei-

sungsgebundenheit bezüglich Inhalt, Art, Ausführung, Ort und Zeit der Arbeit typisch 

ist, so nicht mehr für alle Arbeitskräfte zutreffen. Der Zugriff auf Arbeitskraft erfolgt 

vielmehr zunehmend im Kontext von Netzwerkorganisationen und Steuerung sowie 

Überwachung der Arbeitskraft erfolgen verstärkt in indirekter Form durch Instrumente 

der Kontext- und Selbststeuerung. In einem mehrpoligen Arbeitskontext kann unklar 

werden, wer überhaupt Verantwortlicher und Verhandlungspartner ist, wenn es um 

Autonomieinteressen geht. Und die Steuerung der Arbeit durch marktförmige Instru-

mente kann zu verschärften Leistungsanforderungen führen, die Autonomiespiel-

räume infrage stellen. 
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Aus der staatlichen Schutzpflicht können nur dann erforderliche rechtliche Kor-

rekturmaßnahmen abgeleitet werden, wenn Art und Ausmaß der Störung der Ver-

tragsparität hinreichend genau bestimmt werden. Soweit ersichtlich liegen aktuell 

noch keine entsprechenden Untersuchungen, die quantitativ die Verbreitung von 

Netzwerkorganisationen und neuen Steuerungsformen sowie das Ausmaß möglicher 

Störungen ausreichend konkret bestimmen, vor (zum Stand der empirischen For-

schung: Hertwig/Kirsch/Wirth 2015, S. 20 ff.; Sauer 2013, S. 29; Kratzer/Dunkel 

2013, S. 49 m. w. N.; Bücker 2016a, S. 192 ff.). Art und Ausmaß der Störungen so-

wie arbeitspolitische Handlungsoptionen sollten deswegen zum Gegenstand ent-

sprechender Forschungsprogramme gemacht werden (Sauer 2013, S. 91 ff.).  

Das derzeit geltende Recht gewährleistet durchaus Autonomie gegenüber neuen 

Steuerungsformen, die auf eine Verschärfung der Leistungsanforderungen zielen. In 

den Beispielen des vorliegenden Beitrags sichern arbeitsrechtliche Regelungen den 

einzelnen Arbeitnehmern eine gewisse Handlungsautonomie im Hinblick auf Arbeits-

zeit und Arbeitsanforderungen. In der Rechtspraxis entfalten diese Rechte bislang 

aber nur eine unzureichende Wirkung. Eine effektive Einflussnahme auf die relevan-

ten Kontextbedingungen erscheint eher im Rahmen kollektivrechtlicher Maßnahmen 

realistisch: Handlungsautonomie der Arbeitskräfte in den hier analysierten marktori-

entierten Arbeitskontexten setzt regelmäßig eine Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen voraus, die selten individual- und eher kollektivrechtlich erreichbar ist.  

Die staatlichen Schutzpflichten greifen auch zu Gunsten selbständiger externer 

Arbeitskräfte. Angesichts der tatsächlichen Entwicklungen und Veränderungen ge-

bieten die Schutzpflichten eine Überprüfung, ob der abgestufte arbeitsrechtliche 

Schutz der arbeitnehmerähnlichen Personen der veränderten sozialen Realität noch 

angemessen Rechnung trägt: Insoweit ist zum einen zu überprüfen, ob durch die 

Definition der arbeitnehmerähnlichen Person der Anwendungsbereich des abgestuf-

ten arbeitsrechtlichen Schutzes noch angemessen bestimmt wird. Zum anderen be-

darf die inhaltliche Ausgestaltung des abgestuften arbeitsrechtlichen Schutzes einer 

inhaltlichen Überprüfung. Schutzgüter, Schutzniveau und Instrumente sind im Hin-

blick auf mögliche tatsächliche Veränderungen und neue Gefährdungslagen neu zu 

bewerten. Am Beispiel des Schutzes gegen zeitliche Eingrenzung hat sich gezeigt, 

dass das derzeitige Arbeitszeitrecht Autonomieinteressen selbständiger externer Ar-

beitskräfte kaum schützt. Beide Beispiele, der Schutz vor Entgrenzung und der vor 

verschärften Leistungsanforderungen, haben verdeutlicht, dass die Autonomieinte-

ressen dieser Gruppe am ehesten kollektivrechtlich durchgesetzt werden können. 

Entsprechende Instrumente sind aktuell betriebsverfassungsrechtlich aber nicht und 

tarifrechtlich nur begrenzt entwickelt. 

Zusammenfassend kann man auch mit Bertolt Brecht oder der jungen Traktoristin 

aus dem kaukasischen Kreidekreis sagen: „Die Gesetze müssen auf jeden Fall über-

prüft werden, ob sie noch stimmen.“  
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Subjektive Arbeitsgestaltung im Gesundheitssektor: 

Individuelle Umgangsweisen mit widersprüchlichen Arbeitsanforderungen  

Abstract: Die Diskussion über die Bedrohung von Handlungsautonomie durch marktzentrierte Steue-

rungsmechanismen erstreckt sich seit einigen Jahren auch auf professionelle Arbeit. Hier wird beo-

bachtet, dass die Verteidigung von Qualitätsansprüchen an die Arbeit und von subjektiven Vorstellun-

gen richtiger und guter Arbeitsausführung zunehmend erschwert ist. Auf der Grundlage von Interviews 

mit KlinikärztInnen in Führungspositionen wird der Frage nachgegangen, welche Praktiken von den 

ÄrztInnen genutzt werden, um die eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und subjektive An-

sprüche an die Arbeit, insbesondere auch an die Qualität der Arbeit, zu verteidigen. Im Beitrag werden 

vier Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung vorgestellt. Die genutzten Strategien subjektiver Arbeits-

gestaltung weisen widersprüchliche Effekte für die Organisation wie auch für die ÄrztInnen auf: Sie 

unterstützen Handlungsfähigkeit und einen positiven Bezug zur eigenen Arbeit, gleichzeitig fördern sie 

ebenfalls Informalität und stehen teilweise betrieblichen Interessen entgegen. 

1 Einleitung 

Autonomie gilt in der Erforschung guter und gesundheitsfördernder Arbeit als wichti-

ge Ressource, um Arbeitsbelastungen zu bewältigen (Hackman/Oldham 1980). Inso-

fern zählt sie zu den Kernmerkmalen guter Arbeit (Ulich 2011). Der Befund, dass sich 

auch oder gerade in Beschäftigungsbereichen mit hoher Autonomie große psychi-

sche Belastungen vorfinden, hat dazu geführt, die schützende Wirkung von Autono-

mie zu hinterfragen (Moldaschl 2001; Kratzer 2003; Kotthoff/Wagner 2008): Disku-

tiert wurde nunmehr, wie sich die Belastungssituation erklären lässt, wenn strukturell 

hohe Gestaltungsräume verfügbar und Entscheidungsbefugnisse vorhanden sind. 

Eine der in diesem Zusammenhang wichtigsten Erklärungen ist die These neuer 

Steuerungsformen, nach der die betriebliche Kontrolle wesentlich durch die Herein-

nahme von Marktlogiken in die Leistungssteuerung geleistet wird (Glißmann/Peters 

2001). Dadurch werden Beschäftigte unmittelbarer mit Marktanforderungen konfron-

tiert und müssen sich eigenständig zu diesen Anforderungen positionieren. Diese 

nunmehr geforderte Selbststeuerung ist voraussetzungsreich und birgt potenziell die 

Gefahr der Selbstüberforderung. 

Welche Folgen Vermarktlichung, Selbststeuerung und Subjektivierung (Mol-

daschl/Voß 2002; Kratzer 2003) für Beschäftigte haben, wurde in zahlreichen Arbei-

ten breit diskutiert (Pongratz/Voß 2004). Dominierend ist hier allerdings eine Top-

down-Perspektive, in der die Beschäftigten den veränderten Bedingungen mehr oder 

weniger passiv ausgesetzt erscheinen (Kratzer/Dunkel 2013). Dagegen mangelt es 

an Untersuchungen, die die subjektiven Strategien zur Verteidigung von Handlungs-

fähigkeit unter den Bedingungen marktorientierter Steuerung näher beleuchten. Ne-

ben allgemeineren Umgangsweisen oder Resilienzstrategien, die sich auf die Abfe-

derung von Belastungen beziehen, wurden bisher gerade diejenigen Praktiken kaum 
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berücksichtigt, die Beschäftigte am Arbeitsplatz nutzen und die ihnen als hilfreich 

erscheinen, nicht nur Stress abzufedern, sondern sich als handlungsfähig zu erleben, 

Autonomiespielräume und qualitative Ansprüche an Arbeit zu verteidigen und so ihre 

innere Beziehung zur Arbeit und die eigene Arbeitsidentität zu stabilisieren. Der Bei-

trag setzt hier an und zielt darauf, solche Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung als 

Strategien der Verteidigung von Handlungsfähigkeit zu identifizieren. Unter Hand-

lungsfähigkeit wird die subjektive Seite von Handlungsautonomie begriffen (Moldaschl 

2001), also das Gefühl, zurechtzukommen und über die eigene Arbeitsgestaltung zu 

verfügen.  

Untersucht werden die genannten Strategien an einem Sample von 20 leitenden 

ÄrztInnen deutscher Universitätskliniken, da sich an dieser Gruppe die Ambivalenzen 

der Autonomie und die Folgen von Vermarktlichung in verdichteter Form nachvollzie-

hen lassen: ÄrztInnen verfügen durch ihren Status als Profession über eine hohe 

Handlungsautonomie, aber diese Autonomie ist im Begriff, durch aktuelle Verände-

rungen im Krankenhauswesen ausgehöhlt zu werden. Bei den ÄrztInnen in deut-

schen Krankenhäusern werden vorwiegend der gestiegene Zeitdruck, die massive 

Arbeitsverdichtung und die Zunahme von arztfernen Tätigkeiten genannt, durch wel-

che Autonomie bedroht ist (Kälble 2005). Neben diesen Veränderungen wird noch 

grundlegender die gestiegene Bedeutung der ökonomischen Logik gegenüber der 

medizinischen als zentrales Bedrohungspotenzial für die ärztliche Autonomie gese-

hen: ÄrztInnen können bei medizinischen Entscheidungen ökonomische Fragen nicht 

ausklammern, sondern sind nunmehr gehalten, wirtschaftlich zu denken. Dass diese 

Entwicklung nicht wie erhofft zu mehr Effizienz, sondern auch zu Fehlentwicklungen 

und falschen Handlungsanreizen im Gesundheitswesen führt, wird intensiv und kon-

trovers diskutiert (Manzei et al. 2014). Kritiker wie der Medizinethiker Maio betonen, 

dass sich ÄrztInnen den veränderten Anreizstrukturen kaum widersetzen können und 

sich so mitschuldig an der Verankerung der ökonomisierten Medizin machen (Maio 

2014). Neben der Arbeitsqualität steht somit das berufliche Ethos von MedizinerIn-

nen zur Disposition und es wird vermutet, dass das Kraftfeld des unternehmerischen 

Selbst (Bröckling 2007) ebenfalls im Bereich der Medizin Raum ergreift und neue 

professionelle Identitätskonflikte, aber auch neue Identitätstypen hervorbringt, die die 

Anforderungen bereits habitualisiert haben (Borgetto 2006; Braun et al. 2010; Maio 

2014). Will man also ein Verständnis dafür gewinnen, wie Handlungsfähigkeit gegen 

Marktanforderungen verteidigt werden kann, ist die Untersuchung von ÄrztInnen in 

der aktuellen Umbruchsituation des Gesundheitswesens erfolgversprechend, inso-

fern sich diese Gruppe in einem Spannungsfeld zwischen professionell verbürgter 

Autonomie und durch Ökonomisierungsprozesse eingeschränkten Handlungsspiel-

räumen bewegt. 

Anhand der Untersuchung der ärztlichen Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung 

zeigt sich, dass sich die ÄrztInnen aktiv und gestaltend mit den neuen Anforderungen 

auseinandersetzen, Wege wie auch Schlupflöcher suchen, ihre Vorstellungen von 

qualitätsvoller Arbeit zu behaupten und intensiv über die an sie gestellten Anforde-

rungen und die eigenen Erwartungen an gute Arbeit reflektieren.  
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Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Zunächst werden die Veränderungen ärztlicher 

Arbeit und die gesundheitlichen wie auch identitären Konsequenzen kurz umrissen. 

Anschließend wird das Konzept der Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung vorge-

stellt und auf das empirische Design der Studie eingegangen. Nach der Ergebnisprä-

sentation werden in der abschließenden Diskussion die paradoxalen Effekte dieser 

Strategien für die Organisation diskutiert: Sie unterstützen Handlungsfähigkeit und 

einen positiven Bezug zur eigenen Arbeit, gleichzeitig fördern sie auch Informalität 

und stehen betrieblichen Interessen partiell entgegen.  

2 Ärztliche Handlungsautonomie in der Krise  

Der Wandel ärztlicher Arbeit in den letzten Jahren wird allgemein mit der Ökonomi-

sierung des Gesundheitswesens und insbesondere mit der Einführung des Diagno-

sis-related-groups-Systems (DRG) in Verbindung gebracht (Braun 2014; Manzei/ 

Schmiede 2014). Die seit 2003 eingeführten DRGs stellen eine der tiefgreifendsten 

Veränderungen im Gesundheitswesen dar, insofern sie durch das System von Fall-

pauschalen die Leistungsabrechnung grundlegend verändern (Braun 2014; Wilkes-

mann 2016). Über Nutzen und Nachteil der DRGs für die Versorgung der PatientIn-

nen wird kontrovers diskutiert (Manzei/Schmiede 2014). Als wichtige Einflussgröße 

der Versorgungsqualität wird die Qualität der Arbeit angeführt, und ein Blick auf we-

sentliche Kennzahlen zeigt deutliche Verschiebungen im Vergleich zu früheren Jah-

ren (Braun 2014).2 Die Arbeit von ÄrztInnen ist gekennzeichnet durch höhere Doku-

mentationsaufwände in Folge der DRGs. Weiterhin wird von höheren Arbeitsbelas-

tungen und einer generellen Arbeitsverdichtung gesprochen (Braun et al. 2010; Wil-

kesmann 2016).3 Problematisch ist aber nicht nur die Mehrarbeit, sondern das Ge-

fühl, die Arbeitszeit mit den falschen Dingen zu verbringen, ohne Zeit für das We-

sentliche zu haben. Weiterhin leiden die Professionellen an der Erfahrung von Wider-

sprüchlichkeit und Konflikthaftigkeit, also an Situationen, in denen die Erfahrung von 

Kongruenz im Sinne der Übereinstimmung eigener und fremder Nutzenperspektiven 

ausbleibt. Begrifflich gefasst werden diese Phänomene in der Diskussion entweder 

als Entfremdung von der Arbeit (McKinlay/Marceau 2011; Maio 2014; Light 2015; 

Hardering 2016) oder als Verlust ärztlicher Handlungsautonomie (Kälble 2005). Wie 

die neuen arztfernen und die alten ärztlichen Kerntätigkeiten zusammen geleistet 

werden können bzw. wie die Balance zu finden und die Abgrenzung gegen zu viel 

Arbeit zu leisten ist, bleibt dabei den ÄrztInnen selbst überlassen. Sie müssen sich 

selbständig zu professionellen Standards positionieren, was Voß und Handrich 

(2013) für verschiedene Professionen als „subjektivierte Professionalität“ beschrie-

ben haben. Professionalität wird somit durch die Beschäftigten vor dem Hintergrund 

ihrer Handlungsspielräume teilweise pragmatisch redefiniert (Voß et al. 2013).  

Zusammengenommen stellen die Arbeitsverdichtung und die Zunahme ökonomi-

scher Handlungsimperative die ÄrztInnen vor die Herausforderung adäquater Stress-

abfederung und Identitätsarbeit. Die individuell wahrgenommene Belastungssituation 

                                                           
2 Zwar ist in den letzten Jahren die Anzahl der zu versorgenden PatientInnen pro Arzt gesunken, daneben steht 
aber eine deutliche Erhöhung der zu versorgenden PatientInnen beim Pflegedienst (Braun 2014).  
3 Diese Einschätzungen decken sich mit den Befunden für das hier vorgestellte Sample. Zu den Belastungswahr-
nehmungen und Entfremdungserfahrungen der ÄrztInnen siehe Hardering (2016). 
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ist dabei nicht nur von dem Ausmaß von Arbeitsverdichtung, Zeitdruck usw. abhän-

gig, sondern insbesondere davon, inwieweit die veränderten Arbeitsbedingungen und 

Strukturen des Gesundheitssystems als Identitätsbedrohung wahrgenommen werden 

(Thoits 1991). Von Identitätsbedrohung kann dann gesprochen werden, wenn Kern-

elemente der beruflichen Identität, wozu wesentlich die Kernaufgaben und das beruf-

liche Selbstverständnis zählen, angegriffen werden (ebd.). Weiterhin ist entschei-

dend, welche Ressourcen der Identitätsarbeit den ÄrztInnen zur Verfügung stehen, 

um einen positiven Bezug zur Arbeit und die Handlungsfähigkeit aufrechterhalten zu 

können. 

3 Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung 

Die ÄrztInnen sind mit den oben beschriebenen Veränderungen ihrer Arbeit konfron-

tiert, ihnen aber nicht hilflos ausgesetzt. Untersuchungen über ärztliche Resilienz 

zeigen eine ganze Bandbreite von Strategien, die ÄrztInnen nutzen, um gesund zu 

bleiben (Zwack et al. 2011). Die in solchen Studien identifizierten Praktiken gehen 

über einen engen Gesundheitsbezug hinaus und lassen sich als Strategien lesen, die 

sich auf die Behauptung grundlegender Identitätsvorstellungen beziehen und auf die 

zügige Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit. Auch jenseits unmittelbarer Belas-

tungen bearbeiten Beschäftigte permanent ihre Beziehung zur Arbeit, um die Arbeit 

den eigenen Zielen und Werten anzupassen. Diese subjektiv initiierten Veränderun-

gen, mit denen sich insbesondere das Konzept des Job Craftings auseinandersetzt, 

zielen darauf, Ressourcen in der Arbeit zu fördern und Belastungen abzubauen, um 

eine bessere Passung zwischen sich und der Arbeit herzustellen (Wrzesniewski/Dut-

ton 2001; Berg et al. 2013). Neben Veränderungen der subjektiven Wahrnehmung 

(cognitive crafting) umfasst das Konzept des Job Craftings auch Veränderungen der 

Arbeitsaufgaben (task crafting) sowie Neujustierungen der sozialen Beziehungen 

(relational crafting). Wenngleich Job-Crafting-Aktivitäten in bestimmten Berufen zu 

einem gewissen Grad erwartet werden, gehören sie nicht zu den unmittelbaren Ar-

beitsaufgaben und können auch organisationalen Zielen zuwiderlaufen.  

Aufbauend auf den oben genannten Ansätzen werden hier die Praktiken subjek-

tiver Arbeitsgestaltung als konzeptioneller Rahmen vorgeschlagen, um solche Stra-

tegien zu fassen, die den ÄrztInnen als hilfreich erscheinen für den Umgang mit kon-

kreten Herausforderungen in der Arbeit, aber auch in einem weiteren Sinne als hilf-

reich, um in der Arbeitswelt bestehen und die Arbeit als sinnvoll erleben zu können 

(Hardering 2015). Anders als das Konzept des Job Craftings sind die Praktiken sub-

jektiver Arbeitsgestaltung konzeptionell nicht auf drei Formen begrenzt. Zudem wer-

den in diesem Beitrag lediglich die konkreten Veränderungen der Arbeit selbst, nicht 

aber veränderte Deutungsweisen beschrieben.4 

Subjektive Arbeitsgestaltung steht so für die selbst initiierte Bearbeitung der eige-

nen Beziehung zur Arbeit und der konkreten Arbeitstätigkeit selbst, um die Arbeit mit 

eigenen Identitätsansprüchen zu verknüpfen und eine (bessere) Passung zwischen 

                                                           
4 Kognitiv-emotionale Praktiken, die ebenfalls Bestandteil subjektiver Arbeitsgestaltung sind, werden ausführlich 
in Hardering (2016) beschrieben. 
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Arbeit und Identität herzustellen. Die Praktiken zielen somit auf zwei Dinge, die sub-

jektiv immer miteinander verbunden sind: Zum einen geht es um Handlungen, die der 

(Wieder-)Herstellung der eigenen Zufriedenheit und der Durchsetzung eigener Wert-

vorstellungen und Sinnansprüche dienen. Zum anderen werden aber ebenfalls Stra-

tegien fokussiert, die helfen, in der Arbeitswelt zurechtzukommen. Mittels solcher 

Praktiken wird somit immer auch Identitätsarbeit geleistet, insofern das Selbstbild 

justiert und Kohärenz sowie Handlungsfähigkeit angestrebt werden (Alvesson/Will-

mott 2002; Keupp et al. 2006; Alvesson 2010).  

Die im Folgenden skizzierten Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung wurden auf 

der Grundlage von 20 Interviews mit leitenden ÄrztInnen an Universitätskliniken er-

mittelt. Die Interviews sind Teil eines Forschungsprojektes über das Sinnerleben in 

der Arbeitswelt.5 Es handelt sich um Interviews mit fünf Direktoren, acht leitenden 

OberärztInnen und sieben OberärztInnen, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

zwischen 33 und 63 Jahren alt waren und an verschiedenen Fachkliniken wie Neuro-

logie, Gynäkologie, Neurochirurgie, Palliativmedizin, Herz- und Gefäßchirurgie sowie 

in unterschiedlichen Universitätskliniken beschäftigt sind. Als Erhebungsinstrument 

wurden erwerbsbiographisch narrationsorientierte, leitfadengestützte Interviews ein-

gesetzt, in denen das aktuelle Arbeitserleben, die Erwerbsbiographie sowie Wünsche 

an Arbeit, Belastungen und Ressourcen sowie die Wahrnehmung von Veränderun-

gen im Gesundheitssystem thematisiert wurden. In den Interviews wurden auch die 

Praktiken der Arbeitsgestaltung als Teil individueller Bewältigungsprozesse und -stra-

tegien unmittelbar erfragt.6 In der Auswertung wurden zunächst alle Praktiken subjek-

tiver Arbeitsgestaltung identifiziert und anschließend die unterschiedlichen Strategien 

weiter verdichtet.  

3.1 (Neu-)Justierung des Aufgabenprofils 

Die veränderten Rahmenbedingungen in den Krankenhäusern bewegen viele der in-

terviewten ÄrztInnen dazu, den Zuschnitt ihrer Arbeitsaufgaben zu verändern. Wäh-

rend einige neue Verantwortungsbereiche erschließen, betonen andere, wie sie die 

Arbeit in bestimmten Aufgabenbereichen reduziert haben. Die drei unterschiedlichen 

Rollen, die die ÄrztInnen im Sample überwiegend einnehmen, nämlich PatientInnen-

versorgung, Forschung und Lehre, bieten bereits strukturell zahlreiche Möglichkeiten 

variierender Prioritätensetzung. Die Prioritäten können entweder langfristig verscho-

ben oder situationsspezifisch angepasst werden. Ein Neuroradiologe betont die 

Chance und auch Wichtigkeit, eigenständig die Prioritäten der Arbeit in der Universi-

tätsklinik zu definieren, um so sozialen Konflikten aus dem Weg gehen zu können, 

die er als Folge des gestiegenen Arbeitsstresses aufgrund der DRG-Einführung in-

terpretiert: 

                                                           
5 Es handelt sich um das von der DFG geförderte Projekt „Gesellschaftliche Vorstellungen sinnvoller Arbeit und 
individuelles Sinnerleben in der Arbeitswelt“, welches aktuell an der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführt 
wird. 
6 Im Projekt wurden auch Ressourcen und Strategien erfragt, die die Beschäftigten in ihrer Freizeit als Ausgleich 
nutzen. Diese Strategien werden hier nicht unter den Praktiken der Arbeitsgestaltung vorgestellt, da sie außerhalb 
der Arbeit stattfinden. Gleichwohl finden sich im Sample eine Vielzahl von Resilienzstrategien außerhalb der 
Arbeit, sei es Sport, Zeit mit der Familie oder mit FreundInnen. 
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„Und das ist halt auch so, dass man grad in den Unikliniken immer wieder in Konflikte gerät; 

und dadurch, dass ich eben mehrere Interessen habe, hab ich auch gelernt, dass man dann 

diesen Konflikten eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen kann, indem man dann eben 

immer wieder das Gewicht umverlagert. Wenn ich gesehen hab, da war wissenschaftlich 

jemand, der – mit dem ich um irgendwas konkurriert hab, dann konnte ich immer sehen, 

dass ich zum Beispiel im klinischen Bereich mich weiter entwickle. Und umgekehrt: Wenn 

ich da dann gesehen hab, da geht’s jetzt nicht weiter, dann hab ich die freie Zeit, die 

dadurch entsteht, dass man dann da so ein bisschen nachgibt, hab ich dann wieder in die 

wissenschaftliche Arbeit gesetzt und so.“ (IM07) 

Das Beispiel zeigt praktisches Tun und Deutungsweise zugleich: Der Wechsel zwi-

schen unterschiedlichen Bereichen wird vom Interviewpartner praktisch genutzt und 

er sieht es als Lösungsstrategie, die er gelernt hat, die sich für ihn also bereits be-

währt hat. Dabei werden die Handlungsspielräume der Arbeit in der Klinik auch be-

wusst wahrgenommen. Im weiteren Gesprächsverlauf bezeichnet er die Universitäts-

klinik als „große Spielwiese“, in der man sich alles aussuchen könne, was man 

möchte. Subjektive Handlungsfähigkeit korrespondiert hier mit einer bestimmten 

Strukturdeutung und die beständige Neujustierung des Aufgabenprofils wird nicht nur 

als mögliche, sondern als subjektiv hilfreiche Strategie, die nicht nur temporär statt-

findet, sondern der Dynamik in der jeweiligen Abteilung folgt, gedeutet.    

Jenseits routinierter Neujustierung finden sich auch einige Beispiele für die Ver-

änderung des Aufgabenprofils in unmittelbarer Verbindung zur DRG-Einführung. So 

berichtet eine Neurochirurgin, dass sie früh in die Klinikorganisation involviert wurde, 

weil sie den Ruf hatte, gut organisieren zu können. Sie baute mit anderen KollegIn-

nen ein Qualitätsmanagementsystem auf, machte auch eine entsprechende Ausbil-

dung im Bereich Qualitätsmanagement und war lange Zeit Qualitätsmanagementbe-

auftragte. Als stellvertretende Leiterin ist sie nun stolz auf den wirtschaftlichen Erfolg 

ihres Bereiches, den sie als Folge der intensiven Beschäftigung mit den Neuerungen 

des Abrechnungssystems sieht. Den Einstieg in das DRG-Management beschreibt 

sie als Konsequenz ihrer Fähigkeiten und Interessen, die zugleich auf einen neuen 

und noch wenig besetzten Aufgabenbereich trafen. Die Veränderung des Aufgaben-

bereiches korrespondiert in diesem Fall mit strukturellen Notwendigkeiten, lässt sich 

aber in der subjektiven Deutung nicht als Anpassung, sondern vielmehr als individu-

elle Chance der Nutzung von Talenten sowie Interessen und somit als Gestaltung 

der Arbeitsaufgaben entlang eigener Werte und Ziele lesen. Eng verknüpft mit dieser 

Deutung ist auch ihre sehr positive Sicht auf die Einführung des DRG-Systems, wel-

che von ihr mehrfach als günstige Entwicklung für die PatientInnenversorgung be-

schrieben wird:  

„(Ich) seh' in diesen Änderungen in den letzten zehn, fünfzehn Jahren im Gesundheitswe-

sen auch sehr, sehr viele Chancen, also wir haben einfach den Krankenhausaufenthalt für 

einen Patienten viel, viel besser organisiert, als es früher war. Natürlich unter dem Druck 

von wirtschaftlichen Zwängen, aber früher war das so, da kam 'n Patient, da nach Liege- äh 

Tagessätzen bezahlt wurde, war es ja sogar besser, wenn er länger im Krankenhaus lag, 

da hat man ja mehr Geld gekriegt für's Nichtstun, und ich hab noch Zeiten erlebt, da lagen 

die Patienten 'ne Woche vor der Operation auf Station und da wurde mal an einem Tag Blut 

abgenommen, am zweiten Tag wurd's EKG, es war also völlig ineffizient und für die Patien-

ten auch extrem unbefriedigend.“ (IW08) 
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Den in der Literatur vielfach beschriebenen ärztlichen Konflikt zwischen ökonomi-

scher und medizinischer Logik findet man hier nicht; dagegen wird der Nutzen des 

DRG-Systems für die PatientInnenversorgung akzentuiert. Zwar werden die wirt-

schaftlichen Zwänge als Treiber der Veränderungen identifiziert, zugleich seien aber 

mit der Abrechnungsveränderung Fehlsteuerungen in der Vergangenheit korrigiert 

worden, die ebenfalls problematisch für das PatientInnenwohl waren.  

Gemein ist den beschriebenen Fällen eine Deutung der Universitätsklinik als 

Möglichkeitsraum, der ihnen als ÄrztInnen in Führungspositionen ein hohes Maß an 

Handlungsautonomie zubilligt und Arbeit den eigenen Interessen folgend ermöglicht. 

Der Bezug zur Marktlogik ist in beiden Fällen je anders gelagert: Der Neuroradiologe 

nutzt den Möglichkeitsraum Universitätsklinikum, um den stressinduzierten und somit 

systemischen Folgen der Vermarktlichung aus dem Weg zu gehen und positive Re-

sonanzflächen aufzuspüren. Anders verhält es sich bei der Neurochirurgin, die das 

DRG-System durch eine andere, gewinnbringendere Erfahrung gestaltend zu nutzen 

vermag. Die eigenen Berührungspunkte mit dem DRG-System und dessen Bewer-

tungen können somit ganz unterschiedlich ausfallen, insofern sie auf der Grundlage 

der eigenen Arbeitssituation oder auf Basis des PatientInnenwohls reflektiert werden. 

Die Veränderung des Aufgabenprofils kann, wie die Beispiele zeigen, entweder un-

mittelbar von Unzufriedenheit getrieben sein oder sich als Folge organisationaler 

Veränderungen ergeben.  

3.2 Muddling through: Sich-Durchwursteln jenseits betrieblich etablierter Pfade 

Muddling through steht für eine Vielzahl heterogener „Durchwurstel“-Praktiken, von 

denen die InterviewpartnerInnen besonders im Umgang mit bürokratischen Prozes-

sen berichten. Dabei geht es nicht nur um das DRG-System, sondern allgemein um 

bürokratische Prozesse in der Klinik. Eine häufig genannte Strategie ist die der Ab-

kürzung: Der formal bürokratische Weg ist zu lang, zu kompliziert und zu nervenauf-

reibend, also wird eine Abkürzung gewählt, die vielleicht teurer und eigentlich formal 

nicht richtig ist, aber der Preis für formale Korrektheit wird subjektiv als zu hoch ein-

gestuft. So bezahlt eine Neurologin DVDs, die sie im Unterricht zeigen möchte, aus 

eigener Tasche, weil jeder korrekte Weg der Abrechnung immer neue Hürden auf-

weisen würde. Der Ärger über die eigene Investition wird dabei subjektiv als kleiner 

eingeschätzt als der durch das formal korrekte Vorgehen verursachte Frust.  

Ebenfalls wurden verschiedene Strategien beschrieben, in denen es um die Ver-

teidigung des PatientInnenwohls gegen die Abrechnungslogik des DRG-Systems 

geht. Hier tauchen viele der in der Literatur beschriebenen Praktiken auf: das „Up-

coding“ oder „DRG Creep“, also die Höherbewertung der Schwere des Falls mit dem 

Ziel einer höheren Abrechnung, oder das Fallsplitting, bei dem die Behandlung in 

separat abrechenbare Leistungen zergliedert wird (Vogd 2014). Das Zitat einer Palli-

ativmedizinerin „Man macht Dinge, wo klar ist, das macht man nur wegen Geld, ja“ 

offenbart die Selbstverständlichkeit dieses Umganges mit dem DRG-System, welche 

sich mit einem spezifischen von den ÄrztInnen genutzten Rechtfertigungsmuster er-

klären lässt: Danach dienen diese Praktiken häufig der Umverteilung und letztlich 

dem PatientInnenwohl. Weiterhin wird von vielen InterviewpartnerInnen das DRG-



 
Hardering, Subjektive Arbeitsgestaltung im Gesundheitssektor: 
Individuelle Umgangsweisen mit widersprüchlichen Arbeitsanforderungen 67 
 

 

System als menschenunwürdig bezeichnet, sodass eine Rebellion dagegen gleich-

sam legitim erscheint und man sich wie Robin Hood auf der Seite der Guten wähnen 

kann. Die Verteidigung des PatientInnenwohls unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit 

lässt die Codierungen als eine der wenigen nutzbaren Stellschrauben erscheinen.7 

Die Erzählung einer Palliativmedizinerin ist hier instruktiv: Eine Patientin soll von der 

Station in ein Heim verlegt werden. Nun besitzt die Patientin eine Katze, die mit ins 

Heim soll. Da nicht jedes Heim Haustiere akzeptiert, verzögert sich die Verlegung 

und die Patientin ist drei Tage länger als geplant auf Station. 

„Aber dann gibt's 'ne Rückfrage von der Krankenkasse, warum wir hier 'ne Verlängerung 

der Aufenthaltsfrist hatten, ne. Und dann kann man nicht zu dem Prüfer sagen, ja, die wollte 

doch die Katze, ne. Ähm. Da muss man sich 'nen medizinischen Grund einfallen lassen 

(lacht), ja.“ (IW10) 

Die Ärztin beschreibt die Katze als wichtigsten Kontakt der Patientin und als unab-

dingbar für ihre Lebensqualität. Sich einen „medizinischen Grund einfallen zu las-

sen“, erscheint hier als einzige Option im Sinne des Wohls der Patientin und das 

Jonglieren mit den DRGs als hilfreiche Strategie, um die eigenen Vorstellungen rich-

tigen ärztlichen Handelns im Sinne des PatientInnenwohls aufrecht zu erhalten.  

Muddling through findet auch in weniger prekärer Form statt, und zwar dann, 

wenn jenseits der vorhandenen Versorgungsstruktur von den ÄrztInnen zusätzliche 

Angebote geschaffen werden, die aus ärztlicher Sicht die PatientInnenversorgung 

verbessern können. In einer Station waren die ÄrztInnen nicht damit einverstanden, 

dass die PatientInnen sich zum Essen nur noch ein Milchprodukt (z. B. Milch oder 

Joghurt) auswählen können. So wurde ganz unbürokratisch eine Milchkasse einge-

führt, die von den ÄrztInnen der Station getragen wird. Solche Maßnahmen dienen 

unmittelbar der Aufrechterhaltung der eigenen Ansprüche an eine gute Qualität der 

PatientInnenversorgung. Verteidigt werden in den genannten Beispielen ganz unter-

schiedliche Wertvorstellungen von zeiteffizientem Arbeiten bis hin zu Gerechtigkeit, 

die für das Gefühl, gute und sinnvolle Arbeit zu verrichten, elementar sind. 

3.3 Eigensinnige Arbeitszeitgestaltung 

Eine weitere von den InterviewpartnerInnen genutzte Praktik ist die bewusste und 

eigensinnige Gestaltung der Arbeitszeit. Dieser Strategie kommt besondere Bedeu-

tung zu, insofern die Zeitproblematik von den ÄrztInnen als die wesentliche Belas-

tungskonstellation identifiziert wird. Durch die Führungsposition ist es den Personen 

im Sample möglich, Termine selbständig zu organisieren und zu planen. Dennoch 

darf hier nicht die Zeitlogik in den Kliniken übersehen werden: Aus den Schilderun-

gen der meisten ÄrztInnen wird deutlich, dass der Arbeitstag durch zahlreiche feste 

Termine bestimmt ist, wie die Visite am Morgen um 7:00 Uhr oder regelmäßige Be-

sprechungen auf der Station. Diese Zeitstrukturen werden von den ÄrztInnen nicht 

als Einschränkung ihrer Zeitautonomie betrachtet, sie gehören selbstverständlich zur 

Arbeit dazu. Kritisiert werden neben den hohen Fallzahlen und dem daraus resultie-

                                                           
7 Wie auch Vogd (2014) betont, ist es nicht hilfreich, hier auf die moralischen und rechtlichen Dimensionen eines 
solchen Verhaltens zu verweisen, wenn es zunächst darum geht, die Handlungsweisen und Deutungsmuster zu 
verstehen. 
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renden Zeitdruck besonders aus Sicht der ÄrztInnen unnötige Termine, in denen bei-

spielsweise langwierig über Qualitätsmanagement diskutiert wird, oder interne Wei-

terbildungsveranstaltungen, die als überflüssig eingeschätzt werden. Die Zeitgestal-

tung ist durch die wahrgenommenen zeitlichen Belastungen ein Thema, mit dem sich 

die ÄrztInnen explizit auseinandersetzen, über das sie nachdenken und zu dem sie 

auch externe Beratung bzw. Coaching in Anspruch nehmen. Die Strategien gehen je 

nach subjektiver Problembeschreibung in ganz unterschiedliche Richtungen: So be-

tonen einige InterviewpartnerInnen, dass es für sie wichtig und hilfreich ist, sich die 

Zeit für die subjektiv wichtigen Termine zu nehmen, beispielsweise für die Gespräche 

mit PatientInnen, auch wenn diese Gespräche nicht hinreichend in der DRG-Logik 

abgebildet sind. Gleiches gilt für andere schöne und bereichernde Aufgabenanteile, 

die häufig durch die Logik der Dringlichkeit als bedroht angesehen werden: Auch hier 

bemühen sich einige, diese Arbeitsanteile zu verteidigen, weil man sonst Gefahr 

läuft, den inneren Bezug zur Arbeit zu verlieren. Die Konsequenz dieser Strategie ist 

ein längerer Arbeitstag, den die ÄrztInnen aber dann als weniger problematisch be-

trachten, wenn sie ihn als Folge eigener Entscheidungen deuten.8 

Neben diesem Ansatz findet sich ebenfalls die Strategie der Abgrenzung von zu 

hohen Anforderungen. So wird argumentiert, dass es auch wichtig ist, Dinge einmal 

liegen zu lassen und mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Bei der Umsetzung 

von Abgrenzung helfen ihnen verbindliche Termine außerhalb der Arbeit. Vielfach 

stellen die ÄrztInnen den Nutzen von Selbstfürsorgepraktiken nicht nur für sich 

selbst, sondern auch für die PatientInnenversorgung in den Vordergrund. Eine ande-

re Form der Integration von Selbstfürsorgeansprüchen sind bestimmte subjektive 

Arbeitsroutinen, von denen die InterviewparterInnen einige als besonders wichtig 

hervorheben. Eine Oberärztin aus der Neurochirurgie schildert beispielsweise ihre 

Morgenroutine am Arbeitsplatz folgendermaßen:  

„Ich erlaube mir, morgens vor halb neun keinen Patienten zu sehen. Frühestens. Neun ist 

mir lieber. Ich brauch morgens 'ne Anlaufzeit, ich geh ungefrühstückt von zuhause weg, ich 

kann so früh nix essen, ich komm hier an, ich hab mein Ritual hier, ich fahr den PC hoch, 

ich mach mir mein Müsli, ich hol mir 'nen Kaffee, wechsel vorne 'n paar Worte, und während 

der Zeit trink ich meinen Kaffee und löffel mein Müsli, guck meine Mails durch und so, also 

ich tu auch was (lacht), aber ich kann noch keinen Patienten brauchen. Und das sind ganz 

wichtige Dinge, dass ich diesen Tagesanfang so gestalten kann, wie ich das möchte.“ 

(IW09) 

Der Tagesanfang wird hier kleinteilig beschrieben und die Neurochirurgin spricht 

selbst von einem Ritual, was die persönliche Bedeutung der autonomen Gestaltung 

dieses Zeitraumes noch einmal hervorhebt. Ihr geht es dabei nicht nur um persönli-

che Zufriedenheit, sondern sie sieht diese, wie sich im Interviewverlauf zeigt, unmit-

telbar verknüpft mit der Qualität der PatientInnenversorgung.  

3.4 Informelle Unterstützungsnetzwerke 

Die vielfach geäußerte Kritik der ÄrztInnen, dass es wenig Zusammenhalt oder gar 

massive Konflikte innerhalb von Teams oder zwischen verschiedenen Stationen gibt, 

                                                           
8 Nichtsdestoweniger beklagen die ÄrztInnen überwiegend, dass ihnen oftmals Zeit für Familie, Regeneration 
oder Hobbys fehlt. 
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ist sicherlich ein Grund für die individuelle Suche nach Verbündeten, Ansprechpart-

nerInnen und kollegialen Netzwerken. Diese tragen nicht nur zur Konfliktvermeidung 

bei, sondern wirken generell unterstützend und werden als fachlich und menschlich 

wichtig angesehen. Sie lassen sich auch als Reaktion auf die Wahrnehmung begrei-

fen, dass ein intaktes soziales Leben im Klinikalltag kaum noch stattfindet und frühe-

re Routinen wie das gemeinsame Mittagessen nicht mehr gepflegt werden. Einige 

ÄrztInnen betrachten es als ihre Mission, diesem Trend entgegenzuwirken. Die hier 

skizzierten Sozialbeziehungen finden nicht in einem strukturierten Rahmen statt, son-

dern stellen persönliche Hilfenetzwerke dar, die sich aus der guten Zusammenarbeit 

und auf Basis einer persönlichen Ebene ergeben.   

Ein Beispiel ist die kollegiale Unterstützung im gemeinsamen „Kampf“ gegen die 

Klinikleitung, gegenüber der die präzise Kommunikation enorm wichtig ist. Der Kol-

legInnenkreis fungiert hier als Schutz- und auch Übungsraum. Ein Leiter der Neuro-

logie beschreibt die Unterstützung folgendermaßen:     

„Also ich hab hier mindestens drei Leute, mit denen ich sehr, sehr gut kommunizieren kann, 

die beiden leitenden Oberärzte und unsere Volkswirtin sind so Leute, mit denen ich eigent-

lich all die Probleme durchspreche und, also zum Beispiel heute Morgen hab ich dann er-

fahren, dass eine Professur, die ich beantragt hab', nicht genehmigt werden soll, sondern 

(in) eine andere Professur überführt werden soll, die der Vorstand lieber hat. Das kam also 

heute Morgen, dann hab ich den Dreien sofort die E-Mail weiter(gekreiselt), und hatte ge-

sagt, ich hab' jetzt bis dahin und dahin Zeit, ich muss das vorbereiten. Und dann muss ich 

da eben so 'ne Argumentationskette und sowas vorbereiten, und das spreche ich mit denen 

durch und trag die auch manchmal vor. Also, übe das sozusagen. Also, mit Vertrauten 

Probleme ansprechen.“ (IM06) 

Die hier angesprochene Dreiergruppe unterstützt in diesem Fall konkret dabei, fach-

klinikbezogene Interessen durchzusetzen und erfolgreich zu sein. Weiterhin werden 

informelle Gruppen oder Netzwerke beschrieben, in denen Missachtungserfahrungen 

ausgetauscht werden, die sich entweder auf die Abwertung des Arztberufes allge-

mein oder auf die Benachteiligungssituation von Minderheiten, beispielsweise Frauen 

in Leitungspositionen, beziehen. Die Unterstützungsnetzwerke sind zugleich wichtig, 

um praktisches Arbeiten überhaupt möglich zu machen. Ohne Tauschgeschäfte, die 

zwischen verschiedenen Stationen auf Vertrauensbasis abgewickelt werden, ließe 

sich aus Sicht der ÄrztInnen eine angemessene Versorgung kaum aufrechterhalten. 

Die informellen Netzwerke lassen sich somit als Ausdruck des Wunsches interpretie-

ren, soziale Strukturen wiederherzustellen, was als grundlegend für ein funktionieren-

des Arbeiten im Sinne des PatientInnenwohls wie auch für ein gutes soziales Klima 

gewertet wird. 

4 Diskussion und Fazit 

Wie sich anhand der vier beschriebenen Praktiken zeigt, gestalten die ÄrztInnen ihre 

Arbeit aktiv und eigensinnig, um sie mit eigenen Erwartungen an Sinnhaftigkeit und 

Handlungsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Deutlich wird, dass es sich hier-

bei um ganz unterschiedliche Strategien handelt, die sich auf das Aufgabenspektrum 

selbst, auf den konkreten Umgang mit betrieblichen Formalstrukturen, auf die Gestal-
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tung der Arbeitszeit sowie auf den sozialen Austausch beziehen. Hinter den genann-

ten Praktiken liegen unterschiedliche Sinnerwartungen der ÄrztInnen, die zu ihrem 

Arbeitsverständnis dazu gehören, den Kern ihrer Arbeitsidentität ausmachen und 

deshalb aktiv verteidigt werden:  

1) An der Neujustierung des Aufgabenprofils zeigt sich der Wunsch, Resonanz-

felder in der Arbeit aufzutun, die einem das Gefühl geben, gut und wirksam in 

der Arbeit zu sein. Damit einher geht der Wunsch, eigene Stärken in der Arbeit 

einsetzen zu können, um ein gutes Arbeitsergebnis zu erzielen. 

2) Die Praktiken des Muddling through wie auch der Arbeitszeitgestaltung sind 

gekennzeichnet von der eigenmächtigen Abgrenzung von formalen Vorgaben 

und der Akzentuierung persönlicher Gestaltungsmacht in der Arbeit. Diese of-

fenbaren sich besonders dann, wenn organisationale Vorgaben der eigenen 

Prioritätensetzung, die das PatientInnenwohl als zentrale Bezugsgröße auf-

greifen, entgegenstehen. Verteidigt wird hier das Verständnis, wichtige Arbeits-

aufgaben auch priorisieren zu können und so den Kern der Arbeit gegen die 

Flut an Zusatzaufgaben zu behaupten.     

3) Eine Gemeinsamkeit aller vier Praktiken ist das Verständnis, sich selbst gegen 

Arbeitsbelastungen zu schützen und Ressourcen zu stärken. Die sozialen 

Netzwerke lassen sich in diesem Sinne als Ort der gemeinsamen Bearbeitung 

von Belastungen sowie als Ort des aktiven Ressourcenaufbaus (insbesondere 

von Anerkennungserfahrungen) begreifen. Eine in diesem Sinne gestaltete 

Selbstsorge sehen die ÄrztInnen als Voraussetzung für ihre Fähigkeit, gute 

Arbeit im Dienste des PatientInnenwohls leisten zu können.  

Anhand der Sinnerwartungen zeigt sich, welche Aspekte der Arbeitsidentität als be-

sonders relevant und deshalb auch verteidigenswert erscheinen. Die Wichtigkeit 

eben dieser Sinnerwartungen lässt sich ebenfalls, aber nicht ausschließlich, durch 

das Maß der Bedrohung der jeweiligen Sinnerwartung erklären. Sie fußt vielmehr auf 

den jeweils individuellen Vorstellungen einer gelingenden Arbeitsidentität, die sich 

sowohl durch die Abwehr von Identitätsbedrohungen als auch durch Ressourcenauf-

bau und die Hinwendung zu persönlich als passend wahrgenommenen Arbeitsantei-

len ergibt.  

Betrachtet man die Praktiken der Arbeitsgestaltung, fällt weiterhin auf, dass sie 

widersprüchliche Effekte aufweisen und sich teilweise entgegenstehen: So birgt die 

Ausdehnung der Arbeitszeit mit dem Ziel, eigene Ansprüche an gute Arbeit zu vertei-

digen, potenziell die Gefahr der Selbstüberforderung und Selbstausbeutung. Die Auf-

rechterhaltung einer gelingenden Arbeitsidentität erfolgt dann auf Kosten anderer 

Teilidentitäten, die dadurch hintenan gestellt werden. Nicht weniger prekär als die 

Selbstüberforderung scheinen aber diejenigen Gestaltungsmaßnahmen zu sein, die 

in der Belastungsreduzierung durch den Rückzug aus Aufgabenfeldern bestehen 

(Petrou et al. 2015). Die Versuche der Belastungsreduktion führen häufig dazu, dass 

auch die Suche nach Ressourcen, die zwar langfristig subjektiv gewinnbringend, 

aber kurzfristig aufwendig und energieraubend ist, eingestellt wird. Dadurch wird der 

eigene Ressourcenpool reduziert und dessen schützende Wirkung gegen Erschöp-
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fung gemindert. Der überwiegende Teil der Praktiken subjektiver Arbeitsgestaltung 

ist dagegen charakterisiert durch einen subjektiven Mehraufwand an Zeit und Ener-

gie, um Rahmenbedingungen und Beziehungen zu gestalten. Insofern lassen sich 

die Praktiken der Arbeitsgestaltung auch als aktive Suche nach neuen Ressourcen 

und Herausforderungen begreifen. Gelingt dadurch ein Ressourcengewinn, kann 

einer Zunahme von Belastungswahrnehmungen und Erschöpfungsgefühlen entge-

gengewirkt werden.  

Bei den genannten Strategien handelt es sich durchgängig um individuelle Prak-

tiken, die nur an wenigen Stellen die Ebene des Einzelnen verlassen. Die gemein-

same Milchkasse ist ein Beispiel dafür, wie jenseits individueller Einsatzbereitschaft 

Veränderungen auf betrieblicher Ebene generiert werden, aber auch hier wird die 

Schwelle individueller Zusatzleistungen nicht überschritten und eine tatsächliche 

Systemverbesserung nicht angestoßen.9 

Für die Einordnung der beschriebenen Strategien stellt sich weiter die Frage ihrer 

Funktion innerhalb der Organisation. Die Praktiken der Arbeitsgestaltung entfalten 

sich in einem Freiraum, der einerseits durch die leitende Funktion der ÄrztInnen in-

nerhalb der Organisation gegeben ist und andererseits durch die Abwesenheit von 

vermittelnden Handlungsorientierungen, die helfen, Qualitäts- und Effizienzorientie-

rung zu verbinden, vergrößert wird. In dieser Gemengelage Medizin zu betreiben be-

deutet, sich in Räumen des Informellen zu bewegen, Unsicherheiten aushalten zu 

müssen und professionelle Ansprüche reformulieren zu müssen. Insofern trägt das 

ärztliche Personal mit der individuellen Ausbalancierung unscharfer Qualitätsanforde-

rungen und klarer Erfolgserwartungen für die Fachkliniken zunächst dazu bei, das 

fragile System in Gang zu halten. Insgesamt lassen sich die Praktiken der Arbeitsge-

staltung zunächst als subjektiver Beitrag zur organisationalen Resilienz lesen, denn – 

wie dargelegt – handelt es sich durchgängig um Bemühungen, Zufriedenheit und 

Sinnerleben zu erhalten und somit Selbstfürsorge zu betreiben, um dem Anspruch an 

eine gute PatientInnenversorgung gerecht zu werden. Ebenfalls wird anhand der 

Praktiken deutlich, wie indirekte Steuerungsformen subjektiv eigensinniges Handeln 

befördern und zugleich die Lösung der Konflikte, die sich zwischen Ansprüchen an 

die Arbeits- und die Lebensqualität auftun, den Beschäftigten selbst überlassen. 

Zudem zeigt sich anhand der konkreten Beispiele, dass verschiedene der Strate-

gien weit jenseits des organisational Wünschbaren liegen, insofern als Prozeduren 

unterwandert werden und ÄrztInnen sich in Grenzbereichen des Rechtmäßigen be-

wegen. Eine Folge der verschiedenen ärztlichen Praktiken für die Organisation ist die 

Zunahme von Informalität, und zwar nicht nur der informellen Kommunikation, son-

dern auch der informellen Praktiken innerhalb der Arbeitsgestaltung (Vogd 2014). 

Zusammengenommen lässt sich das Verhältnis der Strategien der Arbeitsgestaltung 

zu den organisationalen Anforderungen dementsprechend als widersprüchlich und 

konfliktreich beschreiben.  

                                                           
9 Im Sample finden sich insgesamt nur sehr vereinzelt Hinweise auf interessenspolitische Aktivitäten, und diese 
setzen nicht auf der Ebene der Organisation an. 
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Für die Diskussion über selbständiges Arbeiten, Autonomie und die Herausforde-

rungen marktorientierter Steuerung bietet der Blick auf die subjektiven Praktiken der 

Arbeitsgestaltung eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Untersuchungen, die 

sich der Thematik aus Top-down-Perspektive nähern oder den Blick vorwiegend auf 

die Verluste von Handlungsautonomie richten. Mit dem Konzept subjektiver Arbeits-

gestaltung konnte der Blick auf kleinteilige Veränderungen der Arbeit und auf die 

Nutzung von Handlungsspielräumen gerichtet werden. Damit knüpft der Beitrag an 

Arbeiten über subjektive Zusatzleistungen bzw. Potenziale in der Arbeit an, die in der 

Subjektivierungsdebatte (Kleemann 2012; Volmerg et al. 1986; Senghaas-Knobloch 

2009) sowie in der Diskussion über subjektivierendes Arbeitshandeln (Böhle et al. 

2011) vielfach thematisiert wurden. Für die subjektorientierte Arbeitssoziologie bietet 

das Konzept subjektiver Arbeitsgestaltung eine fruchtbringende Perspektive, die die 

AkteurInnen als GestalterInnen ihrer Arbeit ernst nimmt und die Mikropraktiken des 

alltäglichen Arbeitshandelns in ihrer Ambivalenz für die Beschäftigten und die Orga-

nisation zu verstehen versucht.  
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Unternehmerische Akteure auf Wohlfahrtsmärkten: Private ambulante Pflege-

dienste im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Wettbewerb 

Abstract: Im Zusammenhang mit der Einführung wettbewerblicher Strukturen in Bereichen des Sozi-

al- und Gesundheitswesens steht ein Anstieg der privaten Anbieter wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. 

Der vorliegende Artikel richtet den Fokus auf die ambulante Pflege und untersucht, gestützt auf quali-

tatives Interviewmaterial, die hier anzutreffende unternehmerische Praxis privater Dienste vor dem 

Hintergrund des durch die Pflegeversicherung gesetzten Rahmens. Dabei wird deutlich, dass die pri-

vaten Dienste aus einer Zwischenstellung heraus agieren: Einerseits handeln sie auf Basis von Ver-

sorgungsverträgen und bieten Pflege als Versicherungsleistung nach politisch definierten Standards 

an; andererseits befinden sie sich als Marktakteure im Wettbewerb, wobei der selbständige Erwerb 

mit Risiken behaftet ist. Beobachten lässt sich ein heterogen strukturiertes Feld sowie ein Nebenei-

nander von Markt- und Fürsorgeorientierungen.  

Die Einführung wettbewerblicher Strukturen in Bereichen des Sozial- und Gesund-

heitswesens hat vielfältige Veränderungen hervorgebracht. Wohlfahrtstaatliche Leis-

tungen werden vermehrt von privaten Anbietern erbracht und neben die bestehen-

den, durch die öffentliche Hand getragenen Versorgungssysteme sind sogenannte 

„Wohlfahrtsmärkte“ (Nullmeier 2001) getreten – jene der sozialpolitischen Regulie-

rung unterliegenden Märkte, welche als Anbieterwettbewerbe organisiert sind und mit 

Wahlfreiheiten auf der Nutzerseite assoziiert werden2. Stehen in der Diskussion der-

artiger Strukturen wohlfahrtsstaatlicher Leistungserstellung die damit für die Bürger 

verbundenen Chancen und Risiken im Vordergrund (Blank 2011, Bode 2005), wird 

im vorliegenden Beitrag ein Perspektivenwechsel vollzogen und es werden die unter-

nehmerischen Akteure derartiger Märkte in den Mittelpunkt gerückt. Mit Fokus auf 

den ambulanten Pflegemarkt soll der Frage nachgegangen werden, an welchen 

Handlungsmustern die unternehmerische Praxis der hier anzutreffenden privatwirt-

schaftlichen Dienste orientiert ist. Damit wird zugleich eine Forschungslücke besetzt: 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Pflegeversicherung werden 

entweder Fragen der ambulanten Versorgungsqualität (Bauer 2008; Blinkert/Klie 

2008; Geller/Gabriel 2004; Slotala 2011) oder – in stärker arbeitssoziologisch ausge-

richteten Untersuchungen – Fragen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in 

der ambulanten Pflege diskutiert, wobei hier die Perspektive abhängiger Beschäfti-

gung dominiert (Bellmann et al. 2013; IAW 2011; Isfort et al. 2004; Klie 1998; Kum-

bruck et al. 2010; Rumpf 2007; Senghaas-Knobloch 2008; Theobald et al. 2013). 

Wenig beachtet ist hingegen, welche Chancen und Risiken des selbständigen Er-

werbs die Pflegegesetzgebung vermittelt. Wie lassen sich die durch die Pflegeversi-

                                                           
1 Dr. Lena Schürmann, Alice Salomon Hochschule Berlin. E-Mail: schuermann@ash-berlin.eu. 
2 Der von Nullmeier in die deutsche Debatte eingeführte Begriff des Wohlfahrtsmarktes bezeichnet „alle markt-
förmigen wirtschaftlichen Strukturen […], die auf die Produktion und Verteilung von Gütern und Diensten gerichtet 
sind, die traditionell unter dem Schutz des Sozialstaates als Leistungen zur Schaffung sozialer Sicherheit und 
sozialer Gerechtigkeit stehen oder standen und als Märkte weiterhin einer sozialpolitischen Regulierung unterlie-
gen“ (Nullmeier 2001: 647). 
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cherung und das SGB XI gesetzten Handlungsbedingungen beschreiben, denen die 

selbständigen Anbieter von Pflegedienstleistungen unterliegen: Handelt es sich bei 

den auf dem ambulanten Pflegemarkt wirksamen institutionellen Regulierungen um 

Schutzbestimmungen, die vergleichbar mit den „exclusionary shelter“ (Freidson 

1986) professioneller Märkte sind, sofern sie einer bestimmten Gruppe von Anbietern 

sozialer Dienstleistungen (beispielsweise niedergelassenen Ärzten) ein Dienstleis-

tungsmonopol sowie einen geschützten Zugang zu den durch öffentliche Kostenträ-

ger (Kranken- und Pflegekassen) bereitgestellten Ressourcen bieten? Oder liegt hier 

ein zwar berufsfachlich strukturierter Markt vor, dessen Wettbewerbs- und Vergü-

tungsstrukturen jedoch stark von der Konkurrenz zur familialen Pflege und der sozia-

len Zuschreibung von Pflege als Liebesdienst geprägt sind? Kurz: Wie lässt sich die-

ser Zwischenraum, den die privatwirtschaftlichen Pflegedienstleister im Spannungs-

feld von Wohlfahrtsstaat, Familie und Markt besetzen, bestimmen? Und was zeichnet 

die hier anzutreffende unternehmerische Praxis aus? Wie interpretieren die Inha-

ber/innen ambulanter Pflegedienste den derart bemessenen Handlungsrahmen und 

wie gestalten sie das Verhältnis von Fürsorge- und Markterfordernissen?  

Um diesen Fragen nachzugehen, folgt der Artikel folgendem Aufbau: Da der am-

bulante Pflegemarkt gewisse Übereinstimmungen mit professionellen Märkten auf-

weist – dies betrifft u. a. Fragen des Marktzugangs, Beschränkungen der unterneh-

merischen Autonomie in Bezug auf die Preisbildung der angebotenen Dienstleistung 

und das Vorhandensein eines professionellen Ethos –, werden im ersten Abschnitt 

die Kennzeichnen professioneller Märkte dargestellt. Diese Darstellung dient im Wei-

teren als konzeptionelle Folie, mittels derer im zweiten Schritt anhand der konkreten 

Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege die Spielräume für die unternehmeri-

sche Praxis vermessen werden sollen, die sich zwischen den Polen der unternehme-

rischen Autonomie einerseits und der kleinteilig abzurechnenden Minutenpflege an-

dererseits auftun. Der dritte Abschnitt befasst sich mit den Entwicklungsdynamiken 

und den Marktstrukturen in der ambulanten Pflege. Gestützt auf statistisches Daten-

material lässt sich so ein erster Versuch unternehmen, den Charakter des Pflege-

marktes zu bestimmen (vierter Abschnitt). Im fünften Kapitel werden die Handlungs-

muster unternehmerischer Akteure in der ambulanten Pflege aus einer qualitativen 

Perspektive rekonstruiert. Diese verweisen u. a. auf die Problematik, Fürsorgean-

sprüche und Finanzierungsbedingungen in Einklang zu bringen. Abschließend wird 

zusammenfassend rekapituliert, was die unternehmerische Praxis auf dem Wohl-

fahrtsmarkt im Falle der ambulanten Pflege kennzeichnet und welche weiteren Un-

tersuchungsperspektiven sich aus diesen hier vorgenommenen ersten Annäherun-

gen3 an den Gegenstand ergeben.  

                                                           
3 Dieser Beitrag fasst erste Zwischenergebnisse des laufenden Forschungsprojekts „Berliner Forum private am-
bulante Pflegedienste. Unternehmerische Akteure im Gesundheitssektor zwischen Wirtschaftlichkeit und guter 
Pflege“ unter der Leitung von Prof. Claudia Gather (HWR Berlin) und Prof. Maria Castro Varela (ASH Berlin) 
zusammen (Laufzeit: 15.07.2015 bis 30.06.2017, Mittelgeber: IFAF). 
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1 Kennzeichen professioneller Märkte 

Maßgebliches Kennzeichen professioneller Erwerbstätigkeit ist ein privilegierter 

Marktzugang, welcher den Professionsangehörigen eine geschützte freiberufliche 

Existenz und weitgehende Autonomie im beruflichen Handeln sichert. Darin unter-

scheidet sich die professionelle freiberufliche Selbständigkeit von der sogenannten 

neuen Selbständigkeit, die zumeist als Soloselbständigkeit realisiert wird und deren 

Kernproblem in dem „marktkonformen Einsatz der eigenen Arbeitskraft“ besteht 

(Pongratz/Abbenhardt 2015). Die Professionsangehörigen zugestandene professio-

nelle Autonomie erstreckt sich nicht nur auf die Berufsausübung im engeren Sinne, 

sondern schließt eine relativ eigenständige Organisation von Belangen des Berufs-

standes, wie die Kontrolle über die Berufsausbildung und den Markteintritt, ein. Par-

sons beschrieb Professionen in Bezug auf ihre herausgehobene Bedeutung für die 

Gesellschaft, da sie – auf der Basis hochspezialisierten Wissens – gesellschaftliche 

Werte wie Gerechtigkeit, Gesundheit und Wahrheit treuhänderisch verwalten, indem 

sie als Experten für Laien bestimmte Aspekte von deren persönlicher Lebenswelt 

bearbeiten (Parsons 1964). Hingegen führte die machtanalytische und wissenssozio-

logische Kritik, wie sie etwa von Freidson (1979), Rüschemeyer (1972) und Abbott 

(1988) entwickelt wurde, die professionelle Autonomie und das hohe Sozialprestige, 

das professionellen Tätigkeiten zugewiesen wird, auf erfolgreiches Interessenhan-

deln gegenüber staatlichen Instanzen und anderen Berufsgruppen sowie auf damit 

einhergehende Wissensproduktionen über die (beruflichen) Handlungsgegenstände 

zurück. Die in funktionalistischer Perspektive Professionen zugeschriebenen Merk-

male wie die Gemeinwohlorientierung, die professionelle Selbstkontrolle, das profes-

sionelle Ethos und Dienstideal werden stattdessen als Rechtfertigungs- sowie Legi-

timationsstrategien betrachtet, die Berufsgruppen einsetzen, um ein Dienstleistungs- 

und Deutungsmonopol, ein „exclusionary shelter“ (Freidson 1986), zu erlangen. In 

Auseinandersetzung mit der angelsächsischen Professionsforschung und deren 

Deutungsrahmen von Professionalisierungsprojekten als „professional wars“ (Abbott 

1988) wurde dagegen für Deutschland das Muster einer Professionalisierung von 

oben beschrieben. Hier waren die staatlichen Instanzen ihrerseits stärker an der 

Etablierung eines professionellen Standes beteiligt (vgl. Siegrist 1988) und sind nach 

wie vor zentrale Instanzen für die Organisation und Überwachung der Qualifikations-

prozesse (Littek et al. 2005). Anschließend an diese Betrachtungsweise lassen sich 

professionelle Märkte folgendermaßen charakterisieren:  

Professionelle Märkte verfügen über Zugangsbeschränkungen, welche sich auf 

individuell erworbene Qualifikationen stützen und den Markteintritt an den Besitz von 

Lizenzen zur Ausübung der Tätigkeit knüpfen. Diese werden durch die Organe der 

professionellen Selbstkontrolle, die in Deutschland kammerförmig als Körperschaften 

öffentlichen Rechts gestaltet sind, vergeben und ggf. sanktioniert. Die jeweiligen 

Kammern, die der staatlichen Aufsicht unterliegen, gestalten wesentliche Bedingun-

gen der Erwerbstätigkeit. Sie sind zuständig für die Kontrolle und Überwachung der 

Berufsausübung und der Dienstleistungsqualität sowie deren Vergütungsstrukturen. 

Als berufsständische Interessenvertretungen vertreten die Kammern die Interessen 
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der jeweiligen Berufsangehörigen nach außen, was ggf. die Verhandlung von Gebüh-

renordnungen für professionelle Dienstleistungen mit öffentlichen Kostenträgern 

(Krankenkassen) einschließt. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Berufsangehö-

rigen, diese sind Pflichtmitglieder. Kammern haben teilweise eigene Ethikkommissio-

nen, Schlichtungsstellen und Sozialeinrichtungen. Gegenüber anderen, nicht ver-

kammerten freiberuflich Selbständigen erscheint der Zugang zu den berufsständi-

schen Versorgungswerken daher als weiteres Privileg der etablierten Professionen. 

Im Vergleich zu anderen Dienstleistungs- und Gütermärkten stellt diese Form der 

regulierten Konkurrenz und des beschränkten Erwerbsrisikos, vor allem auch hin-

sichtlich sozialer Risiken, ein wichtiges Merkmal professioneller Märkte dar. Durch 

die Aufhebung eines zentralen Marktprinzips, der Preiskonkurrenz, wird die Unge-

wissheit in Bezug auf das Verhalten der Mitbewerber und potentieller Klienten redu-

ziert. Aus der Standardisierung des Leistungsangebots und entsprechend festgesetz-

ten Vergütungen, aber auch aus den von den Freiberuflern durchlaufenen Qualifika-

tionsprozessen, welche als Prozesse der sekundären Sozialisation das Einüben ei-

ner professionellen Rollenidentität bzw. eines professionellen Habitus beinhalten, 

resultiert eine hohe Informationsdichte über das Verhalten der Konkurrenz. Die 

Marktteilnehmer professioneller Märkte begegnen sich dementsprechend immer 

auch als Teil einer Diskursgemeinschaft, insofern – darauf hat die wissenssoziologi-

sche Kritik verwiesen – sie sich in ihrem beruflichen Handeln und ihrem Expertensta-

tus auf die in fachlichen Diskursen produzierten und zirkulierenden Wirklichkeits- so-

wie Wahrheitskonstruktionen stützen und an diesen exklusiven Diskursarenen parti-

zipieren. Die gesellschaftlichen Zuschreibungen an professionelles Handeln, die die-

sem eine nicht- profitorientierte Handlungsrationalität zuweisen, werden durch die in-

stitutionellen, d. h. politisch gesetzten, Bedingungen professioneller Märkte wie die 

Begrenzung der Konkurrenz durch verbindliche Gebührenordnungen und Zugangs-

beschränkungen gestützt. Wie stellen sich vor diesem theoretischen Hintergrund der 

Markt der ambulanten Pflege und die durch die Pflegegesetzgebung gesetzten Rah-

menbedingungen dar? 

2 Rahmenbedingungen der Selbständigkeit im Pflegesektor 

Mit der Einführung der Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung in 

den Jahren 1995/1996 wurde die pflegerische Versorgung alter und pflegebedürftiger 

Menschen neu geregelt und auf eine neue Finanzierungsgrundlage gestellt. Es kam 

zu einer politischen Definition von Versorgungsansprüchen und zur sozial- sowie 

leistungsrechtlichen Bewertung einer Tätigkeit, die vorrangig als familiär (und unent-

geltlich) zu erbringende Aufgabe angesehen wurde bzw. immer noch wird. Anders 

als in der ambulant-ärztlichen Versorgung ist die Pflegeversicherung für die gesetz-

lich Versicherten nicht als bedarfsdeckende Versorgung ausgelegt. Das öffentlich 

finanzierte Leistungsspektrum ist dementsprechend begrenzt und an standardisierten 

Bedarfen der pflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung orientiert. Nach 

dem Prinzip der Teilfinanzierung ist eine Ergänzung der Versicherungsleistung durch 

familiäre Pflege, durch weitere privat zu finanzierende Dienstleistungen oder durch 
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zusätzliche Sozialleistungen notwendig (Theobald 2010)4. Insgesamt folgt die Pflege-

versicherung einer politischen Strategie der Kostendeckelung im Gesundheitswesen. 

Neben Maßnahmen wie der Bündelung von Pflegeleistungen zu Leistungskomple-

xen, deren Bewilligung gemäß einer Einordnung der Pflegebedürftigkeit in Pflegestu-

fen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) erfolgt, womit also 

eine Strukturierung der Nachfrage erfolgt, die sich somit dem unmittelbaren Einfluss 

der Pflegebedürftigen, der Pflegedienste oder der behandelnden Ärzte entzieht, soll-

te dieses Ziel der Kostendeckelung durch mehr Wettbewerb, d. h. durch die Öffnung 

des Marktes für privatwirtschaftliche Anbieter, erzielt werden. Während sich professi-

onelle Märkte dadurch auszeichnen, dass Instrumente der Marktschließung zum Ein-

satz kommen und die Teilnahme am Wettbewerb um Klienten begrenzen, beinhaltet 

die Pflegegesetzgebung dezidiert eine Marktöffnungsklausel (§ 72 SGB XI). Diese 

besagt, dass die Zulassung von Pflegeeinrichtungen nicht mehr vom Bedarf abhän-

gig gemacht wird. Die Klausel verpflichtet hingegen die Pflegekassen, mit allen fach-

lich geeigneten, leistungsfähigen und wirtschaftlich arbeitenden Anbietern einen Zu-

lassungsvertrag, nun auch über den tatsächlichen Versorgungsbedarf hinaus, abzu-

schließen. Die vor der Einführung der Pflegeversicherung bestehenden monopolähn-

lichen Angebotsstrukturen der freien Wohlfahrtverbände5 wurden hierdurch zerschla-

gen (Senghaas-Knobloch 2010).  

Wie auf professionellen Märkte kennzeichnend begrenzen die engmaschigen 

Regelungen der Pflegegesetzgebung die unternehmerischen Freiheiten und den 

zwischenbetrieblichen Wettbewerb: Dies betrifft einmal die Preissetzung, insofern die 

Vergütung weitestgehend standardisiert anhand von Pflegestufen erfolgt. Abrech-

nungsgrundlage bilden die sogenannten Versorgungsverträge, welche zwischen den 

Einzelbetrieben und dem Pflegekassenverband abgeschlossen werden. Im Rahmen 

sogenannter Pflegesatzverhandlungen werden die Zusammensetzung der jeweiligen 

Leistungskomplexe sowie die finanzielle Bewertung von (Einzel-)Leistungen, bei-

spielsweise Wegegeldpauschalen, bestimmt. Diese Verhandlungen können prinzipi-

ell auf einzelbetrieblicher Ebene erfolgen, jedoch ist die Aushandlung von entspre-

chenden Rahmenverträgen zentrales Aufgabenfeld der verschiedenen Verbände. 

Dies hat zur Folge, dass bei einer relativ einheitlichen Vergütungsstruktur über den 

gesamten ambulanten Pflegebereich hinweg kleinere Differenzen zwischen den Ver-

bänden auftreten können. Weitere Vergütungsdifferenzen treten auf Ebene des ein-

zelnen Betreuungsvertrags nach SGB XI, den die Betriebe mit den Pflegebedürftigen 

über das konkret zu realisierende Leistungsspektrum abschließen und der einer Be-

willigung durch den MDK unterliegt, hervor.  

Die Möglichkeiten der betrieblichen Leistungsanbieter auf das Preisniveau zu 

wirken, um hierdurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen, sind begrenzt. Rabatte oder 

                                                           
4 In Deutschland ist der Anteil an privat zu leistenden Eigenkosten für die pflegerische Versorgung im Vergleich 
mit anderen europäischen Ländern vergleichsweise hoch (Ehrentraut et al. 2016). Die Zuzahlungsquote bei der 
Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen liegt bei der Langzeitpflege bei 30 Prozent (Slotala 2011: 12). 
5 Aus dem Status der (Frei-)Gemeinnützigkeit, die sich aus einer Orientierung auf das allgemeine Wohl, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zwecken ergibt, sofern dabei keine eigenen Interessen in materieller und wirtschaftlicher 
Hinsicht verfolgt werden, resultieren Steuervorteile. Die Pflegestatistik fasst unter dem Begriff „freigemeinnützige 
Träger“ die Träger der freien Wohlfahrtspflege zusammen. 
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Zuzahlungen bei den vertraglich vereinbarten Pflegeleistungen sind ausdrücklich 

durch den Rahmenvertrag verboten (§ 17 (6) Rahmenvertrag Berlin). Auch die Abre-

chenbarkeit zusätzlicher und privat zu finanzierender Pflegeleistungen erscheint an-

gesichts der allgemeinen Verpflichtung zur Beteiligung an den Kosten für die Pflege 

nur bei einem kleinen Kundensegment möglich zu sein. Die unternehmerischen Frei-

heiten werden ebenfalls in Bezug auf die Grundsätze der Personalrekrutierung und 

des Arbeitskräfteeinsatzes durch die Regularien der Pflegegesetzgebung weitgehend 

geordnet. Im Zentrum steht hierbei die Sicherung der Versorgungsqualität. Zwar 

existiert für die ambulante Pflege keine gesetzlich verankerte Fachkraftquote. Diese 

wird auf Länderebene als Zulassungsbedingung für den Zugang zum Versorgungs-

vertrag mit der Pflegekasse festgelegt. Damit fachliche Ansprüche an die Versor-

gungsqualität gewährleistet sind, ist der Abschluss eines Versorgungsvertrages mit 

den jeweiligen Pflegekassen auf Betriebe beschränkt, die einen Mindestanteil an 

fachlich qualifiziertem und sozialversicherungspflichtig beschäftigtem Personal vor-

halten, welches mit der fachlichen Leitung des ambulanten Dienstes und der pflege-

rischen Versorgung befasst ist. Die Betriebe müssen sicherstellen können, dass sie 

„unabhängig vom Bestand ihrer Mitarbeiter in der Lage sind, eine ausreichende, 

gleichmäßige und konstante pflegerische Versorgung eines wechselnden Kreises 

von Pflegebedürftigen in ihrem Einzugsgebiet zu gewährleisten“ (§ 71 Abs. 1 SGB 

XI). Mit dem Konstrukt einer „Personalmindestvorhaltung“ von 501 Stunden sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung monatlich, wie in Berlin (in anderen Bundes-

ländern werden ähnlich umfangreiche Stundenvolumina gefordert), werden zugleich 

Soloselbständige vom Abschluss eines derartigen Versorgungsvertrages mit der 

Pflegekasse ausgeschlossen. Neben gesetzlichen Bestimmungen über die Öffnungs-

zeiten der obligatorischen Geschäftsräume der ambulanten Dienste sind auch die 

Abrechnungsvorschriften kleinteilig und detailliert ausformuliert und beinhalten Anfor-

derungen des Qualitätsmanagements wie Dokumentationspflichten nach jedem Ein-

satz in der häuslichen Umgebung des Pflegenehmers. Es gibt genaue Bestimmun-

gen darüber, wie der zeitliche Umfang für einzelne Pflegeleistungen anzusetzen ist 

(und welche Ausnahmen hiervon, auch bezüglich des Personalschlüssels möglich 

sind), so dass Betriebe in Abhängigkeit von der Abrechenbarkeit der durch sie geleis-

teten Arbeit ihre Einsatzplanung an diesen Vorschriften ausrichten. In der pflege- und 

arbeitswissenschaftlichen Diskussion dieser kleinteiligen Verregelung der Pflege 

wurde der Begriff der „Minutenpflege“ geprägt. Mit diesem Begriff wird einerseits die 

minutengenaue Standardisierung und Vergütung für einzelne, am Körper des Pflege-

bedürftigen zu verrichtende Tätigkeiten bezeichnet (Körperpflege, Ankleiden) und an-

dererseits kritisiert, dass diese modellhafte Zerstückelung des Arbeitsprozesses und 

seine Zergliederung in unterschiedlich zu verrechnende Einzelteile der Tendenz ei-

ner Taylorisierung der Pflegearbeit Vorschub leiste und einem ganzheitlichen Pflege-

ansatz, welcher Pflege als Beziehungsarbeit verstehe, entgegenlaufe (Kumbruck et 

al. 2010: 3). Ungeachtet dieser Kritik bleibt es empirisch zu klären, welche Spielräu-

me ambulanten Pflegediensten in Bezug auf den Personaleinsatz und die Arbeits-

organisation verbleiben.  



 
Schürmann, Unternehmerische Akteure auf Wohlfahrtsmärkten:  
Private ambulante Pflegedienste im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Wettbewerb 81 
 

 

Unternehmerische Spielräume bestehen hingegen in der Ausrichtung des Leis-

tungsangebots. Durch die Kombination von medizinischen – über die Krankenkassen 

zu finanzierenden – Leistungen, bei denen das Prinzip der bedarfsdeckenden Voll-

finanzierung gilt (die aber verordnungspflichtig sind und durch die MDKs bewilligt 

werden müssen), und jenen nur als budgetierte Leistung abrechenbaren Pflegeleis-

tungen nach SGB XI, die einen Eigenanteil der Pflegenehmer erfordern, sind erstens 

die Spezialisierung auf bestimmte Marktsegmente und Kundenbereiche und zweitens 

unterschiedliche Ertragslagen möglich. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, 

dass für die Anbieter ambulanter Pflegeleistungen – wie im gesamten Gesundheits-

sektor – das Gebot der Wirtschaftlichkeit (GKV § 29) gilt. Gemäß § 11 Rahmenver-

trag müssen die Leistungen wirksam und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des 

Notwendigen nicht übersteigen. Dies widerspricht dem üblichen Zweck kapitalisti-

scher Unternehmungen: der Gewinnerzielung. 

Weitere Handlungsspielräume auf Seiten der Betriebe betreffen Fragen des Per-

sonals. Hier bestehen erstens Anforderungen an den Personalvorbehalt und den 

Einsatz von Fachpersonal und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (s. o.). 

Zweitens ist der Umfang geringfügiger Beschäftigung gesetzlich auf maximal 20 Pro-

zent begrenzt. Entlang der Differenzierung von hauswirtschaftlichen und pflegeri-

schen Tätigkeiten zeichnen sich Spielräume zur internen Tätigkeits- und Entloh-

nungsdifferenzierung ab und eröffnen Möglichkeiten zum Lohndumping (vgl. Oschmi-

ansky 2013), denn obwohl es eine Mindestlohnregelung gibt, kann diese durch eine 

niedriger angesetzte Eingruppierung von pflegerisch Tätigen in den hauswirtschaftli-

chen Bereich und durch Arbeitsverdichtung umgangen werden (vgl. Bellmann et al. 

2013).  

Eine weitere wichtige Marktbedingung, die nicht allein die ambulante, sondern 

auch die stationäre Altenpflege betrifft, besteht in der hohen Personalfluktuation 

(Behrens et al. 2008). Die Verweildauer ausgebildeter Pflegekräfte in dem von ihnen 

erlernten Ausbildungsberuf liegt deutlich unterhalb des Durchschnittswertes ausge-

bildeter Beschäftigung. Die Erwerbstätigkeit bietet als klassischer Frauenberuf (Ost-

ner/Krutwa-Schott 1981) bei hohen Belastungen nur begrenzte Einkommens-, Auf-

stiegs- und Karrieremöglichkeiten (Bellmann et al. 2013; Theobald et al. 2013). Vor 

dem Hintergrund des wachsenden Pflegebedarfs wird ein drohender Fachkräfteman-

gel in der Altenpflege prognostiziert (vgl. BA 2012: 9 f.). Bezogen auf die Selbstän-

digkeit bedeutet diese Situation, dass nicht nur von einem Wettbewerb um Kunden, 

sondern auch um Arbeitskräfte auszugehen ist. Ferner stellt dieser Aspekt eine Be-

sonderheit der Pflege dar, dahingehend, dass den selbständigen Anbietern pflegeri-

scher Leistungen die abhängige Beschäftigung als Erwerbsperspektive verbleibt. 

Anders als in vielen anderen Bereichen, wo die soloselbständige Erwerbstätigkeit 

infolge betrieblicher Restrukturierungs- und Outsourcingprozesse (d. h. einem Abbau 

stabiler Beschäftigungsverhältnisse) stark zugenommen hat, erscheint eine Versteti-

gung prekärer Selbständigkeit in diesem Tätigkeitsfeld eher unwahrscheinlich. Im 

Unterschied zu den verkammerten Freien Berufen existieren in der Pflege keine Or-

gane professioneller Selbstkontrolle, Ausnahme bilden die Landespflegekammern in 
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Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Als berufsständische Interessenvertretun-

gen existieren unterschiedliche Verbände, welche an den Pflegesatzverhandlungen 

auf Landesebene teilnehmen und die Muster-Versorgungsverträge mit dem Pflege-

kassenverband abschließen, an denen sich die Mitgliedsbetriebe orientieren. Für die 

selbständigen Anbieter ambulanter Pflege stehen keine eigenständigen Versor-

gungswerke bereit. Obwohl eine Rentenversicherungspflicht für Selbständige in Pfle-

geberufen6 existiert, sind selbständig Erwerbstätige in der Altenpflege hiervon ausge-

nommen. 

Festzuhalten bleibt: Die hohe Regulierungsdichte und die Tatsache, dass es sich 

bei der Pflege um einen Mangelberuf handelt, hat zur Folge, dass typische Unab-

wägbarkeiten und Unsicherheiten von Märkten, welche das wirtschaftliche Handeln 

allgemein und den selbständige Erwerb typischerweise kennzeichnen, hier nicht so 

stark gegeben sind. Es besteht eine hohe Informationsdichte bezüglich der betriebli-

chen Organisationsstrukturen und des Preisniveaus der Konkurrenz. Der Gesetzge-

ber hat neben dem Interesse am Wettbewerb zur Kostendeckelung der pflegerischen 

Versorgung ein Interesse an der Einhaltung von Standards im pflegerischen Handeln 

zur Sicherung des Versorgungsniveaus. Dienstleistungen in der ambulanten Pflege 

sind einerseits ein Wachstumsmarkt aufgrund der demographischen Entwicklung. 

Andererseits ist die ambulante Pflege durch Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer 

des Pflegevertrags strukturiert („Heimsog“, Mortalität). Der gesamte Pflegebereich 

unterliegt einem starken Kostendruck, der durch die politische Strategie der Kosten-

deckelung im Gesundheitssektor hervorgerufen wird (vgl. Geller/Gabriel 2004, Theo-

bald 2010, Rumpf 2007, Senghaas-Knoblauch 2010). Ferner stehen ambulante Pfle-

gedienste in Konkurrenz zu anderen Pflegeformaten: Neben der familialen Pflege, 

die nach wie vor das zahlenmäßig bedeutsamste Format der pflegerischen und 

hauswirtschaftlichen Versorgung in Deutschland bildet, und der in ihrem Umfang 

schwer abzuschätzenden informellen Pflege tritt mit fortgeschrittenem Pflegebedarf 

auch die stationäre Pflege als Versorgungsoption und Konkurrenz zur ambulanten 

Pflege in Erscheinung. Für den selbständigen Erwerb in der ambulanten Pflege ist 

insofern von ambivalenten Marktbedingungen auszugehen: Trotz der Existenz von 

qualifikationsbezogenen Zugangsbeschränkungen besteht kein umfassender Kon-

kurrenzschutz. Die Anbieter verfügen mit den Versorgungsverträgen zwar über eine 

Dienstleistungskonzession, tragen selbst jedoch das unternehmerische Risiko der 

Auslastung (Meyer 2008: 124). Auch hinsichtlich der Preisgestaltung kann nicht von 

unternehmerischer Autonomie ausgegangen werden, hier zeichnet sich eine tenden-

zielle Abhängigkeit von den MDKs und deren Bewilligungspraxis ab. Spielräume be-

stehen, wenn auch nur in begrenztem Maße, bei Fragen des Personaleinsatzes. Wie 

hat sich unter diesen Bedingungen die ambulante Pflege entwickelt? 

3 Entwicklungsdynamiken und Marktstrukturen in der ambulanten Pflege 

Der Pflegestatistik zufolge gab es im Jahr 2011 ca. 12.300 ambulante Pflegedienste 

in Deutschland, die insgesamt 576.000 pflegebedürftige Personen betreuten. Die pri-

                                                           
6 Hierbei handelt es sich um solche selbständigen Angehörigen der Gesundheitsberufe, die überwiegend auf 
ärztliche Anordnung handeln, wie beispielsweise Logopäden, Krankenpfleger, Ergo- oder Physiotherapeuten. 
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vaten ambulanten Pflegedienste decken mittlerweile einen großen Anteil an der am-

bulanten pflegerischen Versorgung ab: Mittlerweile werden 49 Prozent der Pflegebe-

dürftigen von den insgesamt 8.140 privaten ambulanten Pflegediensten versorgt 

(Statistisches Bundesamt 2013, Pflegestatistik 2011). Die folgende Tabelle gibt Aus-

kunft über die quantitative Entwicklung der ambulanten Dienste zwischen 1999 und 

2013, differenziert nach Trägerart. 

 

Jahr 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Privat 5.504 5.493 5.649 6.327 6.903 7.398 7.772 8.140 

Freigemeinnützig 5.103 4.897 4.587 4.457 4.435 4.433 4.406 4.422 

Tabelle 1: Entwicklung der ambulanten Dienste 1999 bis 2013, differenziert nach Trägerart 

(Quelle: Eigene Darstellung; Daten: Pflegestatistik 1999 bis 2015) 

Bei der Interpretation dieser Daten ist es wichtig zu wissen, dass es bereits vor der 

Einführung der Pflegeversicherung private ambulante Dienste gegeben hat. Faß-

mann schätzt deren Anzahl für das Jahr 1995 auf ca. 1.000 (Faßmann 1996: 309 f., 

zitiert nach Rothgang et al. 2015: 9). Einer Untersuchung von TNS Infratest im Auf-

trag des Bundesgesundheitsministeriums zufolge, die sich im Wesentlichen auf die 

Pflegedatenbank der BKK stützt (und somit ausschließlich Betriebe mit einem Ver-

sorgungsertrag umfasst), wurde fast die Hälfte der Dienste in privater Trägerschaft 

seit 1998 gegründet (TNS Infratest 2011: 72). Deutlich wird, dass sich seit Einfüh-

rung der Pflegeversicherung zwei ineinander verzahnte Entwicklungen im Bereich 

der ambulanten Pflegedienste abzeichnen: Zum einen steigt die Zahl der privaten 

Dienste kontinuierlich an, zum anderen geht die Anzahl der durch freigemeinnützige 

Träger betriebenen Dienste kontinuierlich zurück, wenn auch nicht ganz so stark wie 

das Wachstum der privaten Dienste. Der Eindruck einer wachsenden Bedeutung der 

privaten Pflegedienste lässt sich mittels Einbezug von Daten zur Verteilung von Per-

sonal und Pflegebedürftigen untermauern.  
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Abbildung 1: Ambulante Pflege in Deutschland: Pflegedienste, Personal und Pflegebedürftige, 

differenziert nach Art der Trägerschaft (Stand 2013) 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 2015 (Pflegestatistik 2013); Darstellung in Anlehnung an Rothgang 

et al. 2015) 

Das Schaubild veranschaulicht den Anteil der privaten Dienste an der ambulanten 

Versorgung Pflegebedürftiger in 2013. Die erste Säule bildet den Anteil der privaten 

Dienste an allen ambulanten Diensten ab. Dieser beträgt 63,9 Prozent. Die mittlere 

Säule zeigt an, welcher Anteil den privaten Diensten an der Beschäftigung in der am-

bulanten Pflege zukommt: Etwas mehr als die Hälfte aller Beschäftigten im ambulan-

ten Bereich arbeiten bereits bei privaten Diensten. Bezogen auf die Pflegebedürfti-

gen zeigt sich ein leicht anderes Bild, da diese zu einem höheren Anteil (und zwar 

ungefähr hälftig) durch freigemeinnützige Dienste versorgt werden, als es deren An-

teil an der Gesamtzahl der Pflegedienste vermuten lässt.  

Betriebsgrößen  

Private Pflegedienste sind gemessen an der von ihnen betreuten Personenzahl klei-

ner als die Sozialstationen freigemeinnütziger Träger. Sie versorgen im Durchschnitt 

36 Pflegebedürftige, wohingegen die Dienste freigemeinnütziger Träger durchschnitt-

lich 65 Personen versorgen (Statistisches Bundesamt 2015). Dieser anhand der 

durchschnittlichen von einem Dienst betreuten Personenzahl gewonnene Eindruck 

wird bestätigt, wenn die Verteilungen innerhalb der  jeweiligen Gruppe (nur private 

Anbieter, nur freigemeinnützige Anbieter) miteinander verglichen werden. 
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Anzahl betreute 

Personen 

30 31 

- 

60 

61 

- 

90 

91 

- 

120 

121 

- 

150 

151 

- 

180 

181 

- 

210 

211 

- 

240 

241 

- 

270 

+ 

271 

Privat 1.872 2.595 1.662 850 423 235 123 59 36 80 

Freigemeinnützig 162 589 791 692 467 301 228 154 92 310 

Tabelle 2: Ambulante Dienste nach Trägerart und Pflegebedürftigen 

(Quelle: Eigene Darstellung; Daten: BKK, zitiert nach Rothgang et al. 2015: 20) 

Während bei den freigemeinnützigen Trägern ambulante Dienste mit einer Versor-

gungsgröße von 60 bis 90 bzw. 90 bis 120 betreuten Pflegepersonen gehäuft auftre-

ten, insgesamt aber eine gleichmäßigere Verteilung im gesamten Größenspektrum 

vorliegt, konzentrieren sich die privaten ambulanten Dienste deutlich im unteren 

Segment. Hier überwiegen eher kleine Betriebsgrößen. Auch wenn die Betriebsgrö-

ße in Beschäftigtenzahlen ausgewiesen wird, treten auf Seiten der privaten ambulan-

ten Dienste deren Heterogenität und Differenz zu jenen in gemeinnütziger Träger-

schaft hervor. Bei einer durchschnittlichen Betriebsgröße ambulanter Dienste von 

14 Mitarbeitern (gemessen in Vollzeitstellen) zeigt sich hinsichtlich der Trägerschaft 

folgender Größeneffekt: Die überwiegende Mehrheit der Pflegedienste mit unter zehn 

Beschäftigten befindet sich in privater Hand, wohingegen die Dienste freigemeinnüt-

ziger Träger zu zwei Dritteln mehr als zehn Beschäftigte umfassen. Die besondere 

Bedeutung der kleinbetrieblichen Strukturen für den privaten ambulanten Dienst las-

sen sich anhand der folgenden Zahlen verdeutlichen: Knapp drei Viertel der Dienste 

mit einem bis vier Beschäftigten befinden sich in privater Trägerschaft. Auch bei den 

Diensten mit fünf bis neun Beschäftigten gilt dies für zwei Drittel aller Betriebe. Wer-

den ausschließlich die privaten Dienste betrachtet, so tritt das Merkmal der kleinen 

Betriebsgröße ebenfalls deutlich hervor: 54 Prozent der privaten ambulanten Pflege-

dienste beschäftigen nur bis zu zehn Mitarbeiter (TNS Infratest 2011: 74). Gleichwohl 

gibt es auch unter den privaten ambulanten Diensten beschäftigungsstarke Unter-

nehmen. Diese sind jedoch deutlich seltener als die größeren Sozialstationen frei-

gemeinnütziger Träger.  

Das Leistungsangebot  

Wie beschrieben, bestehen Spielräume für die privaten Anbieter ambulanter Pflege 

vorrangig in dem Leistungsmix, d. h. der Frage, wie sie Krankenkassen- und Pflege-

kassenleistungen miteinander so kombinieren, dass sie einträglich wirtschaften kön-

nen. Denn im Unterschied zur Pflegeversicherung besteht für die Krankenversiche-

rung der Anspruch auf Vollfinanzierung durch die Krankenkasse.  

In der aktuellen Veröffentlichung des Pflege-Thermometers (Isfort et al. 2016) 

wird dem durch ambulante Dienste realisierten Leistungsmix Beachtung geschenkt. 

Danach bieten 90 Prozent der befragten ambulanten Dienste (n=1653, darunter 
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55 Prozent Dienste in privater Trägerschaft) neben SGB XI-Leistungen7 auch SGB V-

Leistungen an (ebd.: 50). Mehr als 60 Prozent der befragten Dienste finanzieren sich 

ebenfalls über SGB XII-Leistungen. Auch sonstige ambulante Hilfeleistungen wie ein 

mobiler sozialer Dienst, familienentlastende Dienste oder ein Mahlzeiten-Service 

werden von 45 Prozent der ambulanten Dienste angeboten. Dienste, die ausschließ-

lich Leistungen nach SGB XI anbieten, sind als Ausnahme (ein Prozent) zu betrach-

ten. In arbeitsorganisatorischer Hinsicht wird der Leistungsmix von 40 Prozent der 

befragten Dienste als zeitgleiche Leistung nach SGB XI und SGB V ausgeführt (ebd.: 

54). Einsätze, die nur eine Form des Leistungsrechts beinhalten, sind dagegen selte-

ner, und wenn, dann mit einem Vorsprung der Hauskrankenpflege (32 Prozent ge-

genüber 26 Prozent von ausschließlich altenpflegerischen Leistungen). 

Ferner berichtet die Isfort-Studie von der finanziellen Bedeutung, den die einzel-

nen Leistungen an der Umsatzsituation ambulanter Dienste haben. Danach haben 

Leistungen nach SGB XI einen Anteil von 48,62 Prozent am Gesamtumsatz, gegen-

über einem Anteil von 44 Prozent, den Leistungen nach SGB V umfassen. Zusätzlich 

privat zu finanzierende Leistungen haben Isfort et al. zufolge nur eine untergeordnete 

Bedeutung mit 7,39 Prozent (Isfort et al. 2016: 62). 

4 Chancen und Risiken auf dem semiprofessionellen Markt – Versuch einer 

Bestimmung 

Wie lassen sich diese Marktstrukturen der ambulanten Pflege vor dem Hintergrund 

der eingangs skizzierten Merkmale professioneller Märkte interpretieren? Vorge-

schlagen wird, für die ambulante Pflege von einem semiprofessionellen Markt zu 

sprechen. Diesen kennzeichnet erstens eine höhere Risikolage in Bezug auf die Er-

trags- und Einkommenssituation der selbständig Tätigen als bei professionellen, ge-

schützten Märkten. Zwar wird der Marktzugang in Bezug auf die Qualifikationserfor-

dernisse kontrolliert (Personalmindestvorbehalt), aufgrund der Abwesenheit von An-

gebots- und Funktionsmonopol (Konkurrenz zu familialer und informeller Pflege) und 

den Finanzierungsbedingungen der ambulanten Pflege ist die selbständige Erwerbs-

tätigkeit in der Pflege dennoch mit weitaus höheren Risiken behaftet als bei klassisch 

professionellen Anbietern von Gesundheitsleistungen, deren Leistungen kranken-

kassenfinanziert sind. So berichten Isfort et al. von den Schwierigkeiten ambulanter 

Dienste, dass nicht alle nach pflegerischen Gesichtspunkten durchgeführten Leistun-

gen auch adäquat abgerechnet werden können (Isfort et al. 2016: 3). Dies betrifft 

einerseits Betreuungszeiten in Krisensituationen oder in Phasen des Sterbens, ande-

rerseits aber auch die Versorgung von Pflegenden mit einem Anfahrtsweg von mehr 

als 25 Kilometern (ebd.).  

Zweitens ist die Pflege der medizinischen Profession nach wie vor untergeordnet. 

In der ambulanten Pflege ist eine professionelle Autonomie nicht gegeben. Ambulan-

te Dienste sind deswegen auf die Kooperation mit anderen Akteuren angewiesen, 

beispielsweise um ärztliche Verordnungen für die Abrechnung bestimmter Leistun-

                                                           
7 Leistungen nach dem  SGB XI sind Leistungen im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung. Leistungen nach 
dem SGB V sind solche, die im Rahmen der Krankenversicherung erbracht werden. Leistungen nach dem SGB 
XII sind „Hilfen zur Pflege“, aus dem Leistungskatalog der Sozialhilfe. 
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gen zu erhalten. Hinzu kommt eine Abhängigkeit von den Kostenträgern: Es werden 

nicht alle (ärztlich) verordneten Leistungen von den Krankenkassen anerkannt.  

„In der Relation kommt auf 4,6 widerspruchsfrei anerkannte Verordnungen eine vollständige 

Ablehnung einer Verordnung seitens der Kostenträger“ (Isfort et al. 2016: 6).  

Ein weiteres Merkmal der fehlenden/nicht zugestandenen Professionalität ist, dass 

berufsständische Körperschaften wie Kammern mit eigenständigen Versorgungswer-

ken für die freiberuflich erwerbstätigen Berufsangehörigen nicht existieren. Im Unter-

schied zu anderen Dienstleistungsmärkten kennzeichnet die ambulante Pflege 

gleichwohl eine sehr hohe Informationsdichte, die daraus resultiert, dass die Leis-

tungsangebote standardisiert sind und ebenso wie die Muster der betrieblichen Ar-

beitsorganisation an den Finanzierungsbedingungen und Dokumentationspflichten 

der Pflegeversicherung ausgerichtet werden müssen. So entsteht der Eindruck eines 

relativ risikoarmen Fürsorgemarktes, auf dem eine selbständige Erwerbstätigkeit in-

nerhalb stabiler Erwartungslagen gut kalkulierbar angelegt werden kann. 

5 Hingabe oder Investment – Handlungsmuster von Pflegeunternehmer/innen 

Märkte sind, wie institutionelle Regulierungen auch, interpretationsoffene Gebilde, 

die durch die handelnden Akteure als Bedingungen ihres Handelns unterschiedlich 

wahrgenommen werden. Ich stütze mich im Folgenden auf zwei Interviews (aus einer 

Gruppe von 20 Interviews mit Selbständigen im Pflegebereich), die im Rahmen des 

BMBF-Forschungsprojektes „Der Erfolg selbständiger Frauen“ (vgl. Gather et al. 

2014) im Jahr 2012 erhoben und für diese Publikation erneut ausgewertet wurden. 

Mit der Gegenüberstellung von Hingabe oder Investment werde ich zwei Hand-

lungsmuster in den Vordergrund rücken, die eine zentrale Trennlinie zwischen unter-

schiedlichen Formen des selbständigen Erwerbs bilden, welche wir anhand der Un-

tersuchung rekonstruieren konnten.  

Exemplarisch für die Gruppe der aus Hingabebereitschaft bzw. Fürsorgemotiven 

heraus handelnden Selbständigen möchte ich Frau A. vorstellen, die ihre Selbstän-

digkeit zur Ausübung eines professionellen Ethos betreibt.  

Frau A. ist 49 Jahre alt und hat 17 Jahre als Krankenschwester auf Station gear-

beitet, überwiegend in Teilzeit, viel davon im Schichtdienst. Vor Eintritt in die Selb-

ständigkeit war sie in einem größeren Pflegedienst tätig. Wie auch bei anderen Fäl-

len unseres Samples, die wir dieser Gruppe zurechnen, erfolgte die Entscheidung 

zur Eröffnung eines eigenen Pflegedienstes aufgrund von Unzufriedenheit über die 

Beschäftigungssituation und initiierte eine Dynamik der Selbstermächtigung. Ge-

meinsam mit einer Kollegin gründet sie einen ambulanten Pflegedienst, der vorrangig 

Pflegeleistungen nach SGB XI (Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung) 

sowie Wundversorgung und Medikamentengaben vornimmt. 

„Und wir waren beide von der Pflege da überhaupt nicht so begeistert, dass wir Anfang 

2009 gesagt haben: So, jetzt reicht’s, wir machen das jetzt besser, wir machen unseren ei-

genen Pflegedienst auf.“ (Frau A., Z. 23-25) 
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Die fachlichen Voraussetzungen erfüllten die beiden gelernten Krankenschwestern 

mit PDL-Schein (Ausbildung zur Pflegedienstleisterin) mühelos. Frau A. geht es mit 

dem Eintritt in die Selbständigkeit darum, die eigenen Arbeitsbedingungen zu ver-

bessern und sich  berufliche Handlungsspielräume für die Gestaltung der Pflegebe-

ziehung zurückzuerobern: In der abhängigen Beschäftigung war sie einem hohen 

Zeitdruck ausgesetzt. Dieser hinderte sie ihren Schilderungen zufolge daran, ihre 

beruflichen Ansprüche an die Pflegequalität zu realisieren. Die Selbständigkeit bietet 

Frau A. ein höheres Maß an Kontrolle über ihre Erwerbstätigkeit. Als Inhaberin eines 

Pflegedienstes kann sie über den Stil der Pflege entscheiden, anstatt lediglich ein 

vorbestimmtes Handlungsmuster auszufüllen. Es ist ihr möglich, sich wieder mit ihrer 

Erwerbstätigkeit zu identifizieren. 

„Und in dem Pflegedienst, wo ich war, […]. Und die Patienten waren eben nur Nummern, 

und hopp hopp ging alles, und uns war jetzt ganz doll wichtig, dass wir und die Leute sich 

auch Zeit für die Patienten nehmen. Dass das alles ein bisschen familiär ist, dass die Leute 

sich wohlfühlen. Und nicht, dass da morgens jemand am Bett steht, Mund auf, Tabletten 

rein und auf Wiedersehen. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Und das ist uns auch sehr 

gut gelungen bis jetzt. Ja.“ (Frau A., Z. 309-318) 

Während sie mit ihrem Pflegedienst, in dem neben ihrer Geschäftspartnerin noch 

eine weitere Vollzeitkraft und drei Teilzeitkräfte tätig sind, die Arbeit nach ihren Vor-

stellungen gestalten kann („Zeit nehmen“, „dass das familiär ist“), beklagt sie auf der 

anderen Seite die gestiegene Verantwortung und die Auflösung bewährter Grenzen 

zwischen Arbeit und Leben als Kehrseite der neu gewonnenen Kontrolle. 

„Man macht sich mehr einen Kopf über alles, ist ja klar. Es ist ja die Existenz, die dran-

hängt. Früher bin ich nach Hause gegangen, dann war Feierabend und dann war Schluss. 

Und jetzt überlegt man noch, na ja, so und so, wie machst du das jetzt? Also man ist mit 

dem Kopf … nicht jetzt körperlich mehr, sondern mit dem Kopf ist man halt mehr dabei.“ 

(Frau A., Z. 284-288) 

Obwohl sie sich bereits im dritten Jahr ihrer Selbständigkeit befindet, fungieren die 

an den  Angestelltenstatus geknüpften Ansprüche nach wie vor als Bewertungsmaß-

stab für ihre gegenwärtige Lebens- und Arbeitssituation. Sie beklagt sich über aus-

bleibenden Urlaub und berichtet von schwankenden Einkünften und von Monaten 

ohne jegliche Einkünfte in der Startphase. Deutlich wird: Die Selbständigkeit wird hier 

als Einschränkung erfahren. Frau A. ist da kein Einzelfall. Bei dieser Gruppe steht 

auch in der wirtschaftlichen Selbständigkeit der berufliche und berufsethische 

Selbstbezug im Mittelpunkt des Handelns und wird als Widerspruch zu wirtschaftli-

chen Rationalitäten erfahren. Diese werden als eine von außen auferlegte Anforde-

rungsstruktur wahrgenommen, die notwendigerweise mehr oder weniger angeeignet 

werden muss, um beruflich handlungsfähig zu bleiben. Angesichts der wirtschaftli-

chen Unsicherheit, in der sich Frau A. seit Eintritt in die Selbständigkeit befindet, 

stellt die Perspektive des Wiedereintritts in den abhängigen Erwerb eine wichtige Si-

cherheitskonstruktion dar, die es ihr ermöglicht, die Selbständigkeit überhaupt auf-

rechtzuerhalten.  

„Ab und zu denke ich, wenn hier wirklich alles schief läuft, denke ich auch, am besten alles 

hinschmeißen, ich gehe jetzt wieder, ich werde angestellt und dann mache ich meine Arbeit 

und habe dann Feierabend.“ (Frau A., Z. 329-331) 
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Versuche, mehr Patienten zu gewinnen, scheitern, obwohl der Betrieb, wie Frau A. 

angibt, bereits mehrere Tausend Euro in Marketingmaßnahmen investiert habe. An 

ihren Schilderungen wird deutlich, dass Frau A. über keine Erklärung für den aus-

bleibenden Unternehmenserfolg verfügt und dieser sie auch recht unvorbereitet trifft. 

Ihr mangelndes Verständnis von der Funktionsweise des Pflegemarktes und den An-

forderungen, welche an die Einnahme einer betrieblichen Leitungsposition geknüpft 

sind, verdeutlicht, dass Frau A. ihre Selbständigkeit in erster Linie zur Weiterführung 

ihrer Berufstätigkeit betreibt. Sie hat ein Interesse an der selbstbestimmten Entfal-

tung ihrer professionellen Ansprüche und lehnt zugleich eine Erweiterung ihrer Be-

rufsrolle um die Ausbildung kaufmännischer Kompetenzen und die Übernahme einer 

Arbeitgeberperspektive ab8. Bei ihr stehen die Patienten und ihre Bedürfnisse im Mit-

telpunkt. Sämtliches Verwaltungshandeln erscheint ihr lästig, in den Geschäftsräu-

men stapeln sich die Unterlagen. Diese zur Schau gestellte Marktferne lediglich als 

Desinteresse (und Versäumnis) der Inhaberin zu interpretieren, würde jedoch über-

sehen, dass Pflege gesellschaftlich als „Liebesdienst“ und Hingabe an die zu pfle-

gende Person verstanden wird. Ähnlich wie aus Untersuchungen zu Künstlern und 

Kreativen (Manske 2015) bekannt, ist diese Demonstration von Marktferne Ausdruck 

und Code eines gesteigerten Berufsethos, der sich der Unterwerfung unter Markt-

logiken explizit verweigert. Und in deren Zentrum, hier in der Pflege, steht nicht die 

Selbstverwirklichung, sondern die Selbstaufopferung.  

Frau A. steht wie andere Inhaber/innen eher kleinerer Pflegedienste für jene Be-

rufsangehörigen der Pflegebranche, die sich aus pflegerisch-ethischen Motiven her-

aus selbständig machen. Der Pflegemarkt erscheint dieser Gruppe wegen dessen 

Regulierung als ein sicheres Betätigungsfeld, das kaum Risiken birgt. Erst ausblei-

bender unternehmerischer Erfolg und Einbußen in der Einkommenssituation stoßen 

diese Akteure auf die Erfordernisse kaufmännischer Planung, welche angesichts der 

engen Kostenstrukturen in der Pflege eine Voraussetzung unternehmerischer Hand-

lungsfähigkeit zu bilden scheinen.  

Als Beispiel für eine Unternehmerin, die sich diesen Dienstleistungsbereich für 

den langfristigen Aufbau eines auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens ausge-

sucht hat (Investment), möchte ich Frau U., eine Juristin, vorstellen. Frau U. ist zum 

Interviewzeitpunkt 33 Jahre alt, ihr Unternehmen besteht seit drei Jahren und um-

fasst ca. 60 Beschäftigte. Frau U. berichtet, dass sie durch eine mittlerweile beende-

te Partnerschaft mit einem Pflegedienstleiter die Pflegebranche und deren spezifi-

schen Regulierungen kennenlernte, insbesondere da sie ihrem damaligen Partner 

beim Eintritt in die Selbständigkeit und beim Aufbau von dessen Pflegedienst zur Sei-

te stand. Nach der Trennung von ihrem Partner startet sie ihren eigenen Pflegedienst 

mit zehn Klienten und sieben Beschäftigten. Sie nimmt hierfür einen Kredit in Höhe 

von ca. 100.000 Euro auf und investiert in Autos, Medizintechnik und Planungs- sowie 

Abrechnungssoftware. 

                                                           
8 So wird beispielsweise die Einnahme der Arbeitgeberperspektive vermieden; das Verhältnis zu den Beschäftig-
ten ist auf Kollegialität ausgerichtet: „Wir arbeiten dann die Schichten genauso mit wie die Mitarbeiter, damit das 
abgedeckt ist. Und auch an den Wochenenden und so weiter, damit die Mitarbeiter dann mal freikriegen“ (Frau 
A., Z. 36-38). 
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Das Leistungsangebot ihres Betriebes hat Frau U. an den durch die Gesetzge-

bung beschriebenen Finanzierungsrahmen von ambulanten Pflege- und (medizini-

schen) Versorgungsleistungen ausgerichtet. Neben Pflegeleistungen nach SGB XI 

bietet ihr Unternehmen technik- und personalintensive Leistungen wie Intensivpflege 

an, welche über die Krankenkassen abgerechnet werden und anderen Vergütungs-

strukturen folgen. Frau U. füllt als Inhaberin die Position der Geschäftsleitung aus. Ist 

sie in pflegerischen Angelegenheiten auf die Fachkompetenz ihrer Beschäftigten an-

gewiesen, nimmt sie sämtliche wirtschaftlichen Angelegenheiten selbst in die Hand. 

So ist sie neben der Abrechnung mit den Kranken-, Pflege- und Sozialkassen sowie 

der Lohnbuchhaltung auch selbst mit den Aushandlungen und dem Abschluss der 

Pflege- und Betreuungsverträge befasst.  

„Also ich bin verantwortlich für die Kundengewinnung, das Unternehmen vorstellen. Ich 

schaue, was ich halt dem Kunden anbieten kann. Und dann setzen wir uns zusammen und 

ich sage dann, wir machen das, das und das. Was ist eure Meinung? Und erstelle dann ein 

Kundenangebot.“ (Frau U., Z. 544-551) 

Die von ihr verwendete Begrifflichkeit (Kunden, Angebot) deutet darauf hin, dass hier 

ein eher ökonomisches Verständnis der Pflegebeziehung vorliegt. Diese wird maß-

geblich über den Pflegevertrag strukturiert, da in diesem die Pflegeleistungen und 

deren Erstellungsbedingungen detailliert werden. Im Unterschied zur ersten Gruppe 

geht es hier weniger um die Verwirklichung beruflicher Vorstellungen von guter Pfle-

ge, sondern dieser Form der unternehmerischen Betätigung liegt ein Einsehen in die 

Unhintergehbarkeit der rechtlich-ökonomischen Strukturen öffentlich finanzierter 

Pflege zugrunde. Auf Basis dieser Einsicht kommt es in der konkreten Vertragsge-

staltung durchaus zu situationsgemäßen Anpassungen.  

„Die Kasse hat feste Sätze, und da kannst du machen, was du willst. […] Das Erstgespräch, 

das ist notwendig, um die Menschen kennenzulernen, um die Umgebung kennenzulernen, 

um zu wissen, was kann die Ehefrau übernehmen? Oder um zu sagen, anstatt dieser Leis-

tung machen wir etwas anderes. Dann können wir die Zeit für etwas anderes aufwenden. 

Es gehört dazu, Geschenke aufzubringen für die Kunden, wo ich sage, es ist mir egal, dass 

ich meinem Personal eine Stunde mehr zahle. Wir bringen Sie zum Arzt. Das ist halt auch 

ein kleines Geschenk. Das tut nicht jeder Pflegedienst.“ (Frau U., Z. 940 ff.) 

Frau U. stellt sich als eine Unternehmerin dar, der es gelingt, den Gegensatz zwi-

schen betriebswirtschaftlichem Kalkül und den Ansprüchen an Pflegequalität zu 

überbrücken. Es sind weniger ethische Verpflichtungen oder Selbstverpflichtungen 

als das Interesse an der Stabilität der Auftragslage und einer guten Wettbewerbspo-

sition, womit sie Zusatzleistungen („Geschenke“) begründet. Doch auch Ansprüche 

an eine als authentisch empfundene Betriebsführung werden von ihr vorgetragen: 

„Und natürlich muss ich ja auch wirtschaftlich denken und alles planen. Aber (räuspert sich) 

mir ist wichtig, dass eine ältere Person nicht jedes Mal jemand Neuen kennenlernen und al-

les neu erzählen muss. Da liegen meine Unterhosen oder da liegen meine Einlagen. […]. 

Das tue ich halt weder meinen Mitarbeitern noch meinen Kunden an. Die müssen sich ken-

nen, die müssen Vertrauen aufbringen. Denn ich versuche mich immer in die Situation zu 

versetzen: Was würdest du fühlen, wenn du alt und hilfsbedürftig bist? Das ist das Wichtigs-

te. Also halt nicht das Geld steht im Vordergrund, sondern wirklich gute Arbeit zu erbringen. 

Und das scheint gut anzukommen. Klar gibt es Fluktuation. Natürlich. Es gibt Menschen, wo 

ich sage, ich muss aussortieren. Ich muss Entscheidungen treffen. Die erste Kündigung war 



 
Schürmann, Unternehmerische Akteure auf Wohlfahrtsmärkten:  
Private ambulante Pflegedienste im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Wettbewerb 91 
 

 

für mich eine Katastrophe (lacht). Jemandem zu sagen: Ich bin mir dir unzufrieden. Aber 

einfach (räuspert sich) diesen Anspruch, zu sagen, ich habe meine Linie und ich führe es 

durch, das ist mir wichtig. Ich versuche, meinen Kunden das anzubieten, was ich mir poten-

ziell selbst wünschen würde.“ (Frau U., Z. 832-847) 

Der wirtschaftliche Erfolg ihres Unternehmens („das scheint gut anzukommen“) wird 

als Nachweis einer gelingenden Vereinbarkeit wirtschaftlicher und pflegerischer An-

sprüche angesehen und scheint zugleich rechtfertigungsbedürftig zu sein („nicht das 

Geld“). In der Rhetorik authentischer Unternehmensführung („ich habe meine Linie“) 

rechtfertigt sie sowohl Aspekte der Arbeitsorganisation und der Einsatzplanung (Ver-

trauen), Personalentscheidungen (Kündigung) als auch ihre Marktstrategien. Dieses 

Erklärungsmodell ermöglicht ihr, den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens auf 

ihre Leistungsbeiträge9 und ihre Persönlichkeit zurückzuführen. Zugleich führt es vor 

Augen, dass aus dem Mangel an individueller pflegerischer Fachkompetenz ein legi-

timatorisches Defizit hinsichtlich ihrer unternehmerischen Betätigung auf diesem Für-

sorgemarkt erwächst. Im Feld der Pflege scheint es wichtig zu sein, nicht bloß als 

kompetent kalkulierende Unternehmerfigur dazustehen. Der Anspruch gelingender 

Unternehmensführung bedarf hier des Bezugs auf das Patientenwohl, wie von Frau 

U. vorgeführt. 

6 Schluss: Ambivalente Rahmenbedingungen für Fürsorge 

Der Artikel versuchte, dem Zusammenhang zwischen Pflegegesetzgebung, Markt-

entwicklung und unternehmerischer Praxis vertiefend nachzugehen, um das komple-

xe Wirkungsgefüge, welches die sozialpolitische Regulierung in der ambulanten 

Pflege entfaltet, mit Blick auf die unternehmerischen Akteure dieses Wohlfahrtsmark-

tes in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu umreißen. Die Kontrastierung des 

ambulanten Pflegemarktes mit einer idealisierten Beschreibung professioneller Märk-

te, wie sie auch im Gesundheitssektor vorliegen, zielte auf die Einordnung dieses 

durch die Pflegeversicherung geschaffenen Wohlfahrtsmarktes ab. Diesen kenn-

zeichnet eine Dynamik, die auf Verschiebungen in der Anbieterstruktur verweist: In 

dem vormals von Trägern der freien Wohlfahrtspflege dominierten Sektor stellen mitt-

lerweile die überwiegend kleinbetrieblich strukturierten privaten Anbieter die Mehr-

heit. Aus der hier eingenommenen Perspektive auf die unternehmerischen Akteure 

zeichnet sich ab, dass diese aus einer Zwischenstellung heraus agieren. Einerseits 

handeln sie auf Basis von Versorgungsverträgen und bieten die öffentliche Dienst-

leistung Pflege nach politisch definierten bzw. verhandelten Standards und Bedin-

gungen an. Andererseits befinden sie sich als Marktakteure im zwischenbetrieblichen 

Wettbewerb; ihre selbständige Erwerbstätigkeit birgt die üblichen Risiken (Auslas-

tung, Einkommenssicherung), wenn auch unter den Bedingungen eines hochgradig 

regulierten Marktes, insofern die Regelungen der Pflegegesetzgebung einen Teil der 

Marktrisiken begrenzen, da die Wettbewerbsbedingungen für die verschiedenen 

Marktteilnehmer ein hohes Maß an Vergleichbarkeit aufweisen und die Handlungs-

spielräume der Anbieter, beispielsweise auf die Preisgestaltung zu wirken, begrenzt 

                                                           
9 Sie stellt an verschiedenen Passagen des Interviews heraus, wie hart sie in den ersten Jahren gearbeitet hat 
und wie sehr sie bereit war, Ansprüche an Lebensqualität der wirtschaftlichen Unternehmung unterzuordnen. 
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bzw. zum Teil untersagt sind. Das führt zu einer ungewöhnlichen Konstellation: Als 

Anbieter einer öffentlichen, über die Pflegeversicherung (teil-)finanzierten Dienstleis-

tung befinden sie sich gleichwohl gegenüber den medizinischen Akteuren und den 

öffentlichen Kostenträgern in einer untergeordneten Position. Auch gegenüber der 

Familie ist ihre Stellung nicht eindeutig. Denn auf dem Pflegemarkt besteht kein An-

gebots- und Funktionsmonopol. Diesem Umstand korrespondiert ein Akzeptanzkon-

flikt, insofern die Selbstbeschreibung von Pflege als eine professionelle Tätigkeit, 

deren Ausübung besondere Fachkompetenzen erfordert, nicht unstrittig ist. Der un-

eindeutige berufliche Status von Pflege spiegelt sich nicht nur in der normativen Be-

deutung und quantitativen Dominanz familialer Pflege sowie deren Ergänzung durch 

informelle Pflege – wie sie beispielsweise durch meist osteuropäische 24-Stunden-

Betreuerinnen, die als Live-ins in den Haushalten leben, angeboten werden – wider. 

Er ist nicht zuletzt auch folgenreich für die Finanzierungsbedingungen, denen die 

ambulante Pflege unterliegt. Diese folgen einer Bewertung von Pflege als Familien-

arbeit und weisen die Tätigkeit dem weiblichen Tätigkeitsspektrum zu, womit eine 

niedrige soziale Wertschätzung sowie ein relativ knapp bemessenes Vergütungsni-

veau verbunden ist (Backes et al. 2008). Damit unterscheidet sich die ambulante 

Pflege deutlich von professionellen Märkten.  

Wie die Auswertung der Interviews mit Inhaber/innen von ambulanten Pflege-

diensten zeigte, stellen diese dem Pflegemarkt eigenen Ambivalenzen sowie insbe-

sondere dessen Finanzierungsbedingungen spezifische Herausforderungen an die 

Betriebsführung. Anders als niedergelassene Ärzte können die selbständigen Anbie-

ter von Pflegeleistungen nicht lediglich professionell klientenorientiert und unabhän-

gig von Marktmechanismen handeln. Die Integration ökonomischer Kalküle der Be-

triebsführung ist auf dem Pflegemarkt notwendig; sie wird, wie die Untersuchung 

zeigte, jedoch nicht von allen privaten Akteuren in der gleichen Weise erfüllt. Wäh-

rend eine Gruppe privater Anbieter die bestehenden Planungssicherheiten strate-

gisch zur Angebots- und Betriebsentwicklung nutzt, wird von einer anderen Gruppe 

die Erfordernis, die Betriebsführung an kaufmännischen Aspekten auszurichten, als 

tätigkeitsfremd angesehen und weitestgehend abgelehnt (vgl. ebenfalls Gather/ 

Schürmann 2013). Es wäre jedoch verkürzt, die ausbleibenden Marktstrategien die-

ser Anbietergruppe als individuelles Versäumnis zu betrachten. Denn gerade sie ver-

weisen auf die in der Pflegegesetzgebung angelegte Tendenz, die Pflegearbeit als 

etwas Außerökonomisches zu behandeln. Die hohe Regulationsdichte des Pflege-

marktes wird von diesem primär ethisch motiviertem Teil der Anbieter als Verspre-

chen zur professionellen Autonomie interpretiert, als Möglichkeit, vorrangig klienten-

orientiert zu handeln. Dass auf dem Pflegemarkt diese Bedingungen nicht vorliegen, 

sondern der selbständige Erwerb zugleich mit den Forderungen der Autonomie ver-

bunden ist – dergestalt, dass die Verantwortung und Kontrolle für die Unternehmens-

führung sowie die entsprechenden Risiken zu tragen sind –, wird von einem Teil der 

Anbieter, wie hier exemplarisch am Beispiel von Frau A. gezeigt, systematisch unter-

schätzt.  

Aus diesen ersten Befunden lässt sich folgern, dass die Wirkungen der Pflege-

gesetzgebung nicht einheitlich zu bestimmen sind. Zu sehen ist, dass mit den poli-
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tisch gesetzten Rahmenbedingungen innerhalb der Gruppe der privatwirtschaftlichen 

Anbieter unterschiedlich umgegangen wird. Die Heterogenität der privaten Anbieter-

schaft wurde auch anhand der Betrachtung der Betriebsgrößen deutlich. Angesichts 

der zahlenmäßigen Bedeutung kleiner Betriebe stellt sich deswegen die Frage nach 

deren Stabilität und Wachstum. Weiterer Forschungsbedarf besteht in einer quantita-

tiven Bestimmung der betrieblichen Fluktuationsraten. Darüber hinaus schließen sich 

Fragen nach den Kooperations- und Organisationsstrategien der privatwirtschaftli-

chen Anbieter an, insofern die hier bestehenden Verbandskonkurrenzen möglicher-

weise zur Schwächung der Verhandlungsposition hinsichtlich des Vergütungsniveaus 

gegenüber den öffentlichen Kostenträgern beitragen. 
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„Was manchmal Kleinigkeiten ausmachen, die schon eine Erleichterung sein 

können.“ Mitgestaltende Aktivfachkräfte in der Arbeitsverwaltung 

Abstract: Fachkräfte in mehreren Arbeitsagenturen beschreiben neue selbstständige Arbeitsformen 

in der Vermittlung und Beratung. Diese zeichnen sich durch zwei Grundaspekte aus: Erstens können 

die Fachkräfte bei der Veränderung von agenturweiten Arbeitsprozessen und Materialien mitwirken. 

Zweitens entstehen selbstständigere Aufgabenfelder für die Fachkräfte, die teilweise mehr fachliche, 

organisatorische und soziale Kompetenzen erfordern. Der Beitrag untersucht Deutungen zur Selbst-

ständigkeit sowie zur mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft. Empirische Grundlage bilden problem-

zentrierte Interviews und Gruppendiskussionen mit Fachkräften sowie Teamleitungen, die im Zuge der 

wissenschaftlichen Begleitung eines Modellprojekts der Bundesagentur für Arbeit durch das Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt wurden. Rekonstruiert werden einerseits An-

sprüche an eine höhere Selbstständigkeit durch die Fachkräfte und andererseits eine Verwertung von 

Kreativität, Subjektivität und einer aktiveren Vermittlungsinteraktion seitens der Behörde. Entwickelt 

wird ein Idealtypus der Aktivfachkraft, die kreativ und selbstinitiativ zum Wohle der Organisation sowie 

der Aktivgesellschaft beitragen soll. 

1 Einleitung 

Nachdem der Bundesrechnungshof Anfang 2002 gravierende Fehler in der Vermitt-

lungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit feststellte und im öffentlichen Diskurs vom 

„Vermittlungsskandal“ gesprochen wurde, stand die Arbeit der Bundesanstalt in der 

Kritik. Die Bundesregierung reagierte darauf mit der Einsetzung der Kommission für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Vorsitz des VW-Managers Peter 

Hartz, dem die nachfolgenden Reformen ihren Namen ‚verdanken‘. So wurden ab 

2003 nicht allein umfassende Reformen der Arbeitsmarktpolitik, sondern auch eine 

Restrukturierung der Behörde vorgenommen: aus der Bundesanstalt entstand die 

Bundesagentur für Arbeit (BA). Reformansätze unter dem neuen, eher manageriell 

als administrativ ausgerichteten Vorstand stärkten zunächst die Rolle der Nürnberger 

Zentrale: Die lokalen Agenturen für Arbeit werden seitdem über die Regionaldirektio-

nen als Zwischeninstanz straff geführt; ihre Leistung durch ein umfangreiches Con-

trolling-System überwacht und kontinuierlich mit anderen Agenturen verglichen. Ein 

weiteres Reformelement war die Einführung von Instrumenten, die den Vermittlungs-

prozess strukturieren sollten. Die Arbeit des Vermittlungspersonals wurde durch eine 

zunächst vierstufige Kundenkategorisierung bestimmt, die mit standardisierten Ar-

beitsanweisungen verbunden war.  

So wurden autonome Handlungsspielräume der Fachkräfte wie der Agenturen in 

einem stark hierarchischen Organisationssystem eingeschränkt. Die politik- und ver-

waltungswissenschaftliche Literatur, die im Rahmen der Evaluation der Arbeitsmarkt-

reformen entstand, kritisiert entsprechend den bestehenden Zentralismus sowie eine 
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mangelnde Ausrichtung an den Bedarfen der AdressatInnen (z. B. Hielscher/Ochs 

2009; Mosley 2012; Schütz 2012). Eine zentralistische Führungsstruktur und eine 

Dominanz des Controllings wurden auch intern seitens des Hauptpersonalrats be-

mängelt (Einsiedler 2009; Einsiedler 2012).  

Es finden sich in jüngerer Zeit Anzeichen dafür, dass der zentrale Führungsan-

spruch reduziert wird. Innerhalb der BA entstehen Modellprojekte zum flexibleren 

Umgang mit Budgets sowie Ansätze, Entscheidungen im „Gegenstromverfahren“ 

(Weise et al. 2009), also unter Einbeziehung der unteren Instanzen, zu treffen. Ein 

aktuelles Strategiepapier der BA (Bundesagentur für Arbeit 2013) bekräftigt die Inten-

tion, interne Verfahren zu vereinfachen, Regelungen zu entschlacken und Verbesse-

rungsvorschläge der Beschäftigten konstruktiv aufzunehmen. In diesem Kontext 

steht ein durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) begleitetes 

Modellprojekt: Mehrere Arbeitsagenturen entwickeln und implementieren unter Betei-

ligung ihrer Beschäftigten Veränderungsoptionen zur Organisation ihrer Vermittlungs-

prozesse. Dabei sollen sie bestehende Regelungen sowie Prozesse hinterfragen und 

gegebenenfalls von diesen abweichen. Die beteiligten Arbeitsagenturen sollen ihren 

jeweils eigenen Weg der Veränderung wählen, statt ein zentral entwickeltes Konzept 

umzusetzen. Ziel des BA-Projektes ist eine bessere, individuell adäquatere Arbeits- 

und Ausbildungsvermittlung durch selbstinitiierte Verfahrensvereinfachungen und 

Freiräume. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren: Im ersten Jahr werden 

Veränderungsvorschläge gesammelt, bewertet und implementiert, im zweiten Jahr 

sollen die Veränderungen in der Praxis getestet und ihre Wirkungen überprüft wer-

den. 

Hauptelemente des Modellprojekts sind somit der Fokus auf die Kernaufgaben 

Beratung und Vermittlung, die Betonung einer dezentralen Ideenentwicklung sowie 

die Möglichkeit, in der Umsetzung der Veränderungen von bestehenden Regelungen 

abzuweichen. Ferner wird das partizipative Vorgehen bei der Generierung von Ver-

änderungen von der Personalvertretung, der zentralen sowie der lokalen Führungs-

ebene als Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts gegenüber anderen modellhaften 

Erprobungen durch die Zentrale der BA angesehen. 

In den am Projekt teilnehmenden Agenturen lassen sich unterschiedliche Metho-

den der Beteiligung ihrer Beschäftigten beobachten: Information, Formate der Kreati-

vitätsförderung und Ideenentwicklung sowie beteiligungsorientierte Konzepte. Infor-

mationsformate sollen die Mitwirkung der Beschäftigten fördern. Dabei nutzen die 

Agenturen sowohl bestehende als auch neu geschaffene Kommunikationskanäle. 

Um die Beschäftigten an der Ideenfindung zu verändernder Prozesse und Materia-

lien zu beteiligen, werden teils niedrigschwellige Möglichkeiten der Vorschlagseinrei-

chung zur Verfügung gestellt, beispielsweise Zettelboxen oder elektronische und pa-

piergebundene Vorlagen. Neu ist etwa die Einrichtung projektbezogener elektroni-

scher Informationsportale, in denen Veränderungsvorschläge dokumentiert und der 

Bearbeitungsstand eingesehen werden kann. Eine weitere Partizipationsmethode 

stellen Beteiligungskonzepte zur Diskussion und Bewertung von eingereichten Vor-

schlägen dar. In themenbezogenen moderierten Workshops werden Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter an der Formulierung von Veränderungsoptionen und zugleich an der 

Erarbeitung von praktikablen Lösungen beteiligt.  

Insgesamt findet sich eine graduelle Re-Definition des Aufgabenbereiches von 

Fachkräften, insbesondere durch den neuartigen Umgang mit Partizipation und Krea-

tivität. Obwohl die BA überwiegend hierarchisch organisiert ist, werden Partizipa-

tionsprozesse der Beschäftigten und autonome Entscheidungsspielräume vom Ma-

nagement bis hin zu lokalen Moderatorinnen und Moderatoren kommuniziert sowie 

initiiert. Auf der Fachkraft-Ebene werden dabei jene „Kleinigkeiten“ (Vermittlungs-

fachkraft, 25_A05_GD, 275) erarbeitet, die einzelne Arbeitsschritte und letztlich Pro-

zesse zu optimieren suchen. In diesem Setting stellt sich die Frage, welche Rolle 

Partizipation, Kreativität und Selbstständigkeit für die Fachkräfte einnehmen und ob 

diese auf ihre Tätigkeit rückwirken. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Rolle der 

Fachkräfte nicht allein durch die Organisationsentwicklung, sondern auch durch die 

sozialpolitische Rahmung und den ‚gesellschaftlichen Auftrag‘ der Arbeitsverwaltung 

beeinflusst werden. Daher widmet sich dieser Beitrag den Tätigkeiten und der Rolle 

von Fachkräften im BA-Modellprojekt im Kontext der Arbeitsmarktpolitik. Zunächst 

werden die Rolle der Vermittlungsfachkräfte in der aktivierenden Arbeitsverwaltung 

sowie theoretische Konzepte zu Veränderungen in der Arbeitswelt als theoretischer 

Rahmen dargestellt. Danach werden die Fragestellung sowie die Methode der 

Grounded Theory skizziert. Es folgt die Rekonstruktion von Deutungen zur Selbst-

ständigkeit und zur mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft anhand der vorliegenden 

qualitativen Daten.  

2 Vermittlungsfachkräfte im Schnittpunkt von Subjektivierung und Aktivierung  

Die beschriebene Organisationsentwicklung in der Arbeitsverwaltung reduziert formal 

standardisierte Verfahren zugunsten von lokalen Handlungsspielräumen im Span-

nungsfeld von Hierarchie und Autonomie. Eine Verlagerung von Regulierungs- und 

Entscheidungskompetenzen lässt sich auch in weiteren Organisationen sowie Funk-

tionsbereichen des Erwerbssystems feststellen und geht mit einer Veränderung von 

Arbeits- als auch Lebensbedingungen einher. Die Governance verändert sich in un-

terschiedlichen Funktionsbereichen des Erwerbssystems hin zu einer Öffnung institu-

tioneller Ordnungs-, Selektions- und Schutzfunktionen: sie beinhaltet eine Heteroge-

nisierung sozialer Rechte und führt so zu komplexeren individuellen Handlungsbe-

dingungen im Erwerbssystem (Dingeldey et al. 2015).  

Ein Teil dieser Funktionsbereiche ist der Sozialstaat, der Individuen bei (zeitwei-

ser) Erwerbsunfähigkeit absichert, und der seit einiger Zeit einem grundlegenden 

Wandel unterliegt (Weishaupt 2010). Unter Bezugnahme auf die europäische Be-

schäftigungsstrategie wurde in den 2000er Jahren in verschiedenen europäischen 

Staaten eine „aktivierende“ Arbeits- und Sozialpolitik (Eichhorst et al. 2008; Osch-

miansky 2010; van Berkel et al. 2011) umgesetzt. Trotz je unterschiedlicher Aktivie-

rungsformen ist länderübergreifend eine zunehmende Bedeutung von Kommodifizie-

rung im Sinne einer größeren Bedeutung der Arbeitsmarktteilnahme für soziale 

Sicherung und Integration festzustellen (Dingeldey 2011). Insofern werden Arbeits-

marktrisiken stärker individualisiert statt sie gesamtgesellschaftlich abzufedern (Bar-
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telheimer 2007). Die Kommodifizierung kann dabei befähigende Formen (enabling) 

annehmen oder stärker die Arbeitspflicht (workfare) betonen (Dingeldey 2007). Teil 

der an workfare orientierten Strategie ist eine Priorisierung zeitnaher Arbeitsaufnah-

me bei niedrigeren Zumutbarkeitsschwellen, die auch atypische Beschäftigungsfor-

men wie Leiharbeit, Mini- oder Midijob einschließen. Die mit atypischer Beschäfti-

gung verbundene Verschiebung der Machtbalance von Beschäftigtengruppen kann 

zu einer ungleichen Vernutzung von Arbeitskraft führen (Becker 2015).  

In der Bundesrepublik kommt hinzu, dass über die Zusammenlegung von Ar-

beitslosen- und Sozialhilfe sowie die Neudefinition von Beschäftigungsfähigkeit mehr 

als 90 Prozent aller Sozialhilfeempfänger im Jahr 2005 in den ‚zu aktivierenden Per-

sonenkreis‘ überführt wurden (Konle-Seidl/Lang 2006, S. 20; Rudolph 2004). Instru-

mente der aktivierenden Vermittlungsinteraktion (Hielscher/Ochs 2009; Ludwig-

Mayerhofer et al. 2009; Schütz et al. 2011) sind z. B. ein sogenanntes Profiling mit 

Blick auf eine Kundenkategorisierung, eine vertraglich gestaltete Eingliederungsver-

einbarung zwischen Vermittlungsfachkraft und Leistungsempfangenden sowie die 

Zunahme von Sanktionsmöglichkeiten.  

Dieser sozialpolitische Wandel wird auch analytisch mit Aktivierung (Aktivie-

rungsdiskurs, Aktivierungsparadigma, Aktivierungsregime) beschrieben. Dabei ste-

hen Wechselwirkungen von Sozialstaat, Markt und Individuum sowie ein verändertes 

Beziehungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft im Fokus der Analyse, 

wie dies etwa im Konzept des Aktivbürgers in der Aktivgesellschaft formuliert wird 

(Lessenich 2003, 2008, 2009, 2012a, 2012b). Skizziert werden hier zwei wesentliche 

Faktoren: Erstens die auf den Markt ausgerichteten Handlungsorientierungen der 

Subjekte und zweitens eine Kultur der Aktivität. 

Die vermarktlichte Handlungsorientierung des idealtypischen Aktivbürgers basiert 

analytisch auf dem Arbeitskraftunternehmer (Voß/Pongratz 1998) als neuem Arbeit-

nehmer-Typus (kritisch: Faust 2002). Dieser steht in Kontrast zur Sozialfigur des 

„verberuflichten Arbeitnehmers“, dem männlich geprägten Marktakteur im fordisti-

schen Sozialstaat (Lessenich 2012a, S. 58; Voß/Pongratz 1998). Der Idealtypus des 

Arbeitnehmers ist entsprechend der betrieblichen genormten Arbeitsorganisation 

eher reaktiv, also durch Subjekt-externe Faktoren angewiesen und kontrolliert (Pong-

ratz/Voß 2004, S. 11). Dieser Typus wird, so die These, im Zuge neuer Arbeitsorga-

nisation seit den 1990er Jahren zunehmend durch den aktiven Typus des Arbeits-

kraftunternehmers abgelöst, der seine Arbeitsleistung zweckgerichtet im Betrieb und 

am Arbeitsmarkt anbietet (Selbst-Ökonomisierung), selbstständig Arbeitsprozesse 

plant und überwacht (Selbst-Kontrolle) sowie seine Lebensführung und die Organisa-

tion von Alltag und Lebenslauf stärker an Betrieb und Beruf ausrichtet (Selbst-Ratio-

nalisierung) (Pongratz/Voß 2004, S. 12).  

Der Arbeitskraftunternehmer ist in Reinform empirisch kaum auszumachen. Pro-

totypisch kommt er in spezifischen Branchen (wie Kommunikation, Informationstech-

nologie, New Economy) sowie als Angestellten-Phänomen (Minssen 2006, S. 156 ff.) 

vor. In den Handlungsorientierungen der Erwerbstätigen weiterer Branchen findet 
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sich empirisch vor allem die Selbst-Kontrolle. Elemente der Selbst-Ökonomisierung 

stehen etwa im Zusammenhang mit teilautonomer Gruppenarbeit in der Produktion 

und Selbst-Rationalisierung mit Vertrauensarbeitszeit oder Projektarbeit (Pongratz/ 

Voß 2004, S. 26). Dennoch bietet der Arbeitskraftunternehmer einen Bezugspunkt 

für die Frage, warum sich Erwerbstätige freiwillig stärker subjektivierten Arbeitsanfor-

derungen stellen. Subjektivierte Arbeit bedeutet dabei, dass Erwerbstätige erstens 

ein Bedürfnis hegen, subjektive Aspekte der Person (z. B. Kreativität) einzubringen, 

und sich zweitens die Arbeitsorganisation dergestalt verändert, dass Subjektivität Teil 

des Arbeitsprozesses und der Verwertung wird (doppelte Subjektivierung; Baethge 

1991).  

Gleichzeitig beinhalten die oben beschriebenen Tendenzen einen größeren Ein-

fluss arbeitsbezogener Aspekte auf alle Lebenszusammenhänge, der analytisch in 

das Konzept des Aktivbürgers über eine Kultur der Aktivität (Lessenich 2008, S. 73 

ff.) eingeht. Eine veränderte Bedeutung der Aktivität für die Erwerbstätigkeit wird u. a. 

mit Bezug auf die „Kultur des Projekts“ (Boltanski/Chiapello 2006) rekonstruiert, in 

der eine projektförmige Organisation von Wirtschaft, Arbeit und Leben angenommen 

wird. Im Rahmen einer projektbasierten Rechtfertigungsordnung2 werden alle sozia-

len Beziehungen auf ein Fortkommen in der Arbeitswelt ausgerichtet, sodass die 

Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen und soziale Kontakte 

für die Fortführung der Arbeitstätigkeit durch eine aktive Erschließung von An-

schlussprojekten genutzt werden. Der Managementdiskurs stellt die kulturellen 

Codes bereit: Netzwerk, Projekt, Flexibilität, Mobilität, Selbstorganisation, Innovation 

sind positiv besetzte Stichworte, die im Kontrast zur starren Hierarchie stehen. Die 

Kultur, aus der sich der Antrieb zur Erwerbstätigkeit des Individuums speist, scheint 

jedoch nicht nur im neuen (Boltanski/Chiapello 2006) oder ‚alten‘ Geist des Kapitalis-

mus (Weber 2006) auf (Freier 2013). Sie zeigt sich auch im individuellen Anpas-

sungsvermögen an geänderte Arbeitsstellen, -abläufe und -orte von flexiblen Men-

schen (Sennett 1999), dem kreativen, eigenverantwortlichen sowie kundenorientier-

ten Handeln des unternehmerischen Selbst (Bröckling 2007) und bezieht sich auf 

gewandelte Arbeits-, Werte-, Beziehungs- und Lebensverhältnisse der beschleunig-

ten Moderne (Rosa 2005). Die Kultur der Aktivität etabliert sich „zu einer allgemeinen 

Vorstellung vom Leben und Handeln in Gesellschaft.“ (Lessenich 2008, S. 77). 

Diese Kultur der Aktivität wird von dem Idealtypus des „Aktivbürgers“ gelebt. 

Denn die „Aktivgesellschaft“ (Lessenich 2003, S. 218) erwartet „gemeinnützige (…) 

Beiträge des Einzelnen“ (Lessenich 2003, S. 217). Dem „Fördern und Fordern“-

Anspruch folgend und um soziale Anerkennung bemüht, arbeitet der Aktivbürger pro-

aktiv, um den Leistungsbezug zu verhindern und selbstständig an der eigenen Leis-

tungsfähigkeit mitzuwirken, und damit die gesellschaftliche Gemeinschaft sowie die 

sozialstaatliche Sicherung zu entlasten (Lessenich 2009, S. 168 f.). So orientieren 

Aktivbürger ihr Handeln nicht allein an marktlichen Anforderungen, entwickeln zu-

                                                           
2 Boltanski und Chiapello definieren den Geist des Kapitalismus nicht wie Weber als praktisch-rationale Lebens-
führung im Sinne eines Arbeitsethos, sondern als „eine Ideologie, die das Engagement für den Kapitalismus 
rechtfertigt“ (Boltanski/Chiapello 2006, S. 43), also ein Wertigkeitssystem, das einen übergeordneten Sinn stiftet, 
Identifikation mit der Tätigkeit ermöglicht und über bloße Profitmaximierung hinaus geht. 



 
Freier/Kupka/Senghaas, „Was manchmal Kleinigkeiten ausmachen, die schon  
eine Erleichterung sein können.“ Mitgestaltende Aktivfachkräfte in der Arbeitsverwaltung 101 
 

 

nehmend subjektive Bezüge zur Erwerbstätigkeit und kontrollieren sich selbst, son-

dern intendieren auch eine sozialstaatliche Entlastung. Jene Figur des Aktivbürgers 

zeigt sich sowohl im Erwerbslosen als auch im aktiven Altern (van Dyk et al. 2014). 

Zusammengefasst rahmen eine doppelt subjektivierte Arbeitswelt sowie die akti-

vierende Arbeitsmarktpolitik die gegenwärtige Tätigkeit der Arbeitsverwaltung. Die 

Subjekte tragen als Arbeitskraftunternehmer eine ökonomische Eigenverantwortung, 

kontrollieren ihre Arbeits- und Lebensorganisation selbst, leben eine Kultur der Aktivi-

tät und bilden eine habituelle Gemeinwohlorientierung aus, da die individuelle Le-

bensführung mit der Übernahme sozialer Gesamtverantwortung verzahnt wird. Der 

vorliegende Beitrag fragt nach den Folgen der auf Subjektivität ausgerichteten Ar-

beitswelt sowie der sozialstaatlichen Rahmung der Tätigkeit von Fachkräften. Gibt es 

eine Wechselwirkung zwischen der Aktivierung und der Arbeit von Vermittlungsfach-

kräften? In welchem Verhältnis stehen Hierarchie und Autonomie vor dem Hinter-

grund formal geweiteter Handlungsspielräume (im Modellprojekt) in einer weitgehend 

hierarchisch organisierten Bürokratie? 

3 Fragestellung und Methode 

Im untersuchten Modellprojekt sind die Vermittlungsfachkräfte verortet in einer teil-

weisen Re-Definition ihres Aufgabenbereiches. Im Vordergrund steht, laut Projektbe-

schreibung, kreatives Potential der Beschäftigten über Ideenentwicklungs-, Ideenum-

setzungs- und Ideenprüfungsformate zu nutzen sowie dezentrale Handlungsspiel-

räume der lokalen Arbeitsagenturen zu erweitern. Untersuchungsgegenstand dieses 

Beitrags sind Tätigkeiten und Subjektivität von Fachkräften, wenn sie in einer grund-

sätzlich eher hierarchisch organisierten aktivierenden Arbeitsverwaltung Partizipa-

tions- und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Daher werden Deutungen zur Tätigkeit 

und Rolle von Fachkräften im Modellprojekt untersucht, wie dies Kleemann als gang-

baren Weg bei einem nicht realisierbaren Vorher-Nachher-Vergleich zu subjektivier-

ter Arbeit vorschlägt (Kleemann 2012). Da neu entwickelte Arbeitsabläufe und  

-materialien laut Projektidee im Zusammenhang mit weniger zentraler Standardisie-

rung und agenturinternen wie individuellen Handlungsspielräumen stehen sollen, 

werden in diesem Kontext Deutungen zur Selbstständigkeit sowie zur mitgestalten-

den Vermittlungsfachkraft rekonstruiert. Damit fokussiert die Analyse einerseits Fa-

cetten doppelt subjektivierter Arbeit und andererseits mit dieser Tätigkeit verbundene 

Implikationen für einen Idealtypus der mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft. 

Zur Beantwortung dieser Fragen stützt sich der Beitrag insbesondere auf die 

Auswertung von 23 problemzentrierten Interviews mit Fachkräften und Teamleitun-

gen sowie vier Gruppendiskussionen mit Fachkräften in den beteiligten Arbeitsagen-

turen. Die problemzentrierten Interviews liefern einen Einblick in intersubjektiv geteil-

te Deutungen sowie subjektive Wahrnehmungen (Witzel/Reiter 2012). Anknüpfend 

an ein relevantes Thema werden im problemzentrierten Interview Vorwissen und 

wissenschaftliche Expertise zu Rahmenbedingungen sowie Gegenstandsbeschrei-

bungen (prior knowledge) genutzt, um die Darstellungen der Interviewten (practical 

knowledge) verstehend nachzuvollziehen. Fragen rekurrieren so teils auf (theoreti-
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sches) Vorwissen und werden auch eingesetzt, um die Gesprächspersonen mit die-

sem Wissen zu konfrontieren. Der Interviewstrukturierung diente ein Leitfaden, der 

jedoch nicht dogmatisch im Sinne einer Leitfadenbürokratie (Hopf 1978) abgearbeitet 

wurde.  

Die Gruppendiskussionen zielten auf Relevanzen und Diskussionspunkte zu or-

ganisationalen Deutungen, die über die Gruppenkommunikation sowie Einzelaussa-

gen der DiskussionspartnerInnen rekonstruiert werden können. Die Diskussionssitua-

tion ähnelt der alltäglichen Kommunikation und insbesondere die Gruppendynamik 

im Kommunikationsprozess kann zur Äußerung persönlicher, nicht-öffentlicher Mei-

nungen und Einstellungen führen (Pollock 1955, S. 32). Weiter können neben implizi-

tem Wissen (Polanyi 1985) kollektive Wissensbestände und Strukturen in Gruppen-

diskussionen rekonstruiert werden (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 92).  

Datenerhebung und -analyse folgten der Grounded Theory (Glaser/Strauss 

2005). Mittels theoretischem Sampling wurden mit Beginn der Erhebungsphase die 

Daten kodiert und komparativ analysiert. Systematisch wurden (empirische) Daten 

miteinander verglichen, um daraus Hypothesen und erste theoretische Konzepte zu 

generieren (Glaser/Strauss 2005, S. 31 ff.) – die sogenannten „Kategorien“ bei Gla-

ser und Strauss (Strübing 2014, S. 15). Im weiteren Analyseprozess wurden die Ka-

tegorien aufeinander bezogen und an neuen Daten überprüft. 

4 Selbstständigere Arbeitsfelder und Deutungen zur Selbstständigkeit 

In Interviews und Gruppendiskussionen führten Fach- und Führungskräfte Formen 

selbstständigeren Arbeitens an, die für sie im Zuge der Projektumsetzung bedeutend 

waren. Diese bezogen sich zum einen auf die Mitwirkung bei den Veränderungen 

von Arbeitsprozessen, etwa die geänderte Handhabung der Eingliederungsvereinba-

rung und überarbeitete Informationsmaterialien für die Arbeitsuchenden. Zum ande-

ren thematisierten die GesprächspartnerInnen selbstständigeres Arbeiten im Zusam-

menhang mit veränderten Aufgaben, die aus dem Veränderungsprozess resultierten. 

Beispiele sind hierfür eine stärkere Vernetzung der sogenannten arbeitgeber- und 

arbeitnehmerorientierten Vermittlung, die individuelle Organisation der Beratungszeit 

sowie der Austausch zwischen ArbeitgeberInnen und Erwerbslosen, der die Agentur-

räume verlässt und in einem Café moderiert wird. Diese selbstständigeren Aufgaben-

felder erfordern teilweise mehr fachliche, organisatorische und soziale Kompetenzen. 

Im Folgenden werden vier Beispiele für Deutungen von Selbstständigkeit analy-

siert. Textstellen, in denen Selbstständigkeit wörtlich genannt oder in denen be-

schrieben wird, etwas „selbst“ durchführen zu können, wurden für die Analyse heran-

gezogen. So fungiert Selbstständigkeit als in vivo-Code, der aus dem Datenmaterial 

generiert statt vorab theoretisch definiert wurde. Zunächst wird in diesem Kontext die 

Aussage einer Fachkraft zur Ideen- und Meinungsbildung angeführt: 

„Und jeder hatte die Möglichkeit was dazu zu sagen, bevor dann über die weitere Vorge-

hensweise entschieden wurde. Das fand ich sehr gut. Man hat (…) sich schon irgendwo 

angenommen gefühlt ne? Dass man auch selbst was da machen darf ne? Und nicht nur wir 

müssen's umsetzen und fertig, sondern ich darf da auch selbst meine Meinung zu sagen. 

Das fand ich wirklich sehr gut.“ (65_A05_EI, 153). 
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Eine Ideenartikulation und Besprechung neuer Themen wird mit einem Angenom-

men-Fühlen verbunden. Die aktive Beteiligung am Veränderungsprozess sowie 

selbstständiges Handeln und Denken statt standardisierter Regelumsetzung werden 

von der Fachkraft positiv bewertet – und rekurrieren auf das aktive Einbringen ihrer 

Subjektivität in die Berufstätigkeit. Haltungen, Wertungen und Motive werden damit 

beruflich relevant. 

Teilweise entstanden im Zuge des Modellprojekts selbstständigere Aufgaben- 

und Entscheidungsbereiche. So bestimmten beispielsweise Beschäftigte einer Ar-

beitsagentur, dass MitarbeiterInnen der Eingangszone – einer der Vermittlung zuar-

beitenden Instanz – selbstständig über bestimmte Erwerbslosen-Anfragen entschei-

den dürfen. Zuvor blieb diese Entscheidung den Fachkräften des eigentlichen Ver-

mittlungsbereichs überlassen, wobei Eingangszonen-Kräfte meist einen Rückruf 

durch die Vermittlungsfachkraft veranlassen mussten. Diese Entscheidungsbefugnis 

wird von einer Eingangszonen-Mitarbeiterin als Bestätigung und Anerkennung aufge-

fasst: 

„Also für die Arbeit selber ist es wirklich einfach so, dass ich's nicht weiterleiten muss, ja? 

Ich kann selber entscheiden und das gibt mir natürlich auch schon ein bisschen Bestätigung 

so ach man traut das der Eingangszone zu. Ja? (Lacht) Diese Entscheidung zu treffen ist 

natürlich auch schön für uns.“ (52_A04_EI, 79).3  

Weiter beschreibt eine arbeitgeberorientierte Fachkraft, dass sie in Zusammenarbeit 

mit einem Kollegen aus dem Reha-Bereich selbstständig eine neuartige Vermitt-

lungsstrategie eines gehandicapten Bewerbers gewählt hat: statt zahlreiche Vermitt-

lungsvorschläge auszugeben und den formalen Kriterien einer Vermittlungstätigkeit 

zu entsprechen, wurde für eine Tätigkeit bei einem konkreten Arbeitgeber eine tech-

nische Ausstattung zur Verfügung gestellt, die das Handicap kompensieren sollte 

(29_A04_GD, 214-216). In einer Gruppendiskussion bringt sie die persönliche Be-

deutung dieser ungewöhnlichen Stellenvermittlung zum Ausdruck:  

„B4: Das [Vermittlungsvorschläge (VV) – die AutorInnen] könnte auch ein Computer ma-

chen im Hintergrund. Der einfach die VVs (B6: klar) direkt rausschickt, die (B6: genau) ge-

rade nach dem Matching passen. Und so konnte ich wirklich gezielt vorgehen mit der 

Bewerberin. Für mich zählt der EBS [Erfolgreich besetzte Stelle – d. A.] jetzt zehnfach, 

zwanzigfach. Und wirklich mehr als aber gut.“ (29_A04_GD, 222). 

Mit dem aktiven Einbringen von Kreativität und eigener Meinung, Entscheidungs-

spielräumen sowie dem Entwickeln einer individuellen Vermittlungsstrategie werden 

in den drei angeführten Beispielen Individualisierungsansprüche an die Tätigkeit 

deutlich. Dies ist verbunden mit einem Angenommen-Fühlen als Indiz eines Bedürf-

nisses nach sozialer Anerkennung, was als individueller Antrieb der Leistungserbrin-

gung gedeutet werden kann (Honneth 2003). Dass diese Selbstständigkeit als Grund-

aspekt des Aufgabenfelds von Vermittlungsfachkräften angesehen und wodurch 

diese (bislang) eingeschränkt wird, thematisiert eine Fachkraft im Rahmen einer 

Gruppendiskussion sehr anschaulich: 

                                                           
3 Hier und im Folgenden wurden die Zitate sprachlich geglättet, die Aussageninhalte wurden nicht verändert. 
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„Wenn Sie mal in das Tätigkeits- und Kompetenzprofil reingehen. Wie soll ein Vermittler 

aussehen und was macht er letztendlich, ne? Es gibt Aufgaben, da könnte man bestenfalls 

einen dressierten Affen einsetzen, wenn ich an VerBIS [Vermittlungs-, Beratungs-, Informa-

tionssystem – d. A.4] denke. Wenn man irgendwie klicken muss, und wieder und ‚okay‘ be-

stätigen und so weiter. Das ist zum Beispiel das, was ich am Anfang gesagt hab. Die Tech-

nik. Wie viel Zeit, wenn man das betriebswirtschaftlich mal durchleuchten würde, ne? Und 

sagt ‚so mit welchem Anspruch gehen wir da dran‘, ne? So. Akademischer Abschluss wird 

verlangt oder vergleichbar, dann erwarte ich von den Leuten, dass die auch selbstständig 

und eigenverantwortlich arbeiten können. Und dazu gehören Freiräume. Und die werden 

teilweise ja massiv eingegrenzt durch starre Vorgaben, durch Controlling, teilweise durch 

Misstrauen, ne? Warum auch immer. Und ich denke, da müsste man dran arbeiten. Wenn 

man sagt, die Arbeit sollte sich ändern und von daher sehe ich das [Modellprojekt – d. A.] 

auf einem guten Weg. Ne, dass man sagt, ‚so die Leute sind eigentlich in der Position, wo 

sie eigenverantwortlich handeln sollten und könnten‘ und ja, dann auch das entsprechende 

Zutrauen in die Leute haben.“ (25_A05_GD, 260-265). 

Unterschieden wird zwischen einfachen, standardisierten Aufgaben, die insbesonde-

re in der Technikanwendung verortet werden sowie selbstständigen und eigenver-

antwortlichen Arbeiten nach erfolgreichem akademischen Abschluss. Damit wird 

auch ein widerstreitendes Verhältnis von Autonomie und Hierarchie deutlich, indem 

eigenständige Handlungspotentiale durch repetitive Tätigkeit ersetzt werden. De-

qualifizierende Folgen der Trennung repetitiver Handarbeit von der Kopfarbeit hat 

bereits Frederik Winslow Taylor mit einem Bild vom „abgerichteten Gorilla“ aufge-

zeigt (Becker 2016, S. 109).5 Insofern wird Selbstständigkeit und individuelle Aktivität 

als Persönlichkeitsmerkmal der Fachkräfte verhandelt, die jedoch in den vorherr-

schenden Aufgaben durch Vorgaben, Controlling und Misstrauen begrenzt seien. 

Diese Deutungen zu Grenzen der Autonomie decken sich mit der wissenschaftlichen 

Einschätzung der seit 2003 vollzogenen Organisationsreformen der BA. Diese wer-

den als „schon von Beginn an zentralistischer angelegt“ beschrieben, die im Ergebnis 

die „Gestaltungsspielräume der Agenturen deutlich verringert“ haben (Schütz 2012, 

S. 241). Zentrale Vorgaben zu Vermittlungsprozessen, etwa zu Inhalten von Bera-

tungsgesprächen, zu Öffnungszeiten oder zur Reaktionszeit auf Stellenangebote von 

ArbeitgeberInnen (Kaltenborn et al. 2010, S. 72) sowie dessen IT-gestützte Standar-

disierung wurden als Eingriff in die Gestaltungsspielräume von Vermittlungsfachkräf-

ten interpretiert (z. B. Hielscher/Ochs 2009). Auch die Einführung der Kundenkatego-

risierung, die Zuordnung von Arbeitsuchenden und Erwerbslosen zu vorab festgeleg-

ten Kategorien sowie Vorgaben zur Kontaktdichte rücken die Verfahrenseinhaltung in 

den Vordergrund (Jantz/Jann 2013, S. 243). Ferner existiert ein Zielsteuerungssys-

tem, das neben dem Prozessergebnis auch die Prozesskonformität einbezieht, was 

zu einer hohen „Verregelung“ führt (Schütz 2012, S. 245).  

Die Auswertung zeigt insgesamt Individualisierungsansprüche von den Vorge-

setzten (als Anforderung) und von den Beschäftigen (als Anspruch) an die Tätigkeit 

durch aktives Einbringen von Kreativität und eigener Meinung, genutzte Entschei-

                                                           
4 Im Vermittlungsbereich genutztes EDV-Programm, in dem sowohl die Profile Arbeitsuchender als auch Stellen-
angebote erfasst und bearbeitet werden. Auf dieser Basis wird ein sogenanntes „matching“ der Passung von 
Stellenangebot und -nachfrage durchgeführt. 
5 Ein Roheisenverlader verrichte einfache Tätigkeiten, die ein dressierter Gorilla in gleichwertiger Arbeitsweise 
erledigen könne (Taylor 1919, S. 41 in Becker 2016, S. 109). 
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dungsspielräume sowie das Entwickeln individueller Vermittlungsstrategien im Sinne 

einer doppelten Subjektivierung. 

5 Deutungen zur mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft – die Aktivfachkraft 

Im Folgenden sollen Deutungen zur mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft von Füh-

rungskräften sowie Selbstbeschreibungen der Fachkräfte analysiert werden, um ei-

nen Typus der mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft zu rekonstruieren. Dieser ver-

steht sich als Idealtypus (Weber 2005) und damit als analytisches Konstrukt, dessen 

Hintergrund dargestellte Vorannahmen in Kapitel 2 „Vermittlungsfachkräfte im 

Schnittpunkt von Subjektivierung und Aktivierung“ bilden. Die Analyse wird anhand 

dreier analytischer Kategorien nachvollzogen: die Verwertung von Kreativität, von 

Subjektivität sowie die Orientierung am Organisationswohl. 

5.1 Verwertung von Kreativität 

Viele der im untersuchten Modellprojekt eingebrachten Veränderungsvorschläge be-

ziehen sich auf einzelne Arbeitsschritte in der Beratungs- und Vermittlungspraxis. Sie 

sind Beispiele der Selbst-Kontrolle des Arbeitsergebnisses und werden meist mit ei-

ner Optimierung verbunden:  

„was manchmal Kleinigkeiten ausmachen, die schon eine Erleichterung sein können“ 

(Fachkraft, 25_A05_GD, 275).  

Die Projektidee, Arbeitsprozesse und -materialien (mit) zu gestalten, wird von den 

Beschäftigten überwiegend als Möglichkeit betrachtet, die individuelle Kreativität ein-

zubringen: 

„Also es ist auf jeden Fall eine Chance, würde mir als Erstes einfallen, ist eine Chance, ein-

fach seine Ideen und ja, seine kreativen Ideen einzubringen, und das wird nicht von jetzt auf 

nachher einfach umgesetzt, sondern es wird gut ausgestaltet, man setzt sich zusammen, 

überlegt sich richtig, wie es halt funktionieren könnte, wird natürlich dann doch noch mal 

abgesegnet, das wird ja geprüft (…) Das ist eigentlich eine Chance für die ganze Agentur. 

Also jetzt nicht nur [für die Agentur A04 – d. A.] denke ich. Ja. Langfristig gesehen.“ (Fach-

kraft, 29_A04_GD, 27). 

Dass die Fachkraft es als Chance betrachtet, eigene als „kreativ“ beschriebene Ideen 

aktiv einzubringen, verweist auf den individuellen Anspruch, Subjektivität in der Be-

rufstätigkeit auszuleben. Weiter illustriert es ein bestehendes Bewusstsein, dass kre-

ative Potentiale beruflich abgefragt und relevant werden. Denn die Ideengenerierung 

wird auch als Chance für die Agentur sowie die Gesamtorganisation dargestellt. So 

zeigt sich die Tendenz, Fähigkeiten und Leistungen der Fachkräfte zu vermarkten, 

als unternehmerisches Handeln und Selbst-Ökonomisierung. Auch hier finden sich 

Anzeichen auf die Baethgesche doppelte Subjektivierung: Einerseits besteht ein indi-

viduelles Bedürfnis, Subjektivität in die berufliche Tätigkeit einbringen zu können und 

andererseits nimmt auf ArbeitgeberInnenseite die Bedeutung von Subjektivität in Ar-

beitsprozessen zu.  

Die Kreativitätsverwertung äußert sich auch in einer teilweise wahrgenommenen 

Erwartungshaltung hinsichtlich einer kontinuierlichen Vorschlagseinreichung (Nervo-

sität der Führungsebene bei geringerer Vorschlagsdichte). Die bestehende Ideen- 
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und Kreativitätserwartung demonstriert auch folgende kritische Deutung, in der krea-

tive Tätigkeit eher als Novum gesehen wird:  

„Wir sind ja keine kreativen Köpfe. Wir sind ja Verwaltungsmenschen. Ne? Also ich bin nicht 

in der Werbung, ich bin (Lachen) in der Vermittlung.“ (25_A05_GD, 36).  

So wird gewissermaßen eine Anti-These zur Kreativitätserwartung im Aufgabenbe-

reich der Arbeitsvermittlung aufgeworfen. 

5.2 Verwertung von Subjektivität 

In Äußerungen von Fach- wie Führungskräften finden sich Anforderungen an Subjek-

tivität als Produktivitätsressource. Subjektivität meint hier menschliche Handlungspo-

tentiale wie Intuition, Empathie, Motivation, Fähigkeiten zur Selbstorganisation der 

Tätigkeit, zur Übernahme von Verantwortung und Verantwortlichkeit sowie wechsel-

seitige Koordination von Arbeitenden (Kleemann 2012, S. 12). In der Arbeitsvermitt-

lung gibt es aktuell zwei Beschäftigtengruppen: erstens arbeitgeberorientierte (im 

sogenannten Arbeitgeberservice, AGS) und zweitens arbeitnehmerorientierte Fach-

kräfte, die mit ihrer jeweiligen Klientel Kontakt pflegen. Diese beiden Funktionsberei-

che werden im BA-Projekt auf verschiedene Weise miteinander verbunden. Im fol-

genden Beispiel erklärt eine Fachkraft, dass sich die Verzahnung von Wissen zu Ar-

beitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen auf die eigene Rolle auswirkt: 

„Bin ich eher der AGSler werde ich immer mehr auf dem Arbeitgeber seiner Seite und orien-

tiert sein, und der Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmervermittler in die andere Richtung. 

Und so habe ich sie dann aber beide am Tisch und muss das mit mir ausmachen, wen tue 

ich jetzt was Gutes (…). Also auch diese Konfrontation ist halt auch schwierig da mit ein-

fließen zu lassen.“ (34_A03_GD, 52). 

Das angeführte Zitat lässt erkennen, dass die im Zuge der Organisationsreformen 

der 2000er Jahre eingeführte Arbeitsteilung der Betreuung von ArbeitgeberInnen und 

ArbeitnehmerInnen zu einer Positionierung der Fachkraft hinsichtlich der betreuten 

Interessengruppe führte. Wenn sich jedoch das Wissen über beide Gruppen ver-

schränkt, führe dies zu inneren Konflikten („muss das mit mir ausmachen“), wenn ein 

Interessensgegensatz auszugleichen ist (wem etwas Gutes tun). Später erklärt die 

Fachkraft, dass Erkenntnisse zu Lohnzahlung und Persönlichkeitsmerkmalen von 

ArbeitgeberInnen sowie Bewerbenden die Vermittlungsarbeit emotional und mora-

lisch erschweren können. Insofern schütze eine Distanz zu tiefer gehendem Wissen 

um Arbeitsbedingungen und Personen die Fachkraft. Gleichzeitig reflektiert die Fach-

kraft im Modus der Selbst-Kontrolle Einflussfaktoren für eine gelingende Arbeitsver-

mittlungstätigkeit. 

Im folgenden Teamleitungsinterview werden Authentizität, Bewusstseinsände-

rung und aktivere Kommunikation mit den AdressatInnen betont:  

„das Zweite ist mit Sicherheit dieses Thema auf Augenhöhe mit Kunden, (…), ich geh auf 

den Kunden zu und warte nicht, dass der Kunde auf mich zukommt, ich begeb mich auf die 

Ebene vom Kunden spreche mit ihm in einer anderen Form, und wirke jetzt nicht so büro-

kratisch, sondern wirke jetzt wirklich als vielleicht eher Coach, bei manchen (…), dass man 

den Bewerbern versucht so häufig wie möglich direkt in Kontakt zu Arbeitgebern zu geben, 

(…) Wenn du Interesse hast an so einer Tätigkeit geh hin, spreche direkt mit dem Arbeitge-

ber, das ist schon eine ganz andere Erfahrung“ (48_A04_EI, 51). 
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Geäußertes Ziel ist, mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten und eine individuell 

passende, d. h. adressatInnengerechte Arbeitsvermittlung zu etablieren. Es werden 

direkte Kontakte (face-to-face) zwischen Bewerbenden und ArbeitgeberInnen sowie 

zwischen Erwerbslosen angestrebt. Statt einer bürokratisch gerahmten Interaktion, 

anonymen Vermittlungsvorschlägen und allgemeinen Aussagen soll individuell auf 

die AdressatInnen und ihre Interessenlagen eingegangen werden.  

Analytisch lässt sich dies als Form aktiver Vermittlung fassen: Die Fachkraft fun-

giert eher als Coach, sie dirigiert weniger, sondern unterstützt mehr und agiert in der 

Interaktion nicht hierarchisch („auf Augenhöhe“, „auf einer Ebene“). Die Fachkraft 

geht dabei „in die Tiefe mit dem Kunden und bespricht das, was sinnvoll und notwen-

dig ist. Da haben sie [die Fachkräfte - d. A.] deutlich mehr Freiheiten“ (48_A04_EI, 

122). Ferner bemisst sich die aktive Vermittlung an dem ‚Öffnen des Kunden‘ 

(48_A04_EI, 90). Die Fachkraft ist für die gewählte Strategie selbst verantwortlich. 

Die Ergebniskontrolle ersetzt formalisierte und standardisierte Abläufe als Prozess-

kontrolle. Der Öffnungsprozess ist jedoch für Fachkräfte und ihre AdressatInnen in-

tendiert, wie im als notwendig erachteten Bewusstseinswandel deutlich wird: 

„dieses Zugehen auf Bewerber und auf Arbeitgeber das ist so was eher freiwillig ist, das 

heißt, dass man einfach sagt, als Vermittler muss ich eigentlich für mich so echt sein wie ich 

bin, damit ich dann auch anders auf den Kunden wirke, das ist so eine Veränderung im Be-

wusstsein der Vermittler. Das ist sicherlich das Anspruchsvollste und auch das was am 

längsten dauert.“ (48_A04_EI, 53). 

So wird die ideale Fachkraft als authentisch dargestellt. Sie zeigt Interesse, öffnet 

sich dem Gegenüber, wird nahbar. Damit geht ihre Subjektivität als entscheidender 

Anteil ins Arbeitsergebnis ein. 

Verbunden mit diesem Fachkraft-Typus ist eine Form der Subjektivierung, die 

persönliche Eigenschaften (Authentizität, Nahbarkeit sowie Bewusstseinswandel) wie 

auch neuartige analytische und konzeptionelle Fähigkeiten (Strategie zum Öffnen 

des Gegenübers) verwertet. In einer idealtypischen aktiven Vermittlung sollen Fach-

kräfte individuelle Strategien für eine tiefergehende Kommunikation mit den Adres-

satInnen entwickeln. Auf dieser Basis sollen „sinnvolle“ Unterstützungsschritte initiiert 

werden (Ergebniskontrolle), statt einen Erfolg nach dem Befolgen eines standardi-

sierten Handlungskonzeptes (z. B. Kundenkontaktdichtekonzept, Vier-Phasen-Modell 

der Integrationsarbeit) verbuchen zu können (Prozesskontrolle). 

5.3 Orientierung am Organisationswohl 

Die bisherige Analyse zeigte, dass Kreativität und Subjektivität als individuelle Leis-

tungen und Potentiale der Beschäftigung in der Arbeitstätigkeit aktiv genutzt werden 

sollen. Darüber hinaus geht eine intrinsische Verantwortlichkeit und emotionale Be-

deutung der Tätigkeit für die Fachkraft mit einer Orientierung am Organisationswohl 

einher. So berichtet eine Fachkraft in der Eingangszone, dass sie sich nunmehr stär-

ker für die individuelle Arbeitsvermittlung interessiert und den weiteren Weg von Er-

werbslosen nachverfolgt, auch wenn dies nicht mehr im eigenen Zuständigkeitsbe-

reich liegt: 
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„wenn man ein Gespräch hatte mit einem Kunden und man sich unsicher war wie geht es 

mit dem weiter oder sich interessiert geht man auch mal nach dem Gespräch noch mal hin 

[zu den Fachkräften der Vermittlung und Beratung – d. A.] und fragt ‚was hast du denn jetzt 

da gemacht, und wie ging es weiter?‘ Das hatte man vorher halt eher nicht. Weil man dann 

einen Termin vergeben hat (…) und dann hat man sich da nicht noch mal in der Eingangs-

zone weiter Gedanken gemacht, wie geht es jetzt mit dem Kunden weiter. Und so lese ich 

mir dann manchmal den Vermerk durch, von den Kunden, die ich weitergeleitet hab, was ist 

denn da jetzt passiert, konnte man demjenigen schon helfen, besonders diejenigen, die sa-

gen ‚ich brauch ganz dringend eine Stelle‘, dass er Hilfe benötigt.“ (64_A05_EI, 49). 

Im folgenden Beispiel antwortet eine Fachkraft auf die Frage, ob sie sich bereits 

überlegt hat, in der arbeitgeberorientierten Vermittlung tätig zu sein. 

„Also mein Herz schlägt für die Kunden. Ach das mach ich ah richtig mit (…) Mit Herzblut 

ne? Weil auch schwierige Gespräche, das ist für mich eine Herausforderung. Das ist für 

mich eine Herausforderung, ihm zu zeigen, dass wir der Anbieter sind oder der erste 

Dienstleister am Arbeitsmarkt. Wo ich manchmal sogar zu Hause ganz kurz mal gucke, wo 

hat der gearbeitet, Luxemburg bei welcher Bank und so weiter und so weiter. Und wenn er 

dann kommt, und ich sage einfach so nebenbei ‚wie sieht's aus dann ne, [Ort einer stattge-

fundenen Bewerbung – d. A.] und so weiter und so weiter‘ und dann denkt er ‚oh ja. An-

scheinend ist der informiert‘. In den ersten zehn Minuten weiß der, was Sache ist. Und so 

weiter und dann ergibt das die Gesprächsebene, ne?“ (39_A05_EI, 63). 

Die Fachkraft äußert eine hohe Identifikation und emotionale Verbindung mit der 

Vermittlung sowie  Beratung von Erwerbslosen. Auch werden hohe Ansprüche an die 

eigene Arbeitstätigkeit und ein Interesse an der Herausforderung genannt, was auch 

einen Wunsch nach Aktivität und Individualität impliziert, beispielsweise gegenüber 

routinierten Standardprozessen. Ein Wissen über die Bewerbungsbemühungen des 

Gesprächspartners – angereichert um Zusatzinformationen, die bei Bedarf auch in 

der entgrenzten Arbeit zu Hause eingeholt werden – werden als Fundament einer 

funktionierenden Gesprächsebene angeführt. Die Selbst-Kontrolle zur Beratungsqua-

lität basiert hier auf Informationswissen. Hervorzuheben ist weiter die Identifikation 

mit der Organisation, die sich im Wunsch einer erfolgreichen Beweisführung aus-

drückt, dass „wir“ der erste Dienstleister am Arbeitsmarkt sind. So positioniert sich 

die Fachkraft auch als Wahrerin des Wohls der Organisation und ihrer Vorrangstel-

lung. 

Insgesamt wurden Facetten der Verwertung von Kreativität und Subjektivität, ei-

ne aktivere Form der Kommunikation (aktive Vermittlung) sowie eine individuell wahr-

genommene Verantwortlichkeit für die Arbeitsvermittlung rekonstruiert. Der Idealty-

pus der mitgestaltenden Vermittlungsfachkraft lässt sich somit als subjektiviertes, 

flexibles, unternehmerisch handelndes Individuum beschreiben, das eine aktive 

Vermittlung betreibt. Der hier dargestellte Befund ist, dass die Aktivierung sich dabei 

nicht nur auf die Adressatinnen und Adressaten der sozialstaatlichen Intervention 

richtet, sondern auch auf die Fachkräfte rückwirkt. Deutungen von Fachkräften, die 

das Modellprojekt als Instrument stärkerer Partizipation und Verantwortlichkeit für 

ihre individuellen Arbeitsprozesse beinhalten, weisen sie als Rollenträger einer ‚Ak-

tivfachkraft‘ aus. Die Aktivfachkraft transportiert nicht nur wirtschaftliche Handlungs-

normen als Teil aktivierender Arbeitsmarktpolitik, sondern übernimmt diese selbst. 
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Sie äußert ihre Bereitschaft, kreativ und selbstinitiativ zum Wohle der Organisation 

beizutragen und stellt ihre Aktivität heraus. 

6 Fazit 

Im vorliegenden Beitrag wurden Aussagen von Vermittlungsfachkräften und Teamlei-

tungen aus mehreren Arbeitsagenturen analysiert, die an einem Modellprojekt teil-

nehmen, bei dem zentrale Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit außer Kraft ge-

setzt und teilweise durch eigene Regelungen – die unter Beteiligung der Mitarbei-

terInnen entstanden – ersetzt werden konnten. Die Mitarbeit an dem Projekt selbst 

sowie neu gestaltete Arbeitsprozesse erfordern ein größeres Maß an Engagement, 

ein stärkeres Sich-Einbringen in die Arbeit und die Nutzung von subjektiven Potentia-

len, die in hierarchisch-präskriptiven Abläufen üblicherweise nicht abgerufen werden. 

Basierend auf der Annahme subjektivierter Arbeitsverhältnisse und eines aktivieren-

den Sozialstaats stellten die AutorInnen die Frage, ob das Aktivierungsparadigma 

sich ebenfalls auf die Beschäftigten in der Arbeitsverwaltung auswirkt. 

Die vorgelegten Analysen zeigen zunächst, dass die Anforderungen an eine hö-

here Selbstständigkeit überwiegend angenommen und positiv bewertet werden. Ge-

rade Fachkräfte mit einem bislang eingeschränkten Mandat erleben zusätzliche 

Kompetenzen als Bestätigung und begrüßen den Wegfall von Regelungen und Vor-

schriften, die als einengend gesehen werden. Teilweise kommt ein nahezu professio-

nelles Berufsverständnis zum Ausdruck, zu dem ein beruflicher Ethos, eine am Ge-

meinwohl orientierte Motivation sowie eine Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit 

der Berufsausübung gehören (Hesse 1968; zur Entscheidungsfreiheit Heisig 2005). 

Persönliche Fähigkeiten wie Interesse, Empathie und Wahrnehmungsvermögen 

werden als wesentliche Aspekte der Arbeit gesehen, wie dies auch in weiteren Stu-

dien zu subjektivierter Arbeit festgestellt wurde (Kleemann 2012). Die im Projekt ge-

stellten Ansprüche an gesteigerte Kreativität werden dagegen weniger einmütig be-

wertet. Einerseits wird darin eine Chance gesehen, sich einzubringen, was für eine 

Selbst-Ökonomisierung im Sinne des Arbeitskraftunternehmers (Pongratz/Voß 2004; 

Voß/Pongratz 1998) spricht. Andererseits formulieren die Befragten auch Grenzen 

der Nutzung von Kreativität, die in der plakativen Aussage münden, man sei ja nicht 

in der Werbung, sondern in der Vermittlung tätig.  

Vereinzelt zeigten sich Tendenzen eines entgrenzten Arbeitsverständnisses 

(Gottschall/Voß 2005; Kratzer 2003; Voß 1998) mit der Bereitschaft, sich mit dem 

‚Schicksal‘ eines Betroffenen über den eigenen Aufgabenbereich hinaus zu befassen 

oder auch Recherchen in der Freizeit durchzuführen, um für ein Beratungsgespräch 

besser vorbereitet zu sein. Hier scheint ein Aspekt der wissenschaftlichen Diskussion 

auf, dass der ‚von unten‘ formulierte Anspruch auf mehr Selbstverwirklichung in der 

Tätigkeit mit neuen Anforderungen ‚von oben‘ einhergeht und dabei einen höheren 

Druck zur Selbstoptimierung beinhaltet (Baethge 1991; Boltanski/Chiapello 2006; 

Honneth 2002). Solche Prozesse gehen teils auch mit begrenzten Ressourcen ein-

her (Kratzer 2003; Wolf 2003), die auch in der Arbeitsverwaltung festgestellt wurden 

(Hofmann et al. 2012; Manz et al. 2011; Wenzel et al. 2015). Die Fachkraft, die den 
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Anspruch vertritt, der „erste Dienstleister am Arbeitsmarkt“ zu sein, agiert unterneh-

merisch handelnd für das Organisationswohl, ohne jedoch an den ökonomischen 

Ressourcen beteiligt zu werden.  

In den diskutierten Fällen und weiteren Analysen wurde ein Idealtypus der mitge-

staltenden Vermittlungsfachkraft rekonstruiert – die Aktivfachkraft. In diesem Typus 

einer doppelt subjektivierten Arbeitskraft scheinen Merkmale des Arbeitskraftunter-

nehmers (Pongratz/Voß 2004; Voß/Pongratz 1998) sowie eine Orientierung am Or-

ganisationswohl als Leitlinie der Arbeit auf. Entsprechende Arbeitskräfte wären aktiv 

im doppelten Sinne: Sie arbeiten an der Aktivierung ihres Klientels, gleichzeitig akti-

vieren sie eigene subjektive Potentiale für ihre Arbeit. In der oben rekonstruierten 

aktiven Vermittlung zeigen sich zwei Tendenzen, die in eine andere Richtung als vor-

liegende Analysen des Vermittlungshandelns in der aktivierenden Arbeitsverwaltung 

weisen (Ludwig-Mayerhofer et al. 2009; Ludwig-Mayerhofer et al. 2014; Sowa/Stap-

les 2013): So intendiert die aktive Vermittlung eine nicht-hierarchische Kommunikati-

on, im Rahmen derer Fachkräfte gemeinsam mit ihren „KundInnen“ deren Aktivie-

rung vorantreiben und dabei den beruflichen Interessenlagen der Bewerbenden eine 

hohe Bedeutung einräumen. Dass die Aktivfachkräfte dabei auch Teile ihrer selbst 

der ökonomischen Verwertung unterwerfen, die bislang eher der privaten Nutzung 

vorbehalten waren, wird von ihnen kaum problematisiert. Lediglich im Fall der Kreati-

vität werden Grenzen der Aktivierung deutlich, dies allerdings eher als Reaktion auf 

die zu fordernd erscheinenden Anforderungen des Modellprojekts. Auch wird die Par-

tizipation hauptsächlich als Einbringen subjektiver Potentiale verstanden, Vorschläge 

hinsichtlich einer Stärkung von Arbeitnehmerrechten oder eine Problematisierung 

von Arbeitsaufwänden aufgrund von Stellenneubesetzung im Rahmen befristeter 

Beschäftigungsverhältnisse werden kaum thematisiert. 

Die dargestellten Analysen zu Deutungen von Selbstständigkeit und einem Ideal-

typus der Aktivfachkraft haben analytisch im Rahmen der Grounded Theory den Sta-

tus von Konzepten, die durch komparative Analysen entstanden sind. Die weitere 

Kategorienbildung im Zuge rekonstruktiver und kontrastiver Analysen kann dazu füh-

ren, dass die Aktivfachkraft sich als neuer doppelt subjektivierter und doppelt aktivier-

ter Arbeitstypus im aktivierenden Sozialstaat herauskristallisiert oder andere Ausfor-

mungen von Arbeitstypen diesem gegenüber gestellt werden. Denn Untersuchungen 

verweisen darauf, dass in der Arbeitsverwaltung unterschiedliche Sichtweisen auf die 

eigene Arbeit und Rolle (Osiander/Steinke 2011), auf unterschiedliche Schwerpunkt-

setzungen in den Zielen der Vermittlungsarbeit (Theuer/Sowa 2014) und der Bera-

tungsqualität (Kühn/Behrens 2012; Sowa 2014) koexistieren. Möglicherweise zeigen 

sich andere Typen eines subjektivierten Arbeitsverständnisses oder auch traditionel-

lere Formen eines nicht-entgrenzten Arbeitnehmertypus mit eingeschränkter Verwer-

tung subjektiver Eigenschaften.  

Für den weiteren Fortgang wird es darauf ankommen, wie Organisationsstruktu-

ren, Anreizsysteme und Arbeitskulturen sich entwickeln, ob Aktivfachkräfte in den Or-

ganisationen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik erwünscht sind und ob die Fach-

kräfte selbst sich die Vorteile einer solchen Arbeit gegenüber der umfänglicheren 

Nutzung und gegebenenfalls Vernutzung ihres Arbeitsvermögens zu eigen machen. 
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Migration und Selbstständigkeit. Herausforderung Systemwissen und die Be-

deutung von kulturellen und institutionellen Prägungen 

Abstract: In dem Beitrag werden die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zur Gründungsge-

schichte aus Sicht von Selbstständigen mit Migrationshintergrund vorgestellt. Als Ergebnis wird eine 

Typenbildung präsentiert, die den Kontext, in den die Unternehmensgründung eingebettet ist sowie 

die Motivationslagen, die zur Selbstständigkeit geführt haben, berücksichtigt. Hier zeigt sich die ge-

samte Spannweite selbstständigen Arbeitens von Migrantinnen und Migranten: vom prekären Unter-

nehmertum bis hin zur Selbstständigkeit mit hohen Autonomiegraden. Darüber hinaus wird auf spezi-

fische Herausforderungen für migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer im Verstehen von 

Systemen, beispielsweise dem deutschen Rechts-, Bildungs- oder Sozialversicherungssystem, for-

mellen Regelungen und informellen Regeln eingegangen. Zum einen wird deutlich, dass dieses Sys-

temwissen nicht leicht zugänglich ist. Zum anderen offenbart sich, wie handlungsleitend (zunächst) 

kulturelle und institutionelle Prägungen durch die Herkunftsländer sind. Diese kulturellen und instituti-

onellen Prägungen durch die Herkunftsländer finden in der Forschung zu Migration und Integration 

bisher zu wenig Beachtung, bekommen aber mit Blick auf die Integration von Geflüchteten zusätzliche 

Bedeutung. 

1 Selbstständige Migrantinnen und Migranten stehen für kulturelle und ökono-

mische Vielfalt in Stadtgesellschaften 

Metropolen wie München sind durch ihre kulturelle Vielfalt charakterisiert. In Mün-

chen leben derzeit Menschen aus über 180 Ländern. 39 Prozent der Stadtbevölke-

rung haben ausländische Wurzeln, ein Viertel der Münchnerinnen und Münchner 

sind ausländische Staatsbürger (LHS München 2013: 10, 29). In dieser Vielfalt liegen 

Stärken sowie Herausforderungen für moderne Stadtgesellschaften. Inzwischen wird 

die kulturelle und ökonomische Vielfalt von Städten auch als positiver Wirtschaftsfak-

tor wahrgenommen. Die berufliche Selbstständigkeit von Personen mit Migrationshin-

tergrund liefert einen wichtigen Beitrag zum Gründungsgeschehen und trägt zur Dy-

namik der wirtschaftlichen Entwicklung bei (vgl. Brixy et al. 2013). 

Aus zweierlei Gründen sind Migrantenunternehmen zunehmend im Fokus ar-

beitsmarktpolitischer Strategien und Maßnahmen: Zum einen ist Selbstständigkeit für 

Menschen mit Migrationshintergrund eine Möglichkeit, einer Erwerbstätigkeit nachzu-

gehen, wenn die Integration am ersten Arbeitsmarkt – z. B. aufgrund fehlender oder 

nicht anerkannter Ausbildungsabschlüsse – sich als schwierig herausstellt. Insofern 

sind Unternehmensgründungen von Menschen mit Migrationshintergrund ein Weg 

zur persönlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Integration (vgl. BBMFI 2014: 

350). Zum anderen sind diese Unternehmen eine Art „stille Ausbildungsplatzreserve“ 

für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Nach wie vor haben es Schulabsol-

ventinnen und -absolventen mit Migrationshintergrund schwer, einen Ausbildungs-
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platz zu finden (vgl. Beicht et al. 2014). Es wird vermutet, dass diese Gruppe höhere 

Chancen auf einen Ausbildungsplatz und einen erfolgreichen Abschluss – auch mit 

schwierigem qualifikatorischen und sozialen Hintergrund – hätte, wenn sie auch und 

vermehrt in Migrantenunternehmen ausgebildet würde (vgl. Neisen/Larsen 2012: 12). 

Neben dem ökonomischen Nutzen, den Migrantenunternehmen für eine prosperie-

rende Stadtentwicklung haben können, stellen sie einen wichtigen Integrationsfaktor 

für eine solidarische und offene Stadtgesellschaft dar. 

Das unternehmerische Spektrum von Migrantinnen und Migranten in München 

selbst ist enorm vielfältig. Das statistische Datenmaterial allein gibt nur allgemeine 

Hinweise auf mögliche Beschäftigungs- und Ausbildungspotenziale dieser Unter-

nehmen. Die Datenlage ist insofern unbefriedigend, als bei den Gewerbeanmeldun-

gen und -abmeldungen lediglich die Staatsangehörigkeit und nicht der Migrations-

hintergrund erhoben wird.2 Es gibt keine verlässlichen Zahlen zum Bestand von 

Unternehmen, die von Migrantinnen und Migranten geführt werden, denn zu ihnen 

gehören auch Personen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Zudem ist 

über die Situation dieser überwiegend kleinst- und kleinbetrieblichen Unternehmen 

nur sehr wenig bekannt. Die Betriebe, ihre Probleme, Potenziale und strategischen 

Ausrichtungen sind sowohl für die Kommunen als auch für die Forschung ein noch 

weitgehend unerschlossenes Feld.  

Vor diesem Hintergrund hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landes-

hauptstadt München eine Studie zu Münchner Migrantenunternehmerinnen und 

-unternehmern durchgeführt, in deren Fokus ganz bewusst nicht nur sogenannte 

„Best Practice-Unternehmen“ stehen. Ziel der Untersuchung ist eine Bestandsauf-

nahme von typischen Gründungskontexten und -motivationen, von Erfolgskriterien, 

aber auch von strukturellen Hemmnissen dieser Selbstständigen (vgl. Schütt 2015).  

2 Untersuchungsdesign und Auswertungsmethode 

Bei der Untersuchung handelt sich um eine explorative qualitative Studie. Die Fall-

auswahl verfolgt nicht das Ziel einer Repräsentativität im statistischen Sinne, viel-

mehr wurde – wie bei qualitativen Samplingverfahren üblich (vgl. Breuer 2009: 57 f.) 

– eine Fallkontrastivität angestrebt („theoretische Sättigung“, vgl. Strübing 2008: 

33 f.). Es geht darum, ein möglichst breites Spektrum der migrantischen Unterneh-

men, von sogenannten Tagelöhnern über Anbieter personenbezogener Dienstleis-

tungen bis hin zu hochqualifizierten Spezialisten, zu erfassen. Bei der Fallauswahl 

wurde zudem auf eine Streuung nach Herkunftsländern, Branchen, Alter und Ge-

schlecht geachtet.  

Als Erhebungsinstrument kam ein problemzentriertes Leitfadeninterview zum 

Einsatz (vgl. Witzel 2000). Auf Basis der Interviews wurden Einzelfallanalysen in An-

                                                           
2 Der Begriff „Migrationshintergrund“ beschränkt sich nicht nur auf die Gruppe der zugewanderten Menschen mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft, sondern er schließt deren in Deutschland geborenen Nachkommen ebenso mit 
ein wie Ausländer, Eingebürgerte, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler oder Asylbewerber (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2012: 5-7). 
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lehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) durchgeführt und mit 

der empirisch begründeten Typenbildung (Kelle/Kluge 1999) verbunden.  

3 Untersuchungssample 

Im Rahmen der Studie konnten 44 Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrati-

onshintergrund befragt werden, darunter sind 16 Frauen (36,4 Prozent) und 28 Män-

ner (63,6 Prozent). Die Unternehmen sind in sehr unterschiedlichen Stadtteilen ange-

siedelt. Von den Befragten haben 13 Personen (30 Prozent) die deutsche Staatsbür-

gerschaft. 42 Personen sind Einwanderinnen und Einwanderer, nur zwei Befragte 

sind in Deutschland geboren. Insgesamt konnten Personen aus 23 Herkunftsländern 

interviewt werden. Die Interviews wurden überwiegend auf Deutsch, einige auf Eng-

lisch geführt und bei drei Befragungen wurden Dolmetscher hinzugezogen. 

 

Land  Anzahl Land Anzahl 

Afghanistan 1 Kosovo 1 

Bosnien-Herzegowina 1 Österreich 1 

Brasilien 3 Polen 4 

Bulgarien 4 Rumänien 2 

China 1 Russland 1 

Ghana 1 Slowakei 1 

Griechenland 2 Spanien 1 

Indien 1 Türkei 6 

Irak 2 Ukraine 3 

Iran 1 Ungarn 3 

Italien 2 USA 1 

Kolumbien 1 

Tabelle 1: Herkunftsländer der Befragten 

(Quelle: eigene Erhebung) 

Schulische und berufliche Bildung 

Bezogen auf das allgemeine Bildungsniveau der Befragten zeigt sich folgende Ver-

teilung: Insgesamt 29 Personen haben eine Hochschulzugangsberechtigung 

(66 Prozent). Drei Befragte verfügen über einen mittleren Schulabschluss. Sechs 

Personen haben einen Hauptschulabschluss (davon drei in Deutschland erworben) 

und sechs Interviewte verfügen über keinen Schulabschluss. 

Nur vier Personen weisen keinerlei berufsbezogene Qualifikation auf. Über ein 

Drittel der Befragten verfügt über eine Berufsausbildung (16 Personen). Knapp zwei 

Drittel sind akademisch qualifiziert (26 Personen). Bei fünf Personen liegt eine Dop-

pelqualifikation vor, d. h. entweder Berufsausbildung und ein Hochschulabschluss 

oder mehrere Studienabschlüsse. 
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Damit sind in dem Sample sowohl bezogen auf das Allgemeinbildungsniveau als 

auch bezogen auf die berufsfachliche Ausbildung Hochqualifizierte überdurchschnitt-

lich vertreten.  

Branchenzugehörigkeit 

Bei der Verteilung der Unternehmen nach Wirtschaftszweigen ist der Dienstleistungs-

sektor überproportional vertreten (16 Betriebe, u. a. Beratung/Consulting, Juristen, 

Eventmanagement, Versicherungs- und Finanzdienstleistung, Engineering etc.). An 

zweiter Stelle finden sich zehn Handwerksbetriebe, gefolgt vom Einzelhandel mit sie-

ben Unternehmen. Das Gastgewerbe sowie die Medienbranche (Grafikdesign sowie 

neue Medien) sind mit jeweils fünf Unternehmerinnen und Unternehmern vertreten. 

Ebenso wurde ein Mediziner (Gesundheitssektor) befragt. 

Innerhalb dieser Branchen finden sich Akademikerinnen und Akademiker, Hand-

werksmeisterinnen und -meister, aber auch sogenannte Tagelöhner, die ohne eine 

formale berufsfachliche Qualifizierung überwiegend im Ausbaugewerbe tätig sind. 

Qualifizierte Spezialisten sind eher im Consultingbereich und in den freien Berufen 

(z. B. Mediziner und Rechtsanwälte) angesiedelt. Die Einzelhandelsunternehmen 

haben meist einen ausgeprägten Bezug zur Herkunftskultur der Gewerbetreibenden. 

Betriebsgrößenklassen, Anzahl der Beschäftigten, mitarbeitenden Familienangehöri-

gen und Auszubildenden 

Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer sind überwiegend Solo-Selbst-

ständige (48 Prozent)3 oder Inhaber von Kleinstunternehmen mit weniger als zehn 

Beschäftigten (43 Prozent). Gleichwohl sind in den 23 Betrieben mit abhängig Be-

schäftigten neben den Inhabern 156 Angestellte und 28 mithelfende Familienangehö-

rige tätig. Zum Zeitpunkt der Befragung waren in den 44 Unternehmen zehn Auszu-

bildende beschäftigt. 

4 Wege in die Selbstständigkeit  

Häufig wird angenommen, dass die Gründungspraxis bei Unternehmerinnen und Un-

ternehmern mit Migrationshintergrund „anders“ sei (vgl. Merckelbach/Brehme 2011, 

Equal-Netzwerk 2007: 28). Worin dieses „anders gründen“ besteht, bleibt zumeist 

aber vage. Auch bei Gründerinnen und Gründern mit Migrations-hintergrund ist der 

Eintritt in die Selbstständigkeit nicht nur ein formaljuristischer Akt, sondern – wie für 

Jede und Jeden, der ein eigenes Unternehmen gründet – ein wichtiger biografischer 

Schritt (vgl. Weber/Elven/Schwarz 2011: 49). Im Folgenden werden die unterschied-

lichen Wege in die Selbstständigkeit kurz vorgestellt:  

 „Sprung ins kalte Wasser“, durch: 

o Neugründung eines Unternehmens. Hier ist die Selbstständigkeit die einzi-

ge Form der Erwerbstätigkeit (37 Personen). Nur acht Personen sind un-

mittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland selbstständig geworden. 29 Per-

                                                           
3 Im bundesdeutschen Durchschnitt liegt der Anteil von Solo-Selbstständigen mit 57 Prozent höher (vgl. Mai/ 
Marder-Puch 2013: 486). 
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sonen leben bereits viele Jahre in Deutschland und waren vor ihrer Selbst-

ständigkeit abhängig beschäftigt.  

o Übernahme von bestehenden Betrieben in sechs Fällen.  

 „Beiboot-Selbstständigkeit“: Gründungen können auch über einen sanften 

Einstieg in die Selbstständigkeit erfolgen. In diesen Fällen wird das eigene Un-

ternehmen neben einer eigenen oder hauptberuflichen Erwerbstätigkeit des 

Partners langsam aufgebaut. Diese Selbstständigen begeben sich nicht voll-

ständig in die Selbstständigkeit, sondern sichern ihre Existenz über andere 

Einkommen ab und erkunden auf diesem Weg die Chancen ihrer Geschäfts-

idee. 

Für 17 Personen des Samples ist ihre aktuelle Selbstständigkeit nicht die erste Er-

fahrung als Unternehmerin oder Unternehmer. Bei acht Interviewten waren die frühe-

ren Schritte in die Selbstständigkeit nicht von Erfolg gekrönt. Die Gründe, warum ein 

Unternehmen nicht erfolgreich ist, sind individuell verschieden. Allerdings waren – 

auch aus Sicht der Befragten – häufig Unerfahrenheit hinsichtlich der Geschäftsfüh-

rung und zu optimistische Einschätzungen bezogen auf die Nachfrage oder die eige-

nen Kompetenzen auszumachen.  

Im Folgenden wird nun ausführlicher auf die Gründungsgeschichte sowie die Mo-

tivation der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer eingegangen. 

5 Selbstständigkeit bei Migrantinnen und Migranten: vom prekären Unterneh-

mertum bis hin zur Selbstständigkeit mit hohen Autonomiegraden 

Die Analysen legen zwei grundsätzliche Motivlagen für die Gründung eines eigenen 

Unternehmens offen: Für die eine Gruppe stellt Selbstständigkeit eine mögliche Form 

der Erwerbstätigkeit dar (28 Unternehmen). Die jeweiligen Geschäftsfelder knüpfen 

zwar oft an bisherige berufliche Erfahrungen an, sind aber durchaus offen für neue 

Felder (Selbstständigkeit als eine Erwerbsform). Bei der anderen Gruppe ist Selbst-

ständigkeit an sich die gewünschte und angestrebte Form der Erwerbstätigkeit 

(16 Unternehmen) und das Resultat einer Auseinandersetzung mit der Frage: Wie 

und was will ich arbeiten? Für diesen Personenkreis spielt die unabhängige Bestim-

mung von Arbeitsinhalten und -formen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für 

eine Selbstständigkeit (Selbstständigkeit als Selbstbestimmung). 

Die Typisierung der Migrantenunternehmen berücksichtigt sowohl den Kontext, in 

den die Unternehmensgründung eingebettet ist, als auch die Motivationslagen, die 

zur Selbstständigkeit geführt haben.  
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Zielstellung Typen Fälle Prozentanteil 

Erwerbstätigkeit  28 64 

 Pioniergründung 4  

 Brückengründung 6  

 Ausweichgründung 18  

Selbstbestimmung  16 36 

 davon Gründung durch Gelegenheit (6)  

 davon Gründung für eine Idee (3)  

Summe  44 100 

Tabelle 2: Verteilung der Migrantenunternehmen nach Gründungstypen  

(Quelle: eigene Erhebung) 

Innerhalb dieser beiden Gruppen konnten jeweils verschiedene Typen von Migran-

tenunternehmen voneinander abgegrenzt werden:  

 Der ersten Gruppe wurden sogenannte „Pioniergründungen“, die völlig neue 

Geschäftsfelder erschließen, sowie „Brückengründungen“ zugeordnet. Das 

Geschäftsmodell des letztgenannten Typus beruht darauf, dass sie Angebote 

speziell für bestimmte ethnische Gruppen anbieten. Unter dem Typus „Aus-

weichgründung“ werden Unternehmensgründerinnen und -gründer gefasst, die 

entweder Arbeitslosigkeit oder – aus ihrer subjektiven Perspektive – schlechte 

Arbeitsbedingungen vermeiden wollen. 

 Die Gruppe der Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Selbstständig-

keit vor allem wegen ihres Bedürfnisses nach der Selbstbestimmung von 

Arbeitsinhalten und -formen wählt, verbindet damit Unabhängigkeit, Entschei-

dungsfreiheit und die Möglichkeit, die eigene Kreativität ausleben zu können. 

Bei einigen dieser Personen bedurfte es eines exogenen Impulses wie z. B. 

Insolvenz des Arbeitgebers, belastendes Arbeitsklima etc., um den Traum von 

der Selbstständigkeit auch zu realisieren („Gründung durch Gelegenheit“), 

andere hingegen sind vollkommen von intrinsischen Motiven geleitet („Grün-

dung für eine Idee“).  

Die Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass wir nicht von der Gruppe mi-

grantischer Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen können. So finden sich in 

München Unternehmen von Selbstständigen mit Migrationshintergrund, die in den 

„klassischen“ Geschäftsfeldern von Migrantinnen und Migranten, wie beispielsweise 

im Imbissbereich, Lebensmittelhandel und dem Angebot von einfachen Dienstleis-

tungen angesiedelt sind. Ebenso sind auch Selbstständige vertreten, die versuchen, 

in München als Tagelöhner über die Runden zu kommen. Zehn der Unternehmer 

betreiben Handwerksbetriebe, davon sind fünf im Baugewerbe tätig. Es gibt Bera-

tungs- und Consultingangebote im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Handels-

wirtschaft. Selbstständige Rechtsanwälte sind ebenso vertreten wie Ingenieure, ein 

Arzt oder ein international tätiger Vermittler von Sportlerinnen und Sportlern. Das Bild 

von migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern ist vielschichtig. Zudem 
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zeigt sich, dass ein Großteil der Befragten sein Angebot nach keiner bestimmten 

ethnischen Gruppe ausrichtet (vgl. auch Leicht/Langhauser 2014: 52).  

Will man aus dieser Vielfalt von Unternehmensgründungen diejenigen heraus-

greifen, deren Entstehungskontext substantiell mit dem Migrationshintergrund der 

Unternehmerinnen und Unternehmer verbunden ist, so trifft dies am deutlichsten auf 

die „Brückengründungen“ und die „Ausweichgründungen“ zu. Der erstgenannte Ty-

pus richtet sein Angebot nach den Bedürfnissen bestimmter ethnischer Gruppen aus, 

die aufgrund des eigenen Migrationshintergrundes erkannt bzw. bedient werden 

können. Der zweite Typus weicht in die Selbstständigkeit als Reaktion auf Arbeits-

markteintrittsbarrieren aus, die eng mit dem Migrationshintergrund der Akteure ver-

bunden sind.  

Bei diesen „Ausweichgründungen“ (18 Personen, 41 Prozent des Samples) kann 

von einer dauerhaften, unfreiwilligen Selbstständigkeit gesprochen werden. Diese 

Personen waren und sind bei der Stellensuche nicht erfolgreich bzw. bewegen sich 

nur in hoch prekären Tätigkeitsfeldern. Ihr Ziel ist es, die Selbstständigkeit zu verlas-

sen und den Übergang in ein stabiles, existenzsicherndes Beschäftigungsverhältnis 

zu bewältigen. Dies gelingt nicht – zum Teil, weil im Ausland erworbene Qualifizie-

rungen nicht anerkannt werden; zum Teil, weil ihre Deutschkenntnisse nicht dem 

Niveau in einer ausbildungsadäquaten Beschäftigung entsprechen. Aufgrund ihrer 

Arbeits- und Belastungssituation ist es den Befragten bisher nicht gelungen, diese 

„Defizite“ zu verringern. Für Selbstständige in dieser Situation gibt es keine institutio-

nellen Ansprechpartner bzw. Unterstützungsangebote – von den zeitlichen und finan-

ziellen Restriktionen ganz zu schweigen. 

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass migrantisches Unternehmertum, po-

sitiv formuliert, äußerst vielfältig ist. Der Bogen spannt sich von der international täti-

gen Unternehmensberaterin über Handwerksbetriebe bis hin zu selbstständigen Ta-

gelöhnern. Eine weitere Erkenntnis ist aber auch: In weiten Teilen ist es ein prekäres 

Unternehmertum.  

Im anschließenden Abschnitt wird nun auf eine Gruppe von migrantischen Unter-

nehmerinnen und Unternehmern eingegangen, die – wie viele der von uns Befragten 

– als Erwachsene nach Deutschland eingewandert sind und zum Zeitpunkt der 

Gründung noch nicht lange in Deutschland leben. 

6 Herausforderung „Systeme verstehen“ 

Vor allem die erst kürzlich zugewanderten Selbstständigen haben zunächst große 

Schwierigkeiten, sich innerhalb der verschiedenen Systeme und Institutionen zu-

rechtzufinden und sie zu verstehen. Sei es das Steuersystem, sei es unser Kammer-

system, Bildungssystem, seien es die Regelungen zur Anerkennung von Bildungs-

abschlüssen, Berufszugangsregelungen wie die Handwerksordnung oder andere 

formelle Regelungen und informelle Regeln. Das folgende Zitat verdeutlicht, dass der 

erste „offizielle“ Schritt, die Anmeldung eines Gewerbes, weniger eine Hürde dar-
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stellt. Vielmehr entstehen Schwierigkeiten beim Verstehen des Systems und den De-

tailfragen zu Formalitäten oder auch üblichen Gepflogenheiten. 

Frage: „Wenn Sie Ihre Selbstständigkeit in [Herkunftsland] mit der hier in Deutschland ver-

gleichen, was ist für Sie besonders? 

A: Das ist eine ganz andere Situation, ich kenne das deutsche System noch nicht gut. Ich 

habe mich registriert, aber was ich dann machen muss, weiß ich noch nicht, obwohl mein 

Mann selber selbstständig ist. Ich sehe bei meinem Mann, dass man für die Akquise gute 

Beziehungen haben muss. Sich bemühen, um Angebote abgeben zu können. In der [Her-

kunftsland] ist das natürlich auch so, aber im eigenen Land fühlt man sich natürlich wohler. 

Dann habe ich die Sprache auch erst frisch gelernt, manchmal fühle ich mich nicht so kom-

petent wie im Englischen.“ Juristin (Fall 12) 

Nicht umsonst ist dieses „Systemwissen“ die Geschäftsgrundlage einiger Unterneh-

merinnen und Unternehmer, die ihre Kunden beim Brückenschlag zwischen ver-

schiedenen nationalstaatlichen Regelungen sowie Systemen beraten und unterstüt-

zen. Die Befragung macht deutlich, dass von Behördenseite ein stärkeres Augen-

merk darauf gelegt werden sollte, die einzelnen Systeme und die ihnen innewohnen-

de Logik anschaulich und nachvollziehbar zu erläutern (ähnlich Kohn 2013: 5).  

„Also am Anfang informiert sie keiner und nach einiger Zeit werden ihnen Papiere vorgelegt, 

dass sie haben das und das nicht gemacht und deshalb müssen sie Strafe zahlen. Sie 

wussten das nicht, dass das Rechte und Pflichten sind.“ Selbstständig im Bau-Nebenge-

werbe mit Hilfstätigkeiten (Fall 6b, Interview wurde mit Unterstützung eines Dolmetschers 

geführt) 

Welche Selbstständigen kämpfen nicht mit den Vorschriften und Anforderungen, die 

mit einem eigenen Gewerbe einhergehen? Ungleich schwerer ist es, die jeweiligen 

Regelungen und Vorschriften zu verstehen, zu beachten und korrekt umzusetzen, 

wenn sie einem fremd sind. Die jeweiligen Regulierungen und die ihnen innewoh-

nenden Logiken zu kennen, ist eine Seite der Medaille. Eine andere Seite ist die 

Auseinandersetzung mit den kulturellen und institutionellen Prägungen durch die 

Herkunftsländer.  

7 Kulturelle und institutionelle Prägungen durch Herkunftsländer 

Die Befragungen geben Hinweise darauf, dass bestimmte Verhaltensweisen von Mi-

grantenunternehmerinnen und -unternehmern vor dem Hintergrund unterschiedlicher 

Normalitätsvorstellungen bewertet werden sollten. Was heißt das konkret? Wenn 

Unternehmer oder Unternehmerinnen ihrer Abgabenpflicht nicht im erforderlichen 

Maß nachkommen, wird unterstellt, dass diese Unternehmer versuchen, „nicht ge-

rechtfertigte Steuervorteile zu erlangen“ (AO § 370 III 1). Unsere Ergebnisse zeigen, 

dass eine andere Interpretation ebenso plausibel ist, welche die Erfahrungen mit den 

Institutionen der sozialen Sicherung und dem Steuersystem in den Herkunftsländern 

berücksichtigt. Das folgende Zitat verweist auf die Anforderung der Einhaltung von 

Fristen und die rasche Mahnung durch die Steuerbehörden: 

„Eines der Probleme mit dem Finanzamt ist, du musst pünktlich sein. Wenn du das nicht 

bist, kriegst du schnell Mahnungen.“ Gastronom (Fall 26) 
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Wir haben mit Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, in deren Her-

kunftsländern das System der sozialen Sicherung sehr grobmaschig gestrickt ist und 

die Menschen es gewohnt sind (oder lernen mussten), sich um ihre soziale Absiche-

rung und Altersvorsorge selbst zu kümmern. Zudem ist der Umgang mit öffentlichen 

Behörden von Korruptionserfahrungen geprägt und das Steuersystem funktioniert 

nur eingeschränkt, staatliche Unterstützungsleistungen werden nicht oder nur rudi-

mentär geleistet.4 Dies sind Normalitätsannahmen von neu Zugewanderten, die aus 

entsprechenden Ländern kommen. Ihre Erfahrungen im Umgang mit Behörden und 

Einrichtungen der öffentlichen Hand sind für sie prägend und zunächst auch hand-

lungsleitend. Welche Konsequenzen hat dies für die Einzelnen? Auf der einen Seite 

wird vom Staat keine Hilfe erwartet, umgekehrt wird aber auch erwartet, dass an den 

Staat keine oder sehr geringe Abgaben zu entrichten sind. Die Einstellung, die hinter 

diesen Erfahrungen steckt, wird in folgendem Zitat deutlich: 

„Ich würde auf niemandes Kosten, nicht von dir, nicht vom Staat – ich kann schon selber 

was machen.“ Consultin aus Asien (Fall 21) 

Wir haben es in unserem Sample auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu 

tun, die aus Ländern stammen, in denen die Bevölkerung mit den wohlfahrtsstaatli-

chen Leistungen eher unzufrieden und eine wohlfahrtsstaatlich geprägte soziale Ab-

sicherung kaum oder gar nicht vorhanden ist (vgl. Roosma et al. 2013: 250-251). Ak-

tuelle internationale Studien weisen auf einen engen Zusammenhang zwischen der 

„Qualität“ staatlicher Institutionen und den individuellen Einstellungen zu Steuerab-

gaben und der Sozialpolitik hin.5 Insbesondere jene osteuropäischen Länder, deren 

öffentliche Institutionen durch autoritäre Regime entwickelt und nach 1990 in sehr 

unterschiedliche Richtungen transformiert wurden, weisen geringe Zufriedenheits- 

und Zustimmungswerte mit den sozialstaatlichen Einrichtungen auf. Kurz gesagt: 

Dort, wo staatliche Institutionen wenig funktionieren, ist die Zustimmung zur Steuer- 

und Sozialpolitik gering ausgeprägt – oder wie es Svallfors formuliert: „low quality of 

governement feeds low confidence and weak tax compliance“ (2013: 377). Es ist na-

heliegend, dass gerade Zuwanderinnen und Zuwanderer diese Einstellung zu staatli-

chen Institutionen und Behörden zunächst „mitnehmen“.6  

Vor diesem Hintergrund sind nicht abgeführte Abgaben und/oder ein sehr zu-

rückhaltender Umgang mit Behörden weniger als eine Ablehnung des deutschen 

Steuersystems oder öffentlicher Einrichtungen einzuordnen. Für ein besseres Ver-

ständnis des Integrationsprozesses von Migrantinnen und Migranten trägt auch bei, 

die institutionellen Prägungen durch die Herkunftsländer und die mit der Migration 

verbundenen Lern- und Anpassungsprozesse mit in den Blick zu nehmen.7 

„Am Anfang war es schwierig für mich, da hatte ich immer Angst, wenn ich Nein sage beim 

Hauseigentümer oder wenn ich laut spreche gegen eine Behörde, dass ich eine Strafe be-

                                                           
4 Zur Rolle von informellen und formellen Regelungen und Institutionen bei Ökonomien, die sich im Übergang 
befinden, z. B. für die Ukraine: Williams/Round/Rodgers 2010; Bulgarien: Williams/Vorley 2015; Usbekistan: Urin-
boyev/Svensson 2013; genereller: Estrin/Mickiewicz 2010. 
5 Vgl. Torgler/Schneider 2006, Svallfors 2013; zur Steuerkultur vgl. Nerré 2008; 2004: 278-279. 
6 Vgl. Gsir 2014a und 2014b. 
7 Für diese Perspektive im Hinblick auf politische Partizipation vgl. Zapata-Barrero et al. 2013. 
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komme [...] Aber nach vier Jahren Arbeit weiß man, du kannst deinen Mund aufmachen.“ 

Gastronom aus dem Mittleren Osten (Fall 26)  

Neu zugewanderte Migrantinnen und Migranten aus Ländern mit niedrigen Sozial-

standards sowie niedrigen Zustimmungswerten der Bevölkerung haben ein geringes 

Vertrauen zu staatlichen Einrichtungen und sozialen Sicherungssystemen. Vor die-

sem Hintergrund ist es zumindest nachvollziehbar, wenn neu zugewanderte Perso-

nen z. B. aus Ost-, aber auch Südeuropa mit ihren Unternehmungen in erster Linie 

Hilfebedürftigkeit vermeiden möchten und gleichzeitig gegenüber staatlichen und 

kommunalen Einrichtungen eine skeptische und vorsichtige Grundhaltung einneh-

men.  

„Man braucht Mut, in die Behörden reinzugehen [...] Ja, die [Migranten] haben Angst vor 

den Behörden.“ Lebensmitteleinzelhandel (Fall 10, Südeuropa) 

Unterstützt wird diese These durch die folgenden Zitate zu den Erfahrungen von Be-

fragten bei der Gewerbeanmeldung und den Marktzugangsbedingungen in Deutsch-

land, mit Behörden und dem deutschen Rechtssystem. 

„Also ich fand das hier wunderbar, dass man zum Kreisverwaltungsreferat [zuständige Be-

hörde für Gewerbeanmeldungen, P. S.] gehen kann und eine Lizenz beantragen konnte. 

Das wäre in [südeuropäisches Land] undenkbar, da werden Lizenzen wie Kapital gehandelt 

und verkauft, sie gehören zum Kapital der Firma. Lizenzen sind da limitiert.“ Buchhändler 

aus Südeuropa (Fall 19) 

„Aber es erklärt niemand so richtig. Wir müssen morgen Steuer bezahlen und in drei Mona-

ten wieder, wir sind kein Geldautomat, das ist eine Überraschung. [...] wir rechnen hier mit 

guter Sicherheit, gute Straßen, gutes Wasser, das können wir nicht von allen Ländern sa-

gen.“ Ingenieurdienstleister aus Südamerika (Fall 29) 

„Bürokratie, wenn man eine Erfahrung in [osteuropäisches Land] hat, das ist eigentlich sehr 

einfach hier.“ (Fall 34)  

Ein interessantes Ergebnis der Untersuchung ist, dass die meisten der Befragten ihre 

Steuerberaterin oder ihren Steuerberater als die wichtigsten externen Partner be-

nennen.  

„Er hatte die Sachen anfangs nicht beim Steuerberater. Er wusste nicht, dass einer ge-

braucht wird, erst später hat er das erfahren und er kümmert sich jetzt [...] Er sagt, keiner 

zeigt uns den Weg, welche Rechte und Pflichten sie mit dem Gewerbe haben. Sie wissen 

nicht, wie man eine Rechnung stellt.“ Selbstständig im Bau-Nebengewerbe mit Hilfstätigkei-

ten (Fall 6a, das Interview wurde mit Unterstützung eines Dolmetschers geführt) 

Diese Berufsgruppe scheint nicht nur bei Fragen des Steuerrechts und der Erstellung 

der Steuererklärung eine wichtige Funktion zu erfüllen. Vielmehr geben Steuerbera-

terinnen und Steuerberater den Unternehmerinnen und Unternehmern wichtige Hin-

weise hinsichtlich der Betriebsführung; sie beraten und helfen im Umgang mit Behör-

den und Institutionen. Immer wieder betonen Unternehmerinnen und Unternehmer, 

wie wichtig es ist, eine gute Steuerberaterin zu haben. Die Hilfestellung durch Steu-

erberaterinnen und Steuerberater scheint beim Aneignen von wichtigem Systemwis-

sen und dem Verstehen deutscher Behördenstrukturen von immenser Bedeutung zu 

sein. 
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8 Fazit 

Urbane Zentren sind das Zuhause von Menschen aus ganz unterschiedlichen Regi-

onen und Ländern. Hier finden sich vielfältige Lebens- und Sozialräume, in denen 

sich ein Gefühl von Heimat entwickelt, das nicht auf Staatsbürgerschaft oder perfekte 

Sprachkenntnisse angewiesen ist.  

Für Personen, die noch nicht lange in Deutschland leben, ist die Zuschreibung 

„mit Migrationshintergrund“ kein Merkmal von Ausgrenzung. Diese Befragten thema-

tisieren Schwierigkeiten und Herausforderungen, die eng damit verbunden sind, dass 

ihnen selbst vieles noch fremd ist. Im Zeitverlauf, je mehr man mit Vorschriften und 

Regeln, mit der Sprache sowie mit den Systemen vertraut ist, umso mehr treten mig-

rationsspezifische Themen in den Hintergrund. Dann rücken migrationsneutrale As-

pekte der Selbstständigkeit in den Vordergrund, es geht um spezielle Fragen zum 

Steuer- oder Arbeitsrecht, zur Wahl der Rechtsform oder zum Zugang zu öffentlichen 

Aufträgen.  

Das Label „Migrationshintergrund“ ist als zentrale Klammer für all diese Unter-

nehmerinnen und Unternehmer nicht geeignet, um deren Bedürfnisse und Heraus-

forderungen hinreichend zu beschreiben. Etwa ein Drittel der untersuchten Selbst-

ständigen ist dem wirtschaftspolitischen Leitbild von dynamischen, sich selbst ver-

wirklichenden Unternehmerpersönlichkeiten zuzuordnen (vgl. Bögenhold/Fachinger 

2012a: 278). Allerdings bewegen sich auch viele der Selbstständigen im unteren 

Einkommenssegment und beschreiben ihre finanzielle Situation als sehr angespannt. 

Es ist wichtig, sich folgendes vor Augen zu führen: Migrationshintergrund ist eine Ka-

tegorie von vielen, die auf diese Personengruppe zutrifft. Der eigene Migrationshin-

tergrund kann auf individueller Ebene eine wichtige Ressource für die Selbstständig-

keit bzw. das eigene Angebot sein. Ob er für die Selbstständigkeit eine Relevanz 

besitzt, hängt von der Ausrichtung des Angebots und von weiteren Faktoren wie z. B. 

Bildung, fachlicher Qualifikation oder den Sprachkenntnissen ab. Ebenso ist von Be-

deutung, wie lange die Personen schon in Deutschland leben, wie sie sozial einge-

bunden sind und wie heimisch sie sich an ihrem Wohn- und Arbeitsort fühlen.  

Wir finden auch hier jene Mikroselbstständigkeit, erhöhte Unstetigkeit, Erwerbs-

hybridisierung und -prekarisierung, von der Bögenhold und Fachinger (2012b: 6-7) 

berichten. Selbstständige mit Migrationshintergrund, das sind sozial Benachteiligte 

mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. Das sind aber auch hochqualifizierte 

Spezialisten und kreative Innovatorinnen, die sich erfolgreich im globalen Wettbe-

werb behaupten. Diese verschiedenen Gruppen bewegen sich in differenten Sozial-

räumen und Communities. Die Untersuchung verdeutlicht die unterschiedlichen Be-

dürfnislagen, Arbeits- und Lebensrealitäten innerhalb dieser Gruppe von Unterneh-

merinnen und Unternehmern und sie gibt Hinweise, wie das vorhandene Beratungs- 

und Unterstützungsangebot für migrantische Selbstständige noch besser auf die ver-

schiedenen Bedürfnisse ausgerichtet werden kann. 

Die zumeist hochqualifizierten selbstständigen Migrantinnen und Migranten 

schaffen Arbeitsplätze und leisten einen relevanten Beitrag zur Beschäftigung (vgl. 
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Leicht/Langhauser 2014: 6). Migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer tra-

gen über die Selbstständigkeit aber nicht nur zur Sicherung der Existenz ihrer Be-

schäftigten, ihrer eigenen und der ihrer Familien bei. Sie zeigen sich offen in der Ge-

staltung ihrer Erwerbsbiografie und sind nicht nur auf ein Modell von Erwerbstätigkeit 

fixiert. Auch jene, für die eine Selbstständigkeit nicht die „erste Wahl“ ist, sind enga-

gierte und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Darüber hinaus eignen 

sie sich im Zuge ihrer Selbstständigkeit kontinuierlich nicht nur unternehmerisches, 

administratives und berufsfachliches Wissen an, sondern auch kulturelles und institu-

tionelles Systemwissen. Allerdings: Dieser Wissenserwerb, der sich quasi nebenbei 

und ohne faktische Anerkennung sowie geringe Unterstützung vollzieht, sollte in der 

Debatte – auch hinsichtlich der Integration von Geflüchteten – mehr Beachtung er-

fahren. Gesellschaftliche Integration und interkulturelle Offenheit ist keine Einbahn-

straße. Der „fremde“ Blick auf eine Gesellschaft eröffnet einen reflexiven Blick auf die 

Normalitätsannahmen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft und verdeutlicht, an 

welchen Stellen es für Migrantinnen und Migranten hilfreich ist, wenn Behörden und 

öffentliche Verwaltung die Systeme, ihre Funktionslogiken, Institutionen, Regelungen 

und informellen Regeln „erklären“. 
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Forschungsvorhaben 

Festo Lernzentrum Saar GmbH 

BMBF-Verbundprojekt: Reifegradbasierte Migration zum CPPS – ADAPTION 

Beschreibung des Vorhabens 

Mit dem Thema Industrie 4.0 erreicht ein neues, vornehmlich technikinduziertes Ra-

tionalisierungsparadigma die Unternehmen. Mit Industrie-4.0-Technologien sollen die 

zukunftsweisenden Antworten auf die Herausforderungen globalisierter Märkte, zeit-

kritischer und flexibler Produktnachfragen sowie veränderter Kundenwünsche gege-

ben werden. Cyber-Physical Systems (CPS) sind dabei als Systeme zu verstehen, in 

denen reale Elemente – mikroelektronisch unterstützt durch eigene Rechenfähigkeit, 

Sensorik und Aktorik sowie zusätzliche Kommunikationsschnittstellen – miteinander 

vernetzt werden. Ziel der CPS ist die je nach externen Anforderungen weitgehend 

autonome Selbststeuerung, -optimierung und -konfiguration der Systemkomponen-

ten, die dafür eigenständig auf relevante verfügbare Daten und Dienste ihrer Umwelt 

zurückgreifen können. Sie beschreiben somit die Verknüpfung der virtuellen, informa-

tionstechnischen Welt mit der realen, physikalischen Welt. Mit dem Einzug von CPS 

in die Produktion wandelt sich das bisherige industrielle Produktionssystem zuneh-

mend zu einem Cyber-physischen Produktionssystem (CPPS). 

Die aktuelle Diskussion um Industrie 4.0 ist stark technisch geprägt: Technologi-

sche Innovationen wie kollaborierender Roboter, RFID-Chips, digitale Assistenzsys-

teme, smart devices oder Sensoren dominieren die öffentliche Wahrnehmung. Viel-

fach wird dabei übersehen, dass es sich bei Produktionssystemen um sozio-

technische Systeme handelt, mithin neben der Technik die Dimensionen Organisati-

on und Mensch unerlässlich zur erfolgreichen Umsetzung der Industrie-4.0-Vision 

sind. Sich auf die Komplexität dieser Veränderungsprozesse einzustellen, sie zu be-

herrschen und die sozio-technischen Gestaltungsbereiche sowohl technisch als auch 

humanzentriert, wirtschaftlich und organisatorisch aufeinander abzustimmen, stellt 

für alle Unternehmen, insbesondere aber für Klein- und Mittelbetriebe, die naturge-

mäß über geringere Ressourcen verfügen als Großunternehmen, eine schwer zu 

bewältigende Aufgabe dar. 

In dem Projekt ADAPTION soll am Beispiel der Arbeitsplanung und Fertigungs-

steuerung ein Reifegrad- und Vorgehensmodell für die Migration zum Cyber-

physischen Produktionssystem entwickelt werden, um insbesondere kleine und mitt-

lere Industrieunternehmen zur Entwicklung und Umsetzung ihrer individuellen Indust-

rie-4.0-Vision zu befähigen. Im Sinne des sozio-technischen Verständnisses werden 

die Dimensionen Technik, Organisation und Personal im Migrationsmodell gleichge-

wichtig behandelt. Über die Entwicklung betriebsspezifischer (software-)technischer 

Lösungen hinaus sind demzufolge Organisationsstrukturen anzupassen und Be-
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schäftigte sowie ihr Produktionswissen in die Veränderungsprozesse einzubeziehen 

und sie für ihre neuen, komplexeren Aufgaben mit Hilfe neuer digitaler Lernformen zu 

qualifizieren. 

Projektleitung: Klaus Herrmann, Festo Lernzentrum Saar GmbH 

Kooperationspartner: Das Projekt wird vom Festo Lernzentrum Saar, der Ruhr-

Universität Bochum (Lehrstuhl für Produktionssysteme; Gemeinsame Arbeitsstelle 

RUB/IGM), der TU Dortmund (Forschungsgebiet Industrie- und Arbeitsforschung), 

der Proxia Software AG, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelli-

genz (DFKI) sowie vier Partnerunternehmen durchgeführt. 

Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Laufzeit: 01.01.2016 bis 31.12.2018 

Kontakt: klaus.herrmann@festo.com  
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Tagungsbericht 

David Adler, Alexandra Bernhardt, Hannes Krämer1 

Ethnographie der Arbeit  

Ein Workshopbericht 

Ausgangspunkt des Workshops bildete das in den letzten Jahren gestiegene Interes-

se der Sozialwissenschaften an der Erforschung alltäglicher Arbeitsvollzüge. Dies 

stellt eine Erweiterung der traditionellen deutschsprachigen Arbeits- und Organisati-

onssoziologie dar. Inhaltlich wird sie um die Perspektive ergänzt, Arbeit dezidiert 

auch jenseits der Norm ihrer rationalen Gestaltbarkeit und strukturellen Bedingtheit 

zu thematisieren sowie stärker an den vielfältigen und facettenreichen Arbeitsprakti-

ken und -situationen anzusetzen. Diese Analyseerweiterung geht mit einer themati-

schen Pluralisierung der Arbeitsforschung einher, welche Arbeit auch jenseits der 

traditionellen Formen lohnabhängiger Industriearbeit oder angestellter Verwaltungs-

arbeit untersucht. In den Blick geraten beispielsweise Kreativ- und Landarbeit, die 

Arbeit in Putzkolonnen oder Care Work. 

Methodisch erfordert ein solcher Forschungsfokus eine Erweiterung über eine 

reine Interviewforschung hinaus, wie sie in der deutschsprachigen qualitativen Ar-

beitssoziologie immer noch vorherrschend ist. Demnach geht es um die situations-

sensible Rekonstruktion konkreter Handlungsvollzüge und die kulturellen Spezifika 

verschiedener Arbeitswelten. Für eine solche Analyse bieten sich insbesondere eth-

nografische Zugänge an. Diese bringen vielfältige Beschreibungen auch solcher Ar-

beitssituationen hervor, die in den klassischen Analyseeinheiten der Arbeitsfor-

schung keine hinreichende Aufmerksamkeit erfahren. So fängt der mikrologische 

Blick ethnografischer Analysen die Vielfalt konkreter Tätigkeiten ein und lenkt den 

Fokus auf neue Analysedimensionen wie Körper, Materialität oder Emotionen inner-

halb des Arbeitsprozesses. Unterschiedliche Grade der Teilnahme erlauben eine ho-

he Kontextsensibilität und damit auch eine gegenstandsnahe Einordnung der explizi-

ten Aussagen von Informant*innen. 

Für die ethnografischen Arbeitsforschenden stellen sich allerdings auch eine 

Reihe inhaltlicher sowie methodischer Herausforderungen, die von den forschungs-

pragmatischen Erwägungen intensiver Feldforschungsphasen über Fragen adäqua-

ter Erhebungstechniken bis hin zu Fragen der Gestalt von Arbeit selbst reichen. 

Zu diesen thematischen sowie methodologischen Herausforderungen ethnografi-

scher Arbeitsforschung wurde an der Universität Oldenburg vom 25. Mai bis zum 

26. Mai 2016 ein Workshop mit dem Titel „Ethnographie der Arbeit“ durchgeführt, der 

                                                           
1 David Adler, DFG-Graduiertenkolleg „Selbst-Bildungen“, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, E-Mail: da-
vid.adler@uni-oldenburg.de; Alexandra Bernhardt, Promotionsstudentin am Institut für Soziologie, Technische 
Universität Chemnitz, E-Mail: alexandra.bernhardt@s2014.tu-chemnitz.de; Dr. Hannes Krämer, Kulturwissen-
schaftliche Fakultät, Europa-Universität Viadrina, E-Mail: kraemer@europa-uni.de. 
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sich in erster Linie an Nachwuchswissenschaftler*innen richtete. Der Workshop wur-

de finanziell und institutionell durch das DFG-Graduiertenkolleg 1608/2 „Selbst-

Bildungen. Praktiken der Subjektivierung in historischer und interdisziplinärer Pers-

pektive“ unterstützt und fand in Kooperation mit der DGV-Kommission „Arbeitskultu-

ren“ statt.  

Das Ziel des Workshops war es, ethnografische Studien zur Erforschung zeitge-

nössischer Arbeitskulturen problemorientiert zusammenzubringen und anhand einer 

gegenstandsorientierten und materialbezogenen Diskussion von Forschungsprojek-

ten die Chancen und Probleme ethnografischer Arbeitsforschung zu thematisieren. In 

ethnografischer Tradition wurde ein großes Gewicht auf die Daten und deren analyti-

sche Triangulation gelegt. Die einzelnen Sitzungen bestanden aus einer kurzen Ein-

führung in das Forschungsthema und einer am Datenmaterial orientierten Diskussi-

on. Der Workshop bewegte sich damit zwischen einer Datasession und einem eher 

traditionellen Konferenzformat. 

Zu Beginn führte Hannes Krämer (Frankfurt/Oder) kurz in den Problembereich 

ethnografischer Arbeitsforschung ein, indem er an die angloamerikanische For-

schungstradition ethnografischer Erforschung von Arbeitsvollzügen erinnerte (Chica-

go School, Workplace Studies, Studies of Work, ...), die Bezugspunkte innerhalb der 

deutschen Debatte verdeutlichte (Subjektivierung von Arbeit, erweiterter Arbeitsbe-

griff, Practice Turn, ...) sowie zentrale methodologische Fragen der Forschung skiz-

zierte. In der ersten Datenpräsentation verdeutlichten Alexandra Bernhardts (Chem-

nitz) Beobachtungsdaten die vielfältigen sozial-räumlichen Arrangements zeitgenös-

sischer Arbeit in Coworking Spaces. Es wurde gemeinsam die Soziomaterialität 

zweier Räume eines Coworking Spaces rekonstruiert und deren sinnliche Qualitäten 

erörtert. Dabei stand ein Raum, der öffentliche Gespräche und die Kollektivität des 

Zusammenarbeitens betont, einem solchen gegenüber, der auf fokussierte Einzelar-

beit setzt. Neben der Herausforderung der Datentriangulation wurde die Frage disku-

tiert, inwiefern Beobachtungen einen Zugang zu den Relevanzen der Arbeitenden 

erlauben – und wie ein solcher Zugang seinerseits durch den Charakter der Räume 

geprägt ist. Ebenso auf räumlicher Ebene war die Datenpräsentation und -diskussion 

von Tamara Dangelmaier (Frankfurt/Main) angesiedelt. Dangelmaier stellte zwei In-

terviewausschnitte vor, welche die Veränderungen in der Raumkonzeption und ein 

korrespondierendes Change-Management für die Verwaltung eines großen Unter-

nehmens thematisierten. Die Äußerungen der Interviewten und die Verknüpfung der 

Gespräche mit ethnografischen Beobachtungsdaten verdeutlichten die hierarchische 

und machtstrategische Bedeutung derartiger Raumprogramme. Peggy Reichel 

(Chemnitz) präsentierte anschließend die Praxis von Brigadier*innen als informelle 

Arbeitsvermittler*innen in Kirgistan. Im Vordergrund standen hier die soziale Bezie-

hung einer in der Landarbeit tätigen Vermittlerin zu ihren Arbeitenden als Vorgesetz-

te, als Mutter, als Freundin etc. sowie die damit verbundenen Pflichten, die deutlich 

über die Arbeitsorganisation hinaus gehen. Wie diese unterschiedlichen Rollen mit-

hilfe von Schreibstrategien in den Daten sichtbar werden, bildete einen weiteren 

zentralen Bezugspunkt der Diskussion. Ebenso auf der Ebene der Landarbeit setzte 

Claudia Oltmanns (Oldenburg) Präsentation an, die nach dem Zusammenhang von 
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Ländlichkeit, Arbeit und Geschlecht fragte. Anhand von Beobachtungs- und Inter-

viewdaten wurden sowohl Praktiken als auch Selbst- und Fremdbeschreibungen all-

täglichen Verfertigens ländlicher Arbeit herausgestellt. Arbeit im Sinne klarer Profes-

sionszugehörigkeit – so wurde deutlich – ist für sich kein eindeutiger Indikator von 

Geschlechtlichkeit, sondern eine zusätzliche Qualität, die weiterer praktischer (Aus-) 

Deutungen durch die Teilnehmer*innen bedarf. Alexandra Janetzko (Oldenburg) 

stellte anhand von Videoausschnitten ihre praxeografische Vorgehensweise bei der 

Analyse von Talentsichtungen im Leistungssport zur Diskussion. Die Sichtbarkeit von 

Potenzial beruht dabei auf kompetenten Praktiken des Sehens, die – wie die Diskus-

sion zeigte – auf vielfältigen Darstellungs- sowie Lesekompetenzen der Talentsich-

tenden, aber auch der Ethnograf*innen beruhen. 

Im Abendvortrag skizzierte Gerd Spittler (Bayreuth) den Mehrwert einer ethnolo-

gischen Perspektive auf das Thema Arbeit. Ausgehend von einer Konzeptualisierung 

von Arbeit als Interaktion wurde es möglich, verschiedenste Tätigkeiten (von der Hir-

ten- bis zur Dienstleistungsarbeit) als Arbeit zu fassen. Für die Untersuchung derartig 

vielfältiger Arbeitsbedingungen bietet sich laut Spittler die teilnehmende Beobach-

tung an, weil mit ihr die Details einer Arbeitssituation erfasst werden können. Gerd 

Spittler plädierte darüber hinaus für einen langen Feldaufenthalt, da er auch den 

Umgang mit außergewöhnlichen Ereignissen zu beobachten erlaubt, wie etwa Dürre-

perioden bei Viehhirt*innen. Zudem kann so ein profundes Kontextwissen erworben 

werden, das es ermöglicht, den Sinn kultureller Praktiken jenseits expliziter Selbst-

auskünfte zu erschließen. Spittler thematisierte ebenfalls, dass forschungspragma-

tisch viele Hindernisse einer solchen extensiven Feldforschung im Wege stehen.  

Den zweiten Tag eröffnete David Adler (Oldenburg), der anhand seiner Feldpro-

tokolle sowie Interviewausschnitte nach dem praktischen und diskursiven Sinn von 

Räumen für den Arbeitsvollzug fragte. Der postfordistische Arbeitsplatz – so wurde 

deutlich – umfasst nicht nur eine rein materielle Dimension, sondern enthält ebenso 

Bezüge zur eigenen und auch gesellschaftlichen Identität. Neben die Arbeit im Raum 

tritt hier eine Arbeit am Raum, die auf die Verwirklichung architektonischer Verspre-

chen von Kreativität und Produktivität zielt. Ebenso einen starken Anteil an Räum-

lichkeit nahm die Diskussion der Daten von Ronja Trischler (Frankfurt/Main), welche 

die Arbeitspraxis im Feld der Postproduktion für Film und Fernsehen fokussierte. An-

hand einer gemeinsamen sequenziellen Analyse von Beobachtungsprotokollen wur-

de die Spannung der Arbeitspraxis zwischen eingefahrenen Routinen und kreativen 

Selbstdeutungen deutlich. Judith Mahnert (Frankfurt/Main) schließlich präsentierte 

Daten zur Subjektivierung von Existenzgründer*innen anhand sogenannter FuckUp 

Nights, bei denen unternehmerisches Scheitern einem öffentlichen Publikum vorge-

stellt wird. Anhand der Daten wurde deutlich, dass die Präsentation des Scheiterns 

bei diesen Veranstaltungen eine spezifische Formatierung erhält, in der es häufig 

nicht um das Scheitern selbst geht, sondern darum, dieses als notwendigen Schritt 

zu einem neuen Erfolg darzustellen.  

Zusammenfassend zeigte der Workshop die Diversität ethnografischer For-

schung zum Thema Arbeit auf. Nicht nur wurden verschiedene Berufe, Anforde-

rungsprofile und Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit untersucht, auch waren die 
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Daten und der analytische Umgang mit ihnen sehr unterschiedlich. Das offenbarte 

sich sehr eindringlich am Genre der Feldprotokolle. Diese erfüllten verschiedene 

Funktionen – vom Bereitstellen von Erinnerungsspuren über theoretische Interpreta-

tionsangebote bis hin zu rhetorischen Überzeugungen für die Schreibenden wie die 

Lesenden. Es wurde deutlich, welche große Rolle derartige Textformen für die For-

mierung beschreibungsadäquaten Wissens spielen. 

Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die Rolle der Ethnograf*in. 

Da dessen/deren Körper ihm/ihr als „Erhebungsinstrument“ dient, das dem For-

schungsfeld mit seinen Erwartungen und Deutungsrahmen, seinen sinnlichen Quali-

täten und Unwägbarkeiten ausgesetzt wird, kommt dem häufig nicht versprachlich-

tem Erfahrungswissen eine zentrale Bedeutung für die Entschlüsselung der Daten 

zu. Dies müsse – so die Forderung der Teilnehmenden – expliziert und reflektiert 

werden.  

Als offener Problembereich stellte sich der Begriff der Arbeit heraus. Wohl einte 

das Analyseinteresse an professioneller Praxis alle Teilnehmenden, die Auseinan-

dersetzung mit dem Begriff von Arbeit blieb allerdings größtenteils implizit. Dies birgt 

jedoch die Gefahr, angesichts der Vielfältigkeit der Arbeitspraktiken, die Spezifik der 

(Erwerbs-)Arbeit nicht zu erfassen. Ebenso wäre empirisch eine direktere Bezug-

nahme zu den Materialien anderer Forschungsprojekte in den Sitzungen eine gute 

Ergänzung. Zukünftig bietet es sich an, die einzelnen Datenpräsentationen durch 

gemeinsame Phasen der Diskussion zu ergänzen. Nahezu alle Präsentationen wie-

sen verschiedene Datenmaterialien auf (etwa Interviewtranskripte, Bilder, Beobach-

tungsprotokolle, Videos). Diese wurden zwar in Bezug gesetzt, die Fragen aber, in-

wiefern sich über sie unterschiedliche Aspekte des Gegenstandes systematisch 

zugänglich machen lassen und auf welche Weise Differenzen im Datenmaterial hilf-

reiche Ergänzungen für die Untersuchung von Arbeitspraktiken und -situationen dar-

stellen, wurden lediglich angerissen. Rückblickend stellte sich die intensive und ge-

meinsame Arbeit am Material als sehr gewinnbringend heraus, da – wie es ein 

Teilnehmer formulierte – dem Material kollektiv Deutungsmöglichkeiten abgerungen 

wurden, die immer wieder überraschende Einsichten eröffneten. 
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